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Vorwort 

Mit den drei Referaten des vorliegenden Bandes hat der Ausschuß für 
Finanzwissenschaft in Heidelberg auf seiner im Mai 1978 abgehaltenen 
Tagung das 1977 in Regensburg begonnene Thema "Probleme des Fi-
nanzausgleichs" fortgesetzt. Standen in Regensburg die theoretischen 
Grundkonzeptionen und die verfassungsrechtlichen Fragen des (vertika-
len und horizontalen) Finanzausgleichs im Vordergrund, so galt das In-
teresse in Heidelberg vor allem den Problemen des kommunalen Finanz-
ausgleichs. 

Im ersten Beitrag geht Gerhard Seiler auf die "Ziele und Mittel des 
kommunalen Finanzausgleichs" ein und entwirft "ein Rahmenkonzept 
für einen aufgabenbezogenen Finanzausgleich". Ausgehend von dem 
Spannungsfeld zwischen der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse und 
dem Recht der Bürger auf freie Entscheidung über ihre örtlichen Selbst-
verwaltungsangelegenheiten, in dem der kommunale Finanzausgleich 
steht, zeigt er Ober- und Untergrenzen der Finanzausgleichspolitik des 
zentralen Gesetzgebers auf. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht da-
bei die vom Verfasser entwickelte Konzeption des "normierten" Finanz-
bedarfs; denn der Weg zu einem rationalen Finanzausgleich führt nach 
Ansicht Seilers nur über die Bestimmung eines aufgabengerechten Fi-
nanzbedarfs. Auf Grund der Ausgabenautonomie der Gemeinden impli-
ziert dieser normierte Finanzbedarf eine "proposed" welfare function 
des zentralen Gesetzgebers. 

Der Verfasser erörtert dann beispielhaft die bereits vorhandenen An-
sätze und Möglichkeiten für Aufgabenzuordnung, Bedarfsermittlung 
und Kostenermittlung und differenziert nach aufgaben- bzw. ausgaben-
orientierten und einnahmeorientierten Mitteln des Finanzausgleichs. Mit 
Hilfe eines zweistufigen Optimierungsmodells versucht er zu zeigen, 
welche Anforderungen an ein optimales kommunales Finanzierungssy-
stem zu stellen sind. Gleichfalls stellt er Kriterien für ein kommunales 
Steuersystem auf. Abschließend setzt sich der Verfasser kritisch mit den 
heute bestehenden Finanzausgleichsregelungen auseinander und unter-
sucht insbesondere die Wirkungen von Zweckzuweisungen im Rahmen 
des kommunalen Finanzausgleichs. 

Nach diesen grundlegenden Ausführungen zum kommunalen Finanz-
ausgleich analysiert Karl-Heinrich Hansmeyer* im zweiten Beitrag die 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44582-0 | Generated on 2025-11-19 08:44:15



6 Vorwort 

speziellen Zusammenhänge zwischen kommunalem Finanzausgleich und 
Raumordnung. Im Mittelpunkt seiner Untersuchung steht dabei die Fra-
ge einer verbesserten Einsatzmöglichkeit des kommunalen Finanzaus-
gleichs zur Förderung sog. "Zentraler Ürte". 

Nach einer ausführlichen Darstellung der theoretischen Grundlagen 
einer Zentrale-Ürte-Konzeption und einer eingehenden Diskussion der 
Erfassungs- und Quantifizierungsprobleme räumlicher Externalitäten 
prüft der Verfasser verschiedene Möglichkeiten einer differenzierenden 
Finanzmittelzuweisung an Zentrale Ürte im Rahmen des kommunalen 
Finanzausgleichs. 

Wichtige Steuerungsparameter und Eingriffsmöglichkeiten zum Aus-
gleich zentralörtlicher Leistungen sieht er hierbei in der Hauptansatz-
staffelung bei den Schlüsselzuweisungen, den Nebenansätzen für Zen-
tralörtlichkeit und der Vergabe von Zweckzuweisungen an Zentrale 
Ürte. Dabei zeigt er, daß auf Grund der zahlreichen Mängel der Haupt-
ansatzstaffelung die relativ einfach erfaßbaren strukturellen Bedarfs-
unterschiede der Zentralen Ürte unterschiedlicher Stufe über allgemeine 
Zuweisungen, d.h. Ergänzungsansätze für Zentralörtlichkeit innerhalb 
des kommunalen Finanzausgleichs, auszugleichen sind. Um die gemeind-
liche Selbstverwaltungsgarantie nicht über Gebühr zu gefährden, soll-
ten zweckgebundene Mittel hingegen nur ergänzend dort eingesetzt 
werden, wo formalisierte Schlüsselzuweisungen zu keinem befriedigen-
den Ergebnis führen. 

über den speziellen Problembereich des kommunalen Finanzaus-
gleichs hinausgreifend, behandelt Christian Smekal im dritten Beitrag 
die Ziele und Ausgestaltungsprobleme der Transfers zwischen Gebiets-
körperschaften. Er klassifiziert und definiert zunächst die vielfältigen 
Transfertypen und leitet einen operationablen Begriff der Transfers 
zwischen Gebietskörperschaften ab. Danach prüft er die Frage, inwieweit 
Transfers zwischen Gebietskörperschaften geeignete Mittel sind, um 
bestimmte gewünschte Ziele zu erreichen und damit zusammenhängend, 
welche Erfordernisse bezüglich der Ausgestaltung der Transfers zu be-
achten sind, wenn die Zielerreichung effektiv sein soll. 

Der Verfasser zeigt, daß die Zieleffizienz immer dann sehr groß ist, 
wenn es darum geht mit Hilfe von Transfers zwischen Gebietskörper-
schaften den Grad der öffentlichen Versorgung zu erhöhen bzw. die fis-
kalische Ausstattung verschiedener Körperschaften anzugleichen. Dage-
gen sind die Transfers weit weniger geeignet, externe Effekte zu inter-

• Auf Grund einer Erkrankung konnte Herr Hansmeyer sein Referat in 
Heidelberg nicht selbst vortragen. Die wesentlichsten Thesen seines damaligen 
Manuskripts wurden liebenswürdigerweise von Herrn Zimmermann zur Dis-
kussion gestellt. 
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Vorwort 7 

nalisieren, eine hohe Beschäftigung aufrecht zu erhalten oder struktu-
relle Ziele der Regionalpolitik zu erreichen. 

Die Entwicklung eines rationalen Transfersystems und die Wahl des 
geeigneten Transfertyps wird nach Ansicht des Verfassers dadurch 
erschwert, daß die Transfers zwischen Gebietskörperschaften nur 
selten isoliert für ein Ziel, sondern meist für mehrere Ziele eingesetzt 
werden. Die Festlegung einer Zielrangordnung bzw. -gewichtung stößt 
jedoch auf eine Reihe von Schwierigkeiten. 

Smekal will mit seiner Untersuchung zu einer bewußten Gestaltung 
der Transfers zwischen Gebietskörperschaften beitragen, d. h. die oft un-
zulängliche Praxis der Transfersysteme muß an der Zieleffizienz gemes-
sen werden, um eine Entwicklung zu rationaleren Programmen einzu-
leiten. 

Alle drei Problemkreise wurden in Heidelberg lebhaft diskutiert. 
Grundlage hierfür waren neben den vervielfältigt vorliegenden Manu-
skripten insbesondere speziell für die Ausschußtagung ausgearbeitete 
Arbeits- bzw. Thesenpapiere des jeweiligen Referenten. 

Die Heidelberger Vorlagen wurden für den Abdruck in diesem Bande 
durchweg überarbeitet. Vor allem hat Herr Hansmeyer seinen Beitrag 
sehr weitgehend ergänzt. 

Bei der Verwertung der ergiebigen Heidelberger Diskussion und der 
zahlreichen Anregungen aus dem Kreise des Ausschusses konnten sich 
die Referenten nicht nur auf eigene Aufzeichnungen, sondern auch auf 
das ausführliche Tagungsprotokoll stützen, das mein Assistent, Herr 
Diplom-Volkswirt Werner Roßkopf, abgefaßt hat. Er hat mich ferner 
bei der Vorbereitung und Durchführung der Ausschußsitzung tatkräftig 
unterstützt sowie die redaktionelle Bearbeitung der Beiträge für die hier 
vorgelegte Publikation übernommen. Es ist mir ein Bedürfnis, ihm an 
dieser Stelle für seine unermüdliche Hilfe zu danken. 

Tübingen, Palmarum 1979 

Dieter Pohmer 
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Ziele und Mittel des kommunalen Finanzausgleichs 

Ein Rahmenkonzept für einen aufgabenbezogenen 
kommunalen Finanzausgleich 

Von Gerhard Seiler, Karlsruhe 

1. Der kommunale Finanzausgleich als Daueraufgabe 

Jedes föderalistisch aufgebaute Staatswesen steht vor der Aufgabe, die 
unterste Ebene des Staatsverbands, die Gemeinden, einzubetten in das 
System der gesamtstaatIichen Aufgabenstellung, Aufgabenerfüllung und 
Einnahmenbeschaffung. Somit besteht der kommunale Finanzausgleich1 

i. w. S. aus 

(1) Zuweisung der Aufgaben bzw. des Aufgabenspielraums 

(2) Zuweisung der Einnahme-, insbesondere der Steuerquellen 

(3) Ausgleich der "Finanzkraft" zwischen den Gemeinden (Finanzaus-
gleich im engeren Sinne). 

Der kommunale Finanzausgleich i. w. S. hat in allen drei Stufen so-
wohl eine vertikale wie eine horizontale Komponente. Z. B. würde die 
Zuordnung der universitären Ausbildung oder gar des Küstenschutzes 
zu den Aufgaben der Gemeinden das horizontale Finanzgefüge, d. h. die 
"finanzielle Leistungskraft"2 der einzelnen Gemeinden, verstanden als 
Verhältnis von Einnahmen zum Finanzbedarf, erheblich verschieben. 

Im Mittelpunkt der folgenden Darlegungen steht der horizontale As-
pekt des kommunalen Finanzausgleichs3 ; d. h. die Größe der kommuna-
len Finanzmasse, bestehend aus den Steuern, Steuerüberweisungen und 
der Finanzausgleichsmasse4, wird als gegeben unterstellt. Auch die 

1 Zur Definition des Finanzausgleichs vgl. Popitz, 1927, S. 343 und Albers, 
1961, S. 553. 

2 Zur Begriffsklarstellung "Finanzkraft" und "Leistungskraft" vgl. Hans-
meyer und Fürst, 1970, S. 141. 

3 Vgl. Hansmeyer, 1966, S. 242. 
4 Der kommunale Finanzausgleich i. e. S. ist selten ein rein horizontaler Aus-

gleich; er dient in der Bundesrepublik Deutschland gern. Art. 106 Abs. 7 GG 
ebenso der Aufstockung der kommunalen Finanzmasse; das ist die fiskalische 
Funktion nach Münstermann, 1975, S. 140 f. 
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12 Gerhard Seiler 

Struktur des kommunalen Steuersystems wird nur am Rande behandelt, 
obwohl es erheblichen Einfluß auf die Verteilung der Finanzmasse hat 
und z. T. bereits durch die Art der Steuerverteilung redistributive Züge 
aufweist5• Eine Rechtfertigung läßt sich aus der Schlüsselstellung des 
kommunalen Finanzausgleichs i. e. S. ableiten, der mittels Zuweisungen 
und Umlagen das finanzielle Ergebnis der Steuerverteilung korrigieren, 
nivellieren oder gar übernivellieren6 kann. Schließlich ist der den Ge-
meinden vorgegebene Aufgabenrahmen ein Datum in dieser Untersu-
chung7• 

Dagegen kann man den Stand der tatsächlichen oder wünschenswerten 
Aufgabenerfüllung der Gemeinde nicht festschreiben, denn gerade aus 
der permanenten, wenn auch manchmal unmerklichen Verschiebung der 
kommunalen Aufgabenschwerpunkte, resultierend aus der politischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und technologischen Dynamik, ergibt sich die 
Notwendigkeit einer ständigen Anpassung des Finanzausgleichs für den 
Gesetzgeber wie einer ständigen überprüfung der theoretischen Aus-
gangspunkte für die Wissenschaft. Der kommunale Finanzausgleich ist 
eine Daueraufgabe. 

Folgende Entwicklungstendenzen haben der wissenschaftlichen wie 
der politischen Diskussion um den "gerechten" Finanzausgleich neue Im-
pulse gegeben: 

a) Die Tendenz zur Siedlungskonzentration hält weltweit an. Dabei entstehen 
zwei Problemräume: die Verdichtungsräume stoßen an ihre ökologischen 
und sozialen Grenzen, die schwach besiedelten ländlichen Räume verlieren 
weiter an ökonomischer Tragfähigkeit8• 

b) Die Ökonomie der Ballungsgebiete wird zunehmend differenzierter ge-
sehen. Der Suburbanisierungsprozeß (urban sprawl) hat zuerst in den Ver-
einigten Staaten wissenschaftliches Interesse gefunden9 ; seit Mitte der 

5 Das gilt in der Bundesrepublik Deutschland z. B. für die Verteilung des 
Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, der durch die Limitierung und 
langfristige Konstanz der Verteilungsgrenzen (25 000/50 000 DM) pro Pflichti-
gern de facto zu einer schlüsselmäßigen Verteilung nach der Zahl der Beschäf-
tigten des Wohnorts tendiert, obwohl das Grundgesetz in Art. 106 Abs. 5 eine 
Verteilung nach Maßgabe der Einkommensteuerleistungen der Einwohner 
vorschreibt. 

8 Eine "Obernivellierung liegt vor, wenn eine steuerschwächere Gemeinde 
nach den Transaktionen des Finanzausgleichs mehr Deckungsmittel zur Verfü-
gung hat als eine steuerstärkere Gemeinde, wie dies beispielsweise in Rhein-
land-Pfalz festgestellt wurde; vgl. Kommunalwirtschaft 1977, S. 203. Die Frage, 
ob eine solche "Obernivellierung gewollt oder aus raumordnungspolitischen 
Gründen notwendig ist, kann bei der Begriffsfestlegung unerörtert bleiben. 

1 Zur Frage der optimalen Zuordnung von öffentlichen Aufgaben der Ge-
meinden vgl. Timm, 1965, S. 300 sowie Wittmann, 1976, S. 122 ff. und 142 f. 

8 Für die Bundesrepublik Deutschland vgl. Bundesraumordnungsprogramm 
BT 7/3584 v. 30. 4. 75, S. 3 ff. 

o z. B. Hirsch, 1973, vgl. auch Institut International de Finances Publiques, 
1973. 
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Ziele und Mittel des kommunalen Finanzausgleichs 13 

70er Jahre ist dieser Prozeß durch die starke Abwanderung der Bevölke-
rung aus den StadtkernewO in die selbständigen und selbstbewußten Rand-
zonen auch ins öffentliche Bewußtsein in Deutschland getreten. Hinzu 
kommt die soziale Erosion, die soziologische Segregation oder wie immer 
man die Situation nennen mag, die nach dem Auszug der reichen, der mitt-
leren, der jüngeren und kinderreichen Familien aus der Kernstadt entstan-
den ist und entsteht. Das amerikanische Schreckgespenst der Slums in den 
Kernen der Cities steht auch in Europa auf, und die Planer stehen nahezu 
ohnmächtig vor dem Phänomen der sich krank schrumpfenden Städtell • 

c) Die These von der Ausbeutung der Kernstadtt2 durch das Umland steht im 
Raum und bleibt umstritten. Die theoretisch so leicht ausgeklammerten 
externen EffektetS der Produktion, des privaten und des öffentlichen Kon-
sums sowie die räumliche Wirkung örtlicher Abgaben führen zu nicht mehr 
zu übersehenden, aber auch kaum mehr zu entwirrenden Verfiechtungen14, 

je mehr die Menschen räumlich und zeitlich zusammenrücken. In der Bun-
desrepublik Deutschland hat man im letzten Jahrzehnt versucht, diese 
Nutzen- und Kosten-Spillovers durch Gemeindezusammenschlüsse teil-
weise zu internalisierenl5• Zugleich wurden Zwangs verbände (Regionalver-
bände, Nachbarschaftsverbände, Stadt-Umland-Verbände) nicht zuletzt zur 
nutzen-kosten-äquivalenten Zuordnung bestimmter Aufgaben geschaffen, 
die ihre Bewährungsprobe noch nicht bestanden haben. 

d) Bei fortschreitender Tendenz zur Demokratisierung und zur Vereinheit-
lichung bzw. Nivellierung fand der Ruf nach einer Angleichung der finan-
ziellen Ausstattung auch der Gemeinden in Deutschland seit Anfang der 
60er Jahre in doppelter Weise beim Gesetzgeber Gehör, nämlich bei der 
Gemeindefinanzreform 197016 und bei der Ausgestaltung der kommunalen 
Finanzausgleiche, wo die "antiquierte" Popitz'sche These vom "edleren" 
Einwohner größerer Städte in Frage gestellt, das sog. SpannungsverhäItnis 
des Finanzbedarfs abgebaut bzw. in Schleswig-Holstein (1970) und Rhein-
land-Pfalz (1978) vollständig beseitigt wurde. Diese Maßnahmen begünstig-
ten i. d. R. die kleineren Gemeinden und die Wohnsitzgemeinden zu Lasten 
der größeren Städte und Industriezentren. 

e) Demgegenüber scheint sich als Reaktion auf die angedeuteten Struktur-
änderungen und finanzielle Situation mancher Großstädtet7 eine Umkehr 

10 Beispielsweise hat die Stadt Stuttgart von 1961 bis 1977 rd. 110000 deutsche 
Einwohner verloren, das Umland hat dagegen um 260 000 deutsche Einwohner 
zugenommen; Stellungnahme der Stadt Stuttgart zum Bericht der sog. Stadt-
Umland-Kommission, Stuttgart 1977, S. 22. Daß Stuttgart kein Einzelfall ist, 
zeigt Wirtschaft und Statistik 1976, S. 488 ff. 

tl Göb, 1977, S. 151 und 162. 
12 "Central city exploitation thesis"; vgl. Hirsch, 1973, S. 412 f. Die Einwoh-

ner der Kernstädte müssen einen Dienstleistungsapparat vorhalten, den ein 
weit größeres Umland benutzt, ohne zu seinen Kosten beizutragen. 

13 z. B. Tiebout, 1956; dazu auch Bulutoglu, 1976/77, S. 15 ff. 
14 z. B. Greene, Neenan und Scott, 1974. 
15 Die Zahl der Gemeinden verringerte sich von rd. 24000 im Jahre 1968 auf 

rd. 10000 im Jahre 1978. 
18 Die Gemeindefinanzreform 1970 hat mit dem Austausch von Gewerbe-

steuerumlage gegen einen Einkommensteueranteil zugunsten der Wohnge-
meinden den Suburbanisierungsprozeß begünstigt. 

17 Obwohl mit der Situation in der Bundesrepublik überhaupt nicht ver-
gleichbar, habe ich nach vielen persönlichen Gesprächen mit Vertretern von 
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14 Gerhard Seiler 

zugunsten der größeren Städte anzubahnen. Z. B. wird die Hauptansatz-
staffel in Baden-Württemberg von 100: 163 auf 100 : 170 (1976) und dann 
auf 100 : 186 (1978) angehoben. In anderen Ländern wurde ein Zentral-
ürte-Ansatz mit und ohne gestaffelte Hauptansätze eingeführt (Saarland 
1970, Schleswig-Holstein 1970, Rheinland-Pfalz 1970 und 1978), wobei man 
sich bei der Ausgestaltung manchmal fragen muß, ob nicht der alte Popitz'-
sche Ansatz z. T. durch die Hintertüre wieder eingeführt wurde. 
Immerhin ist der Zentral-ürte-Ansatz als Versuch in Richtung auf einen 
aufgabengerechten Finanzausgleich zu verstehen. Vielleicht wird man die 
derzeitige Phase der überlegungen im kommunalen Finanzausgleich als den 
Beginn einer differenzierenden (statt nivellierenden) Betrachtungsweise 
einstufen können. 

Zusammenfassend bleibt das unverändert starke, sogar zunehmende 
Interesse an der horizontalen Gerechtigkeit festzuhalten, wovon der 
kommunale Finanzausgleich nur ein Teilbereich sein kann; das gilt na-
tional wie international. Die vereinfachenden Ansätze, die sich am 
Durchschnitt orientieren, werden zunehmend ersetzt durch eine differen-
zierte Betrachtungsweise, die der besonderen Situation der einzelnen 
Städte und Gemeinden, zumindest aber bestimmten Typen oder Katego-
rien Rechnung trägt. Das erschwert andererseits die Verwaltungsprak-
tikabilität und Transparenz. Aber die Erfahrung lehrt, daß Gerechtig-
keit und Einfachheit der Gesetze konkurrierende Ziele sind. 

2. Ziele des kommunalen Finanzausgleichs 

2.1 Theoretischer Ausgangspunkt normativer Theorien 

Bei den normativen Theorien18 über die fiskalische Gerechtigkeit im 
Raum (fiscal equity) kann man zwei Hauptrichtungen unterscheiden. Die 
nicht ohne Grund im US-amerikanischen Raum angesiedelten Vertreter 
eines starken Föderalismus gehen von der Präferenzstruktur der Indi-
viduen sowie autonomen Gebietskörperschaften (Gemeinden) aus und 
entwickeln auf der Grundlage der "voluntary exchange theory" Gleich-
gewichtsmodelle für eine umfassende dezentrale Aufgaben- und Finanz-
autonomie, d. h. sie zeigen Mechanismen auf, die unter bestimmten Be-
dingungen zu einem räumlichen Optimum i. S. eines Nutzenmaximie-
rungskonzepts der Individuen führen. Hauptvertreter sind Tieboutt9 und 

Politik und Wirtschaft den Eindruck, daß die finanzielle Krise der Stadt New 
York ebenso wie manche spektakuläre, wenn auch nicht repräsentative Finanz-
schwierigkeit deutscher Städte (z. B. Kassel 1971, Duisburg 1977) die politische 
Entscheidung stärker prägen als noch so viele Zahlenkolonnen und Argu-
mente. Nicht zu verkennen ist allerdings, daß die finanziellen Folgen aus der 
strukturellen Änderung in den Städten, bedingt durch eine Reihe von institu-
tionellen lags, z. B. durch die Neuberechnung der Einkommensteuer-Schlüssel-
zahl, teilweise erst nach 4 bis 7 Jahren zutage treten. 

18 Einen umfassenden Überblick gibt Bulutoglu, 1976/77. 
19 Tiebout, 1956. 
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Buchanan20 ; im deutschsprachigen Raum etwa Littmann (1964)21 oder 
Bös22• Den klaren Aussagen solcher Modelle stehen andererseits gewisse 
rigorose Annahmen gegenüber, die deren praktische Bedeutung zwangs-
läufig einschränken: klare Beziehung zwischen örtlichen Abgaben des 
Bürgers und empfangenen Leistungen, keine Spillovers kommunaler 
Leistungen, hohe Mobilität der Bevölkerung u. a. 

Die zweite Hauptrichtung geht - implizit oder explizit - von einem 
nationalen Zielsystem aus und leitet Forderungen für eine Gerechtigkeit 
zwischen den Gebietskörperschaften ab, die nicht unbedingt einen Be-
zug zu den Individuen haben. Je nach Gewichtung der Oberziele erge-
ben sich u. U. völlig unterschiedliche Forderungen an den Finanzaus-
gleich aus dem gleichen Zielsystem! Musgrave entwickelt z. B. eine Reihe 
von sog. Finanzausgleichs"plänen", die alle in Einklang mit demselben 
Zielsystem eines stark föderalistisch orientierten Staates stehen und 
räumt ein, daß eine Entscheidung zwischen diesen verschiedenen Plänen 
"is a matter of political philosophy rather than economics"23. Zu den 
weiteren Vertretern der zweiten Hauptrichtung sind viele Finanzwissen-
schaftier im deutschsprachigen Raum zu zählen, beginnend von Popitz 
bis zu Albers, Littmann (1968), Hansmeyer und Münstermann. 

Schließt man sich der zweiten Zielrichtung an, akzeptiert also eine 
imposed welfare function des zentralen Gesetzgebers bei der Entschei-
dung über die Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs, dann 
sind aus einem System von Oberzielen und unter Offenlegung der Ziel-
gewichte die Zielsetzungen des kommunalen Finanzausgleichs darzule-
gen. 

2.2 Ein Zielsystem 

Die Oberziele eines föderalistischen Staats westlicher Prägung sind 
auf den kommunalen Finanzausgleich zu projizieren. 

I. Staatspolitische Ziele 
a) Die Gemeindeautonomie, d. h. das Recht auf Regelung aller Angelegenhei-

ten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung, ist Ausfluß des 
demokratischen und föderativen Staatsaufbaus; das finanzielle Äquivalent 
des Selbstverwaltungsrechts ist die Ausgabenautonomie und die Einnah-
menautonomie24• 

20 Buchanan, 1950, mit dem Postulat des konstanten Nettonutzens des Bür-
gers aus der Aktivität des Gemeinwesens in räumlicher und 1965 in funktio-
neller Hinsicht. 

21 Littmann, 1964, allerdings mit einer starken raumordnungswirtschaft-
lichen Komponente. 

22 Bös, 1978. 
23 MusgTave, 1961, S. 98; vgl. dazu auch Wittmann, 1976, S. 116 ff. 
24 Für die Bundesrepublik Deutschland kodifiziert in Art. 28 Abs. 2 GG 

(Selbstverwaltungsgarantie), in Art. 106 Abs. 6 (Realsteuergarantie) und Abs. 5 
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16 Gerhard Seiler 

b) Die Einheitlichkeit (Gleichwertigkeit, Angleichung) der Lebensverhält-
nisse25 ergibt sich aus dem Charakter eines Sozialstaats; für den kom-
munalen Finanzausgleich ist daraus die Mindestforderung abzuleiten, allen 
Gemeinden die finanziellen Mittel zu gewährleisten, die zur Aufrechter-
haltung eines Mindeststandards der von ihnen bereitzustellenden öffent-
lichen Leistungen erforderlich sind. 

H. Ökonomische Ziele 
a) AHokative Ziele des kommunalen Finanzausgleichs sind: Bereitstellung der 

kommunalen Leistungen in übereinstimmung mit den örtlichen Präferenz-
strukturen und effizienter Mitteleinsatz durch Selbstverantwortung26, 27. 

b) Das angemeine Wachstumsziel, z. B. die Vergrößerung des Produktions-
potentials der gesamten Volkswirtschaft, ist bei der Gestaltung des Finanz-
ausgleichs zu berücksichtigen, wenn und insoweit kommunale Aktivitäten 
darauf Einfluß nehmen können. 

c) Allgemeine distributive Ziele im Sinne einer Korrektur der personellen 
Einkommens- und Vermögensverteilung können über den kommunalen 
Finanzausgleich in der Regel nicht erreicht werden28 (vgl. jedoch IIr. b). 

d) AHgemeine Stabitisationsziele (Beschäftigung, Preisniveau) sind i. d. R. 
ebenfalls effizient nur durch die Zentralregierung zu verfolgen; das gilt zu-
mindest für stark verflochtene Teilräume. 

III. Raumordnungswirtschaftliche Ziele 

Das Ziel des Abbaus räumlicher Disparitäten relativiert die allgemei-
nen ökonomischen Ziele auf einzelne Regionen und Gemeinden. 

a) Regionale Wachstumsziele: der kommunale Finanzausgleich muß die ge-
meindlicherseits bereitzustellenden Infrastruktureinrichtungen für ein 
regional ausgewogenes Wirtschaftswachstum finanziell absichern. Darüber 
hinaus werden vereinzelt anspruchsvollere Ziele ausdrücklich genannt: 
z. B. soll der kommunale Finanzausgleich dazu beitragen, der Landflucht 
und der Aufblähung großstädtischer Ballungszentren entgegenzuwirken29, 

oder der Finanzausgleich soll die Mittelpunktsfunktion der Städte stärken30• 

b) Regionale Distributionsziele sind der Abbau räumlicher Realeinkommens-
disparitäten. Damit wird sowohl die gleichmäßige Bereitstellung der haus-
haltsorientierten Infrastruktur als auch die Angleichung der regional un-

(Garantie auf einen radizierten, wohnsitzbezogenen Anteil an der Einkommen-
steuer mit - derzeit nicht ausschöpfbarem - Hebesatzrecht). 

25 Dieser Grundsatz ist in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland 
mehrfach ausgesprochen, z. B. in Art. 72 Abs. 3 S. 2, jedoch nicht ausschließlich 
für den horizontalen Finanzausgleich; vgl. hierzu Fischer-Menshausen, 1978, 
S.147. 

28 Timm, 1965, S. 299 sowie Steuerreformkommission, 1971, S. 697. 
27 Bulutoglu, 1976/77, S. 27: "Optimality through decentralisation is defended 

on grounds of allocative efficiency." 
28 Musgrave, 1969, S. 530. 
28 Begründung zum bayerischen FAG 1962; vgl. Patzig, 1966, S. 1 und 29. 
30 Landtagsdrucksache Baden-Württemberg 7/2970 vom 3. 1. 1978 zur Ände-

rung des kommunalen Finanzausgleichs, S. 55 ff. und 63 f. 
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terschiedlichen privaten Durchschnittseinkommen verstanden. Das letzt-
genannte anspruchsvolle Ziel kann bei hoher Immobilität der Bevölke-
rung durch regional und/oder sektoral (Landwirtschaft) differenzierte 
Transfers auch über den kommunalen Finanzausgleich verfolgt werden. 

c) Regionale Beschäftigungsziele sind der Abbau regional unterschiedlicher 
Arbeitslosenquoten und die Unterstützung bei der Neuschaffung von Ar-
beitsplätzen vor allem in sog. Problemgebieten. 

IV. Allgemeine wirtschaftspolitische und verwaltungsökonomische Ziele 
a) Einheitlichkeit der Wirtschaftspolitik31 : die Ausgestaltung des kommunalen 

Finanzausgleichs soll die Einheitlichkeit der gesamtstaatlichen Wirtschafts-
politik unterstützen, zumindest aber keine gegenläufigen Reaktionen pro-
vozieren. 

b) Allgemeingültigkeit32 und Transparenz33 des Gemeindefinanzsystems und 
insbesondere des Finanzausgleichs sind teils staatspolitische, teils verwal-
tungsökonomische Ziele. 

c) Minimierung der Kosten der Entscheidungsprozesse und der Verteilung der 
Finanzmasse34• 

2.3 Zielbeziehungen und Zielgewichte 

Der vorstehende Katalog enthält teilweise korrespondierende, teil-
weise aber auch stark konfligierende Zielvorgaben. 

Beispielsweise besteht ein Zielkonflikt35 zwischen dem gesamtwirt-
schaftlichen Wachstum, das sich vor allem in Räumen hoher Verdichtung 
konzentriert, und dem Ziel der Schaffung einer ausgewogenen Wirt-
schafts- und Sozialstruktur in allen Teilräumen. Dieser Zielkonflikt be-
steht vor allem dann, wenn es keine langfristig wirkenden Mechanismen 
gibt, die zu einem, den Vorstellungen der räumlichen Gerechtigkeit ent-
sprechenden Gleichgewicht, z. B. durch Angleichung der Grenzprodukti-
vitäten der Produktionsfaktoren führen36• 

Der Zielkonflikt zwischen einem gerechten, der Lage möglichst vieler 
Gemeinden und den Zielen des zentralen Gesetzgebers Rechnung tra-

31 Haller, 1972, S. 321 und 329. 
32 Spieß, 1973, S. 8. 
33 Bereits Popitz warnte davor, den kommunalen Finanzausgleich zur Ge-

heimwissenschaft zu machen. Eine Durchsicht der kommunalen Finanzaus-
gleiche in der Bundesrepublik Deutschland zeigt jedoch, daß diese Warnung 
wenig Gehör fand. 

34 Angesprochen sind hier die public choice costs (vgl. Bulutoglu, 1976/77, 
S. 20), aber auch die Kosten der Entscheidungsprozesse zwischen Körperschaf-
ten (Gemeinden, Kreise, Regional- und Nachbarschaftsverbände) sowie zwi-
schen den Behörden (Papierkrieg bei Zweckzuweisungen; vgl. auch Münster-
mann, 1975, S. 231 ff.). 

35 Vgl. Bundesraumordnungsprogramm BT 75/3584, S. 8; ferner Hunke, 1972, 
S.l. 

38 Langkau, 1975, S. 34 mit weiteren Literaturhinweisen, sowie Münster-
mann, 1975, S. 9 f. 

2 Schriften d. Vereins f. Socialpolltlk 96/11 
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18 Gerhard Seiler 

genden Finanzausgleichs einerseits und der Forderung nach einem trans-
parenten, d. h. auch relativ einfachen Gesetzesrahmen andererseits wur-
de bereits angesprochen. 

Dagegen scheint das staatspolitische Ziel der Gemeindeautonomie mit 
dem ökonomischen Ziel der allokativen Effizienz in etwa zu korrespon-
dieren, desgleichen das Ziel der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse 
mit den regionalwirtschaftlichen Teilzielen. 

Der zentrale Konflikt liegt aber eindeutig zwischen der Gemeindeauto-
nomie und der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse. Die konkrete 
Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs hängt daher von den 
Gewichten ab, die man diesen beiden Zielvorgaben zuordnet. Während 
man in traditionell föderalistischen Staaten wie den USA37 und der 
Schweiz38 das kommunale Selbstverwaltung sr echt betont, hat in der 
Bundesrepublik Deutschland, offensichtlich auch in Österreich39 und noch 
stärker in den Niederlanden40 die wirtschaftliche und soziale Einheit des 
Gestamtstaats ein höheres Gewicht. Am anderen, zentralistischen Ende 
stehen z. B. Italien, Frankreich und Großbritannien41• Immerhin gibt es 
gewisse Anzeichen, daß die allgemeine Tendenz eher in Richtung auf eine 
Angleichung der Lebensverhältnisse zusteuert42• Dennoch, es gibt Gren-
zen einer zu starken Einschränkung der Gemeindeautonomie, denn aus 
der Grundidee des Föderalismus muß man ein Egalisierungsverbot ab-
leiten43• Aber diese Grenzen lassen einen weiten Spielraum. 

2.4 Grundmuster des kommunalen Finanzausgleichs 

In einer ersten Konkretisierungsstufe muß das bevorzugte Grundrnu-
ster des kommunalen Finanzausgleichs festgelegt werden. 

2.41 Globale Ausgleichskonzepte 

a) Gleichheit bzw. Angleichung der durchschnittlichen Realeinkommen, 
definiert als verfügbares Einkommen44 zuzüglich Realtransfers durch 
öffentliche Leistungen in regionaler (kommunaler) Sicht. Ein theo-
retisches Problem ist die Nutzenzuordnung der Realtransfers auf die 
Einwohner verschiedener Gemeinden, ein theoretisches und prakti-

37 Zimmermann, 1977, sowie Baht, 1977. 
38 Haller, 1969, Hauser, 1970, Spieß, 1973. 
39 Bös, 1971, S. 107 f. 
40 Goedhart, 1973, S. 19. 
41 Steuerreformkommission, 1971, S. 698. 
42 Neumark, 1978, S. 168 f. 
43 Für die Bundesrepublik Deutschland vgl. Fischer-Menshausen, 1978, 

S. 148 f. und Neumark, 1978, S. 174. 
44 Bruttoeinkommen abzüglich Steuern zuzüglich monetären Transfers. 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44582-0 | Generated on 2025-11-19 08:44:15



Ziele und Mittel des kommunalen Finanzausgleichs 19 

sches Problem ist die Ziel-Mittel-Adäquanz, d. h. die kritische Frage, 
ob und wie der kommunale Finanzausgleich dieses ambitionierte Ziel 
überhaupt erreichen könnte. 

b) Gleichheit bzw. Angleichung der Wohlstandsverteilung45 ; ergänzend 
zu den monetären Indikatoren der Gleichheit sind die nichtmonetären 
Umweltbedingungen wie Gunst oder Unbill von Landschaft und Kli-
ma, kulturelle Tradition oder Umweltbeeinträchtigung in Form posi-
tiver oder negativer Ausgleichszahlungen zu berücksichtigen. Dieses 
noch anspruchsvollere Ziel ist noch weniger operabel, gibt aber wich-
tige Hinweise. 

2.42 Fiskalische Ausgleichskonzepte 

Fiskalische Ausgleichskonzepte beschränken die Ausgleichswirkungen 
im wesentlichen auf die kommunale Leistungsabgabe und deren Finan-
zierung. Die Vielzahl der Muster und Varianten kann letztlich auf die 
Popitz'schen Vorschläge46 vom Ausgleich des Finanzbedarfs und der Steu-
erkraft zurückgeführt werden. Dazu schreibt man in Anlehnung an 
Musgrave47 für die Gemeinde g = 1,2, ... , G: 

Finanzausstattungg 

FAg 

Finanzbedarf/8,49 

FBg 

Steuereinnahmeng 

Tg 

Steuereinnahmeng ± Ausgleichszahlungeng 

T g + Zg 

Bedarfg X Kostenfaktorg X Versorgungsniveaug 

B g k g v g 

Steuerkraftg X Steueranspannungg 

T g tg 

Zum Zwecke der vereinfachenden Darstellung werde nur eine Lei-
stung (z. B. Schulausbildung) angeboten und eine Steuer erhoben. Der 
Bedarf wird an dieser Stelle als Bedarfsindikator (z. B. Zahl der Schüler 
pro Einwohner) interpretiert, das Versorgungsniveau mißt als Index 
die Qualität des Leistungsangebots (Zahl bzw. Ausstattung der Schu-
len), wobei v = v* das mit der gegebenen kommunalen Finanzmasse 
realisierbare durchschnittliche Versorgungsniveau angibt50, und k g sind 

45 Vgl. Wittmann, 1976, S. 102 f.; Fischer-Menshausen, 1978, S. 149 f. 
46 Popitz, 1932. 
47 Musgrave, 1961, S. 98 ff. 
48 In Mus grav es, 1961, Terminologie ist der Finanzbedarf (outlay) = Be-

darfsindex (index of need) . Versorgungsniveau (performance level); der Ko-
stenfaktor ist offensichtlich im Bedarfsindex enthalten. 

49 Erfaßt ist nur der Bedarf an Steuern und Finanzzuweisungen; die sonsti-
gen Einnahmen sind an den Ausgaben abgesetzt; Kredite sind nur indirekt 
berücksichtigt; zur genaueren Definition des Finanzbedarfs vgl. Abschn. 3.31 
und 3.33. 

50 D. h. mit v = v* ist I g FAg = I g FBg. 

2' 
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20 Gerhard Seiler 

die örtlich unterschiedlichen Kosten pro Bedarfseinheit (Kosten pro 
Schüler). Der Saldo von Ausgleichseinnahmen (Z > 0) und Umlagezah-
lungen (Z < 0) ist im vertikal angereicherten horizontalen Finanzaus-
gleich eine positive Größe51• Die Steuerkraft bzw. die Steuerbasis einer 
Gemeinde T g ist definiert durch ihre Steuereinnahmen bei durchschnitt-
licher Steueranspannung52• Die Größen FA, FB, Z und T sind auf den 
Kopf des Einwohners bezogen. 

Aus der Vielzahl der denkbaren Grundmuster und Varianten werden 
folgende herausgegriffen: 

(1.1) Gleichheit des Finanzbedarfs pro Kopf bei einheitlichen Steuersätzen; 
die Ausgleichseinnahmen bzw. Umlagen werden so festgesetzt, daß die 
Finanzausstattung bzw. die Ausgaben pro Kopf für alle Gemeinden 
gleich hoch sind. Das führt zu unterschiedlichen Versorgungsniveaus 
wegen unterschiedlicher Bedarfe und unterschiedlicher Kosten. Denkbar 
wäre, daß eine steuerstarke Gemeinde Umlage bezahlen und bei gleichen 
Steuersätzen ein geringeres Versorgungsniveau hinnehmen müßte, als 
eine steuerschwache Gemeinde, die aus dem Finanzausgleich dotiert wird 
(Abb. 1 mit festem FB). 

(1.2) Gleichheit des Versorgungsniveaus bei einheitlichen Steuersätzen bedeu-
tet Differenzen im Finanzbedarf, verursacht durch unterschiedliche Be-
darfe und unterschiedliche Kosten (z. B. Grundstückspreise). Ein höheres 
Versorgungsniveau ist durch stärkere Anspannung der Steuersätze zu 
erreichen (Abb. 1 mit variablem FBg [v = v*]). 

(1.3) Gleichheit des Versorgungsniveaus bei Internalisierung unterschiedlicher 
Kosten durch Anspannung des Steuersatzes. überdurchschnittliche Ko-
sten insbesondere in Ballungsräumen werden im Finanzausgleich nicht 
anerkannt, sondern durch höhere Steueranspannung internalisiert53 ; ist 
die Gemeinde hierzu nicht bereit, so muß sie ein niedrigeres Versorgungs-
niveau hinnehmen. 

(2.1) Die Garantie einer angemessenen Grundfinanzausstattung ("Sockel-
garantie" oder Mindestfinanzbedarf MFB) bei durchschnittlicher Steuer-
anspannung schafft einen Freiraum für "abundante" Gemeinden 
(T g > MFB). Gleiche Grundausstattung bedeutet jedoch i. d. R. unter-
schiedliches Grundversorgungsniveau (Abb. 2). 

(2.2) Garantie einer angemessenen Grundversorgung vm!n bei durchschnitt-
licher Steueranspannung führt zu unterschiedlicher Grundfinanzausstat-
tung MFBg • Ein höheres Versorgungsniveau entsprechend der besseren 
Steuerbasis bzw. der höheren Steueranspannung wird toleriert. 

61 Das Verhältnis der Einnahmen aus Steuern und aus dem Finanzausgleich 
beträgt für die Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland etwa 0,6 : 0,4; 
vgl. Stat. Bundesamt 1977 a, S. 30. 

52 D. h. T = T für T = l::g T g und T = l::g Tg • 

•• So zumindest in der Tendenz Albers, 1975, S. 149; Albers, 1977, S. 220 f.; 
Littmann, 1963, S. 69 f. und Spieß, 1973, S. 98 f.; Littmann, 1968, S. 27 anerkennt 
höhere Finanzbedarfe lediglich für zentralörtliche Versorgungsfunktionen. 
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22 Gerhard Seiler 

(2.3) Ersetzt man in (2.2) Grundversorgung durch kategoriale Gerechtigkeit5~ 
(categorical equity) in klar umgrenzten fundamentalen Lebensbereichen 
wie Bildung, Gesundheit, Sozialdienste, Erholung, dann muß man in Ab-
weichung der gemachten Voraussetzung - nur eine kommunale Leistung 
- verschiedenartige Bedarfe zu einem kategorialen Gesamtversorgungs-
niveau kombinieren55• 

(3.1) Angleichung der unterdurchschnittlichen Finanzausstattung an den 
durchschnittlichen Finanzbedarf FB mit Sockelgarantie MFB bei durch-
schnittlicher Steueranspannung (ohne Umlagen) ist das Grundmuster des 
Finanzausgleichs in deutschen Ländern, soweit ein einheitlicher Finanz-
bedarf pro Kopf angesetzt wird (Abb. 3). 

(3.2) Anhebung einer unterdurchschnittlichen Finanzausstattung zur Anglei-
chung an das durchschnittliche Versorgungsniveau FBIl (v = v*) unter-
scheidet sich von (3.1) durch einen vom Bedarf und Kostenstruktur beein-
flußten differenzierten Finanzbedarf FB" und Mindestfinanzbedarf 
MFBIl• Diese Variante entspricht dem Grundmuster des deutschen Fi-
nanzausgleichs bei unterschiedlichem Finanzbedarf pro Kopf: Einwoh-
nerveredelung durch Hauptansatzstaffel oder durch Nebenansätze oder 
zentralörtliche Zuschläge (Abb. 3). 

(3.3) Durchgehende Angleichung der Finanzausstattung an den durchschnitt-
lichen Finanzbedarf FB oder das durchschnittliche Versorgungsniveau 
FBIl (v = v*). Diese Variante mit Umlage ist bei linearem Verlauf durch 
die Vorgabe eines Mindesfinanzbedarfs (Mindestversorgungsniveaus) 
festgelegt (Abb. 4). 

(4.1) Garantie eines Mindesversorgungsniveaus bzw. Mindestfinanzbedarfs 
MFB bei staatspolitisch vertretbaren Unterschieden sowie bei durch-
schnittlicher Steueranspannung erfordert eine tolerable obere Schranke 
des Versorgungsniveaus OFBIl bzw. der Finanzausstattung OFB (Abb. 5). 

(4.2) Angleichung der Finanzausstattung an einen durchschnittlichen Finanz-
bedarf bzw. an ein durchschnittliches Versorgungsniveau bei vorgegebe-
nen Mindestgarantien und staatspolitisch vertretbaren Unterschieden56 so-
wie bei gleicher Steueranspannung ist eine Kombination des Grund-
musters (3) und der Variante (4.1). Entsprechend der Zielformulierung 
hat das System wesentlich mehr Freiheitsgrade als alle vorhergehenden 
Varianten (Abb. 6). 

Die dargestellten Muster unterscheiden sich zum einen in der Fest-
legung des Finanzbedarfs, zum andern in der Art und Intensität des 
Ausgleichs zwischen Finanzbedarf und Finanzausstattung. 

54 Vgl. Neumark, 1978, S. 74 mit weiteren Literaturhinweisen. 
55 Vgl. dazu Musgraves, 1961, S. 114 Ausführungen zu einem "composite 

index of need". 
56 Dieses Grundmuster entspricht am ehesten der Zielformulierung Witt-

manns, 1976, S. 121: "Horizontale Gleichmäßigkeit der Besteuerung bei einer 
den lokalen und regionalen Verhältnissen angemessenen Versorgung mit 
Staatsleistungen und staatspolitisch vertretbaren Unterschieden in den Le-
bensbedingungen zwischen den einzelnen Regionen eines Landes." 
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2.5 Grundsätze der Auswahl 

2.51 Einnahmeautonomie 

Jede horizontale Finanzausgleichsmaßnahme ist ein Eingriff in die 
Autonomie gleichberechtigter Gebietskörperschaften, wenn man vom 
Derivationsprinzip57 ausgeht, wonach die in einer Region (Gemeinde) 
aufgebrachten Einnahmen ihr im Grundsatz wieder zufließen sollen. 
Durch die Bildung einer ergänzenden Finanzausgleichsmasse beim 
Zentralstaat (vertikaler Finanzausgleich mit horizontalem Effekt)58 wird 
der in einem föderativen Staatswesen unverzichtbare Ausgleich durch 
Umverteilung verdeckt und der Widerstand psychologisch abgebaut. 

Die (verbleibende) Steuerautonomie als Teil der Einnahmeautono-
mie kann durch den Finanzausgleich konterkariert und im Endeffekt 
völlig aufgehoben werden, z. B. bei völligem Ausgleich der Finanzkraft 
ohne Möglichkeit gemeindespezifischer Anspannung. Die Ausgleichs-
wirkung wird beeinflußt 

* von der Auswahl der zugeteilten Steuerquellen und damit der Verteilung 
der kommunalen Steuerbasis, 

* vom Grad der Vereinheitlichung des Steuerrechts und/oder der Steuer-
sätze, ein Problem, das gerade (wieder) in der Schweiz59 aktuell ist, 

* vom Hebesatzrecht, das den Gemeinden der Bundesrepublik Deutschland 
bei der Grund- und Gewerbesteuer tatsächlich, beim Einkommensteuer-
anteil nur auf dem Papier (des Grundgesetzes) zusteht, sowie 

* von der Intensität des Finanzausgleichs. 

Die Intensität des Finanzausgleichs kann gemessen werden: 

a) global durch die relative Abweichung60 der Finanzausstattung vom 
Finanzbedarf vor (D!) und nach (D2) dem Finanzausgleich, wobei die 
Finanzbedarfsstruktur fg in diesem Vergleich als konstant angesehen 
wird. In der folgenden Rechnung sind T, Z und FR Absolutwerte, 
keine pro Kopf-Größen. 

57 Scott, 1969, S. 124. 
58 Fiskalische Funktion des Finanzausgleichs nach Münstermann, 1975, 

S. 140 f. 
59 Vgl. Haller, Biel, 1971, sowie Wittmann, 1976, S. 120 f. 
fiO Aussagefähiger, aber etwas aufwendiger wäre die Berechnung von mittle-

ren quadratischen Abweichungen statt der Summe der absoluten Abweichun-
gen. 

61 NFB ist der später zu definierende normierte Finanzbedarf, f g ist der 
Anteil der Gemeinde g am gesamten kommunalen Finanzbedarf, der jeweils 
durch die Finanzausstattung begrenzt ist. 
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~u I FB=* - (1' g + Zg) I 
T+Z 

~g I (T + Z) f g - (1' g + Zg) I 
T+Z 

Eine Maßzahl für die globale Intensität des Finanzausgleichs ist 

D. 
D=l--~ 

D 1 

Mißt man in der Ausgangssituation Dl = 40 % Abweichung der Fi-
nanzbedarfe FB* von den Finanzausstattungen T und stellt nach dem 
(vertikal angereicherten) Finanzausgleich eine verbleibende Diffe-
renz D2 = 10 % zwischen den Finanzbedarfen FB** und der Finanz-
ausstattung T + Z fest, dann beträgt die globale Intensität des Fi-
nanzausgleichs D = 75 %, d. h. 75 % der ursprünglichen Differenzen 
zwischen Finanzbedarfen und Finanzausstattungen wurden ausgegli-
chen. 

b) gemeindespezijisch durch den Grad der Einnahmeautonomie. Die 
Ausgleichswirkung ist um so stärker, die Einnahmeautonomie um so 
schwächer, je weniger die eigenen Aktivitäten (Hebesatzänderungen, 
Wirtschaftsförderung, Schaffung attraktiver Einrichtungen) ihren 
Niederschlag in der Finanzausstattung der Gemeinde finden. Eine di-
rekte Verbindung zum globalen Kriterium besteht nicht, da bei gege-
bener Gemeindestruktur eine bestimmte Umschichtung der Finanz-
massen durch verschiedene Verläufe der Finanzausstattungskurven 
FA (Abb. 1 bis 6) erreicht werden kann. 

Der Grad der Einnahmeautonomie e = eg werde definiert als jener 
Teil der Finanzausstattung, der einer Gemeinde bei einer Erhöhung 
(Reduzierung) der Steuereinnahmen um eine Einheit verbleibt62. Als 
Komplement erhält man die Intensität des Finanzausgleichs j aus 
der Sicht der Gemeinde g; sie gibt an, welcher Teil der zusätzlichen 
Steuereinnahmen (der Steuerausfälle) im Finanzausgleich abfließt 
(ersetzt wird)63. 

62 Die Einnahmeautonomie i. w. S. umfaßt begrifflich die Steuergesetzge-
bungshoheit eins chI. Hebesatzrecht, die Ertragshoheit und die Verwaltungs-
hoheit. Der hier definierte Grad der Einnahmeautonomie ist auf die de-facto-
Ertragshoheit eins chI. des de-facto-Ertrags aus dem Hebesatzrecht beschränkt. 
Das Recht der Gemeinden, bestimmte Steuern erheben zu dürfen, wird in die-
sem engeren, aber quantitativ operationalen Begriff der Einnahmeautonomie 
vorausgesetzt. 

63 Die in den partiellen Ableitungen enthaltene c. p.-Bedingung soll besagen, 
daß alle anderen Bezugsgrundlagen des Finanzausgleichs annähernd konstant 
bleiben. Das ist deshalb wichtig, weil z. B. eine gleichmäßige Erhöhung der 
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a FA 64 
e(T)=--aT 

a (T + Z) a Z a T ; j (T) = - aT; e + j = 1 

25 

Will man einerseits Ausgleich, andererseits Einnahmeautonomie, 
dann muß e (T) im Bereich 1 > e (T) > 0 bzw. j (T) im Bereich 0 < j 
(T) < 1 liegen. Finanzausgleichskurven mit horizontalem Verlauf oder 
Teilverläufen (Abb. 1, 2, 3 und 5) widersprechen insoweit dem Prinzip 
der Einnahmeautonomie, weil eigene Anstrengungen oder Versäum-
nisse voll durch den Finanzausgleich kompensiert werden. Außerhalb 
dieser problematischen Kurvenstücke ist der Verlauf vonj = j (Tg,FBg) 
von Muster zu Muster verschieden und selbst innerhalb einzelner Va-
rianten regelbar. Es gibt keinen wissenschaftlich begründbaren "rich-
tigen" Verlauf der Ausgleichsintensität bzw. der Einnahmeautonomie. 
wohl aber kann man einige vernünftige apriori-Forderungen vorgeben. 

Dazu unterteilt man die Intensität des Finanzausgleichs j (1') in eine 
Ausgleichsintensität bezüglich der Steuerbasis j (T) und bezüglich der 
Steueranspannung j (t), entsprechend die Einnahmeautonomie e (T) in 
e (r) und e (t). 

(1) FA = T -I- Z (;h 2:: MFB 

(2) t > e(1') > 0 65 bei gegebenem FB 

Steuereinnahmen aller Gemeinden sowie der Finanzausgleichsmasse im Zuge 
der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung die Struktur der Finanzausstattung 
bei der Grundkonzeption der deutschen Finanzausgleiche i. d. R. nicht ändert. 

Die Differentiation der Finanzausstattungskurve FA ist an den in der Abb. 1 
bis 6 erkennbaren Knicken selbstverständlich nicht möglich. 

84 Grundsätzlich gilt, daß T = t . T, wobei die Steuerbasis T das Steuerauf-
kommen bei durchschnittlicher Steueranspannung t = 1 ist. 

In der obigen Definition geht man von der allgemeineren Funktion 
FA = T + Z (T) = t . T + Z (t .1') aus; e (T) und j (T) erfassen also Steuer-
änderungen einer Gemeinde sowohl aufgrund von Änderungen der Steuer-
basis T als auch des Steuersatzes t. Dagegen wird in den Abb. 1 bis 6 nur eine 
Änderung der Steuerbasis l' dargestellt; man unterstellt dort t = 1. 

65 Aus der allgemeineren Forderung 1 > e (T) > 0 ergibt sich die Bedingung 
t > e (1') > 0 für die Änderung der Steuerbasis 1'. Im übrigen gelten folgende 
Definitionen und Zusammenhänge: 

az - aFA (az) aFA -( az) 
e (T) = 1 -I- a T; e (T) = a T = t 1 + a T ; e (t) = at = T 1 + a T ; 

az - az az az -aZ 
j (T) = - a T; j (T) = - aT = - t . a T ; j (t) = - at = - T a T 

e (T) + j (T) = 1; e (t) -I- j (t) = T; e (T) + j (T) = t 

e (T) = t . e (T); e (t) = 1'. e (T) . 
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(3) e (T 2) :::; e('T 1) 

(4) e(T~ co) = 0 

(5) j(t) ~ 0 

Gerhard Seiler 

fürT2 > Tl 
impliziert FA:::; OFB 

t g .~ t ist zulässig. 

Bedingung (5) verlangt, daß die Mehr- bzw. Mindereinnahmen einer 
über- bzw. unterdurchschnittlichen Steueranpassung voll oder zumin-
dest weitgehend dem betreffenden kommunalen Haushalt verbleiben. 
Von den ersten vier Forderungen erfüllt Finanzausgleichsmuster (4.2) 
in Abb. 6 alle, Finanzausgleichsmuster (3.3) in Abb. 4 die ersten drei, 
das deutsche Finanzausgleichsmuster (3.2) in Abb. 3 lediglich die erste 
(und weitgehend die fünfte) Forderung. 

2.52 Ausgabenautonomie 

Die Ausgabenautonomie ist der mit der Einnahmenautonomie nicht 
zwingend gekoppelte zweite Teil der Finanzautonomie. Selbst wenn man 
die Einnahmen jeder Gemeinde durch den zentralen Gesetzgeber vor-
gäbe, bliebe in der Freiheit der Mittelverwendung ein Stück Selbstver-
waltung. Verfolgt der zentrale Gesetzgeber über die finanzielle Aus-
gleichsfunktion hinaus die Absicht, das kommunal anzubietende Versor-
gungsniveau mit öffentlichen Leistungen in Teilbereichen oder gar ins-
gesamt zu uniformieren, so sind weitere Eingriffe entweder mit golde-
nem Zügel (Zweckzuweisungen) oder letztlich mit starker Hand (Gesetz, 
Verordnung) erforderlich. Hier wird jedoch bereits die Grenze zwischen 
einem föderativen und einem zentralistischen Staat deutlich erkennbar. 

Im folgenden gehen wir zunächst davon aus, daß die Gemeinden volle 
Verwendungsautonomie besitzen und daß die überlegungen zu Mindest-
versorgungsniveaus, tolerablen Höchstversorgungsniveaus o. a. lediglich 
Anhaltspunkte für die Mittelverteilung des zentralen Gesetzgebers sind, 
die die Gemeinden aber in keiner Weise binden. In gleicher Weise er-
rechnet die australische Finanzausgleichskommission Zuweisungen auf-
grund spezieller Aufgaben und Kostenstrukturen der einzelnen Länder, 
ohne daß die Länder an die Erfüllung dieser Aufgaben gebunden sind. 
"Although the recommended grants are assessed by reference to parti-
cular categories of revenue and expenditure needs, they are uncondi-
tional and it is not necessary for the claimant States to apply them to the 
alleviation of the needs which have been identified ... The Commission's 
new approach therefore preserves the fiscal freedom of the claimant 
States ... "66. 

Im Gegensatz zu diesem Konzept hat Münstermann67 in seiner umfas-
senden Analyse des deutschen Finanzausgleichsysstems erhebliche, vor 

66 Mathews, 1975/76, S. 84. 
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allem raumordnungspolitische Bedenken gegen die kommunale Verwen-
dungsautonomie und schlägt für alle zentralörtlichen Einrichtungen 
einen zentralen Investitionsplanungsrat vor, weil eine nicht zweckge-
bundene Verteilung der Mittel keine Gewähr dafür böte, "daß die Mit-
tel von den Gemeinden so eingesetzt werden, wie dies den landesplane-
rischen Absichten entspricht"68. 

2.53 Gleicher Finanzbedarf oder gleiches Versorgungsniveau 

Der der Finanzausstattung gegenüberzustellende Finanzbedarf ist ver-
einfacht definiert das Produkt aus Bedarf, Kosten und Versorgungsni-
veau. 

(1) Gleicher Finanzbedarf FB = FB g in DM/Kopf für alle Gemeinden 
wird damit verteidigt, daß die Bedürfnisse aller Menschen nach öf-
fentlichen (kommunalen) Leistungen, nachdem sie nicht meßbar seien, 
grundsätzlich als gleich unterstellt werden müßten und daß unter-
schiedliche Kostenstrukturen, insbesondere höhere Kosten in Bal-
lungsräumen aus raumordnungswirtschaftlichen Gründen nicht in 
Rechnung gestellt werden dürften69. Je nach der Intensität des Fi-
nanzausgleichs müßte man dann u. U. bereit sein, die Verdichtungs-
räume mittels unterdurchschnittlicher Ausstattung an kommunal 
angebotenen Leistungen "auszuhungern"7o. 

(2) Gleiches Versorgungsniveau ist als Ziel ebenfalls mit dem Gleich-
heitsgrundsatz zu begründen. Unterschiedliche Bedarfe und Ko. 
stenstrukturen ergeben dann einen von Gemeinde zu Gemeinde un-
terschiedlichen Finanzbedarf FB g , der im Finanzausgleich der Fi-
nanzausstattung gegenüberzustellen ist. Man "anerkennt" damit Bal-
lungskosten (a) durch höhere Grundstückspreise, Baukosten, Perso-
nalkosten (Eingruppierungsniveau) u. a., aber (b) auch einen höheren 
Bedarf für den Nahverkehr, für Erholungsräume, Grünflächen, für 
Einrichtungen der Jugendhilfe usw. Konsequenterweise muß man 
dann auch in den schwachbesiedelten ländlichen Räumen Ineffektivi-
täten der Verwaltung und der Betriebseinrichtungen sowie ein glei-
ches Angebot an schulischen und kulturellen Leistungen (bei etwa 
gleicher oder zumutbarer durchschnittlicher zeitlicher Erreichbar-
keit) akzeptieren. 

67 Münstermann, 1975, S. 237 ff. Der Verf. hat erhebliche Bedenken gegen 
ein solches Gremium, einmal wegen der langwierigen Entscheidungsprozesse, 
zum anderen aber aus kommunalverfassungsrechtlichen Gründen; selbst ein 
rein kommunal besetztes zentrales Entscheidungsgremium beeinträchtigte das 
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht, das ein Rechtsgut jeder einzelnen Ge-
meinde ist. 

88 Hansmeyer im Vorwort zu Münstermann, 1975, S. 2. 
8g So im Prinzip Littmann, 1968, S. 24 f. oder Ehrlicher, 1967, S. 28. 
70 Vgl. Münstermann, 1975, S. 200. 
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In Konzept (1) wird der Zielkonflikt zwischen Wachstum71 und Raum-
ordnung vermutlich zugunsten der Raumordnung entschieden. Dabei 
muß vordringlich und kritisch untersucht werden, ob die gewollten Ziele 
erreicht bzw. ungewollte Wirkungen vermieden werden können. Ein 
verstärktes Angebot an öffentlichen Leistungen wird die Attraktivität 
schwach besiedelter Räume i. d. R.72 erhöhen; die Einkommenswirkung 
zusätzlicher Ausgaben wird jedoch sicherlich überschätzt, solange (noch) 
keine ökonomisch tragfähige Basis vorhanden ist73 • In den Kernstädten, 
die heute höhere kommunale Pro-Kopf-Ausgaben aufweisen, wird bei 
verminderten öffentlichen Leistungen der Auszug aus den eities ver-
stärkt und der Suburbanisierungsprozeß fortgesetzt, mit allen negativen 
Folgen (Verkehrschaos), ohne daß der Konzentrationsprozeß des gesam-
ten Ballungsgebiets fühlbar abgestoppt werden könnte. Der bereits er-
kennbare Trend des Auszugs "normaler" Bürger mit durchschnittlichem 
Einkommen, durchschnittlicher Kinderzahl und durchschnittlichem Ver-
halten aus dem Mittelpunkt der Wirtschaftszentren, aus den in vielerlei 
Hinsicht belasteten Kernen der Verdichtungsgebiete führt zum Verlust 
der Mitte in soziologischer und politischer Hinsicht. Das sind nur einige 
Stichworte für die persönliche (wissenschaftlich nicht begründete) Mei-
nung des Verfassers, daß der Finanzausgleich ein nur sehr beschränkt 
einsetzbares Instrument für die Lösung raumordnungspolitischer Pro-
bleme ist. Ich vermute, daß zur wirksamen Lösung solcher Probleme 
so erhebliche Mittel umgeschichtet werden müßten, daß das versor-
gungspolitische Zielgewicht über Gebühr vernachlässigt würde. 

Mit Konzept (2) wird auf das ambitionierte Ziel verzichtet, mit Hilfe 
der Umschichtung von Finanzmassen raumwirksame wirtschaftliche 
Prozesse zu generieren74• Es entscheidet den latenten Zielkonflikt zu-
gunsten der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im Teilbereich kom-
munale Leistungen, ohne kompensatorisch in andere Bereiche der Le-
bensverhältnisse einzugreifen. Damit wird die Dominanz des versor-

71 Vgl. Alonso, 1977, S. 55: "In allen Ländern, für welche ich Datenmaterial 
erhalten konnte, steigt das lokale Pro-Kopf-Produkt (oder vergleichbare Grö-
ßen wie Löhne und Gehälter) mit der Stadtgröße"; noch prononcierter Hunke 
und Frey in Hunke, 1972, Bd. 75, S. 10, wonach es "als absolut sicher gelten 
(müsse), daß die Ballungen trotz aller volkswirtschaftlichen Kosten überlegene 
wirtschaftliche Produktions apparate sind." 

72 Hunke und Frey in Hunke, 1972, Bd. 75, S. 9 und 10 weisen allerdings auf 
bayerische und niedersächsische Erfahrungen hin, wonach das erhoffte Wachs-
tum durch Infrastrukturinvestitionen nicht induziert wurde, daß z. B. Ver-
kehrsinvestitionen sogar zusätzliche Entleerungseffekte hervorbringen kön-
nen. 

73 Mit Hilfe eines einfachen Zwei-Regionen Input-Output-Modells kann bei 
geeigneter Koeffizientenwahl gezeigt werden, daß zusätzliche öffentliche Aus-
gaben in Region 1 zu einer verstärkten Nachfrage in Region 2 führen können, 
so daß Region 1 sogar relativ zurückfällt. 

74 Das aber ist das theoretische Grundkonzept Littmanns, 1964. 
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gungspolitischen Ziels postuliert. Das raumordnungspolitische Ziel greift 
nur indirekt Platz, insofern die kommunalen Bedarfe auf zukünftige 
oder wünschenswerte raumordnungspolitische Vorstellungen abgestellt 
werden können. 

Gegen Konzept (2) gibt es zwei Einwände. Erstens wird argumentiert, 
daß Ballungsgebiete "subventioniert" würden75• Zunächst einmal ist 
nicht jede Finanzzuweisung in einem vertikal angelegten Finanzaus-
gleich schon eine Subvention. Richtigerweise müßten sogar alle Steuer-
leistungen allen Mittelzuflüssen gegenübergestellt werden, um die raum-
wirtschaftlich relevanten Entzugs- und Nachfrageeffekte abschätzen zu 
können; in manchen Statistiken gibt es Anzeichen, daß die Ballungs-
gebiete wegen ihrer hohen Wirtschaftskraft und Steuerleistungen nicht 
subventioniert werden, eher ländliche Räume, und sei es durch versteckte 
Subventionen in Energieversorgungsunternehmen, durch Bahn und 
Post76• Andererseits gibt es eine Reihe methodischer Probleme, wenn 
man Steuerexporte oder gar Nutzenordnungen kommunaler Abgaben 
und Leistungen mit berücksichtigt. 

Zum zweiten - und dieser Einwand wiegt schwerer - ist es öko-
nomisch nicht sinnvoll und praktisch nicht durchführbar, alle kommu-
nalen Leistungen in allen Gemeinden mit gleichem Versorgungsniveau 
anzubieten. Ein Theater mit Oper und Ballett braucht ein bestimmtes 
Einzugsgebiet; desgleichen eine Realschule für Sehbehinderte oder ein 
Lastenausgleichsamt. Unter rein ökonomischen Kriterien (Minimierung 
der volkswirtschaftlichen Kosten einschl. Wege- und Zeitkosten) ist der 
optimale Sitz i. d. R. in den größeren Zentren. Dann aber stellt sich er-
neut der Zielkonflikt zwischen Gerechtigkeit, d. h. gleichem Versor-
gungsniveau und effizienter Ausnutzung der Ressourcen (Wachstum) in 
aller Schärfe. 

Man kann Konzept (2) zumindest theoretisch dadurch retten, daß man 
im Rahmen eines Zentralortenetzes zumutbare Entfernungen fixiert 
und erhöhte Wege- (Zeit-)kosten in einem System von Ausgleichszah-
lungen erfaßt. 

75 Hinter dieser These steht die Überlegung, daß die Sozialkosten der Bal-
lung nicht ins Kalkül der Unternehmer und Haushalte eingehen und daß es 
daher zu Fehlallokationen kommt; z. B. Timm, Hedtkamp, 1968, S. 449 f. und 
Littmann, 1964, es sei denn, man habe exakte Rückkopplungen zur Steuer-
belastung. Selbst wenn man die anderen Rückkopplungen außer acht läßt, 
z. B. Lärm und Luftverschmutzung, dann ist die daraus abgeleitete Forde-
rung deshalb problematisch, weil ein solcher Anpassungsprozeß einen hohen 
Zeitbedarf erfordert; vgl. Littmann, 1964, S. 111. 

78 Isenberg in Hunke, 1972, Bd. 84, S. 17 f. 
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2.54 Zentralortenetz und Spilloverejjekte 

Spätestens mit der Abstützung des Finanzausgleichskonzepts auf die 
gegebene Raumordnung oder auf den Raumordnungsplan eines zentra-
len Gesetzgebers, z. B. einen Zentralorteplan, ist die Frage der Nutzen-
und Kostenspillovers kommunaler Leistungen angesprochen77• Mit dem 
räumlichen und vor allem zeitlichen Zusammenrücken der Menschen und 
Gemeinden erhöhen sich die externen Effekte öffentlicher Leistungen. 
Die theoretisch beste Lösung ist die Vermeidung externer Effekte durch 
die Abgrenzung der kommunalen Aufgaben nach örtlich radizierbaren 
Nutzen und Kosten78• Die Realisierung höhlt aber auf lange Sicht die 
Gemeindeautonomie aus, vor allem in verdichteten Gebieten. Weiterfüh-
rende Schulen, Theater, Sportstadien, Krankenhäuser79, manche soziale 
Einrichtungen wie z. B. ein Heim für Nichtseßhafte, Gemeindeverbin-
dungs- und Durchgangsstraßen, Flugplätze, Häfen, gemeindeverbinden-
de ÖPNV -Netze, Erholungsgebiete, Zoologische Gärten u. a., die den Bür-
gern aller Gemeinden offenstehen und zum Teil stark von Auswärtigen 
frequentiert werden, ohne daß diese die vollen Kosten tragen, müßten 
aus dem kommunalen Aufgabenkatalog gestrichen werden. Darüber hin-
aus bringt ein Zentralorteplan sogar zwangsläufige und gewollte Nut-
zenspillovers80• 

Eine Zuordnung81 solcher die Gemeindegrenze übersteigenden Leistun-
gen auf die Gemeinden der Nutzer, die als Grundlage eines speziellen 
oder allgemeinen Lastenausgleichs dienen könnte, ist aber nur in weni-
gen Fällen möglich: wem sollte die ökologische Funktion eines Naher-
holungsgebiets, wem die Kosten eines Heims für Nichtseßhafte, wem der 
Nutzen eines Flughafens zugerechnet werden? Oder wie sollten die Ko-
sten oder die Umweltbeeinträchtigungen einer Industrieansiedlung zu-
gerechnet werden, die den Bürgern vieler Gemeinden Einkommen 
bringt? Danach stellt sich die Frage nach der räumlichen Inzidenz der 
Steuern unter Berücksichtigung der Sekundärwirkungen (z. B. Multi-
plikatoreffekte, aber auch Steuerexport)82. 

77 Im Gegensatz zu den Nachfrage- bzw. Einkommenseffekten wird hier die 
Nutzeninzidenz kommunaler Leistungen angesprochen, was nicht identisch 
zu sein braucht. So ist der Nutzen bestimmter Lehrmittel für eine Gemeinde 
hoch, der Einkommenseffekt gering, wenn diese von weit außerhalb bezogen 
werden, vgl. Schneppe in Hunke, 1972, Bd. 75, S. 17 ff. 

78 Timm, 1965, S. 299 f. sowie Wittmann, 1976, S. 143. 
79 Auch die heutige Krankenhausfinanzierung nach dem KHG überläßt den 

Trägern - wieder zunehmend - manche ungedeckte Kosten. 
80 Vgl. z. B. Münstermann, 1975, S. 122 ff. 
81 Vgl. hierzu auch die kritische Anmerkung von Littmann, 1964, S. 87, 95 

und 101 sowie Stohler und Frey, 1967, S. 373. 
82 Welche Fülle von methodischen (lnzidenz-)Problemen und praktischen 

Berechnungsschwierigkeiten bei der Zuordnung der Steuerlasten und Nutzen 
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Nutzen- und Kostenspillovers kommunaler Leistungen können weder 
vermieden noch genau ermittelt werden. Der Bedarf an zentralörtli-
chen Einrichtungen ist daher der veranstaltenden, die Aufgabe wahrneh-
menden Gemeinde als ihr Bedarf anzuerkennen. Das freilich kann nicht 
so verstanden werden, daß jede über die Gemeindegrenzen hinausge-
hende Aktivität akzeptiert und im Finanzausgleich (über den Finanz-
bedarf) honoriert werden könnte; sonst würde beispielsweise jede Ge-
meinde ein Operntheater betreiben. Eine Festlegung der Aufgaben einer 
Gemeinde im Rahmen eines Raumordnungsplans und eine Normierung 
des Umfangs zur Bestimmung der Bedarfe bzw. Finanzbedarfe ist daher 
erforderlich. 

Geltet man die zentralörtlichen Funktionen der Gemeinden im Rah-
men des Finanzausgleichs ab, gewährt aber andererseits grundsätzlich 
Ausgabenautonomie, dann besteht die Gefahr eines suboptimalen An-
gebots kommunaler Leistungen83 auf diesen Gebieten. Wie die Gemein-
den mit "autonomiekonformen" Mitteln angehalten werden können, 
ihre überörtlichen Aufgaben auch tatsächlich zu erfüllen, wird in Ab-
schnitt 4 untersucht. 

2.6 Ein Rahmenkonzept für einen aufgabenbezogenen Finanzausgleich 

Es gibt keine wissenschaftlich begründbare oder aus einem System von 
Oberzielen ableitbare eindeutige Formel für den kommunalen Finanz-
ausgleich; aus der Menge der mit dem Zielsystem (2.2) kompatiblen Fi-
nanzausgleichskonzepte erscheint mir die nachfolgend skizzierte Aus-
wahl "vernünftig" zu sein: 

a) Hauptziel ist die Abstimmung des Finanzbedarfs mit der Finanz-
ausstattung. Der Finanzausgleich muß die Differenz zwischen Finanz-
ausstattung (Steuerausstattung) und Finanzbedarf relativ verringern, 
und zwar mit einem signifikanten Effekt D2 < Dl. 

b) Im Finanzbedarf sind unterschiedliche Bedarfs- und Kostenstruktu-
ren sowie zentral örtliche Aufgaben anzuerkennen. Der "normierte Fi-
nanzbedarf" NFB, der auf der Grundlage eines Raumordnungsplans 
für alle Gemeinden ermittelt wird, geht vom gleichen Versorgungs-
niveau in den wesentlichen kommunalen Angeboten aus. 

kommunaler Ausgaben in einem Verdichtungsraum (Washington) zu lösen 
sind, zeigt die Studie von Greene, Neenan und Scott, 1974. 

83 Wenn der Nutzen einer gemeindlichen Aktivität auch anderen Gemeinden 
zugute kommt (Nutzenspillover), dann wird diese Aktivität nicht optimal aus-
gedehnt, weil im Entscheidungsprozeß der anbietenden Gemeinde die Nutzen-
vorstellungen der auswärtigen Bürger und Benützer nicht eingehen; vgl. dazu 
Bulutoglu, 1976/77, S. 15 f. sowie Münstermann, 1975, S. 123 f. mit weiteren 
Literaturhinweisen. 
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c) Die Gemeinden sind in der Verwendung ihrer Mittel grundsätzlich 
frei (Ausgabenautonomie). Der normierte Finanzbedarf impliziert 
daher keine "imposed", sondern eine "proposed" welfare function des 
zentralen Gesetzgebers. Die Erfüllung zentralörtlicher Aufgaben ist 
durch möglichst "autonomiekonforme" Mittel zu sichern. 

d) Die kommunale Einnahmeautonomie soll durch die Intensität des Fi-
nanzausgleichs - bei grundsätzlich vorgegebenem kommunalen 
Steuersystem - so ausgestaltet sein, daß 

eine über- oder unterdurchschnittliche Steueranpassung in hohem Maße 
der betreffenden Gemeinde verbleibt, j (tl ~ 0, 
eigene Aktivitäten einen signifikanten Niederschlag in der Finanzaus-
stattung finden, 
die Ausgleichsintensität mit der Verbesserung der eigenen Steuerbasis 
kontinuierlich zunimmt, allenfalls konstant bleibt. 

Damit werden die Grundmuster (3.3) und (4.2) in Abb. 4 und 6 favo-
risiert. 

Das vorgeschlagene Rahmenkonzept hat immer noch viele Freiheits-
grade. Entscheidend ist jedoch, ob ein normierter Finanzbedarf theore-
tisch und praktisch ermittelt werden kann. Das ist auch dann erforder-
lich, wenn der NFB keinen direkten Eingang in die Finanzausgleichsge-
setze findet und lediglich als Bezugsgrundlage oder Anhaltspunkt für 
ihre Beurteilung dient. 

3. Der kommunale Finanzbedarf 

3.1 Definitionen und Komponenten 

Der Finanzbedarf einer Gemeinde FBIl ist die zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben (i = 1 ... I) erforderliche Finanzausstattung: 

Darin bezeichne aill E {O, I}, ob die Aufgabe i durch die Gemeinde 9 
wahrgenommen wird oder nicht, Bill sei der Bedarf der Gemeinde 9 be-
züglich der Aufgabe i, der durch einen oder mehrere Bedarfsindikatoren 
auf einem zunächst unbestimmten, aber einheitlichen Versorgungsniveau 
Vi = 1 gemessen wird, Vill E [0,1] das tatsächlich erreichte Versorgungs-
niveau der Gemeinde 9 bezüglich der Aufgabe i und kiu die Kosten der 
Gemeinde 9 für die Erfüllung der Aufgabe i pro Bedarfseinheit z. B. auf 
dem Niveau Vi = 1, wobei zunächst ein linearer Kostenverlauf kill = 
konst. unterstellt wird. 

Damit haben sich die BegriffsinhaIte gegenüber der vereinfachten De-
finition in Abschn. 2.41 etwas verändert. Der Bedarf wird in Anlehnung 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44582-0 | Generated on 2025-11-19 08:44:15



Ziele und Mittel des kommunalen Finanzausgleichs 33 

an Ewringmann84 als die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen 
Güter und Dienstleistungen bzw. Geldbeträge für Transferleistungen 
verstanden. Der kommunale Bedarf für schulische Erziehung ist daher die 
Zahl der Schulen, der Hausmeister und des Reinigungspersonals sowie 
evtl. der Lehrer, abhängig von Zahl und Struktur der Jugendlichen (Be-
darfsindikatoren). Das Versorgungsniveau mißt dann die quantitave 
und evtl. auch qualitative Ausstattung mit Schulen in Prozent des Be-
darfs. 

Dieser Bedarfsbegriff ist wie viele andere unbestimmt in dem Sinne, 
daß er mehrere Interpretationen und letztlich verschiedene DM-Beträge 
zuläßt. Die Aufgaben i bzw. aj können sich am tatsächlichen Stand oder 
an dem sich aus der Sicht der Gemeinde oder des zentralen Gesetzgebers 
wünschenswerten Stand orientieren; gleiches gilt für die Bedarfsniveaus 
Bi = Bi (v = 1). Die Zerlegung der Größe (v' B) in ihre Komponenten ist 
zu einem gewissen Teil willkürlich. Unterschiedliche Kosten pro Bedarfs-
einheit kig sind vielleicht unausweichlich (geographische Situation) oder 
auf Ineffektivitäten der Leistungserstellung zurückzuführen. Auch müß-
te festgelegt sein, ob die Summe der Finanzbedarfe FB = 2:11 FB II ~ 

T + Z durch die jetzige oder künftige kommunale Finanzausstattung 
begrenzt oder lediglich eine Addition von Wunschvorstellungen ist. Aus 
dieser Aufzählung wird verständlich, warum der Finanzbedarf als~ 
grundsätzlich gar nicht, schwierig oder nur in Teilbereichen als meß-
bar angesehen wird85. 

3.2 Methoden der Messung kommunaler Bedarfe und Finanzbedarfe 

3.21 Bestimmung des aktuellen Ausgabenbedarfs 

Die Finanzausstattung, die zur Erfüllung der gegenwärtigen oder -
aus der Sicht der Gemeinde - wünschenswerten Aufgabenerfüllung not-
wendig ist, wird in der Praxis der kommunalen Haushaltsplanung 
ebenfalls als Finanzbedarf86 bezeichnet. Dieser Begriff ist für Zwecke 
des Finanzausgleichs i. a. unbrauchbar, da Art und Umfang der Aufga-
benerfüllung von der früheren und gegenwärtigen Finanzausstattung 
abhängt. Dieser"Finanzbedarf" der Finanzausstattung im Finanzaus-
gleich gegenübergestellt, würde zur Zementierung bestehender Versor-
gungsunterschiede führen. 

84 Ewringmann, 1971, S. 13. 
85 z. B. Hansmeyer, 1966, S. 262; Albers, 1961, S. 569; Steuerreformkommis-

sion, 1971, S. 700; Wittmann, 1976, S. 113. 
86 Die Gemeindehaushaltsverordnung vom 4. 9. 1937 definierte in § 48 Ziff. 38 

den Finanzbedarf als die erforderlichen Ausgabemittel bei Zugrundelegung 
des Reinbedarfs. Die neue GemHVO spricht dagegen von Deckungsbedarf bzw. 
Ausgabenbedarf (z. B. Ba.-WÜ. § 3 Ziff. 2, § 20 Abs. 3). 

3 Schriften d. Vereins f. Soclalpolltlk 96/II 
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Gleiches gilt für globale finanzwirtschaftliche Kriterien; das sind z. B. 
der überschuß des Verwaltungshaushalts bzw. die Investitionsrate oder 
freie Spitze, d. i. der überschuß des Verwaltungshaushalts abzüglich der 
normalen Tilgung, pro Kopf bei einheitlichen Hebesätzen und Gebühren 
oder der Stand bzw. die Zunahme der Verschuldung. Sie geben Auskunft 
über die finanzwirtschaftliche Situation im Vergleich mit anderen Ge-
meinden oder Gemeindeklassen, nicht aber über Art, Umfang und Qua-
lität der kommunalen Leistungsdarbietungen, und können daher allen-
falls ergänzende Anhaltspunkte liefern. 

3.22 Statistische Durchschnittsanalysen der Ausgaben 

Die bekannteste Ausgabenanalyse stammt von A. Brecht87, der eine 
erstaunliche "Gesetzmäßigkeit" zwischen den Pro-Kopf-Ausgaben ins-
gesamt bzw. in einzelnen Ausgabenbereichen und der Einwohnerzahl 
bei den (preußischen) Gemeinden nachweisen konnte88• Dagegen steht 
die berechtigte Kritik89, daß die Ausgaben von der Finanzausstattung 
abhängen. Wenn daher die nach Einwohnerzahl größeren Gemeindeklas-
sen höhere Ausgaben aufweisen, so sei das ein Zeichen der höheren Fi-
nanzkraft und nicht unbedingt des höheren Finanzbedarfs. Diese Kritik 
hält auch dann, wenn man statt Einwohnerzahl die Dichte oder einen 
speziell definierten Zentralitätsgrad90 als Beziehungsgröße setzt und 
zwischen der Finanzausstattung und diesen Bezugs- oder Erklärungs-
größen wiederum eine hohe Korrelation besteht. 

Der positiv-theoretische Wert solcher Analysen steht außer Frage, aber 
zur Bestimmung des Finanzbedarfs können solche Statistiken lediglich 
Anhaltspunkte liefern, insbesondere wenn die Analysen in einzelne Auf-
gabenbereiche hineinreichen. Wenn z. B. die laufenden Pro-Kopf-Aus-
gaben für die Abfallbeseitigung von 6 DM in den Gemeinden unter 
3 000 Einwohnern auf 47 DM in Städten über 500000 Einwohnern an-
wachsen oder für die Feuerwehr von 4 DM auf 36 DM, dann spiegelt sich 
darin ein steigender größenklassenspezifischer Bedarf wider; denn kein 
Gemeinderat verzichtet ohne Grund auf ein Schwimmbad oder Sport-
stadion, um die Feuerwehr zu stärken. Dagegen ist das Ansteigen des 
Zuschußbedarfs für den Einzelplan 3 Kultur von 3 DM auf 70 DM pro 
Kopf teils von der Finanzausstattung, aber auch von einer traditionellen 

87 Brecht, 1932, insb. S. 24. 
88 Zur Interpretation und weiteren Analysen vgl. Littmann, 1977, S. 360 ff. 
89 z. B. Albers, 1961, S. 569: "Vielfach wird auch die Höhe der tatsächlichen 

Ausgaben als Maßstab für den Bedarf genommen. In ihnen spiegeln sich aber 
auch Mangel und Uberfluß wider. Dringende Aufgaben, die infolge einer 
unzureichenden Ausstattung mit Finanzierungsmitteln nicht getätigt werden 
können, werden nicht erfaßt, während verschwenderische Ausgaben, die dank 
reichlicher Deckungsmittel möglich sind, als Bedarf gerechnet werden." 

UD z. B. Elsner, 1976, S. 244 ff. 
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oder bewußten Zentralörtlichkeit bestimmt. Auch der Zuschußbedarf 
im Einzelplan 4 für die Soziale Sicherung, der in kreisfreien Städten 
doppelt so hoch ist wie in den kreisangehörigen Gemeinden einschI. 
Landkreisen91, ist nicht allein von der Finanzausstattung abhängig, son-
dern auch von den Notwendigkeiten zur Absicherung steigender sozialer 
Probleme in Ballungsgebieten bedingt. Als Praktiker ist man geneigt, 
der These A. Meiers zu folgen, daß sich die fiskalische Leistungsfähig-
keit primär im Ausgabenniveau, nicht aber in der Ausgabenstruktur 
auswirkt92 (vgl. zu diesem Abschnitt auch Anl,l). 

3.23 Intuitive und deduktive Abschätzung der Finanzbedarje 
Ausgehend von den bekannten statistischen Tendenzmäßigkeiten be-

gründet Popitz9a den höheren Finanzbedarf durch eine Reihe von zu-
sätzlichen Argumenten, von denen der "kanalisierte Einwohner" das 
bekannteste ist. Weil heute auch in ländlich strukturierten Gemeinden 
(übrigens mit hohem Aufwand) kanalisiert werden muß, wird der in 
der Hauptansatzstaffel "veredelte Einwohner" bzw. der abgestufte Be-
völkerungsschlüssel etwas voreilig abgelehnt, denn andere Bedarfe sind 
(vielleicht) an dessen Stelle getreten. 

Immerhin sind diese kombiniert statistischen-intuitiven Methoden 
bestimmend für die meisten deutschen kommunalen Finanzausgleiche. 
Durch verschiedene Sonderansätze (Schüleransatz, Grenzlandansatz, An-
sätze für wachsende und schrumpfende Bevölkerung u. a.) versucht man 
sich intuitiv dem richtigen, aber unbekannten Finanzbedarf zu nähern. 
Bös94 berichtet auch für Österreich, daß und wie man sich mittels einer 
Reihe von Schlüsseln (einfache und abgestufte Bevölkerungsschlüssel, 
Aufkommensschlüssel u. a.) an die mutmaßlichen Finanzbedarfe heran-
tastet. 

3.24 Ökonometrische Methoden 
Mit Hilfe ökonometrischer Methoden kann man die Determinanten des 

komunalen Ausgabenverhaltens unter bestimmten Voraussetzungen ab-
schätzen. Seit der Pionierarbeit Fabricants9S ist die Zahl der Unter-
suchungen und Veröffentlichungen vor allem im angelsächsischen, aber 
auch im französischen und schweizerischen Bereich enorm gestiegen, 
während es relativ wenige deutsche Arbeiten gibtge• 

Gi Dies gilt trotz der nicht genau bestimmbaren Zuordnung der Ausgaben 
der Bezirksverbände für diese Zwecke. 

92 Meier, Determinanten der öffentlichen Ausgaben in der Schweiz, nach 
Bauer u. a., 1977, S. 194. 

9S Popitz, 1932. 
94 Bös, 1971, S. 65 ff., 84 f., 107 ff. sowie 127 ff. Bös (S. 72) spricht sich aber 

letztlich für ökonometrische Methoden zur Bestimmung eines standardisierten 
Finanzbedarfs aus. 

95 Fabricant, 1952. 
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Die wichtigsten Einflußgrößen für die Gesamtausgaben sind die Be-
völkerungszahl, die Bevölkerungsdichte, das Einkommen und die finan-
zielle Leistungsfähigkeit der Gemeinden. Für einzelne Ausgabengrup-
pen werden noch spezielle Erklärungsfaktoren geprüft. über 20 struk-
turbestimmende Einflußgrößen werden in den multiplen Regressions-
gleichungen zur Erklärung der Gesamtausgaben, der Ausgaben für Poli-
zei, Feuerwehr, Straßen, Erholungseinrichtungen u. a. herangezogen97• 

Daneben gibt es ökonometrische Untersuchungen speziell für Kosten-
und Produktionsfunktionen kommunaler Leistungen9S, die u. a. der Fra-
ge des Kostenverlaufs mit steigender Einwohnergröße (economies or 
diseconomies of scale) nachgehen. 

Die ökonometrischen Methoden würden aus dem Dilemma der (mo-
nokausalen) statistischen ex-post-Methoden herausführen, wenn es ge-
länge, die Einflüsse der Bedarfs- und Kostenstrukturen gegenüber dem 
Einfluß der fiskalischen Leistungsfähigkeit bzw. der tatsächlichen Fi-
nanzausstattung herauszufiltern. Allein es gibt einige theoretische 
Schwierigkeiten und praktische Gefahren9g• Zum ersten sind gravie-
rende Multikollinearitäten1OO zwischen den erklärenden Variablen zu be-
fürchten, die zu unbestimmten Schätzergebnissen für die Regressionsko-
effizienten führen; sind z. B. die beiden erklärenden Variablen Bevöl-
kerungsdichte und fiskalische Leistungsfähigkeit hoch korreliert - und 
das ist wahrscheinlich -, dann läßt sich ihr jeweiliger Einfluß auf die 
Höhe der Ausgaben nicht, zumindest aber nicht hinreichend genau ab-
schätzen (wohl aber der Gesamteffekt). 

Zum zweiten gibt es Identifikationsprobleme101, die aber so lange nicht 
entdeckt bleiben, als nicht alle Beziehungen zwischen den erklärenden 
und der zu erklärenden Variablen spezifiziert sind; z. B. besteht zwi-
schen den kommunalen Ausgaben und dem Einkommen (Bruttourban-
produkt) ein mehrfacher Zusammenhang: höhere finanzielle Leistungs-

96 Vgl. Hauser u. a., 1975, S. 96 ff. mit einem Literaturüberblick; für Deutsch-
land z. B. Deppe, 1966; für Frankreich: Derycke, 1970, nach Bauer u. a., 1977, 
S.10. 

91 z. B. Weicher und Emerine, 1973, S. 73 f. für 204 Central Cities. 
98 z. B. Pomerehne, 1976, der die Durchschnittskosten der Müllabfuhr pro 

Haushalt in der Schweiz durch zehn z. T. die Nachfrage, z. T. die Produktion 
beeinflussenden Variablen erklärt; einen Literaturüberblick gibt Langkau, 
1975, S. 45. 

99 Die Gefahr einer "Korrelationsbastelei" sei angesichts der vielfältigen 
Einflußfaktoren nur kurz angedeutet. Im Extrem: hat man zwanzig völlig 
beliebige "erklärende" Variable, dann ist der Finanzbedarf von 20 Gemeinden 
exakt erklärt. 

100 Vgl. z. B. Schneeweiß, 1971, S. 134 ff. 
101 Vgl. Z. B. Schneeweiß, 1971, S. 260 ff. 
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fähigkeit ist z. B. Bedarfsindikator (Motorisierung), zugleich aber auch 
Indikator für eine bessere kommunale Finanzausstattung. Keinesfalls 
darf nun der empirisch geschätzte Regressionskoeffizient allein der Fi-
nanzausstattung oder allein dem Bedarf zugerechnet werden. Auf man-
gelnde Identifikation deutet es hin, wenn in der Produktionsfunktion 
für die Leistungen der kommunalen Polizei mit einem Index der Ver-
brechen als zu erklärender Variabler die Zahl der Polizisten mit einem 
signifikanten positiven Regressionskoeffizienten erscheint; wahrschein-
licher ist dagegen, daß die Zahl der Polizisten ihrerseits in der Nach-
fragefunktion nach kommunalen Leistungen von der Verbrechensrate 
abhängtt02 : die gemessenen Parameter sind nicht identifizierbar. 

Diese Einwände103 wiegen jedenfalls schwer genug, um die Ermittlung 
des kommunalen Finanzbedarfs oder auch von Kostenverläufen nicht 
allein auf die ökonometrischen Analysen der Determinanten kommuna-
len Ausgabeverhaltens stützen zu können. 

3.25 VergLeichende Budgetanalysen 

Statistische, aber auch ökonometrische Methoden zur Erklärung des 
kommunalen Ausgabeverhaltens verdecken die z. T. erheblichen Ab-
weichungen vom Durchschnitt, damit u. U. auch spezielle Bedarfe und 
Finanzbedarfe. Zur Ergänzung werden vergleichende Budgetanalysen104 

herangezogen. 

a) Für Zwecke der Erklärung unterschiedlichen Ausgabeverhaltens liegen 
gründliche wissenschaftliche Einzeluntersuchungen vor, z. B. die Wheaton-
Schußheim-StudylOS in drei verschiedenen amerikanischen Vorstädten, die 
Analyse Kubins108 für vier österreichische Gemeinden unterschiedlicher 
Größe oder die umfassende Analyse von Bauer u. a.107 über die Erfüllung 
und Ursachen der Aufgaben in österreichischen Gemeinden im Auftrag des 
Instituts für Stadtforschung. 

b) Als Grundlage für die politische Entscheidung zur Neuordnung des Finanz-
ausgleichs in Baden-Württemberg wurde auf der Grundlage vergleichbarer 
Rechnungsergebnisse ein KommissionsberichtlOB vorgelegt, der durch die 

102 Vgl. Hirsch, 1973, S. 359. 
103 Diese Einwände richten sich nicht gegen den positiv-theoretischen Wert 

von ökonometrischen Analysen zur Erklärung des kommunalen Ausgaben-
verhaltens, vielmehr gegen die kritiklose Interpretation der evtl. nicht identi-
fizierbaren Parameter. 

104 Gemeint sind sowohl Haushaltspläne als auch Haushaltsrechnungen. 
105 The Costs of Municipal Services in Residential Areas, 1955, in: Kain, 1967. 
108 Kubin, 1972. 
107 Bauer u. a., 1977. 
lOB Bericht der Finanzausgleichskommission vom 21. 6. 1977, insb. die 

Anlagen. Trotz einiger systematischer Bedenken gegenüber diesem Bericht ist 
bemerkenswert, daß das Spannungsverhältnis des Finanzbedarfs pro Kopf 
zwischen der kleinsten Gemeinde und der größten Stadt (Stuttgart) trotz 
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Tiefengliederung der Statistiken, durch ergänzende Einzelvergleiche zwi-
schen Städten (auch aus anderen Bundesländern) und Gemeinden sowie 
durch den Ansatz von Kostennormen in bestimmten Aufgabenbereichen 
differenzierende Anhaltspunkte für die Ermittlung kommunaler Finanz-
bedarfe liefert. 

e) Budetanalysen dienen vereinzelt der direkten Ermittlung des Finanzbe-
darfs bzw. der Zuschüsse, z. B. im schweizerischen Kanton Luzern109• 

Die institutionalisierte australische Finanzausgleichskommission110 schlägt 
ebenfalls Ausgleichszuschüsse auf der Grundlage von Budgetanalysen und 
ergänzenden Informationen vor. Dabei wird angestrebt, den Finanzbedarf 
der einzelnen Länder für öffentliche Leistungen gleichen Umfangs und 
gleicher Qualität zu messen. 

3.26 Analytische Methoden 

Soweit die Schätzungen des Finanzbedarfs an Zahlen und Fakten der 
Vergangenheit anknüpfen, bleiben Zweifel, ob nicht bestehende Struk-
turen anerkannt werden. Die Zweifel gründen im allgemeinen Identi-
fikationsproblem, d. h. in der nicht eindeutigen Zerlegbarkeit der Aus-
gaben in die Komponenten: Bedarf, Versorgungsniveau (und -qualität) 
und Kostenniveau. Insbesondere ist nicht auszuschließen, daß Ineffek-
tivitätenll1 der Leistungsbereitstellung nicht oder nicht scharf genug 
vom Bedarf, von der Qualität oder von den notwendigen Kosten ge-
trennt werden können. 

Analytische Methoden versuchen, den Finanzbedarf aus seinen Kom-
ponenten von rückwärts zu konstruieren, gewissermaßen aus der Re-
torte aufzubauen. 

a) Analytische Methoden der Bedarfsermittlung: Umfangreiche, vorwiegend 
ingenieurwissenschaftlich orientierte Untersuchungenll2 über Größe, zu-
mutbare Entfernungen, Einzugsbereiche, Flächenbedarfe, Minimal- und 
Maximalkapazitäten kommunaler Einrichtungen sind im letzten Jahrzehnt 
durchgeführt worden. Dabei handelt es sich i. d. R. um Einzelbedarfe, die 
(noch) nicht aufeinander abgestimmt sind. Beispiel: Ermittlung der maxi-
malen stündlichen und der jährlichen Abwassermenge, die zu reinigen und 
gefahrlos abzuleiten ist; oder: technische Mindestgröße, Einzugsbereich 
und zumutbare Entfernung zu einer Kleinschwimmhalle. 

Normierung und Nivellierung von einzelnen Bedarfsansätzen mit 1: 2,37 
ermittelt und von allen kommunalen Landesverbänden bestätigt wurde (S. 27). 

109 Nach Wagner, 1974, S. 94. Werden Zuschüsse aufgrund von Budgetanaly-
sen zuerkannt, bestehen die Gefahren taktischer Festlegungen einerseits oder 
autonomiefeindlicher Zensuren andererseits. 

110 Mathews, 1974/75, insbes. S. 68 und 83. 
111 Während Ineffektivitäten aufgrund der gegebenen Raumordnung in die-

sem Konzept (zunächst) hingenommen werden, sollten Unwirtschaftlichkeiten 
der Leistungsdarbietung, z. B. Fehlplanungen, nichtoptimale Faktoreinsätze 
oder mangelnde Kontrolle, bei der Berechnung des Finanzbedarfs ausgeschlos-
sen bleiben. 

112 Spengelin u. a., 1972; v. Barby, 1974; Borchard, 1974; Heckhausen, 1976; 
Ewringmann, 1971, mit jeweils weiteren Literaturhinweisen. 
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b) Analytische Methoden (Kalkulationen) zur Ermittlung der Investitions-
und Folgekosten zur Befriedigung eines Bedarfs113• Beispiel: Kostenstruk-
tur einer Abwasserreinigungsanlage in Abhängigkeit von der Abwasser-
menge und dem Reinigungsgrad; oder: Folgebelastung eines kommunalen 
Haushalts durch die Kleinschwimmhalle. 

c) Die australische Kommission für den Länderfinanzausgleich wendet seit 
dem "New Approach"114 1974 analytische Methoden zur Bestimmung der 
Finanzbedarfe bevorzugt an. 

Diese analytischen Methoden haben Vor- und Nachteile. Kosten- und 
Nachfragedeterminanten sind eindeutig trennbar. Einzelbedarfe wer-
den nach einheitlichen Kriterien ermittelt, doch fließen in diese Kri-
terien bereits Werturteile ein, insofern sie vielleicht nach traditionellen 
Gesichtspunkten oder vielleicht nach der raumordnungspolitischen Vor-
stellung des Autors gewichtet werden. "Engineering-cost-functions" 
stellen Unwirtschaftlichkeiten der Leistungserstellung außerhalb des 
Kalküls. Andererseits wird mit Recht darauf hingewiesen115, daß sie die 
mit der Leistung bzw. Anlagegröße überproportional steigenden Ver-
waltungskosten unberücksichtigt lassen. 

3.3 Das Konzept des normierten Finanzbedarfs 

3.31 Der normierte Finanzbedarf 

Der normierte Finanzbedarf NFBg ist diejenige Ausstattung an Steu-
ern T g und Finanzzuweisungen ZIl' die zur Erfüllung der vom zentralen 
Gesetzgeber für eine Gemeinde vorgesehenen oder besser: vorgeschla-
genen Aufgaben äig auf einheitlichen Versorgungsniveaus Vi und nor-
mierten Bedarfen Big bei Kosten wirtschaftlicher Leistungserstellung 
kig erforderlich bzw. wünschenswert wäre. Das Versorgungsniveau wird 
durch die jeweilige Finanzausstattung festgelegt. 

NFBg = ~i äig • Vi • Big • kig (Vj) 
t -

NFB = ~g NFBg = ~g T g . -t- -{- ~g Zg = T -{- Z 
g 

Durch die Normierungen soll der Finanzbedarf für alle Gemeinden 
eindeutig meßbar werden. 

Der NFB mißt nur den Bedarf an Steuern und Finanzzuweisungen, 
weil die Sonstigen Einnahmen, insb. Gebühren und Entgelte, an den Aus-
gaben abgesetzt sind (vgl. Abschnitt 3.33). Kredite sind insofern berück-

113 Vgl. z. B. DIFU, 1976, Kapitel 5 und insb. die Literaturhinweise S. 5. 
7/153 ff.; die Richtwertsammlung des DIFU wird derzeit vervollständigt. Vgl. 
ferner die Literatur in der vorhergehenden Anmerkung. 

114 Mathews, 1974175, S. 78 u. 80 ff.: direct assessment of financial needs. 
115 Langkau, 1975, S. 46 f. mit weiterer Literatur; d. Verf. kann diese Hin-

weise aus seiner praktischen Erfahrung bestätigen. 
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sichtigt, als in die Kosten k Kapitalkosten eingerechnet werden. Den in 
ihren Entscheidungen grundsätzlich freien Gemeinden bleibt es unbe-
nommen, durch Ansammlung von Rücklagen oder vorgezogenen Kre-
diten die gemeindespezifischen Versorgungsniveaus Vig auch zeitlich zu 
variieren. Wegen der grundgesetzlichen Verantwortung und Gewähr-
leistung des Staates für seine Gemeinden sind jedoch gewisse Grenzen 
für die kommunale Kreditaufnahme erforderlich und in den Gemeinde-
ordnungen bzw. Gemeindehaushaltsverordnungen auch vorgesehen. 

3.32 Aufgabenzuweisung und Bedarfsermittlung 

Selbst wenn man unterstellte, daß die Bedürfnisse der Menschen nach 
kommunalen Leistungen gleich sind, so sind doch die kommunalen Be-
darfe verschieden, da diese Bedürfnisse aus ökonomischen Gründen 
von verschiedenen Gemeinden befriedigt werden116• 

Beschreibe S = [Omg] hinreichend genau die tatsächliche oder wün-
schenswerte Struktur der Gemeinden117, 118, z. B. Einwohnerzahl, Be-
völkerungsdichte, Sozialstruktur, Kfz-Dichte, topographische Indikato-
ren, Entfernungen zu höheren Zentralorten usw., und seien Cf!i einheit-
liche Zuordnungsvorschriften, z. B. Mindestgrößen kommunaler Einrich-
tungen, zumutbare Entfernungen, höchstzulässige Einheitskosten für die 
Leistungsdarbietung, dann erhält man mit 

Ä = [äigl = 11 (S, Cf!i); ä ig E {0,1} 

eine Matrix, die angibt, welche Bedürfnisse der Bevölkerung durch 
welche Gemeinde erfüllt werden sollen, zugleich eine Aufgabenzuwei-
sungsmatrix. Zu berücksichtigen ist dabei u. a., ob bestimmte Leistun-
gen evtl. von anderen Trägern ausreichend angeboten werden, z. B. der 
öffentliche Personenverkehr durch Bundesbahn bzw. Bundespost oder 
die stationäre Krankenversorgung durch eine Universitätsklinik oder das 
Vermessungswesen durch staatliche Vermessungsämter oder die Stra-
ßenbaulast für Ortsdurchfahrten von Bundes- und Landesstraßen durch 
den Bund bzw. das Land119• 

116 Littmann, 1968, S. 27; vgl. auch Heckhausen, 1976, S. 114 und 125 ff. 
117 S enthält die wesentlichen Bedarfsindikatoren und Kostendeterminan-

ten. 
118 Vgl. Forst, 1974, S. 135 ff. mit 79 Merkmalen, wobei jedoch die kommunal-

finanzwirtschaftlichen Merkmale auszuklammern wären. Das Ergebnis dieser 
Clusteranalyse läßt erwarten, daß eine Einteilung der Städte, evtl. auch der 
Gemeinden in gleichartige Gruppen mit Hilfe relativ weniger Merkmale mög-
lich ist. 

11D Träger der Straßenbaulast für Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen und 
Landesstraßen ist der Bund bzw. das Land, doch geht sie in Gemeinden mit 
mehr als 80000 bzw. 30000 Einwohnern (Baden-Württemberg) an diese über. 
Die Ersätze decken die Kosten nur teilweise. 
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Aus denselben Angaben erhält man eine Matrix normierter kommu-
naler Bedarfe120 : 

Z. B. wird einer Gemeinde mit 500 Gymnasiasten im engeren Einzugs-
gebiet und einer Entfernung zum Mittelzentrum mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln von mehr als 1 Stunde ein einzügiges Gymnasium zuge-
ordnet. 

Die Festsetzung des Normierungsniveaus Bi = Bi (Vi = 1) ist (theore-
tisch) nicht entscheidungserheblich. 

3.33 Kostenbegriff und Normierung 

Die Kosten pro Bedarfseinheit kig werden gemessen durch die Folge-
lasten. Das sind die Folgekosten einsch!. Abschreibungen und kalkulato-
rischer Zinsen der erforderlichen Investitionen abzüglich der Folge-
einnahmenl22• Den Folgeeinnahmen sind bei gleichen Leistungen aller 
Einrichtungen einheitliche und zumutbare Gebühren- und Entgeltsätze 
zugrundezulegen. 

Unterschiedliche Startpositionen sind bei der Berechnung des NFB 
nicht zu berücksichtigen. Das Problem verliert nach diesem Konzept 
mit der Zeit an Schärfe; außerdem sind andere Ausgleiche denkbar, die 
den Grundgedanken nicht beeinträchtigen123• Die Frage der Finanzier-
barkeit von "Nachholinvestitionen" spielt in der Literatur124 ohnehin 
eine größere Rolle als in der kommunalen Praxis, die sich seit der Neu-
ordnung des kommunalen Wirtschafts rechts bei der Entscheidung über 
neue Projekte richtigerweise an der langfristigen Tragbarkeit der Fol-
gel asten orientiert. Ersatzinvestitionen sind im Finanzbedarf durch die 
Abschreibungen berücksichtigt. 

120 Zwischen Gemeinden und Landkreisen ist nicht zu unterscheiden, da die 
Landkreise keine originären Träger kommunaler Aufgaben sind. Welche kom-
munalen Aufgaben von der einzelnen Gemeinde oder vom Landkreis zu er-
füllen sind, kann als anschließende Untersuchung geführt werden. Desgleichen 
die länderweise sehr unterschiedliche Aufgabenübertragung auf Bezirksver-
bände (Landschaftsverbände, Landeswohlfahrtsverbände u. a.). 

121 Damit ist angedeutet, daß der Bedarf einer Gemeinde g nicht nur von 
ihrer eigenen Struktur, sondern auch von der Struktur anderer Gemeinden 
abhängig ist, insbesondere wenn sie Aufgaben für diese übernimmt. 

122 Die Begriffe Folgelasten bzw. Folgekosten haben sich in der Praxis 
durchgesetzt; vgl. z. B. DIFU, 1976, S. 5. 4/55. Sie sind jedoch nicht voll ver-
ständlich; denn wenn man Kapitalkosten einbezieht, dann sind die so definier-
ten Folgekosten einfach die Kosten im betriebswirtschaftlichen Sinne. 

123 z. B. durch Bildung eines (langfristig abnehmenden) Sonderfonds oder 
systemkonformer durch die Reduzierung der kalkulatorischen Zinsen im Ver-
hältnis der bereits eingesetzten Eigenmittel für eine bestimmte "übergangszeit. 

124 Vgl. z. B. die Auseinandersetzung Matzner / Bös in: Zeitschrift für Natio-
nalökonomie, Bd. 32, 1972, insb. S. 341 f. 
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Eine Normierung der Kosten bzw. Kostenverläufe kgj = kgj (Vi), etwa 
klli = ki (Vi) für alle 9 ist nur teilweise möglich, da gemeindespezifische 
unterschiedliche Kostenstrukturen z. B. durch die topographische Lage 
oder durch Ballungsnachteile (nicht jedoch durch Unwirtschaftlichkeiten) 
zu berücksichtigen sind. 

3.34 Festlegung des Versorgungsniveaus 

Das Versorgungsniveau für jede Aufgabe i ist bei der Ermittlung des 
NFB für alle Gemeinden gleich hoch anzusetzen Vig = ih Dabei gibt Vi 
an, zu welchem Prozentsatz die Normbedarfe 13 bei gegebener Finanzaus-
stattung erfüllt werden können. Da die Normbedarfe 13 in einzelnen Auf-
gabenbereichen i beliebig hoch festgesetzt werden können und die kom-
munale Finanzmasse FM zum Zeitpunkt T fixiert ist, wird eine Gewich-
tung der Aufgaben - nicht der Gemeinden! - unvermeidbar. 

a) Der Grad der jeweiligen Aufgabenerfüllung, d. h. die Versorgungs-
niveaus Vi für die Aufgaben i bei gegebener FM, ist theoretisch be-
stimmbar durch die quadratische Optimierungsaufgabe 

Der Gewichtungsvektor125 y impliziert eine "proposed welfare func-
tion" des zentralen Gesetzgebers126• Verlangt werden ferner Mindest-
standards127 in einzelnen Bereichen vjmin mit 

Der quadratische Ansatz wird - vereinfacht - damit begründet, 
daß das Versorgungsniveau für eine kommunale Aufgabe VI mit 
ihrem Gewicht 'YI zunehmen soll, daß aber die Dringlichkeit auch 
einer geringer gewichteten Aufgabe i um so stärker steigen möge, je 
weiter das Versorgungsniveau von der vollen Aufgabenerfüllung 

125 Normierung und Skalierung von 'Y ist entscheidungsunerheblich, da das 
Ergebnis nur vom Verhältnis der 'Yi zueinander abhängt. 

128 Vgl. auch Bös, 1971, S. 61: Die Auf teilung der Finanzzuweisungen auf 
die einzelnen Körperschaften ist so zu treffen, "daß einem - der angenomme-
nen staatlichen Präferenzfunktion entsprechend angesetzten - Nutzenmaxi-
mierungskonzept entsprochen wird". 

127 Verzichtet man auf Mindesstandards und steuert allein über 'Y und unter-
stellt gleichbleib ende Kosten pro Bedarfseinheit bei steigendem Versorgungs-
niveau, dann sind die Vi durch einen Lagrangeansatz rechentechnisch leicht 
zu ermitteln, solange vi;::: 0: 

K· ~ 
Vj = 1 - konst. __ I mit konst. = (~i K j - FM)/~i-' 

~ ~ 
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Vi = 1 entfernt ist. Anschaulich formuliert: wenn trotz begrenzter 
Finanzmittel das Gebiet Schulen wegen seiner Bedeutung (rz) mit 
einem vergleichsweise hohen Versorgungsgrad auszustatten ist, so 
darf doch der Bereich Kultur (ri< Yl) nicht solange völlig vernach-
lässigt werden, bis die letzte Schule gebaut ist128• Formal geht es um 
die Festlegung der Abstandsnorm; der hier gewählte Ansatz ist äqui-
valent der Euklidschen Abstandsminimierungl29, die sachlogisch (öko-
nomisch) letztlich nicht vollschlüssig begründet werden kann, die je-
doch als der natürliche (geometrische) Ansatz gilt und eine Reihe 
wünschenswerter Eigenschaften besitzt. 

b) Der Gewichtungsvektor rist unanschaulich und wird daher von poli-
tischen Gremien des zentralen Gesetzgebers kaum akzeptiert. In einer 
(nicht äquivalenten) Ersatzlösung kann man das unvermeidbare Ge-
wichtungsproblem der Aufgabenbereiche zueinander implizit in die 
Relation der Bedarfe verlegen. Die Höhe der Bedarfsniveaus bleibt 
immer noch frei, aber die Bedarfe untereinander sind anschaulich ent-
sprechend den Präferenzen des zentralen Gesetzgebers gleichgewich-
tig festgelegt, d. h.130 

und 

A A 

Bi -= ~g B ig 

~i ~g aig • V . Big • feig = V l:; ~g Kig = FM 

K v=_·-FM 

Bei diesen Bedarfsrelationen und bei (annähernd) proportionalen 
Kostenverläufen in bezug auf das Versorgungsniveau (konstanten Ko-
sten pro Bedarfseinheit) ist v = V'ig für alle Gemeinden g und Aufgaben i 
konstant, und der NFB der Gemeinden wächst bis zur erneuten über-

128 Bei einem linearen Ansatz wird das Aufgabengebiet mit dem höchsten 
spezifischen Gewicht y;lK; erst voll befriedigt (Vi = 1), bevor der Bereich mit 
dem nächsthöheren Gewicht auch nur in Angriff genommen wird. 

129 Der Idealpunkt (bliss point) liegt bei Vi = 1, V- i. Das Problem besteht 
darin, vom Idealpunkt zur Paretofläche zu gelangen, die durch die Neben-
bedingungen, insb. die finanziellen Restriktionen, strukturiert wird. Die 
Euklidsche Abstandsminimierung, die 2-Norm-Lösung, bestimmt die optimale 
Lösung als Tangentialpunkt konzentrischer Ringe um den Idealpunkt mit der 
Paretofläche. Zu den Eigenschaften einer p-Norm vgl. Dinkelbach, in: Unter-
nehmensforschung heute 1970, S. 1 ff.; zu den Eigenschaften der 2-Norm für 
soziale Präferenzfunktionen vgl. z. B. Stehling, in Eichhorn u. a., 1978, S. 535 ff. 

130 Stark vereinfacht z. B. X Realschulen bei einer Klassenstärke von höch-
stens 30 Schülern: Y Normeinheiten für den Sport: Z Altersheime bei 0,004 
Alterspflegeplätzen pro Einwohner für alle Gemeinden des Landes oder des 
Bundes. 
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prüfung der Bedarfs- und Kostenstrukturen gen au im Verhältnis zur 
kommunalen Finanzmasse131 • 

3.35 Verlauf der Finanzbedarfe 

Neben dem normierten Finanzbedarf NFB können hilfsweise zusätz-
lich für jede Gemeinde angegeben werden: 

MFBg = Zi vimin • R ig 

OFBg = ~i vimax • R ill 

Mindestfinanzbedarf 

Tolerabler oberer Finanzbedarf 

Angenommen, es gelingt für alle Gemeinden den NFB, MFB und OFB 
zu ermitteln, dann erhält man bei lexikographischer132 Anordnung der 
Gemeinden vielleicht das nachfolgende Schaubildl33 (Abb. 7). 

über den tatsächlichen Verlauf der Bedarfe z. B. entsprechend der 
Einwohnerzahl kann man bis zur Berechnung nur Vermutungen an-
stellen. Es ist aber auch gar nicht im Sinne des Konzepts, bereits an 
dieser Stelle Kurven etwa für eine Hauptansatzstaffel oder für einen 
Zentralortezuschlag zu approximieren, die Stärke des Konzepts, falls 
es realisierbar ist, liegt gerade im differenzierenden Ansatz. Im Grunde 
ist der NFB lediglich ein Anhaltspunkt, gegen den konkrete Finanzaus-
gleichsregelungen abgecheckt werden können. Der NFB hat auch keinen 
Bezug zur tatsächlichen Infrastrukturausstattung einer Gemeinde; einer-
seits eine gewisse Schwäche, aber andererseits insofern eine Stärke, als 
Finanzstrategien im Hinblick auf einen institutionalisierten und mit 
dem Ist-Zustand verknüpften Ausstattungsindex134 möglich und wahr-
scheinlich wären. 

131 Es ist leicht einzusehen, daß diese Näherungsmethode um so genauer 
wird, je mehr v ~ 1 strebt, d. h. daß die Bedarfsstandards nicht allzuweit von 
der möglichen Finanzierbarkeit entfernt gesetzt werden sollten. 

132 Damit soll angedeutet sein, daß keine funktionelle Beziehung zur Ein-
wohnerzahl gesucht wird; eine Anordnung in alphabetischer Reihenfolge wäre 
gleichermaßen denkbar. 

133 Die Relationen OFBg : NFBg : MFBg wären nur unter den vereinfachen-
den Bedingungen (b) des vorhergehenden Abschnitts für alle Gemeinden 
gleich, die Verläufe also annähernd parallel. 

134 Der Ausstattungsindex, wie Münstermann, 1975, S. 220 f. ihn definiert 
und für machbar hält, löst durch Vergleich zwischen dem Soll-Zustand und 
der bereits vorhandenen Ausstattung (Versorgungsniveau) einen Zuweisungs-
mechanismus aus, der wie Münstermann zu Recht befürchtet, die Gemeinden 
geradezu verleitet, die Mittel nicht in den nach Auffassung des zentralen 
Gesetzgebers wünschenswerten Aufgabenbereichen einzusetzen, um den "un-
gedeckten Finanzbedarf" erneut anmelden zu können. 
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3.4 Zur Messung des normierten Finanzbedarfs 

3.41 Methodenvielfalt 

Den Hauptbeweis, nämlich den Nachweis der Rechenbarkeit eines 
normierten Finanzbedarfs für alle Gemeinden, bleibt diese Arbeit schul-
dig. An Ermunterungen135 und kritischen Stimmen136 gegenüber solchen 
und ähnlichen Versuchen fehlt es nicht. Allein solche Musterberechnun-
gen können nur von einem oder mehreren Teams aus Volks- und Be-
triebswirten, Ingenieuren und Architekten sowie Verwaltungspraktikern 
angegangen werden. Immerhin sollen Methoden für die praktischen Un-
tersuchungen angedeutet werden. 

Probeuntersuchungen haben gezeigt, daß eine erste Differenzierung 
zweckmäßigerweise nach Aufgabenbereichen erfolgt und daß die zur 
Verfügung stehenden Schätzmethoden für die einzelnen Aufgabenbe-
reiche in unterschiedlicher Weise geeignet oder nicht geeignet sind. Die 
theoretisch zu bevorzugenden analytischen Methoden erweisen sich als 
gut geeignet für Einrichtungen mit klar abgrenzbarer Leistungsabgabe 
(Output), z. B. für Schulen, für Sportstätten, für Abwasserreinigungs-
anlagen u. a. m. Dagegen reichen ex-post-Methoden für Transferbedarfe, 
insbesondere bei der Erfüllung der Pflichtaufgaben nach Weisung, und 
Budgetanalysen liefern zusammen mit Rechnungsstatistiken wertvolle 
Hinweise für die Zuweisung von Finanzbedarfen, wo objektive Bedarfs-
normen schwierig oder gar nicht zu ermitteln sind, z. B. bei reinen Ver-
waltungsaufgaben, beim Aufwand für die Gemeinde- bzw. Stadtpla-
nung, bei Wasserläufen und beim Wasserbau, beim Aufwand für frei-
willige soziale Leistungen u. a. m. Wer sich ernsthaft und praktisch 
um die Ermittlung von Finanzbedarfen bemüht, kann sich nicht auf eine 
Methode festlegen137• 

3.42 Aufgabenenumeration und Aufgabenzuordnung 

Fast so vielfältig wie die menschlichen Bedürfnisse sind die aus ihnen 
abgeleiteten Bedarfe der Gemeinden. Sie finden i. d. R. ihren Nieder-
schlag in den Kommunalhaushalten und werden dort in einem tiefge-

135 Z. B. Musgrave, 1961, S. 101 zur Konstruktion von Bedarfsindices: "Con-
struction of appropriate indices for all services creates difficult though not 
insurmountable problems". Ähnlich Münstermann, 1975, S. 221. 

136 z. B. Littmann, 1964, S. 106. 
137 Vgl. hierzu die Methodenvielfalt der australischen Grants Commission 

bei Mathews, 1974175, S. 83: (a) Direkte Schätzung des Finanzbedarfs bei 
gleichem Umfang und gleicher Qualität der Leistungsdarbietung; wo diese 
Methode nicht anwendbar ist, (b) indirekte Schätzung durch Einzelanalyse 
(Effizienzprufung) der statistisch festgestellten Abweichungen und (c) Abschät-
zung des Finanzbedarfs durch Vergleich der Prokopfausgaben, insb. wo Unter-
schiede in der Effizienz nicht kontrollierbar sind, z. B. bei allgemeinen Ver-
waltungsaufgaben. 
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gliederten Katalog, dem Gliederungsplan mit Zuordnungskatalog für 
Kommunalhaushalte erfaßt. Auch der Aufgabengliederungsplan der 
KGSt kann zu Rate gezogen werden. Damit hat man Anhaltspunkte für 
den Aufgabenrahmen i = 1, 2, ... , I der Gemeinden; die Gesamtzahl 
der wahrnehmbaren Aufgaben ist überschaubar138 (der Mathematiker 
würde sagen: abzählbar endlich), trotz aller Buntheit der kommunalen 
Darstellungs- und Erscheinungsformen. 

Die erste schwierige Aufgabe bei der Ermittlung eines NFB ist die 
Zuordnung von Aufgaben an einzelne Gemeinden oder Gemeindetypen. 
Informationsquellen sind einmal die heutige Aufgabenwahrnehmung, 
zum andern die Landesentwicklungspläne. Geben diese keine Anhalts-
punkte oder steht zu befürchten, daß gewisse Aufgaben in einem be-
stimmten Gemeindetyp (ländliche Gemeinde unter einer bestimmten 
Einwohnerzahl) nicht wahrgenommen werden, weil die Finanzausstat-
tung fehlt, dann muß man - einheitlich - entscheiden. Diese Ent-
scheidungsnormen haben je nach der Art der Einrichtung die Mindest-
oder Höchstgröße, die zumutbare Entfernung und den Nutzen der Auf-
gabenerfüllung in Abhängigkeit von der Entfernung zur Leistungs-
darbietung abzuwägen. In der Literatur findet man gute Vorarbeiten 
und brauchbare Ansatzpunktel39• Wichtig ist, daß nicht schematisch auf 
Einwohnerzahlen, sondern auf echte Bedarfsindikatoren abgestellt wird. 

3.43 Bedarfsermittlung 

Für die Zwecke der Ermittlung des NFB kommt es erst in zweiter 
Linie auf das Bedarfsniveau an, das allerdings nicht allzuweit entfernt 
von der Realisierbarkeit (in vielleicht höchstens 10 Jahren) festgesetzt 
werden sollte, als vielmehr auf die Einheitlichkeit der Bedarfsnormen je 
Bedarfsbereich, aber auch auf die Ausgewogenheit der Bedarfe zu-
einander. Nachfolgend einige Beispiele für die Möglichkeiten undSchwie-
rigkeiten bei der Ermittlung der Einzelbedarfe. 

a) Für eine Reihe von Aufgaben gibt es Fachpläne, die die Bedarfe nach 
allgemeinen Kriterien, zum Teil sogar bereits regionalisiert vorgeben, z. B. 
die Schulentwicklungspläne der Länder, der Goldene Plan für Sport stätten 
und die durch das KHG vorgeschriebenen Krankenhausbedarfspläne. 

b) Für eine Reihe weiterer Aufgaben sind die Bedarfe aus der Bevölkerungs-
zahl oder demographischen Untergliederungen relativ problemlos zu er-
mitteln, z. B. für die Zahl der Bestattungsplätze, für die Zahl der Alters-
heimplätze oder der Kindergartenplätze, evtl. auch für die Plätze in 
Jugendbegegnungsstätten. 

138 Vgl. auch Bauer u. a., 1977, S. 62 ff. 
139 z. B. Spengelin u. a., 1972; Borchard, 1974 und Heckhausen, 1976, mit um-

fangreichem Zahlenmaterial und weiteren Literaturhinweisen; vgl. auch 
Wagener, 1969. 
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c) Ergänzende Analysen sind bereits erforderlich für die Ausstattung von 
Jugendbegegnungsstätten mit Betreuungspersonal; der - sehr kosten-
intensive - Einsatz von Sozialarbeitern hängt ab vom regional sehr 
unterschiedlichen Grad der Gefährdung, wofür die Jugendarbeitslosig-
keit, die Jugendkriminalität und ein Index über den Schulabschlußgrad 
Jugendlicher Indikatoren abgeben. Auch für Kinderhorte und Kindertag-
heime benötigt man ergänzende Angaben: Zahl der berufstätigen bzw. 
berufswilligen Mütter, die ihrerseits von der Sozialstruktur bedingt ist. 

d) Weitere Aufgaben sind auch in ihrem Umfang durch Gesetz vorgegeben, 
z. B. die Transferbedarfe für die Sozial- und Jugendhilfe nach dem 
BSHG bzw. JWG. Obwohl die Sozialhilfe nach dem BSHG eine weisungs-
gebundene Pflichtaufgabe und damit der Spielraum für eigene Entschei-
dungen der Gemeinden relativ gering ist, ergeben sich signifikante Unter-
schiede nach der Einwohnerzahl bzw. -dichte und (damit i. d. R. hoch kor-
reliert) der Sozialstruktur14o• Die Transferbedarfe aus den Finanzstatisti-
ken müssen als (durch Gesetz und Verordnung) normierte Finanzbedarfe 
angesehen werden. 

e) Die Bedarfel41 für Straßen verschiedener Funktionen sind in der ersten 
Runde aus den Straßenkatastern zu entnehmen. Der zusätzliche Bedarf 
an Erschließungsstraßen fällt nicht stark ins Gewicht, weil we Er-
schließungsbeiträge mit vielleicht 80% der Aufwendungen dagegen zu 
rechnen sind. Zusätzliche Bedarfe für Ortsdurchfahrten und Gemeinde-
verbindungsstraßen sind nach dem Verkehrswertverfahren der Straßen-
bauämter zu vergleichen. 

f) Die Bedarfe für die Straßenbeleuchtung und Entwässerungsleitungen sind 
im Anschluß an die Straßenbedarfsuntersuchung zu ermitteln, wobei die 
Normierung der Straßenbeleuchtung weniger Schwierigkeiten bereiten 
dürfte als die Beurteilung der Effizienz der Leitungsführung der Entwäs-
serung sowie der Hebewerke vor allem in topographisch schwierigem 
Gelände. 

g) Der Bedarf für Feuerwehren ist in allen Gemeindegrößenklassen dem 
Grunde nach gegeben, aber er nimmt mit der Gemeindegröße und der 
Feuerwehrorganisation (freiwillige Feuerwehr ohne oder mit ständig be-
setzter Feuerwache, Berufsfeuerwehr ohne oder mit zusätzlichen Grup-
penwachen), erheblich zu, wobei die heutigen Ausgaben pro Kopf etwa im 
Verhältnis 1: 10 mit der Größenklasse ansteigen; Budgetanalysen und 
analytische Methoden142 liefern Anhaltspunkte für eine Normierung. 

h) Während der Bedarf für die kommunale Wohnungsbauförderung samt 
ungedecktem Aufwand für die Erschließung neuer Wohngebiete143 zurück-

140 Die Reinausgaben der Sozialhilfe im Jahre 1976 betrugen nach Angaben 
des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg (Statistische Berichte K I 
I-j/76 und weitere Angaben) für die 9 Stadtkreise 58 DM je Einwohner und 
für die 35 Landkreise 25 DM je Einwohner; lediglich 2 Landkreise hatten 
höhere Prokopfausgaben als der Stadtkreis mit den niedersten Prokopfaus-
gaben. Zwar sind die Ausgaben pro Empfänger mit durchschnittlich 1 846 DM 
in den Stadtkreisen nur geringfügig höher als in den Landkreisen (I 717 DM), 
doch beträgt die Zahl der Empfänger von Leistungen nach dem BSHG bei 
den Stadtkreisen 31,6 und bei den Landkreisen 14,7 pro 1000 Einwohner. 

141 Hierin sind auch die Unterhaltungs- und Erneuerungsbedarfe zu berück-
sichtigen; vgl. Abschn. 3.33. 

142 Vgl. Borchard, 1974, S. 170 f. 
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geht, tritt immer stärker die kommunale Finanzierung der Erneuerungs-
und Modernisierungsbedarfe bis hin zur Dorf- und Stadtsanierung in den 
Vordergrund. Auch hier scheinen Bedarfsnormen, gestützt auf die Erfah-
rungen mit dem Städtebauförderungsgesetz, erreichbar. 

i) Öffentliche Anlagen, Parks und Grünzüge als ökologische Ausgleichs-
räume in der Kleinklimazone sind anerkannte Bedarfe insbesondere in 
den Kernen von Ballungsgebieten. Auch dafür gibt es allerdings weit-
gestreute analytische Anhaltswerte144 in Abhängigkeit von der Wohn-
dichte, Gfz. u. a. 

k) Die Entsorgungsbedarfe für die Müllbeseitigung145 sind bestimmt vom 
Anwachsen des Hausmülls pro Kopf mit der Einwohnergröße und der 
Abhängigkeit der Kosten pro t Müllbeseitigung vom angewendeten Ver-
fahren. Solange keine extrem unzumutbaren Müllgebühren zur Kosten-
deckung erhoben werden müssen, ist eine Normierung zwar erwünscht, 
aber ohne Einfluß auf den Finanzbedarf. 

Der Entsorgungsbedarf für das Abwasser (Einwohnergleichwerte) insb. 
für Kläranlagen steigt mit der Gemeindegröße und dem Industrialisie-
rungsgrad, aber die spezifischen Kosten pro m 3 Abwasser nehmen stärker 
ab, so daß die Gebühren, die i. d. R. etwa 90 Ofo der Kosten decken, mit der 
Gemeindegröße sinken. Allerdings würde eine weitgehende Kostendek-
kung gerade in manchen ländlichen Räumen, die auch vom Vorfluter weit 
entfernt sind, zu extrem hohen Kostenbelastungen führen. Soweit die 
normierten Kosten eine zumutbare Grenze (z. B. 2 DM pro m 3 Frisch-
wasser) übersteigen, ist der Deckungsbedarf in den NFB einzurechnen. 

1) Die gleichen Gesichtspunkte sind bei der Wasser- und Energieversorgung 
anzuwenden. 
Die i. d. R. üblichen Gewinne aus der Energieversorgung sind gegen 
etwaige Verluste aus dem öffentlichen Personenverkehr aufzurechnen. 

m) Anhaltspunkte einer Bedarfsanalyse für den ÖPNV (Straßenbahn, Omni-
bus, U-Bahn) sind der Zeitaufwand und die Sicherheit auf den täglichen 
Verkehrsrelationen Wohnung/Schule oder Wohnung/Arbeitsplatz in den 
üblichen Zeiten, d. h. in den Spitzenzeiten; hinzu kommt die Forderung 
nach Verbesserung der Lärm- und Luftverunreinigung, die durch den 
Individualverkehr verursacht wird. Diese Anhaltspunkte reichen jedoch 
für horizontal gerechte normierte Bedarfsansätze noch nicht ausl46• Um 
das Konzept des NFB nicht in Frage zu stellen, kann man auf Hilfskon-
struktionen ausweichen, z. B. daß Verluste eines effizient wirtschaftenden 
ÖPNV-Unternehmens nur insoweit auf den NFB angerechnet werden, als 
sie nicht durch Steuerersparnisse, Gewinne und Konzessionsabgabe aus 
anderen wirtschaftlichen Unternehmen der Gemeinde (z. B. Energie) ab-

143 Vgl. v. Barby, 1974 sowie Steeb, 1965. 
144 Vgl. Borchard, 1974, S. 217 f. sowie Heckhausen, 1976, S. 283 f. 
145 Vgl. Borchard, 1974, S. 260 ff. 
148 Zur Größenordnung: Die Zuschußbedarfe für ÖPNV-Unternehmen be-

tragen in Großstädten 100 DM und mehr pro Kopf der Einwohner trotz einer 
Kostendeckung von etwa 60 - 70 Ofo durch Fahrtentgelte. Darin sind die Kosten 
für die Verkehrsbauten (Bahnkörper, Tunnel, Brücken u. a.) i. d. R. nicht ent-
halten, da sie direkt von den Kämmereihaushalten getragen, allerdings durch 
Sonderzuweisungen aus der Mineralölsteuer bis zu 85 % mitfinanziert werden . 

• Schriften d. Vereins f. Soclalpol!t!k 96/11 
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gedeckt werden können147• Ergänzt werden müßten diese Sonderregelun-
gen durch einen schienenweiten interkommunalen Lastenausgleich148• 

n) Die Prokopfausgaben für die Verwaltung (Epl. 0; vgl. Anl. 1.1) differieren 
zwischen den Größenklassen nur geringfügig, insb. wenn man die Land-
kreisverwaltungen den Gemeinden zuordnet. Die Ausgaben verdecken 
aber unterschiedliche Bedarfstendenzen: während die Bedarfe pro Lei-
stungseinheit in den allgemeinen Verwaltungseinrichtungen infolge der 
Größendegression vermutlich sinken, erhöhen sie sich mit der Gemeinde-
größe durch zusätzliche Aufgaben, z. B. bei der Stadtkasse durch die Zahl 
der Geschäftsvorfälle oder bei der Personalverwaltung durch die Zahl 
der betreuten Mitarbeiter von Krankenhäusern, Theaterbetrieben, Häfen, 
Zoos, Vermessungsämtern usw. Statistische Durchschnittswerte und ana-
lytische Verfahren (z. B. Umlegung der Personal- und Kassenverwaltung 
durch Gemeinkostenzuschläge) sowie Musterorganisationspläne der KGSt 
führen mit einiger Sicherheit zu brauchbaren Normbedarfen oder teil-
weise direkt zu normierten Finanzbedarfen. 

0) Umstritten bleibt sicherlich stets die räumlich verteilte Befriedigung 
kultureller Bedürfnisse, d. h. die kulturellen Bedarfe der einzelnen Ge-
meinden. Während man für öffentliche BibliothekenlVolksbüchereien für 
Gemeinde- und Bürgerhäuser, für Mehrzweckhallen und Stadthallen 
noch Richtwerte bzgl. der Mindesteinzugsbereiche, zumutbaren Entfernun-
gen, Flächenbedarfe, Investitions- und Betriebskosten findet149, werden 
die Angaben für Zoologische Gärten, Museen und insb. für Theater dürf-
tig. Es gibt keine objektivierbaren "richtigen" oder " gerechten " Stand-
orte für Schauspiel-, Opern-, Ballett-Theater. Um weiterzukommen, wird 
man in erster Näherung von bestehenden Theatern ausgehen müssen und 
lediglich Kostennormen einführen150• 

p) Dagegen findet der Verf. keine Ansätze für einen objektivierbaren Be-
darf bezüglich der Einrichtungen der Wirtschafts förderung, zumal die 
Beziehungen zwischen eigenen Anstrengungen (Flächenbereitstellung, Ge-
ländeerschließung u. a.) und deren Erfolge nicht eindeutig gesichert sind: 
die Standortwahl von sekundären und tertiären Industrien hängt sehr oft 
von anderen Faktoren als von den kommunalen Aktivitäten ab. 

Diese immer noch lückenhafte Aufzählung zeigt, daß es mit der De-
finition eines normierten Finanzbedarfs nicht getan ist, daß in quantita-

147 Eine gewisse Rechtfertigung findet dieser Vorschlag zum einen durch 
die seitherige kommunale Praxis, zum andern durch den Ausgleich von 
economies und diseconomies of scale bei wirtschaftlichen Unternehmen in 
Ballungsgebieten. 

148 Wenn die Kernstadt Träger eines 'ÖPNV-Unternehmens ist, das mehrere 
Städte und Gemeinden im Umland versorgt, ist eine Kostenbeteiligung des 
Umlands gerechtfertigt. Vor einer Zwangsregelung haben sich die Städte und 
Gemeinden im Mittleren Neckarraum zu einer freiwilligen Lösung gefunden; 
vgl. Landtag von Ba.-Wü., DS 7/2970 v. 3.1. 78, S. 23 ff. und 64. 

14U z. B. Borchard, 1974, S. 176 ff.; Spengelin u. a., 1972, S. 411. 
150 Es wäre eine Frage der Gerechtigkeit, ob man nicht zumindest die Lasten 

des öffentlichen Verkehrs zu und von solchen zentralen kulturellen Einrich-
tungen (Theateromnibus) dem Finanzbedarf entlegener Gemeinden zurechnet. 
Auch Gastvorstellungen in eigenen Einrichtungen müßten im kulturellen Be-
darf aufgefangen werden. 
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tiv wichtigen Teilbereichen eine Normierung der Bedarfe und der Fi-
nanzbedarfe zu gelingen scheint, daß aber die Ergebnisse in anderen 
Teilbereichen voraussichtlich nicht eindeutig genug sind, um direkt in 
allgemeingültige Regelungen (Gesetze, Verordnungen) Eingang zu fin-
den. 

3.44 Kostennormen 

Die angegebene Literatur zu Bedarfsnormen führt auch Angaben über 
Kostennormen für Investitionskosten, vor allem aber über die Folge-
lasten von Investitionen. In Betracht kommen insb. analytische Metho-
denl51, denkbar sind auch ökonometrische Analysen für die Kostenent-
wicklung in Abhängigkeit von verschiedenen Einflußfaktoren bzw. dem 
Versorgungsniveau. 

Beschränkt man den Kostenbegriff wie definiert auf die Kosten pro 
Bedarfseinheit, dann muß man ergänzend zu den Angaben in der Lite-
ratur die normierten Bau- und Betriebskosten nach Geländeform (Stra-
ßen) und klimatischen Besonderheiten (Bauausführung, Unterhaltungs-
arbeiten) und vor allem die Bodenpreise152 nach Art und Ertragsfähig-
keit alternativer Nutzungen, letztlich vielleicht nach der Gemeindegröße 
oder gar nach dem örtlichen Niveau differenzieren. 

4. Mittel des Finanzausgleichs 

4.1 Mittelkatalog 

4.11 Ziel/Mittel-Beziehungen 

Wenn es gelingt, einen normierten Finanzbedarf für alle Gemeinden zu 
ermitteln, dann lassen sich die beiden Hauptziele des kommunalen 
Finanzausgleichs als Kompromiß zwischen den Kontrapunkten Einheit-
lichkeit und Autonomie in kürzester Weise so darstellen: 

(1) Angleichung der Finanzausstattung an den (normierten) Finanzbe-
darf unter Berücksichtigung der kommunalen Einnahmeautonomie; 

(2) Einfügung der Gemeindepolitik in die Verwirklichung der gesamt-
staatlichen Zielfunktion unter Berücksichtigung der kommunalen 
Ausgabenautonomie. 

Hinzu kommen die Nebenbedingungen Allgemeingültigkeit, Trans-
parenz und geringe Kosten der Entscheidungsprozesse. Dieses Rahmen-
konzept ist offen für raumordnungspolitische Zielsetzungen, die sowohl 
in den normierten Finanzbedarf wie in die Verwirklichung der gesamt-

151 Vgl. hierzu Abschn. 3.26 Buchst. bund Anm. hierzu. 
152 Vgl. v. Barby, 1974, S. 72 f. und 190 ff. 
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staatlichen Zielfunktion einfließen können; dennoch ist der Verf. der 
Auffassung, daß dem versorgungspolitischen Ziel das höchste Zielge-
wicht zuzumessen ist. 

Die genannten Ziele können durch folgende Instrumente mit jeweils 
unterschiedlichem Zielbeitrag verfolgt werden. 

4.12 Aujgaben- bzw. ausgabenorientierte Mittel 

a) Zuweisung oder Entzug von Aufgaben an die bzw. von der Ge-
meindeebene 

Beispiele sind die Durchführung des Wohngeldgesetzes durch die Gemein-
den oder die Überführung der Vollzugspolizei an die Länder. Je nach 
Streuung der daraus resultierenden Finanzbedarfe ergeben sich unter-
schiedliche Wirkungen auf die Relation zwischen Finanzausstattung und 
Finanzbedarf. Jede Übertragung von Aufgaben an eine höhere Ebene 
beeinträchtigt die kommunale Selbstverwaltung, bringt jedoch anderer-
seits eine Vereinheitlichung der öffentlichen Leistungsdarbietung. Die 
Frage der Effizienz des Mitteleinsatzes und der Qualität bei staatlicher 
bzw. kommunaler Leistungsdarbietung müssen von Fall zu Fall beant-
wortet werdenI53• 

b) Vereinheitlichung der kommunalen Aufgabenerfüllung 

Während die Erklärung bestimmte Aufgaben zu Pflichtaufgaben, wie z. B. 
Feuerwehr, Gemeindestraßen oder Schulhausbau, die kommunale Selbst-
verwaltung (Ausgaben autonomie) solange nur unmerklich beeinflußt, als 
sie weisungsfrei bleiben, wird die komunale Verwendungsautonomie er-
heblich stärker beeinflußt bei Pflichtaufgaben nach Weisungl54; aber auch 
dabei gibt es Unterschiede: so gut wie keinen örtlichen Ermessensspiel-
raum gibt es bei der Durchführung des Ausbildungsförderungsgesetzes 
oder des Lastenausgleichsgesetzes155 ; der Ermessensspielraum ist gering 
bei den Aufgaben nach dem Bundessozialhilfegesetz, aber deutlich stärker 
in der Jugendhilfe, wo es auch finanziell ins Gewicht fällt, ob ein Kind 
durch einen Sozialarbeiter laufend betreut wird oder eine Pflegestelle 
erhält oder in einem Heim mit oder ohne heilpsychologische Erziehung 
untergebracht wird. 

c) Gemeindezusammenschlüsse (Aufgabenseite) 

Die Angleichung von Finanzbedarf und Finanzausstattung wird erleich-
tert158, wenn sich vielfältig miteinander verflochtene Und einander ergän-

153 Die Steuerreformkommission, 1971, S. 697, geht davon aus, daß die mit 
den örtlichen Gegebenheiten und Bedürfnissen besser vertrauten Gemeinde-
behörden zur effektiveren und sparsameren Haushaltsführung bereit sind als 
eine staatliche Zentralinstanz; auch Littmann, 1964, S. 100, spricht den Ver-
dacht aus, daß die zentrale Instanz i. a. mit einer geringeren Rationalität 
arbeitet. 

154 Vgl. dazu Steuerreformkommission, 1971, S. 698 f. 
155 Eine Gestaltungsfreiheit liegt allenfalls in der Art der Durchführung 

selbst, z. B. in der sachlichen und personalmäßigen Ausstattung, in der räum-
lichen Unterbringung oder in den Öffnungszeiten der Dienststellen. 

156 Hansmeuer. 1966. S. 27:l sowie Zimmermann-Henke, 1978, S. 93. 
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zende Gemeinden zusammenschließeni57. Andererseits wird das Selbstver-
waltungsrecht auch langfristig beeinträchtigt, wenn kein Wille oder nur 
geringe sachliche Erfordernisse für gemeinsame Entscheidungen bzw. keine 
ähnlichen Präferenzstrukturen vorhanden sind. 

d) Freiwillige oder zwangsweise Zusammenschlüsse für einzelne Auf-
gaben 

Zweckverbände zur gemeinsamen und kostengünstigeren Erfüllung be-
stimmter Aufgaben, z. B. für die Wassergewinnung, die Abwasserbeseiti-
gung oder den Betrieb gemeinsamer EDV -Anlagen haben sich bewährt 
und führen i. d. R. zu einer Angleichung der Finanzbedarfe. Zur Bewälti-
gung der Stadt-Umlandprobleme hat man in der Bundesrepublik Groß-
raumverbände (Ns.), Umlandverbände (Frankfurt), Stadtverbände (Saar-
brücken) und Nachbarschaftsverbände (Ba.-Wü.) mit allerdings recht 
unterschiedlichen Zuständigkeiten gegründett58. Dahinter steht wohl der 
Grundgedanke der Kongruenz von Nutzen und Angebot kommunaler Lei-
stungen, einem funktionalen E1inanzausgleich, wie er z. B. in den USA 
teilweise praktiziert wirdl59. Der Nachteil solcher räumlich sich überlagern-
der Entscheidungsgremien gleicher Ebene liegt u. a. in der Schwierigkeit 
der Kompetenzabgrenzungen, die erhebliche Friktionen und Kosten der 
Entscheidung verursachenl60. Ein abschließendes Urteil ist hier weder 
möglich noch nötig, doch sind solche Organisationsformen vermutlich kein 
Heilmittel für die Finanzausgleichsprobleme in Ballungsgebieten. 

4.13 Einnahmeorientierte Mittel 

a) Gemeindezusammenschlüsse (Einnahmenseite) 

Gemeindezusammenschlüsse haben auch auf der Einnahmenseite Auswir-
kungen auf den Finanzausgleich, und zwar i. a. im Sinne einer Angleichung 
von Finanzausstattung und Finanzbedarf. Soweit jedoch nach geltendem 
Recht ein abgestufter BevölkerungsschlüsseP81 bzw. eine starke Haupt-
ansatzstaffelung (großes Spannungsverhältnis) vorgesehen ist, muß die 
Finanzausgleichswirkung von der Einnahmenseite her in jedem einzelnen 
Fall geprüft werden. 

157 Neben Gemeindezusammenschlüssen und Eingliederungen gibt es insti-
tutionelle Zusammenschlüsse unter Beibehaltung einzelner Selbstverwal-
tungsrechte, z. B. die Ämter (Schl.-H.), Samtgemeinden (Ns.), Verbandsgemein-
den (Rh.-Pf.) und Verwaltungsgemeinschaften (Ba.-Wü., Bay.). 

158 Der intensivste Zusammenschluß, der bereits in die Nähe von Einglie-
derung kommt, ist der Stadtverband Saarbrücken. Der Verband Großraum 
Hannover, dessen Parlament ebenfalls unmittelbar gewählt wird, hat aus-
schließliche Kompetenzen auf wichtigen Gebieten, z. B. vom ÖPNV bis zur 
Abfallbeseitigung; vgl. Weyl, 1977, S. 182. Dagegen werden die Mitglieder 
der Nachbarschaftsverbände in Baden-Württemberg von den Gemeinderäten 
bestimmt, und ein Nachbarschaftsverband hat lediglich die Flächennutzungs-
planung als Pftichtaufgabe. 

159 Hirsch, 1973, S. 412 berichtet, daß es in Chicago Metropolis nicht weniger 
als 1198 staatliche und kommunale Einheiten gibt, darunter allein 327 Schul-
distrikte; zur theoretischen Beurteilung vgl. Bulutoglu, 1966/67, S.8. 

160 Vgl. hierzu die sehr kritischen Stimmen aus Hannover, Weyl, 1977, S. 188. 
181 Vgl. auch Bös, 1971, S. 69. 
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b) Freiheit oder Beschränkung in der Erhebung von Entgelten 
(privatrechtliche Entgelte, Gebühren, Beiträge)162 

Nach geltendem Recht ist es für die Finanzkraft einer Gemeinde nicht 
unerheblich163, welche Entgelte sie nach welchen Maßstäben erheben kann. 
Beispielsweise ist die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in Baden-
Württemberg nicht zulässig; oder sog. Infrastrukturbeiträge sind nur in 
Schleswig-Holstein kodifiziert; oder in Nordrhein-Westfalen können die 
Gebühren auf der Grundlage von Wiederbeschaffungswerten des Anlage-
vermögens erhoben werden, in Bayern nur auf der Basis von Anschaf-
fungswerten. 

Entsprechende Maßnahmen schlagen auf die Finanzkraft der veranstal-
tenden Gemeinden durch, da der Zuschußbedarf durch allgemeine Dek-
kungsmittel (T + Z) abzufangen ist. Bei der Berechnung eines normierten 
Finanzbedarfs muß daher der Abmangel (Zuschußbedarf, Verlust) der ver-
anstaltenden Gemeinde zugerechnet werden18'. 

c) Steuerquellenzuteilung und Hebesatzrecht 

Die Zuteilung der Steuerquellen im vertikalen Finanzausgleich mit oder 
ohne Hebesatzrecht, im Trennsystem oder Zuschlagsystem, ist wegen der 
räumlichen Streuung der Steuerbasis die wichtigste Vorentscheidung für 
den kommunalen Finanzausgleich i. w. S.; vgl. Abschn. 4.3. 

d) Steuerverteilung 

Entsprechendes gilt für den Modus der Steuerverteilung in einem Ver-
bundsystem bei nicht radiziertem oder nur partiell radiziertem Verbund, 
z. B. beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Auch die Entschei-
dung über den Zerlegungsmaßstab für die Gewerbesteuer auf mehrere 
Betriebsstätten165 hat einen beachtlichen Einfluß auf die räumliche Vertei-
lung der Steuerbasis. 

e) Kommunaler Finanzausgleich i. e. S.166 

Diesem kommt die zweite Schlüsselrolle bei der Verwirklichung eines 
horizontal ausgewogenen kommunalen Finanzierungssystems zu. Zu unter-
scheiden sind: 

162 Bulutoglu, 1976177, S. 17: Benutzergebühren und ähnliche Entgelte sind 
perfeet benefit-based taxes; das gilt jedoch nur bei voller Kostendeckung. 

163 Der Anteil der Gebühren, zweckgebundenen Abgaben und Beiträge an 
den kommunalen Einnahmen ohne besondere Finanzierungsvorgänge betrug 
1974 rd. 20,5 G/o; vgl. Stat. Bundesamt, 1977 a, S. 22 f. 

164 Vgl. Abschn. 3.33; es werden einheitliche, zumindest aber einheitlich 
zumutbare Sätze unterstellt; außerdem muß das Leistungsangebot vom zen-
tralen Gesetzgeber anerkannt sein. 

165 z. B. sieht der allgemeine Zerlegungsmaßstab eine Auf teilung der Ge-
werbesteuer auf die Betriebsstätten im Verhältnis der Löhne und Gehälter 
vor; bei Wareneinzelhandelsunternehmen sind auch die Betriebseinnahmen 
heranzuziehen; vgl. §§ 29 - 33 GewStG 1974. 

166 Zur Einzeldarstellung für die Bundesrepublik Deutschland vgl. Patzig, 
1966; Münstermann, 1975; Fick, 1977; Pagenkopf, 1978; für Österreich Bös, 
1971. 
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(1) Rein horizontale Ausgleiche167 zwischen Gemeinden mit relativ gerin-
ger finanzieller Bedeutung. Beispiele: Schulverbände als Zwangsver-
bände168 oder auf freiwilliger Basis oder die freiwillige Beteiligung der 
Gemeinden im Großraum Stuttgart an den Lasten des Verkehrsver-
bunds. 

(2) Allgemeine Finanzzuweisungen, nämlich Schlüsselzuweisungen und 
Bedarfszuweisungen, ohne Verwendungsauflagen. 

(3) Zweckgebundene Finanzzuweisungen bzw. Sonderlastenausgleiche in-
nerhalb und außerhalb des Steuerverbunds, gebunden an die Erfüllung 
bestimmter Aufgaben189• 

(4) Umlagen an den Oberverband (Land) oder an Verbände gleicher 
Ebene170 zur gemeinsamen Aufgabenerfüllung. 

4.2 Kommunale Finanzierungssysteme 

4.21 Definition eines kommunalen Finanzierungssystems 

Grundsätzlich stehen wie gezeigt dem zentralen Gesetzgeber eine Rei-
he von Instrumenten zur Verfügung, um die eingangs dargestellten Ziele 
zu verwirklichen. Um Fixpunkte für die optimale Kombination der Mit-
tel zu setzen, wird im folgenden ein Finanzierungssystem dargestellt, in 
dem lediglich noch die Instrumente des Finanzausgleichs i. e. S. zur Dis-
position stehen. Wegen ihrer erheblichen vorentscheidenden Bedeutung 
muß jedoch die Frage der Steuerverteilung zusätzlich angesprochen wer-
den. 

Ein kommunales Finanzierungssystem Fsn sei gekennzeichnet durch 
die Art s und Höhe T bzw. T der kommunalen Steuern sowie durch Art z 
und Höhe Z der Finanzzuweisungen (Z > 0) bzw. Umlagen (Z < 0). 

mit 

Es gibt viele denkbare kommunale Finanzierungssysteme Fsn, die die 
Steuern und Finanzzuweisungen unterschiedlich gewichten und unter-

187 Die Steuerreformkommission, 1971, S. 701 f. spricht sich im Grundsatz 
gegen direkte interkommunale Finanzausgleiche aus, wie sie z. B. vor 1970 
zwischen Wohn- und Betriebsgemeinden bei der Gewerbesteuer bestanden. 

168 z. B. § 31 Schulgesetz Ba.-Wü. vom 23. 3.1976. 
169 Die Zuweisungen zum Ausgleich des Aufwands für Auftragsangelegen-

heiten werden in den meisten Ländern als allgemeine Zuweisungen, in Baden-
Württemberg als Zweckzuweisungen statistisch ausgewiesen. 

170 Die Umlagen an die Landkreise (Kreisumlagen), Fürsorgeverbände, 
Stadt-Umland-Verbände u. a. bleiben in dieser Untersuchung zunächst außer 
Betracht, obwohl sie sich auf die Verteilung des Finanzbedarfs wie der Finanz-
ausstattung nicht unerheblich auswirken. 
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schiedlich auf die Gemeinden verteilen. Der Verteilungsmodus ist in der 
Radizierung auf jede Gemeinde 9 enthalten. Für alle denkbaren Finan-
zierungssysteme sei die kommunale Finanzmasse FM vorgegeben. 

4.22 Ein optimales Finanzierungssystem 

Geht man davon aus, daß der normierte Finanzbedarf für jede Ge-
meinde 9 zwar ermittelt ist, aber aus rechtspolitischen Gründen (Allge-
meingültigkeit) oder aus Gründen der Verwaltungspraktikabilität kei-
nen direkten Eingang in die Finanzausgleichsgesetze finden kann, dann 
ist das beste Finanzierungssystem Fsopt E Fsn aus allen denkbaren Fi-
nanzierungssystemen auszuwählen, das den normierten Finanzbedarf 
am besten approximiert und weitere Nebenbedingungen NB erfüllt. 
Fsopt E Fsn habe die Eigenschaften: 

min {~Il (FA; - NFBIl)21 NB} 
n 

Durch den quadratischen Optimierungsansatz171 wird das System n 
jeweils mit seinen "Ausreißern" im Quadrat deren Entfernung vom 
NFB Il "bestraft". 

4.23 Nebenbedingungen 

Das auszuwählende Finanzierungssystem muß bzw. sollte folgenden 
Nebenbedingungen112 genügen: 

a) Für jede Gemeinde muß die Finanzausstattung über einem (nor-
mierten) Mindestfinanzbedarf liegen. 

Ferner könnte gefordert werden, daß die Finanzkraft einen tolera-
blen oberen Finanzbedarf nicht überschreitet: 

Sowohl MFBIl wie OFBIl sind gemeindeweise verschied~n, da sie auf 
gleichen Versorgungsniveaus basieren; vgl. Abschn. 3.35. 

171 Vgl. zur Begründung Abschn. 3.34. 
172 Einige Nebenbedingungen sind nur teilweise oder gar nicht quantifizier-

bar, z. B. lit. 9 und h. Formal könnte man für jede dieser NB einen Entschei-
dungsprozeß mit einer Oll-Entscheidung (das Finanzierungssystem ist zulässig 
oder nicht) vorschalten. Sachgerechter wäre wohl ein mehrstufiger Entschei';' 
dungsprozeß mit einem Optimierungskalkül (ohne diese NB) im ersten Schritt 
und anschließender Nutzwertanalyse. 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44582-0 | Generated on 2025-11-19 08:44:15



Ziele und Mittel des kommunalen Finanzausgleichs 57 

b) Die - hier - grundsätzlich vorgegebene und im nächsten Abschnitt 
zu erörternde Auswahl der Steuerarten Ts u. a. führt zur Festlegung 
des Anteils der Steuern173 an der kommunalen Finanzmasse. 

b E [0,1] 

Im Jahre 1974 lag b in der Bundesrepublik bei knapp 0,6. 

c) Die Regelungen des Finanzausgleichs müssen (bei gegebenem NFBg ) 

die Finanzausstattung so korrigieren, daß eine Zunahme der Steuer-
kraft einer Gemeinde weder zu höheren Zuweisungen führt, noch daß 
die Steuerkraft durch Minderzuweisungen oder Umlagen voll abge-
schöpft wird; d. h. der Grad der Einnahmenautonomie e (bzw. die 
Ausgleichsintensität j) liegt im Bereich 

1> en (T) > 0 bzw. t g > en (i') > 0 

Ferner soll die Ausgleichsintensität mit steigender Steuerkraft zu-
nehmen bzw. der Grad der Einnahmenautonomie abnehmen oder al-
lenfalls konstant bleiben. 

d) Änderungen des Steuersatzes einer Gemeinde t g sollen die Finanz-
zuweisungen nicht wesentlich verändern, d. h. die Steuermehr- oder 
-mindereinnahmen verbleiben weitgehend der Gemeinde. Das bedeu-
tet, daß die Ausgleichsintensität bezüglich einer Steuers atz änderung 
in der Nähe von 0 liegen soll. 

jet) ~ 0 bzw. e(t) ~ T 

Das ist bei den derzeitigen deutschen Finanzausgleichssystemen i. a. 
gewährleistet. 

e) Die Auf teilung auf allgemeine Zuweisungen bzw. Umlagen ZA und 
Zweckzuweisungen (innerhalb und außerhalb des Steuerverbunds) 
ZZ kann grundsätzlich nicht allgemein festgelegt werden, weil der 
Konflikt zwischen der gesamtstaatlichen Zielsetzung und der Ausga-
benautonomie bei jeder Aufgabe unterschiedlich zu lösen ist. Wenn 
aber z. B. die Steuerreformkommission174 eine Stärkung der allge-
meinen Finanzzuweisungen im Interesse des Selbstverwaltungsrechts 
vorschlägt, dann könnte man verlangen 

173 Die Steuerreformkommission, 1971, S. 699 f. vertrat aus mehreren Grün-
den die Auffassung, daß den Steuern ein höheres Gewicht als den Finanzzu-
weisungen einzuräumen sei. 

174 Steuerreformkommission, 1971, S. 700. 
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ZZnjzn::::; d, 

wobei d den gegenwärtigen Zustand angibt175• 

f) Die Ausgabenautonomie ist soweit wie möglich zu wahren (vgl. 
Abschn. 4.4). Quantitative Anhaltspunkte für die kommunale Ausga-
benautonomie bei jeder Aufgabe i sind die Angaben über 

Die staatliche Beeinflussungsintensität qi (Grenzzuschußquote) gibt 
an, wie sich die Finanzzuweisungen, insb. die Zweckzuweisungen än-
dern, wenn eine Gemeinde für eine bestimmte Aufgabe Xi DM mehr 
ausgibt. Das Komplement Xi ist ein Indiz für die kommunale 
Ausgabenautonomie178 und wird bestimmt durch den erforderlichen 
Eigenfinanzierungsanteil bei Ausweitung der Aufgabe i. 

g) Das Finanzierungssystem sollte so transparent sein, daß seine wesent-
lichen Grundzüge kurz und jedem Gemeinderat verständlich darge-
stellt werden können. 

h) Das Finanzierungssystem sollte die Voraussetzungen für eine Einfü-
gung der Gemeinden in die gesamtstaatliche Wirtschaftspolitik unter-
stützen, zumindest aber den Gemeinden keinen Anlaß zu gegenläu-
figen Reaktionen, z. B. für ein prozyklisches Ausgabeverhalten geben. 

i) Pragmatische Gründe sprechen dafür, daß bei einem übergang auf 
ein anderes Finanzierungssystem rekurrente Anschlüsse177 an die 
Finanzausstattung des Ausgangsjahres Jo als Nebenbedingungen ge-
funden werden, z. B. 

Im folgenden ist zu untersuchen, welche Kombinationen von Maßnah-
men Aussicht haben. als optimales kommunales Finanzierungssystem 
ausgewählt zu werden. 

176 Im Rechnungsjahr 1974 betrug der Anteil der Zweckzuweisungen an den 
gesamten Zuweisungen d = 0,57; Stat. Bundesamt, 1977 a, S.30. 

178 Man kann xi deshalb nicht generell als Grad der Ausgabenautonomie 
definieren, weil die übertragung von Pflichtaufgaben nach Weisung ohne 
Kostenersatz die höchste Ausgabenautonomie von 1 vortäuschen würde. Daher 
ist xi allenfalls für weisungsfreie Ausgaben und auch da nur beschränkt aus-
sagefähig. 

177 Littmann, 1968, S. 63. 
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4.3 Kommunale steuersysteme 

4.31 Kriterien für kommunale Steuersysteme 

Die deutsche Finanzwissenschaft178 hat neben allgemeinen Grundsät-
zen der Besteuerung wie Einfachheit, Erhebungsbilligkeit, Wettbewerbs-
neutralität, Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit u. a. eine Reihe von 
speziellen Kriterien für ein kommunales Steuersystem präzisiert: 

a) Kompatibilität: Einfügung der kommunalen Steuern in ein gesamt-
staatliches Steuersystem. 

b) Wachstumsreagibilität: die Elastizität des kommunalen Steuerauf-
kommens sollte größer als oder mindestens so groß sein wie die Aus-
gabenelastizität bei konstantem Versorgungsniveau. 

c) Rezessionsunempfindlichkeit: die Entwicklung des Steueraufkom-
mens sollte zumindest nicht Ursache einer prozyklisch wirkenden 
kommunalen Finanzpolitik sein. 

d) Fühlbarkeit, Breitenwirkung: möglichst viele Bürger sollen einen 
Beitrag zur Finanzierung kommunaler Aufgaben leisten. 

e) Korrespondenz: "Das Steueraufkommen soll dem von Größe und 
Struktur der Gemeinde abhängigen Finanzbedarf entsprechen179." 

Insbesondere sollen die Steuerkraftunterschiede zwischen gleicharti-
gen Gemeinden möglichst gering sein. 

f) Allgemeine Äquivalenz: je höher die Abgabensätze, desto größer die 
Leistung der Gemeinde. 

Für die Beurteilung der horizontalen Gerechtigkeit sind insbesondere 
die Kriterien der Korrespondenz und der Äquivalenz von Bedeutung. 

4.32 Steueraufkommen und Finanzbedarf 

Nach dem Kriterium der Korrespondenz wird bereits für das Steuer-
aufkommen eine Approximation an den Finanzbedarf verlangt. Hat der 
kommunale Finanzausgleich die Aufgabe, die kommunale Finanzmasse 
anzureichern (fiskalische Funktion), spricht man besser von einer Ap-
proximation der Steuerbasis Tu an die Finanzbedarfsstruktur180 T' f g. 

Zweifelsohne würde dadurch die Aufgabe des Finanzausgleichs erheb-
lich erleichtert: gäbe es eine Steuer, deren Bemessungsgrundlagen räum-

178 z. B. Popitz, 1932; Finanzausschuß des Vereins für Socialpolitik: Timm 
und Jecht (ed.), Kommunale Finanzen und Finanzausgleich, Berlin 1964; Wis-
senschaftlicher Beirat beim BFM, 1968, S.14ff. sowie Steuerreformkommission, 
1971, S. 702 ff. 

179 Steuerreformkommission, 1971, S. 702. 
180 Vgl. Abschn. 2. 51 Buchst. a. 
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lich genauso verteilt ist wie die Finanzbedarfe, dann könnte man die 
restliche Finanzmasse, also insbesondere die Zuweisungen, dieser Steuer 
quotal zuschlagen. 

Voraussetzung für die Beurteilung einer Steuer nach dem Kriterium 
der Korrespondenz ist aber wiederum die Kenntnis der Struktur des 
normierten Finanzbedarfs. Kennt man ihn nicht, ist man auf Vermutun-
gen angewiesen. Man geht aber sicher nicht fehl in der Annahme, daß 
es eine solche Steuer nicht gibt und daß die Approximation eher durch 
einen Kranz von Steuern, Steueranteilen und Finanzzuweisungen bzw. 
Umlagen gelingt. Das heutige kommunale Steuersystem in der Bundes-
republik Deutschland steht aufkommensmäßig auf zwei relativ kräftigen 
und einem schwächeren Bein. 

Gemeindesteuern181 Steueraufkommen 1976 
Mrd.DM Ofo 

Grundsteuer A und B 4,8 12,7 
Gewerbesteuer einsch!. Lohnsummensteuer 
nach Abzug der Gewerbesteuerumlage 15,8 41,9 
Einkommensteueranteil 15,6 41,4 

sonstige Gemeindesteuern 1,5 4,0 

37,7 100,0 

Bei einem interkommunalen Vergleich muß das Steueraufkommen auf 
einheitliche Hebesätze umgerechnet werdenl82• Die so definierte Steuer-
kraft je Einwohner weist bei einzelnen Steuerarten unterschiedliche 
Streuungen von der untersten (unter 3 000 EW) bis zur höchsten (über 
500000 EW) Größenklasse aus: während die Steuerkraft bei der Grund-
steuer ziemlich kontinuierlich auf 1 : 1,6 steigt, desgleichen der Einkom-
mensteueranteil auf 1: 2,1 (jedoch mit deutlichem Rückgang bei jeder 
Neuberechnung der Einkommensteuerschlüsselzahl), erhöht sich die 
Steuerkraft bei der Gewerbesteuer im Verhältnis 1 : 3,7. Die sog. ge-
meindliche Steuerkraftl83 hat etwa folgenden Verlauf: 

181 Statistisches Bundesamt, 1977 b, S. 25 sowie Statistisches Jahrbuch für 
die Bundesrepublik Deutschland 1977, S. 400. 

182 Statistisches Bundesamt, 1977b, S. 9 und 26. Die fiktiven einheitlichen 
Hebesätze betragen für die Grundsteuer A und B 180 °/0 bzw. 210 Ofo und für 
die Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital 250 Ofo und liegen damit 26 - 3,2 Ofo 
unter dem Durchschnitt der tatsächlichen Hebesätze, womit der Aussagewert 
insb. hinsichtlich der gemeindlichen Steuerkraft eingeschränkt wird. 

183 Statistisches Bundesamt, 1977 b, S. 11, 26 und 107 ff.; sie ist definiert als 
Realsteuerkraft zuzüglich Saldo aus Einkommensteueranteil und Gewerbe-
steuerumlage. 
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Die höchste gemeindliche Steuerkraft bei den kreisfreien Städten hat 
Frankfurt (842 DM/EW), die niedrigste Delmenhorst (338 DM/EW), im 
Durchschnitt der kreis angehörigen Gemeinden liegt der Landkreis 
Böblingen (708 DM/EW) an der Spitze, während der Landkreis Freyung-
Grafenau (207 DM/EW) am untersten Ende rangiert. Wichtiger aber 
ist, daß die Streuung innerhalb der einzelnen Größenklassen und sogar 
zwischen etwa gleich strukturierten Städten und Gemeinden z. T. be-
trächtlich ist. Daß der (normierte) Finanzbedarf in gleicher Weise streut, 
ist unwahrscheinlich. Deshalb muß es als sicher gelten, daß ein kommu-
naler Finanzausgleich mit horizontaler Ausgleichswirkung auf der Basis 
des gegenwärtigen deutschen Gemeindesteuersystems unabdingbar er-
forderlich ist. 

Nicht zuletzt wegen der hohen Differenzen in der Gewerbesteuerkraft 
der Gemeinden, aber auch aus anderen Gründen, wird die Abschaffung 
der Gewerbesteuer zumindest als Gemeindesteuer in Erwägung gezo-
genl84• Unter dem wichtigen Gesichtspunkt der Korrespondenz von Steu-
erkraft und Finanzbedarf hätte die Abschaffung der Gewerbesteuer nach 
Meinung des Verf. bedenkliche Konsequenzen gerade für die von der 
Auszehrung bedrohten Kernstädte: während die Arbeitsplätze, damit 
das Bruttourbanprodukt und damit oftmals gekoppelt das Gewerbe-
steueraufkommen (noch) in der Kernstadt bleibt, die trotz schrumpfen-
der Bevölkerungszahl unvermindert vielfältige Aufgaben für die Re-
gion zu erfüllen hat, wird das Einkommen und damit auch der Einkom-

184 z. B. Wissenschaftlicher Beirat beim BFM, 1968, S. 21 ff.; Pagenkopf, 1978, 
S. 137 ff. 
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mensteueranteil abends in die Vororte gefahren. Die Erosion der Steuer-
basis185 hat auch in den deutschen Städten begonnen, sie würde durch 
Verzicht auf eine an die örtliche Produktion (an die Wertschöpfung oder 
an einen wichtigen Teil derselben) anknüpfende Steuerbasis weiter ver-
schärft, wenn keine mit den Aufgaben dieser Städte korrespondierende 
Ersatzsteuer gefunden wird. Es ist m. E. leichter, wirklich überschüssige 
Gewerbesteuerkraft im Finanzausgleich abzuschöpfen, als die großen 
Städte aus dem Finanzausgleich überproportional, entsprechend der zu 
erwartenden Steigerung des normierten Finanzbedarfs zu dotieren. Frei-
lich kann die ganze Problematik der Gewerbesteuer und ihrer drei Er-
hebungsformen in diesem Rahmen nicht abgehandelt werden. 

4.33 Hebesatzrecht und Aquivalenz 

Das Kriterium der Korrespondenz verlangt lediglich eine Parallelität 
von Steuerkraft und Finanzbedarfsstruktur, aber keine kausale Ver-
knüpfung. Dagegen geht das Prinzip der allgemeinen Äquivalenz von 
der Wechselwirkung zwischen der örtlichen Besteuerung (tax effort) und 
dem kommunalen Leistungsangebot aus, d. h. eine stärkere Steueran-
spannung führt zu einem höheren Versorgungsniveau und umgekehrt, 
ein besseres Versorgungsniveau erfordert eine stärkere Anspannung. 
Sieht man dieses Kriterium in der räumlichen Verteilung, dann ist es 
streng genommen nur dann erfüllt, wenn die Finanzausstattung der Ge-
meinden bei durchschnittlichem Steuers atz exakt ihrem (normierten) 
Finanzbedarf entspricht. 

In einer schwächeren Form verlangt man lediglich eine Wechselwir-
kung von Steueranspannung und Versorgungsniveau der einzelnen Ge-
meinde und nimmt dabei in Kauf, daß eine Gemeinde Q trotz höherer 
Steueranspannung ein durchschnittlich geringeres Versorgungsniveau 
anbieten kann als eine Gemeinde R. Allerdings besteht bei erheblichen 
Unterschieden die Gefahr kumulativ wirkender raumordnungswirt-
schaftlich unerwünschter Prozesse188 : reiche Gemeinden, d. h. Gemein-
den mit hohem Versorgungsniveau und niedrigen Steuersätzen, ziehen 
wohlhabende Einwohner und steuerstarke Unternehmen mit Hilfe nie-
driger Steuersätze an und können alsdann ihr Versorgungsniveau weiter 
erhöhen oder die Steuers ätze weiter senken187• 

185 Hirsch, 19,73, S. 90 sowie Wittmann, 1972, S. 151 ff. 
188 z. B. Wissenschaftlicher Beirat beim BFM, 1968, S. 11 f., 16 f. und 22. 
187 Bei diesem etwas oberflächlich wiedergegebenen Argument fehlen 

selbstverständlich alle anderen, u. U. erheblich gewichtigeren Wanderungs-
einflüsse; sonst wäre es nicht zu verstehen, daß der Zuzug von Unternehmen, 
z. B. Banken, ins Ballungszentrum Frankfurt trotz Spitzensteuersätzen bei der 
Gewerbesteuer (eins eh!. Lohnsummensteuer) und mancher Mängel in der 
unternehmensorientierten Infrastruktur anhält. Außerdem setzt der oben an-
gedeutete Prozeß degressiven Kostenverlauf voraus, während man wohl zu 
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Die Forderung nach weitgehender Steuers atz autonomie (z. B. Abschn. 
4.23 Buchst. d) ist daher nur im Rahmen des Gesamtkonzepts, insbeson-
dere durch die Forderung nach guter Approximation der Finanzausstat-
tung an den Finanzbedarf voll begründet. Solange aber erhebliche räum-
liche Disparitäten vorhanden sind und auch durch den kommunalen Fi-
nanzausgleich nicht ausgeglichen werden können, werden Beschränkun-
gen der Hebesätze gefordertl88 bzw. eingeführt1s9• Eine Begrenzung für 
solche Beschränkungen des Hebesatzrechts ist jedoch gezogen durch die 
aus dem verfassungsrechtlich garantierten Selbstverwaltungsrecht abzu-
leitende Finanz- bzw. Steuerautonomie190• 

4.4 Kommunale Finanzausgleichssysteme 

4.41 Finanzausgleichssysteme und Transparenz 

Die in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland nach dem zwei-
ten Weltkrieg aus der gemeinsamen Popitzschen Wurzel gewachsenen 
Systeme des kommunalen Finanzausgleichs sind eine Geheimwissen-
schaft, die weder von den gesetzgebenden Gremien und noch nicht ein-
mal mehr von allen Stadtkämmerern durchschaut wird. Das Arsenal der 
Feinsteuerung enthält zu viele miteinander verflochtene und in der Wir~ 
kung sich gegenseitig aufhebende Instrumente. 

Dazu drei Beispiele aus Baden-Württemberg. Der Vertreter eines 
Stadtkreises im Landtag von Baden-Württemberg setzte sich nachdrück~ 
lich für höhere Zuschüsse zum Ausgleich der Sachkosten bei den kom-
munalen Schulträgern (Schullastenausgleich) ein, wohl um seiner steuer-
schwachen Stadt, die jedoch erhebliche schulische Leistungen für das 
Umland vorhält, finanzielle Entlastung zu bringen - und war sehr ver-
wundert, daß die betreffende Stadt ihm wenig Anerkennung zollte: die 
Sachkostenbeiträge werden der kommunalen Finanzausgleichsmasse vor-
weg entnommen, beschränken die Schlüsselmasse nach mangelnder, 
Steuerkraft, an der die Stadt wegen ihrer Steuerschwäche aber über-
durchschnittlich partizipierte. In seiner Gegenrechnung hatte der Stadt-
kämmerer mit berücksichtigt, daß die zwei Jahre später an das Land zu 
entrichtende Finanzausgleichsumlage und Landeswohlfahrtsumlage mit 
25 Ofo aus Steuern und Zuweisungen sinkt, womit die Finanzposition sei-

Recht von einem insgesamt U-förmigen Verlauf der kommunalen Gesamt-
kostenkurve etwa in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl ausgehen muß. 

188 Wissenschaftlicher Beirat beim BFM, 1968, S. 40 f. sowie Steuerreform-
kommission, 1971, S. 701 f. 

189 z. B. gibt es eine Beschränkung in der Höhe der Hebesätze in Nordrhein-
Westf., Koppelungsvorschrift zwischen den Hebesätzen von Grund- und Ge-
werbesteuer in Rheinland-Pfalz, keine Beschränkungen in Bayern und Baden-
Württemberg. 

m Steuerreformkommission, 1971, S. 697 und 701. 
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ner Stadt wieder etwas verbessert wird. Aber er hatte den tertiären 
Effekt nicht berücksichtigt, daß nämlich 64 Ofo der Finanzausgleichsum-
lage wieder in die Finanzausgleichsmasse zurückfließt und die Schlüssel-
zuweisungen stärkt. Per Saldo ergab sich eine völlig unbedeutende Än-
derung der Finanzsituation der betreffenden Stadt191• 

Ähnlich erging es dem Bürgermeister eines im Landesentwicklungs-
plan ausgewiesenen Unterzentrums, der für die vorgeschlagene Einfüh-
rung eines Zentralortezuschlags von 4,6 bzw. 9 6/ 0 zur Bedarfsmeßzahl 
der Unter-, Mittel- bzw. Oberzentren plädierte. Musterberechnungen er. 
gaben jedoch, daß seine Stadt verlöre, weil die (unveränderte) Finanz-
ausgleichsmasse von den Mittel- und Oberzentren überproportional in 
Anspruch genommen worden wäre. 

Die Novelle zum Finanzausgleichsgesetz 1978 in Baden-Württemberg 
trat unter der Devise an, die Finanzausstattung der in Bedrängnis ge-
ratenen Großstädte so anzuheben, daß sie ihren vielfältigen zentralört-
lichen Funktionen nachzukommen imstande sind. Bei gleichbleibender 
Finanzausgleichsmasse (ca. 4 Mrd. DM) wird daher die Hauptansatz-
spanne auf 600 000 Einwohner verlängert und auf 1 : 1,86 angehoben, was 
eine Umschichtung von etwa 40 Mill. DM zugunsten der Stadtkreise mit 
sich bringt. Zum "Ausgleich" wurden jedoch die Landkreise mit 20 Mill. 
DM und die kleineren Gemeinden qua Ausgleichsstock (Bedarfszuwei-
sungen) um 20 Mill. DM besser dotiert, so daß der Umschichtungseffekt 
zwar bei einigen Städten und Gemeinden nachweisbar ist, per Saldo 
zwischen den Größenklassen aber nahezu Null ist. 

Man muß Patzig192 recht geben, der den kommunalen Finanzausgleich 
als Rangierbahnhof bezeichnet. Eine auch nur einigermaßen vollständige 
Darstellung aller Finanzausgleiche in den deutschen Ländern193 ist selbst 
für einen Kommunalfachmann kaum mehr zu überblicken und sagt vor 
allem noch nichts über die inneren Verflechtungen und Wirkungsmecha-
nismen und insbesondere über die Finanzausgleichseffekte. Das ist teil-
weise verwaltungstechnisch, teilweise aber auch durch die Spielregeln 
der Landespolitik bedingt. In einem Finanzausgleichsgesetz werden alle 
Tatbestände allgemeingültig geregelt, aber die Struktur der Finanzbe-
darfe, abgeleitet aus der Bevölkerungszahl, Schülerzahl usw. sowie der 
Steuerkraft geht aus diesem Gesetz nicht hervor, vielmehr muß der 
Computer bemüht werden, um beispielsweise auszurechnen, was eine 
Verlängerung der Hauptansatzspanne im oberen Einwohnerbereich be-
wirkt. Sind im Extrem alle Städte dieser Größenklasse mit hoher 

191 Tatsächlich ist die Berechnung noch wesentlich komplizierter. 
192 Patzig, 1966, S. 1 und 10; so auch Ehrlicher, 1967, S. 43. 
193 z. B. Patzig, 1966; Deutscher Städtetag, 1973; Münstermann, 1975, 

S. 152 ff.; Fick, 1977; Pagenkopf, 1978, S. 87 ff. 
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Steuerkraft pro Kopf ausgestattet und daher abundant, dann hat eine 
solche Gesetzesänderung überhaupt keine Auswirkung; wenn aber bis-
her abundante Städte dadurch ausgleichsberechtigt werden, dann wird 
die Finanzausstattung der kleineren Gemeinden beeinträchtigt, auch 
wenn das innere Spannungsverhältnis in diesen Größenbereichen gleich 
bleibt. Das ist wohl die Ursache dafür, daß die Beschlußgremien weniger 
auf die formale Gestaltung Wert legen, als vielmehr darauf schauen, 
was für die von ihnen vertretene Gemeinde oder die von ihrer Partei 
vertretenen Gemeindeklassen letztendlich "herauskommt". Dieselben 
Politiker, die - mit Recht - eine größere Transparenz fordern, sind im 
konkreten Fall bereit, eine weitere Komplizierung des Finanzausgleichs-
gesetzes hinzunehmen, um ihrer Gemeinde zu helfen oder um den poli-
tischen Frieden im Lande bzw. in der eigenen Partei zu wahren. 

4.42 Regler des Finanzausgleichs 

Bereits die heutigen kommunalen Finanzausgleichsgesetze haben so 
viele Eingriffsparameter, daß die Erfindung weiterer Schlüssel nicht 
notwendig erscheint, eher eine Reduzierung. Diese Eingriffsparameter 
sind: 

a) Das Verhältnis von allgemeinen Zuweisungen und Zweckzuweisun-
gen, worüber noch besonders zu handeln sein wird (Abschn. 4.43). 

b) Bei den Zweckzuweisungen: Auswahl der Förderungszwecke, För-
derungsart194 und Förderungshöhe. 

c) Bei den allgemeinen Zuweisungen: Auf teilung auf Schlüssel- und 
Bedarfszuweisungen; letztere mit einem Anteil von derzeit 2 Ofo eig-
nen sich gut zur Feinsteuerung, sind aber weder besonders verwal-
tungspraktikabel, noch besonders demokratisch, noch selbstverwal-
tungsfreundlich. 

d) Bei den Schlüsselzuweisungen: Aufteilung nach der Einwohnerzahl, 
nach zentralörtlichen Funktionen und nach der "mangelnden Steuer-
kraft". 

e) Bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft: 

Bemessung des fiktiven Pro-Kopf-Bedarfs mit oder ohne Ansatz-
staffelung: Wahl des Spannungsverhältnisses; 

Wahl der Nebenansätze (Schüleransatz, Grenzlandansatz, Zentral-
orteansatz, Ergänzungsansätze für Bevölkerungswachstum oder Be-
völkerungsrückgang u. a.); 

Festsetzung der Anrechnungs-(Nivellierungs-)hebesätze zur Bestim-
'mung der Steuerkraftmeßzahl ; 

184 Vgl. Hansmeyer, 1970, S. 432 ff. 

5 Schriften d. Vereins f. Soclalpol1t1k 96/II 
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Festsetzung des Ausgleichssatzes (Ausschüttungsquote) und der Sok-
kelgarantie. 

f) Bei der Festsetzung von Umlagen: Bemessungsgrundlage, d. h. welche 
Steuern mit welchem Hebesatz mit oder ohne Einbeziehung von 
Schlüsselzuweisungen, sowie Umlagesatz. 

Vermutlich wird man bei geeigneter Wahl der Parameter mit jeder 
der in der Bundesrepublik Deutschland praktizierten Finanzausgleichs-
regelung etwa die gleiche horizontale Verteilung der Finanzausstat-
tung generieren können195• Die Vielzahl der Ansätze und der Parameter 
sind m. E. eher ein Zeichen der Unsicherheit über die "richtige" Vertei-
lung als der Schwierigkeit des Anpassungsproblems. In der Anlage 2 
sind die Ergebnisse der derzeitigen Steuerausstattung und Finanzaus-
gleichsregelungen in der traditionellen Größenklasseneinteilung darge-
stellt196• Ob das Ergebnis gut oder gar optimal im Sinne der Hauptbe-
dingung ist, nämlich der bestmöglichen Approximation der Finanzaus-
stattung an den (normierten) Finanzbedarf, kann natürlich erst beant-
wortet werden, wenn die NFBg bekannt sind; außerdem müßten die Ver-
gleiche differenzierter gestaltet werden. Soviel ist aber ersichtlich, daß 
aus dieser Statistik kein Anhaltspunkt für die Notwendigkeit solch hoch-
komplizierter Finanzausgleichsmechanismen gewonnen werden kann. 

Eine Vereinfachung mit hohem Effekt brächte mit einiger Wahrschein-
lichkeit die Erweiterung des Popitzschen197 Ansatzes, wenn er auf die 
abundanten Gemeinden198 ausgedehnt wird, d. h. wenn Gemeinden, de-
ren Steuerkraft bereits höher ist als ihr Finanzbedarf, mit ihrer über-
schüssigen Steuerkraft zu einer Umlage (ZA < 0) herangezogen werden. 

Mit dieser durchgehenden Formel könnten die bei jedem kommunalen 
Steuersystem unvermeidbaren, wegen der daraus resultierenden zum 
Teil luxuriösen Ausstattung dieser Gemeinden Anstoß erregenden Spit-

195 Vgl. z. B. Haverkampj, 1971, der die Finanzausgleichsregelungen ver-
schiedener Länder auf NRW angewendet hat; vgl. auch Bös, 1971, S. 85 f. für 
Österreich, wonach die Anwendung vieler Aufteilungsschlüssel zu ähnlichen 
Ergebnissen führt, weil sie oftmals hochkorreliert sind. 

196 In Abweichung von den Darstellungen in der amtlichen Statistik sind 
die Ämter und Landkreise mit den kreisangehörigen Gemeinden zusammen-
gefaßt und den Stadtkreisen gegenübergestellt worden. Das ermöglicht (trotz 
der Bezirksverbände) einen größenordnungsmäßigen Vergleich zwischen 
Stadtkreisen einerseits und Landkreisen, Ämtern und kreisangehörigen Ge-
meinden andererseits, während die einzelnen Größenklassen von kreisange-
hörigen Gemeinden und Stadtkreisen nicht miteinander vergleichbar sind. 

197 Popitz, 1932. 
198 Vgl. auch ALbers, 1964, S. 275. 
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zen abgefangen werden. Der fiktive Finanzbedarf FB kann wie bisher 
mit oder ohne Veredelung ermittelt werden, desgleichen können die 
Anrechnungshebesätze genauso wie der Ausgleichssatz " Regelungspa-
rameter im Sinne des Hauptziels bleiben. Bei" = konst. entspricht diese 
Regelung der Kurve Abb. 4 (Abschn. 2.42). In Baden-Württemberg wird 
eine solche Finanzausgleichsumlage, allerdings für alle, auch für die 
nichtabundanten Gemeinden in Höhe von 16 % der Steuerkraftsumme 
erhoben; sie fließt zum größeren Teil der kommunalen Finanzausgleichs-
masse wieder zu. Ab einer bestimmten Größe von ", insb. wenn" etwa 
wie in Abb. 6 (Abschn. 2.42) angedeutet, mit zunehmender Finanzkraft 
steigt, könnten verfassungsrechtliche Konflikte entstehen199. Das ist aber 
teilweise eine Frage der tatsächlichen Ausgestaltung. 

4.43 Zweckzuweisungen oder Allgemeine Finanzzuweisungen 

Der Anteil der Zweckzuweisungen200 insb. der Investitionszuweisun-
gen an den kommunalen Einnahmen von der staatlichen Ebene ist in den 
letzten Jahren tendenziell gestiegen, einmal um die Gemeinden zu be-
stimmten, aus der Sicht des Gesetzgebers wünschenswerten Investitio-
nen "aufzumuntern"201, zum andern - den Trend des goldenen Zügels 
verstärkend - um über verstärkte Zuweisungen für kommunale In-
vestitionen die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu stärken. Tatsächlich 
gibt es kaum noch wichtige kommunale Investitionen, zu denen kein 
staatlicher Zuschuß gewährt wird; daran sind die Gemeinden allerdings 
nicht ganz schuldlos. Diese oft konjunkturpolitisch motivierte massive 
staatliche Einflußnahme 'Wird zunehmend kritisiert, weil Zweckzuwei-
sungen aus konjunkturpolitischer Sicht ungeeignet seien202 und weil 
diese "massive Investitionslenkung" zu einer "Korrumpierung der kom-
munalen Prioritätsentscheidungen"203 führe. 

199 Art. 106 Abs. 5 und 6 GG garantiert den Gemeinden einen Anteil an der 
Einkommensteuer entsprechend den Einkommensteuerleistungen ihrer Ein-
wohner und am Aufkommen der Realsteuer. Andererseits können nach 
Art. 106 Abs. 6 S. 6 die Realsteuer und der Gemeindeanteil an der Einkom-
mensteuer als Bemessungsgrundlagen für Umlagen nach Maßgabe der Lan-
desgesetze zugrundegelegt werden. Der Konflikt entsteht spätestens dann, 
wenn der größte Teil der garantierten Steuern im Einzelfall durch Umlagen 
abgeschöpft wird. 

200 Zu Arten und Funktionen der Zweckzuweisungen an Gemeinden vgl. 
Hansmeyer, 1970, S. 431 ff. 

201 Die Investitionszuweisungen heißen in der Schweiz "Aufmunterungsbei-
träge". 

202 Hansmeyer, 1970, S. 443 und 446; Schmitz, 1978, S. 8 plädiert deshalb für 
pauschale Investitionszulagen an Gemeinden zur Konjunkturstützung und für 
Bewilligungsstops bei staatlichen Zuschüssen im Falle einer konjunkturellen 
überhitzung. 

203 Schmitz, 1978, S. 7. 
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Der Nachteil der Zweckzuweisungen liegt in der Beeinträchtigung der 
kommunalen Ausgabenautonomie204 und in der Schwerfälligkeit sowie 
den hohen Entscheidungskosten der Töpfchenwirtschaft205, die teilweise 
lächerliche Formen angenommen hat. Andererseits hat der zentrale Ge-
setzgeber berechtigte Interessen an einer gewissen Steuerung der kom-
munalen Entscheidungen: z. B. wenn eine Gemeinde im Idealfall einer 
übereinstimmung von normiertem Finanzbedarf und Finanzausstattung 
(zweckfreie) Finanzierungsmittel für zentralörtliche Aufgaben erhält 
und diese nicht wahrnimmt (vgl. Abschn. 2.54); oder wenn eine Ge-
meinde, aus welchen Gründen auch immer, nicht einmal das im Inter-
esse der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse auf einem bestimmten 
Gebiet notwendige Mindestversorgungsniveau anbietet. In solchen Fäl-
len sind Zweckzuweisungen autonomiekonformer als andere, z. B. ge-
setzliche Zwangsmittel. Das Grundproblem liegt darin, daß die örtli-
chen Wohlfahrtsfunktionen206 von der Wohlfahrts funktion des zentralen 
Gesetzgebers abweichen können und i. d. R. auch abweichen. Das opti-
male Versorgungsniveau aus der Sicht des zentralen Gesetzgebers für 
die Aufgaben i und alle Gemeinden g wurde in Abschn. 3.34 bestimmt: 
Vi = Vjg, V- g. Angenommen, die Kommunen optimieren nach demselben 
Kalkül, aber bei einem ihre Wohlfahrtsfunktionen charakterisierenden 
Gewichtungsvektor rjg, dann erhält man gemeindespezifische Versor-
gungsniveaus V;g. Liegen sie unter den Mindestversorgungsniveaus nach 
den Vorstellungen des zentralen Gesetzgebers viin , dann kann er ver-
suchen, durch Subventionen der Kosten207, d. h. durch Zweckzuweisun-
gen dieses Ziel zu erreichen. Das Optimierungskalkül der Gemeinde g 
lautet: 

min p::; (1 - Vjg)2 Yig Il::j Vjg (1 - qj) Kig = F Ag - f g • ~i l::g Vif! qi Kig } 

-+ v jg 2:: vi ln 

Darin sind feste Zuschußquoten qi angenommen: Z Zj = qj Kj. Die ur-
sprünglich völlig frei disponible Finanzausstattung F Ag muß um die 
Zweckzuweisungen gekürzt werden; dies geschehe entsprechend der Fi-
nanzbedarfsstruktur fg • ZZ. Ferner ist 

204 Vgl. Zeitel, 1970, S. 15 ff. 
205 z. B. Der Städtetag 1978, Heft 1, S. 5 ff.; daß dies keine typisch deutsche 

Erscheinung ist, sondern offensichtlich im Wesen der Zweckzuweisungen 
begründet liegt, zeigen neuere amerikanische Stimmen, vgl. Loeal Finanee 
Oet. 1977, S. 14 ff. 

206 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat, 1968, S. 11. 
207 Subventionen der Kosten (qj) und der Investitionen (übliche Zuschuß-

prozentsätze) sind zu unterscheiden: selbst bei einem Investitionszuschuß von 
100 % ist eine Gemeinde u. U. nicht geneigt, eine bestimmte Aufgabe wahrzu-
nehmen, weil sie die hohen laufenden Folgelasten fürchtet. Bei qj = 1 steht ein 
solches Projekt i aber meist an der vordersten Stelle der Prioritätenliste, es 
sei denn, das Projekt enthält auch negative Nutzenaspekte (Bau eines Luft-
schutzbunkers im Ortsmittelpunkt). 
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FM = l":g F Ag = T + ZA + ZZ = l":g T g + l":g ZAg + l":j l":g ZZig 

= l":gTg + l":gZAg +l":jl":gv;gqjKjg 

Der Nachweis, daß bzw. unter welchen Voraussetzungen diese Len-
kung am goldenen Zügel gelingt, ist in einem zweistufigen Optimierungs-
modell208 nur mit einem aufwendigen Formalapparat zu führen. Die 
Wirkung von Zweckzuweisungen auf die Entscheidungen einer Gemein-
de g kann man anhand eines (nichtäquivalenten) linearen Entschei-
dungsmodells vereinfacht so darstellen: 

max {l":j Vig ~ig Il":j Vig (1 - qi) K;g = (FAo - fg ZZ), 1 ~ Vig ~ o} -+ ihg 

Die beste Lösung erzielt die Gemeinde g209, wenn sie einzelnen Pro-

jekte in den Aufgabenbereichen nach fallenden spezifischen Nutzen Yig 
pro Kosteneinheit, das sind die kardinalen Prioritäten Pi, ordnet und bis 
zur Budgetbelastungsgrenze BG = F Ag - f g • ZZ einplant: 

Bereich R jg 
rio y 

rio p. =--~ 
'Pig = (l-qi) R ig .g Rio 

Grundschule C 20 4 5,00 (1) 5,00 (1) 

Sporthalle 30 8 3,75 (2) 3,75 (2) 

Kinderhort 3 1 3,00 (3) 3,00 (4) 

Schwimmbad 11 5 2,20 (4) 2,20 (5) 
- - - _ .. _ .. - .. - .. -._.- -.--

Klärwerk 21 10 2,10 (5) 2,10 (6) 

Ortsdurchfahrt 15 12 1,25 (6) 
(3,05) (3) 

Werden keine Zuschüsse gewährt (qi = 0) und sei die zusätzliche Be-
lastbarkeit des kommunalen Haushalts BG = 18, dann werden die vier 
ersten Projekte verwirklicht, die Ortsdurchfahrt also nicht. Wünscht der 
zentrale Gesetzgeber aber die Ortsdurchfahrt, muß er sie mit mindestens 
59% bezuschussen210 und erreicht eine neue Prioritätenskala Pi, in der 

208 Auf der ersten Entscheidungsebene bestimmt der zentrale Gesetzgeber 
die Höhe der Zweckzuweisungen qj so, daß alle Gemeinden auf allen Gebieten 
die Mindestversorgungsniveaus erreichen: ijio ;:::: vjmln, während auf der Ent-
scheidungsebene der Gemeinden die Versorgungsniveaus t io bei gegebenen 
Zuschüssen qj ermittelt werden. 

208 Beweis vgl. Seiler, 1973, S. 15, 27 und 135 ff.; es handelt sich um das 
kontinuierliche Rucksackproblem. 

210 Ein Zuschuß qj von 59 % zu den laufenden Kosten kann z. B. erreicht 
werden durch einen (einmaligen) Investitionszuschuß von rd. 85 % , wenn man 
7 % Zinsen sowie 3 % laufenden Unterhaltungs- und Erneuerungsaufwand 
aus der Investitionssumme zugrundelegt. 
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70 Gerhard Seiler 

die Ortsdurchfahrt an die dritte Stelle rückt; das ist erforderlich, weil 
bei konstanter Finanzmasse die den Gemeinden zugewiesenen allgemei-
nen Deckungsmittel (Tg + ZAg) sinken, wenn Zweckzuweisungen abge-
zweigt werden, was sich für unsere Gemeinde g vielleicht dadurch aus-
wirkt, daß die zusätzliche Budgetbelastungsgrenze auf BG = 17 sinkt, 
womit die Grundschule, die Sporthalle und die Ortsdurchfahrt (mit ver-
bleibenden Eigenkosten von (1 - qi) Kig = 0,41 . 12 = 4,92) getragen 
werden können. 

Die weiteren Probleme seien nur kurz angedeutet. Zwar sind die Min-
destversorgungsniveaus so festgelegt (Abschn. 3.34 und 3.35), daß ihre 
Verwirklichung bei jeder Gemeinde finanzierbar ist, aber die Wohl-
fahrtsfunktionen der Gemeinden insgesamt, ausgedrückt in Yig, könnten 
von den Vorstellungen des zentralen Gesetzgebers soweit abweichen, daß 
er nur unter massivem Einsatz aller oder einzelner Zweckzuweisungen 
sein Ziel erreicht, womit die Zweckzuweisungen ausgedehnt und die 
kommunale Ausgabenautonomie ausgehöhlt würde. In diesem Falle wä-
ren stärkere Eingriffe auf dem Gesetz- oder Verordnungswege unver-
meidbar. Als Beispiel sei die Abwasserreinigung genannt. Durch die In-
terdependenz der politischen Willensbildung auf allen Staatsebenen 
über die Parteien und durch das allgemeine Verantwortungsbewußtsein 
der Gemeinderäte könnten sich staatliche Eingriffe auf Einzelfälle be-
schränken211 • 

Das zweite Problem ist praxisrelevanter. Die örtlichen Wohlfahrts-
funktionen der Gemeinden unterscheiden sich u. U. sehr stark vonein-
ander. Andererseits müssen die Zuschüsse in allgemeingültigen Rege-
lungen festgelegt werden. Das bedeutet, daß die Höhe der Zuweisungen 
sich theoretisch nach der Gemeinde mit dem geringsten Interesse an dem 
betreffenden Aufgabengebiet richten müßte. Es ist jedoch zu hoffen und 
nach der bisherigen Erfahrung auch zu erwarten, daß für die fundamen-
talen kommunalen Leistungsbereiche - und nur für diese sollten staat-
liche Anforderungen präzisiert werden - das Verantwortungsbewußt-
sein der Gemeinden groß genug ist, um diese Mindestanforderungen 
abzudecken, zum al wenn andernfalls staatliche Zwangseingriffe drohen. 
Aber die umgekehrte Auswirkung ist unverkennbar. Wo das Eigeninter-
esse einzelner Gemeinden an bestimmten Aufgaben ohnehin größer ist 
als im Durchschnitt, wird durch die staatlichen Zweckzuweisungen u. U. 
ein überangebot hervorgerufen. Manche Straße zeugt davon. Die Ba-
lance zwischen notwendigen Zweckzuweisungen bzw. deren Ausgestal-
tung, staatlichen Eingriffen und der Freiheit der kommunalen Selbstver-
waltung herzustellen, ist die Kunst des zentralen Gesetzgebers. 

211 Das setzt voraus, daß die Festlegung der Mindestversorgungsniveaus für 
kommunale Leistungen den Gemeinden noch einen angemessen großen Spiel-
raum läßt. 
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5. Schlußbemerkungen 

Der kommunale Finanzausgleich steht im Spannungsfeld zwischen der 
Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse und dem Recht der Bürger auf 
freie Entscheidung über ihre örtlichen Selbstverwaltungsangelegenhei-
ten. 

Ober- und Untergrenzen der Finanzausgleichspolitik des zentralen 
Gesetzgebers wurden aufgezeigt. Wo diese liegen und wo die Mitte ist, 
kann nur auf der Grundlage einer differenzierten, überaus arbeitsauf-
wendigen Untersuchung über den aufgabengerechten Finanzbedarf aller 
Gemeinden oder zumindest weitgehend gleichartiger Gemeindegruppen 
ermittelt werden. Problemfelder des Finanzausgleichs im Sinne einer 
gerechten Verteilung der dafür erforderlichen Finanzausstattung liegen 
nicht in der Erfindung neuer Instrumente und Schlüssel, sondern in der 
klaren Präzisierung und Quantifizierung der Ziele: der Weg zu einem 
rationalen Finanzausgleich führt nur über die Bestimmung eines aufga-
bengerechten Finanzbedarfs. 

Summary 

When determining loeal finanees the eentral (feder al or state) legis-
lator has to weigh between harmonization or uniformity of regional 
living eonditions and the loeal finaneial autonomy. 

Both aims taken into aeeount, a framework for an optimal loeal 
finaneing system is developped on the base of standardized finaneial 
needs for each individual eommunity (or types of eommunities), regard-
ing eentral plaee funetions, agglomeration and deglomeration eosts, i. e. 
loeal finaneial requirements are to be assessed direetly by estimating 
what a eommunity of given social and eeonomie characteristies is sup-
posed to spend. 

Given a eertain loeal Taxing Right System the eentral legislator must 
establish an equalization plan in order to minimize the differenee be-
tween loeal fiseal capacity and loeal financial needs by regarding loeal 
revenue autonomy. 

The eoneept of standardized finaneial needs however does not imply 
an imposed but a "proposed" welfare funetion, beeause the eommunities' 
fiseal autonomy how to expend should be preserved as far as possible. 
As eoneerning eentral plaee functions it may be neeessary to guaranty 
them by a system of grants-in-aid, the rate of which ean be determined 
by a two-stage optimization model. 
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Verzeichnis der Abkürzungen 

Aufgabenzuweisungsmatrix A = [ä j,,] 

EntscheidungsvariablefürErfüllung der Aufgabe i: aj E {O, I} 
Bedarf 
Budgetbelastungsgrenze 
Gewichtungsvektor des zentralen Gesetzgebers für kommunale 
Aufgaben 
Gewichtungsvektor der Gemeinde g für die Aufgaben i 
globale Intensität des Finanzausgleichs 
Grad der Einnahmeautonomie 
Finanzbedarfsstruktur: FB" = t" . FB bzw. NFB" = t" . NFB 
Finanzausstattung der Gemeinde g FA" = T" + Z" 
Finanzbedarf 
Finanzbedarf der Gemeinde g bei Gleichheit des Versorgungs-
niveaus 

kommunale Finanzmasse: FM = T + Z = Z" FA" 
kommunales Finanzierungssystem 
Zuordnungsvorschriften für kommunale Aufgabenerfüllung 
g = 1,2 ... , G Gemeinden 
i = 1,2 ... , I Aufgaben der Gemeinden 
gemeindespezifische Intensität des Finanzausgleichs 
Kostenfaktor bzw. Einheitskosten 
Gesamtkosten 
Mindestfinanzbedarf 
Normierter Finanzbedarf 
Tolerabler oberer Finanzbedarf 
Priorität des Aufgabengebiets (Projekts) i 
Zuschußquote (bei Zweckzuweisungen) 
S = [am,,] Strukturmatrix der Gemeinden g für Bedarfsindika-
toren und Kostendeterminanten m 
Steuerart 
Steuern 
Steuern bei einheitlichem Hebesatz 
Hebesatz (Steuersatz) 
Versorgungsniveau für Aufgabe i 
Ausgaben für Aufgabe i 

Vi E [0, 1] 

Indiz für die kommunale Ausgabenautonomie 
Finanzausgleichszahlung: Zuweisung an Gemeinde Z > 0 

Umlage von Gemeinde Z < 0 
Art der Finanzzuweisung 
allgemeine Finanzzuweisung (ZA >0) bzw. Umlagen (ZA < 0) 
zweckgebundene Finanzzuweisungen 
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Der kommunale Finanzausgleich als Instrument 
zur Förderung Zentraler Orte 

Von KarZ-Heinrich Hansmeyer, Köln* 

1. Kommunaler Finanzausgleich und Raumordnung 

1.1. Raumordnungspolitiscl1e Ziele 
in den Finanzausgleichsgesetzen der Länder 

Die mangelnde Berücksichtigung raumordnungspolitischer Ziele im 
Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs ist mehrfach zu Recht kriti-
siert worden1• Sieht man von der Möglichkeit regional gezielt vergebe-
ner Zweckzuweisungen ab, so beschränken sich die Elemente des kom-
munalen Finanzausgleichs, die bewußt raumordnungspolitischen Cha-
rakter haben, im wesentlichen auf die Staffelung des sog. Hauptansatzes 
und die Berücksichtigung ,raumordnungsbedeutsamer' Nebenansätze bei 
der Bedarfsermittlung der Gemeinden - etwa die Nebenansätze für 
Zentralörtlichkeit in Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und dem 
Saarland2 oder die sog. Grenzlandansätze in Hessen und Bayern3 ; selbst 
diese wenigen Elemente raumordnungspolitischer Ausrichtung sind un-
ter theoretischen oder zumindest methodischen Gesichtspunkten nicht 
unumstritten. 

Eine Verbesserung des kommunalen Finanzausgleichs im Sinne einer 
stärkeren Berücksichtigung raumordnungspolitischer Ziele erscheint an-
gesichts dieses theoretischen und instrumentellen Defizits wünschens-
wert; dies gilt vor allem im Hinblick auf die für die Zukunft sicherlich zu 
erwartenden Probleme, die sich für die Raumordnungspolitik der Bun-

* Ich danke Herrn Dipl.-Volkswirt Manfred Kops für wertvolle Mitarbeit. 
1 Vgl. etwa bereits ALbers, 1964 a, S. 285: "Das Grundproblem des derzeiti-

gen deutschen Finanzausgleichs ... ist ... darin zu sehen, daß sein Einfluß 
auf die räumliche Ordnung der Wirtschaft - wenn überhaupt - nur in 
unzulänglicher Weise beachtet worden ist." Ders., 1964 b, S. 491; ähnlich Litt-
mann, unter Mitarbeit von HaLm, Moock und Littmann-Steding, 1968, S. 47; 
EhrLicher, unter Mitarbeit von Gruber und Voigttänder, 1967, S. 71. 

2 Vgl. die Finanzausgleichsgesetze der Länder, zusammenfassend Münster-
mann und Becker, 1978. 

3 Bis 1976 auch in Nordrhein-Westfalen, bis 1977 auch in Rheinland-Pfalz, 
in früheren Jahren darüber hinaus auch in Schleswig-Holstein und im Saar-
land. 

6' 
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des republik Deutschland ergeben4 und die die Verbesserung vorhande-
ner sowie die Entwicklung wirksamer neuer Instrumente der Raum~ 
ordnung verlangen. 

Die Zusammenhänge zwischen kommunalem Finanzausgleich und 
Raumordnung sind nun allerdings nicht zuletzt wegen der Kompliziert-
heit finanzausgleichspolitischer Regelungen von beträchtlicher Intrans-
parenz; dies ist sicherlich eine der Hauptursachen für die bisher man-
gelnde Berücksichtigung raumordnungspolitischer Ziele in den Finanz-
ausgleichsregelungen der Bundesländer. Hinzu kommt, daß der kom-
munale Finanzausgleich bisher vielfach auf die finanzielle Korrektur be-
stehender Zustände ausgerichtet war und daher notwendig die gestal-
terische Komponente vermissen ließ, die einer zukunftsorientierten 
Raumordnungspolitik eigen sein sollte. 

Verbesserungen lassen sich hier allerdings nur durch eine schrittweise 
Analyse einzelner Teilprobleme vornehmen, eine Vorgehensweise, die 
auch die vorliegende Arbeit mit der Beschränkung auf einen - unserer 
Meinung nach allerdings zentralen - Aspekt der Zusammenhänge zwi-
schen kommunalem Finanzausgleich und Raumordnung einschlägt. Im 
Mittelpunkt der Untersuchung steht die Frage einer verbesserten Ein-
setzbarkeit des kommunalen Finanzausgleichs zur Förderung sog. ,Zen-
traler ürte'. 

1.2. Die Bedeutung des Zentrale-Orte-Konzepts 
für die Raumordnungspolitik 

Die Rechtfertigung für eine Beschränkung auf diesen Teilaspekt der 
Interdependenzen zwischen kommunalem Finanzausgleich und Raum-
ordnung ergibt sich aus der herausragenden Stellung, die der Förderung 
Zentraler ürte innerhalb der staatlichen Raumordnungspolitik einge-
räumt worden ist. Auch wenn ein einheitliches und theoretisch geschlos-
senes Konzept für die Raumordnungspolitik von Bund und Ländern in 
der Bundesrepublik Deutschland nicht existiert5, so zeigt sich bei der 
Analyse der vorhandenen raumordnungspolitischen Vorstellungen doch 
deren maßgebliche Beeinflussung durch das sog. Zentrale-ürte-Konzept6 ; 

sowohl zur Versorgung mit öffentlichen Gütern und Leistungen als auch 
zur Erreichung wachstumspolitischer Ziele wird die abgestufte Förde-
rung und Ausstattung von ürten mit unterschiedlichen Zentralitätsgra-
den von Bund7 und Ländern8 als die geeignete raumordnungspolitische 
Strategie angesehen9• 

4 Siehe die Raumordnungsberichte der Bundesregierung, zuletzt den Raum-
ordnungsbericht 1978; auch: Kommission für wirtschaftlichen und sozialen 
Wandel, 1977, Kap. VI, S. 305 ff. 

5 Vgl. Fürst, Klemmer und Zimmermann, 1976, S. 91; Brösse, 1975, S. 22. 
6 Vgl. Kummerer, Schwarz und Weyl, 1975, S. 44. 
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Die theoretischen Grundlagen des Zentrale-ürte-Konzepts gehen be-
kanntlich auf eine Arbeit Christallers aus dem Jahr 1933 zurück, in der 
deduktiv ein flächendeckendes System sog. ,Zentraler ürte' entwickelt 
wird. Danach verfügen die Zentralen ürte über einen ,Bedeutungsüber-
schuß', der sich aus der Differenz zwischen den von den ürtsbewohnern 
in Anspruch genommenen zur Summe aller im Zentralen ürt erstellten 
Güter und Leistungen ergibt. Die Größe dieses Bedeutungsüberschusses 
bestimmt den Zentralitätsgrad des ürtes. Christallers Vorstellungen 
wurden in der Folge kritisiert und weiterentwickelt, wobei vor allem 
Fragen der Messung des Zentralitätsgrades, der räumlichen Abgrenzung 
der Zentralen ürte und des Umlandes sowie der Verteilung zentralört-
lich erstellter Güter und Leistungen im Vordergrund standen. ühne 
diese Probleme hier nachzuvollziehen10, läßt sich als Ergebnis der Dis-
kussion des Zentrale-ürte-Konzepts zusammenfassend festhalten, daß 
die (teilweise von Christaller selbst erkannte) unzulässige Ausklamme-
rung verschiedener raumwirksamer Einflußgrößen die exakte modell-
theoretische Abbildung der komplexen raumwirtschaftlichen Prozesse 
nicht erlaubt - ,das Leben ist komplizierter'H. Wenn auch die Beiträge 
zur Verbesserung des Zentrale-ürte-Konzepts12 teilweise zu einer Be-
seitigung dieser Schwächen geführt haben, so muß das Konzept der Zen-
tralen ürte auch heute noch als zumindest in Teilbereichen theoretisch 
mangelhaft und methodisch schwer operationalisierbar bezeichnet wer-
den. 

7 Die Dominanz des Zentrale-ürte-Konzepts für die raumordnungspoliti-
schen Zielvorstellungen und Strategien des Bundes kommen zum Ausdruck 
etwa in: Bundesraumordnungsprogramm 1975, S. 4; Raumordnungsgesetz, 
§ 2, Abs. 1, Nr. 3; Ministerkonferenz für Raumordnung, 1972, S. 146; Raumord-
nungsbericht 1974, S. 30 f.; Ministerkonferenz für Raumordnung, 1968, S. 149; 
Beirat für Raumordnung, 1968, S. 154. 

8 Die raumordnungspolitischen Zielvorstellungen und Strategien der Län-
der, in denen die Dominanz des Zentrale-ürte-Konzepts zum Ausdruck 
kommt, sind zusammengestellt in: Kloten, Höpfner und Zehender, 1972, 
S. 55 ff.; Wagener, unter Mitarbeit von Büchsel, Ewe und Wagener, 1972; für 
eine aktuellere Übersicht siehe auch: Döhne und Grub er, 1976; Münstermann, 
1975, S. 94 ff. 

g Ergänzt wird diese Ausrichtung auf Zentrale ürte als Versorgungszentren 
und Wachstumspole durch den gezielten Ausbau von Verbindungslinien zwi-
schen den Zentralen orten. Diese zweite wesentliche Komponente des sich 
damit ergebenden ,punktaxialen Systems' der Raumordnung, die sog. ,Ent-
wicklungsachsen', bleibt bei der hier untersuchten Fragestellung unberück-
sichtigt. 

10 Vgl. für einen Überblick über die älteren Arbeiten zu diesen Fragen 
Klöpper, 1953; Schöller, 1953, sowie die neueren übersichtsartikel von Kroner, 
1964, und v. Malchus, 1969. 

11 v. Böventer, 1977, S. 15. 
12 Vgl. Isard, 1956; v. Böventer, 1962; Dietrichs, 1966; Bobeck, 1969; Kloten, 

Höpfner und Zehender, 1972, um nur einige zu nennen. 
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Die teilweise schwerwiegenden Einwände13 konnten den dominieren-
den Einfluß, den das Zentrale-ürte-Konzept auf die raumordnungspoli'; 
tischen Vorstellungen in der Bundesrepublik ausübt, allerdings kaum 
schmälern. Allenfalls das in jüngerer Vergangenheit verstärkt disku-
tierte Konzept einer raumstrukturell-funktionalen Aufgabenteilung 
kann als ein erster beachtenswerter Versuch zur Berücksichtigung einer 
der Hauptkritikpunkte am Konzept der Zentralen ürte (Annahme hier-
archischer Versorgungsstrukturen für alle Arten von Gütern und Lei-
stungen auch im Bereich des industriellen Sektors sowie Ausschluß 
kompetitiver Beziehungen zwischen Zentralen ürten gleicher Stufe) an-
gesehen werden. Die notwendige Ergänzung der siedlungsorientierten 
(Zentrale-ürte-Konzept) durch eine flächenorientierte Raumordnung 
(Funktionsräume/Vorranggebiete) steckt jedoch noch in den Anfängen14 ; 

ihre Umsetzung durch die staatliche Raumordnungspolitik ist noch nicht 
abzusehen. 

Die bisherige Dominanz des Zentrale-ürte-Konzepts rechtfertigt es 
damit trotz der berechtigten Kritik, dieses Konzept für die vorliegende 
Arbeit als raumordnungspolitisches Ziel system zugrunde zu legen. Dies 
gilt vor allem dann, wenn man eine Differenzierung des Konzepts hin-
sichtlich seiner Eignung als Erklärungsansatz für beobachtete Raum-
ordnungsprozesse und seiner Verwendbarkeit als normativem Leit-
bild der Raumordnungspolitik vornimmtt5• Gerade aus letzterer Funk-
tion dürfte die Attraktivität des Zentrale-ürte-Konzepts erklärbar sein; 
es stellt eine Art ,Kompromißlösung' zwischen technisch und ökonomisch 
notwendiger räumlicher Konzentration öffentlicher Leistungen und 
einem hiermit konkurrierenden Anspruch nach möglichst gleichmäßiger 
Versorgung dar. Durch die Verteilung der öffentlichen Leistungen auf 
ein Netz Zentraler ürte in ,annehmbarer Entfernung' vom Bürger wird 
es nämlich möglich, die ,Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse' zumin-
dest formal sicherzustellen. 

Zusätzlich läßt sich die Zentrale-ürte-Struktur auch mit wachstums-
politischen Zielen vereinbaren: nach der Theorie der Wachstumspole ist 
eine zentralörtliche Raumstruktur unter wachstumspolitischen Zielset-
zungen besonders geeignetl~, obwohl aus einer solchen Eignung nicht 
die vereinfachende Annahme einer Parallelität zwischen Zentralitäts-
grad und Förderungseignung der ürte gefolgert werden dari17• 

13 Zusammenfassend vgl. Kummerer, Schwarz und Weyl, 1976, S. 17 ff.; 
Akademie für Raumforschung und Landesplanung, 1969; Döhne und Grub er, 
1976, S. 64 ff. 

14 Vgl. Kommission für wirtschaftlichen und sozialen Wandel, 1977, S. 305 ff. 
15 Vgl. zu dieser Unterscheidung Dittrich, 1964; Kroner, 1964. 
16 Vgl. hierzu Fürst, Klemmer und Zimmermann, 1976, S. 86 ff. 
17 Eine solche Gefahr unzulässiger Vereinfachung besteht gleichermaßen 

für die Eignung des Zentrale-ürte-Konzepts zur Verfolgung versorgungspoli-
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Im Vergleich zum Einfluß, den die Zentrale-Ürte-Konzeption auf die 
raumordnungspolitischen Vorstellungen ausübt, sind die Instrumente zu 
ihrer praktischen Umsetzung im Bereich des kommunalen Finanzaus-
gleichs sicherlich methodisch unterentwickelt. Die überprüfung der Mög-
lichkeiten einer methodisch befriedigenderen Berücksichtigung des Kon-
zepts im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs ist daher durchaus 
lohnend, zumal sich von hierher auch eine Brücke schlagen läßt zur Ein-
führung ergänzender raumordnungspolitischer Instrumente in den kom-
munalen Finanzausgleich, die sich aus anderen raumordnungstheoreti-
schen Konzepten herleiten lassen18• 

1.3. ZentralörtIiche Klassifikationen 
und ihre Berücksichtigung im kommunalen Finanzausgleich 

Die Verwirklichung raumordnungspolitischer Vorstellungen mit Hilfe 
des Zentrale-Ürte-Konzepts setzt eine Klassifikation der Ürte hinsicht-
lich ihres Zentralitätsgrads und damit die Bestimmung ihrer siedlungs-
strukturellen Aufgaben voraus. Solche Klassifikationen sind mittlerweile 
in allen Bundesländern vorhanden19, obwohl die z. T. beträchtlichen Un-
terschiede in der Methodik und in den Klassifikationsergebnissen (Zahl, 
Abstufungen der Zentralen ürte) wiederum auf die generelle Proble-
matik einer solchen Klassifikation hinweisen. Da es jedoch nicht Auf-
gabe der vorliegenden Arbeit ist, die Güte der vorhandenen Zuordnungs-
verfahren und -ergebnisse zu beurteilen, werden die in den verschiede-
nen Bundesländern vorhandenen Klassifikationen als vorgegebene Rah-
menbedingungen betrachtet; gefragt wird nicht nach der Eignung vor-
handener Zentralitätsabstufungen, sondern ausschließlich danach, wie 
diese mit Hilfe des kommunalen Finanzausgleichs unterstützt werden 
können - auch wenn unbestreitbar ist, daß die raumordnungspoliti-
schen Effekte des kommunalen Finanzausgleichs bei einer solchen Ürien-
tierung am Konzept der Zentralen Ürte von der Güte der zugrunde ge-
legten Zentralitätsklassifikationen abhängig sind. 

Ein zusätzliches Problem ergibt sich in diesem Zusammenhang durch 
die Eingriffe in die kommunale Selbstverwaltungsgarantie, die mit der 
Zentralitätseinstufung durch die übergeordnete Ebene verbunden sind. 

tisch er Ziele; auch hier wird durch das Einwirken zusätzlicher Faktoren der 
strenge Zusammenhang zwischen Zentralitätsgrad und Förderungswürdig-
keit durchbrochen (vgl. unten Abschnitt 5.2.). 

18 Als solche wären etwa die bereits angesprochenen Möglichkeiten räum-
lich funktionaler Arbeitsteilung (Kommission für wirtschaftlichen und sozia-
len Wandel, 1977, Kap. VI, S. 305 ff.; Kummerer, Schwarz und Weyl, 1975) 
sowie das Konzept der ,ausgeglichenen Funktionsräume' (vgl. für einen über-
blick: Veröffentlichungen der Akademie für Raumforschung und Landespla-
nung, "Ausgeglichene Funktionsräume - Grundlagen für eine Regionalpolitik 
des mittleren Weges", Teil 1, Bd. 94, 1974; Teil 2, Bd. 116, 1976) zu nennen. 

n Vgl. Döhne und Gruber, 1976. 
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Wenn eine solche Zentralitätseinstufung informell, wie etwa derzeit in 
Nordrhein-Westfalen20, oder formell, wie etwa bei den Zentralitätsan-
sätzen in einzelnen Bundesländern21, mit einer Differenzierung der Fi-
nanzausgleichsmittel verbunden wird, bedeutet die Einordnung in eine 
bestimmte Zentralitätsstufe zugleich eine relative Bevorzugung bzw. 
Benachteiligung im Vergleich zu anderen Gemeinden; diese kann sich je 
nach Abhängigkeit von den berücksichtigten Klassifikationsmerkmalen 
möglicherweise auch zu anderen Gemeinden mit gleicher Einwohnerzahl 
und gleicher Finanzkraft ergeben und ist von der Gemeinde selbst nicht 
beeinflußbar. 

Eine derartige Einengung der kommunalen Selbstverwaltung wird 
besonders dann problematisch, wenn die Klassifikation nicht unter Ver-
wendung der status-quo-Werte vorgenommen wird, sondern eine ge-
wünschte raumordnungspolitische Entwicklung durch die Bestimmung 
und Förderung potentieller, zukünftiger Zentraler Orte angestrebt ist. 
Während sich die Beschränkung der Gemeindeautonomie im ersten Fall 
auf die Festschreibung oder Verstärkung von Unterschieden zwischen 
Gemeinden unterschiedlichen Zentralitätsgrades beschränkt und inso-
weit innerhalb der bestehenden Zentralitätsgrade eine ,Chancengleich-
heit' erhalten bleibt, führt die Einstufung aufgrund zukünftig erwünsch-
ter Zentralität u. U. auch zur Differenzierung der Entwicklungsmöglich-
keiten von Orten mit derzeit gleichem Zentralitätsgrad. Hierin kommt 
sicherlich einmal mehr der grundlegende Konflikt zwischen Gemeinde-
autonomie und einer ausgleichenden, regionale Wohlstandsdisparitäten 
vermindernden Politik der übergeordneten Ebenen zum Ausdruck. Der 
sich daraus ergebende ,trade-off' zwischen dem Ausmaß grundgesetzlich 
garantierter Gemeindeautonomie und dem Grad regionaler Disparitä-
ten, die dem - ebenfalls grundgesetzlich verankerten - Postulat der 
Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse widersprechen (s.o.), "ist eine 
letztlich nur anhand politischer Kriterien bzw. Maßstäbe zu entschei-
dende Frage"22. Auf jeden Fall ist die Beteiligung der Gemeinden am 
Verfahren der Zentralitätsbestimmung zu fordern; die in Nordrhein-
Westfalen auf der Ebene der Regierungspräsidenten angesiedelten Be-
zirksplanungsräte etwa könnten hier in die richtige Richtung weisen. 

20 So findet sich beispielsweise im Landesentwicklungsplan I/II Nordrhein-
Westfalen (1977, S. 24) die Empfehlung, "bei allen raumbedeutsamen Planun-
gen, insbesondere beim Einsatz raumwirksamer Investitionen", die Ziele des 
Landesentwicklungsprogramms (,Ausrichtung auf die zentralörtliche Gliede-
rung') zu beachten. 

21 Vgl. im einzelnen unten Abschnitt 5.1. 
22 Neumark, 1978, S. 169. 
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1.4. Der kommunale Finanzausgleich in seiner Beziehung 
zu anderen Instrumenten der Raumordnungspolitik 

89 

Wird das raumordnungspolitische Konzept als gegeben angenommen, 
so sind zunächst vielfältige Ansatzpunkte seiner Instrumentalisierung 
denkbar: "Da durch jede wirtschafts- und/oder gesellschaftspolitische 
Aktivität die räumlichen Gegebenheiten in irgendeiner Form verändert 
werden23" , steht zur Beeinflussung der Raumordnung prinzipiell das 
gesamte wirtschafts- und finanzpolitische Instrumentarium zur Verfü-
gung. Allerdings ergeben sich je nach Art des Instruments unterschied-
lich hohe Koordinationsprobleme und Konfliktpotentiale mit anderen 
Zielbereichen; ein Teil der Instrumente ist daher für die Raumordnungs-
politik weniger geeignet. Dies gilt beispielsweise für alle Instrumente 
der sog. Globalsteuerung, insbesondere für die Geldpolitik. Bei den 
eigentlichen raumordnungspolitischen Instrumenten überwiegen eindeu-
tig solche ,indirekter' Art24 ; während direkte Steuerungsinstrumente, 
etwa der Flächensteuerung oder der Ansiedlungs- und Investitionsge-
bote oder -verbote, sich in der Bundesrepublik allenfalls auf der kom-
munalen Ebene in Form der Bebauungspläne finden, ist das Instrumen-
tarium indirekter Steuerung wesentlich umfangreicher. Es enthält vor-
nehmlich Möglichkeiten positiver Anreize, die Unternehmen und in ge-
ringerem Maße auch private Haushalte zu einem bestimmten raum-
ordnungspolitisch erwünschten Verhalten anregen sollen; hierzu sind z. 
B. regional gezielt eingesetzte Subventionen und Transferzahlungen, re-
gional gezielt wirkende Steuerentlastungen sowie eine regional ausge-
richtete Ausgabenpolitik zu rechnen, insbesondere im Bereich der Infra-
struktur25, 26. 

Auch der kommunale Finanzausgleich als Mechanismus der Finanz-
mittelverteilung an die Gemeinden und Gemeindeverbände27 lenkt Ein-
nahmen und Ausgaben regional; er ist damit ein zumindest potentiel-
les (indirektes) Steuerungs instrument der Raumordnung. Allerdings 
zeigt bereits die Aufzählung der verschiedenen Instrumente staatlicher 
Raumordnungspolitik die begrenzten Möglichkeiten, die von einem 
,Raumordnungsinstrument kommunaler Finanzausgleich' erwartet wer-
den können; von der Summe regional wirksamer staatlicher und pri-

23 Lauschmann, 1976, S. 272. 
24 Zur Unterscheidung zwischen ,direkten' und ,indirekten' Lenkungsinstru-

menten vgl. Scharpf und Schnabel, 1977, S. 15; Zimmermann, 1970, S. 77. 
25 Vgl. für viele Tuchtfeldt, 1977. 
26 Negativ wirkende Instrumente sind hingegen selten, sieht man von der 

banalen Feststellung ab, daß Anreize stets von Benachteiligungen begleitet 
sind. Eine ,Ballungssteuer' wird gelegentlich diskutiert, desgleichen der Aus-
schluß bestimmter Branchen von der regionalen Förderung. Diese überlegun-
gen scheitern zumeist jedoch bereits an ordnungspolitischen Bedenken. 

27 Wenn im folgenden meist ausschließlich von den Gemeinden gesprochen 
wird, so sind dabei i. d. R. die Gemeindeverbände implizit miteinbezogen. 
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vater Aktivitäten kann der kommunale Finanzausgleich, selbst bei ver-
stärktem Einsatz für raumordnungspolitische Ziele, sicherlich nur einen 
relativ begrenzten Teil beeinflussen. 

Als kompliziertes Instrument der Finanzmittelverteilung von einer 
übergeordneten Ebene (Land) auf mehrere Einheiten einer unterge-
ordneten Ebene (Gemeinden) verfügt der kommunale Finanzausgleich 
über eine Vielzahl von Steuerungshebeln, die für die Frage einer För-
derungsmöglichkeit Zentraler Orte in Frage kommen28• Die Ausgestal-
tung jedes dieser ,Steuerungsparameter' des kommunalen Finanzaus-
gleichs hat raumordnungspolitische Konsequenzen; diese sind getrennt 
für die einzelnen Parameter zu diskutieren. Dabei wird von einer be-
stimmten Auf teilung der Einnahmequellen, vor allem der Besteuerungs-
rechte sowie der Verteilung der Aufgaben auf die einzelnen föderalen 
Ebenen ausgegangen und lediglich die Verteilung der ,ergänzenden'2D 
Finanzzuweisungen von den Ländern an die Gemeinden (kommunaler 
Finanzausgleich i. e. S.) untersucht. Mit dieser Beschränkung auf eine 
Betrachtung der Höhe der den einzelnen Gemeinden aus dem Finanz-
ausgleich zukommenden Mittel ist eine weitere Relativierung verbunden: 
wie die Mittel von den Gemeinden verwendet werden und welche Fol-
gewirkungen sich aus dieser Mittelverwendung ergeben, bleibt unbe-
rücksichtigt. Eine solche Beschränkung auf die ,formale Inzidenz' des 
kommunalen Finanzausgleichs erscheint sowohl unter wachstums- als 
auch vor allem unter versorgungspolitischen Fragestellungen nicht un-
problematisch. Je nach Verwendungsart führen die den Gemeinden zu-
kommenden Mittel ohne Zweifel zu unterschiedlichen allokativen (wachs-
tumspolitischen) und distributiven Effekten30• Andererseits dürfte eine 
positive Beziehung zwischen der Höhe der den Gemeinden zukom-
menden Finanzmittel und der Höhe der in der Gemeinde auftretenden 
Wohlstandssteigerung tendenziell unterstellt werden können, so daß die 
Beschränkung auf die Höhe der verteilten Finanzmittel eine zwar ver-
einfachende, aber dennoch informative Problemsicht bedeutet. 

2. Finanztheoretische überlegungen 
zum Ausgleich zentralörtlicher Leistungen 

Bei der Skizzierung des Konzepts der Zentralen Orte war als dessen 
grundlegendes Charakteristikum der ,Bedeutungsüberschuß' der Zen-
tralen Orte hervorgehoben worden. Dieser ergab sich aus der Tatsache, 
daß die Zentralen Orte für ihre Umlandgemeinden bestimmte Aufga-
ben (Funktionen) miterfüllen. Aus der Sicht der Theorie der öffent-

28 Vgl. hierzu auch den Beitrag von Seiler in diesem Band. 
29 Hacker, 1959, spricht daher auch von einem ,ergänzenden Finanzausgleich'. 
30 Vgl. hierzu Albers, 1964 b. 
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lichen Güter handelt es sich bei diesen ,zentralörtlichen Funktionen' um 
kollektive Güter, die die Zentralen Orte erstellen und die auch außer-
halb der räumlichen Grenzen der Zentralen Orte Nutzen stiften. Chri-
stall er hat damit für die Entwicklung seines normativen Raumordnungs-
konzepts mit den externen Effekten solcher kollektiver Güter ein Phä-
nomen berücksichtigt, das im einzelnen erst viel später im Rahmen der 
Theorie der öffentlichen Güter, speziell der ökonomischen Theorie des 
Finanzausgleichs31 und der ökonomischen Theorie des Föderalismus32 

einer theoretischen Analyse unterzogen worden ist. 

2.1. Zentralörtliche Güter als ,spill-outs' 
vom Zentralen Ort auf seine Umlandgemeinden 

Werden entsprechend dem Konzept der Zentralen Orte öffentliche Gü-
ter innerhalb der Zentralen Orte erstellt, die auch über deren Grenzen 
hinaus Nutzen stiften, so treten sog. ,externe Effekte' auf; in der hier 
vorliegenden Form räumlicher externer Effekte werden sie auch als 
,spill-over'-Effekte bezeichnet. Die Region, die die Erstellung der Güter 
finanziert (Zentrale Orte), stimmt mit dem Gebiet der Nutzenabgabe 
nicht (vollständig) überein. Diese Divergenz zwischen regionalen Gren-
zen der Leistungsfinanzierung und der Leistungsabgabe führt dazu, daß 
in den Nachbargemeinden der Zentralen Orte, in ihrem Umland33, auf-
grund der dort auftretenden Nutzen aus zentralörtlichen Leistungen 
Wohlstandsverbesserungen (positive spill-overs, ,spill-ins') auftreten, 
ohne daß das Umland an den Kosten der Erstellung solcher zentralört-
licher Leistungen beteiligt wird. Umgekehrt entstehen (von den Zentra-
len Orten aus gesehen) sog. ,spill-outs' über die Gemeindegrenzen hin-
aus, die eine Erhöhung der finanziellen Belastungen der Zentralen 
Orte bewirken, ohne zu einer Wohlstandsverbesserung der Bewohner 
in den Zentralen Orten zu führen. 

Legt man bei der Unterteilung der Orte hinsichtlich ihres Zentrali-
tätsgrads die von der ,Ministerkonferenz für Raumordnung' in ihrer 
Entschließung ,Zentrale Orte und ihre Verflechtungsbereiche' vom 
8. 2. 196834 empfohlene und von den meisten Bundesländern in unver-
änderter Form oder nur geringfügiger Modifikation übernommene35 

31 Vgl. etwa Bös, 1971, 1977; Buchanan, 1950, 1969; Oates, 1975; Pawlowsky, 
1972. 

:12 Vgl. die zusammenfassenden Aufsatzsammlungen von Musgrave, 1965, 
und Oates, 1972, 1975, 1977; als neuere deutschsprachige Zusammenstellung 
wichtiger Arbeiten zur Theorie dens Föderalismus Kirsch, 1977. Vgl. auch Frey, 
1977; Liedtke, 1972. 

33 Zur Definition des Begriffs ,Umland' siehe etwa Hollmann, 1970. 
34 Ministerkonferenz für Raumordnung, 1968. 
35 Vgl. zur Zentralitätsklassifikation in den einzelnen Bundesländern Döhne 

und Gruber, 1976. 
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Stufung in Ober-, Mittel-, Unter- und Kleinzentren zugrunde, so ergibt 
sich für jede Zentralitätsstufe ein bestimmter ,Ausstattungskatalog' öf-
fentlicher und privater Einrichtungen bzw. Leistungen, dessen Vorhan-
densein durch den Zentralen Ort der betreffenden Stufe zu gewährlei-
sten ist. 

Unter- und Kleinzentren nehmen dabei weitgehend die gleichen Aufgaben 
wahr und unterscheiden sich lediglich darin, daß Unterzentren besser als 
Kleinzentren zur Befriedigung des Grundbedarfs ausgestattet sein sollen. In 
den Ausstattungskatalogen beider Stufen sind eine Mittelpunktschule (Haupt-
schule), Spiel- und Sportstätten sowie gewisse Einrichtungen der gesundheit-
lichen Betreuung (wie z. B. Arzt, Apotheke), ferner Einzelhandels-, Hand-
werks- und Dienstleistungsbetriebe vorgesehen36• Mittelzentren sollen mit 
zum Abitur führenden Schulen und Berufsschulen, Krankenhäusern, größeren 
Sportanlagen und vielschichtigen Einkaufsmöglichkeiten ausgestattet sein37• 

Oberzentren müssen außerdem an das Abitur anschließende Bildungsstätten, 
Sportstadien, Großkrankenhäuser (Spezialkliniken), Theater, Großkaufhäuser, 
ferner spezialisierte Einkaufsmöglichkeiten, Dienststellen höherer Verwal-
tungsstufen sowie größere Banken und Kreditinstitute aufweisen38• 

38 Döhne und Gruber, 1976, S. 48. 
37 Döhne und Gruber, 1976, S. 48. Eine Detaillierung des Ausstattungskata-

logs für Mittelzentren findet sich in dem "Katalog für die anzustrebende Aus-
stattung von zentralen Orten mittlerer Stufe", den die Ministerkonferenz für 
Raumordnung (1972, S. 146 f.) ausgearbeitet hat. Dieser sieht für Mittelzentren 
folgende Ausstattungsmerkmale vor: "Bildungseinrichtungen: zur allgemeinen 
Hochschulreife führende Schule mit mehreren Ausbildungsgängen, Schule zur 
Erfüllung der Berufsschulpflicht mit mehreren Ausbildungsgängen und son-
stige berufsbildende Schulen, Sonderschulen für Lernbehinderte, Einrichtun-
gen der differenzierten Erwachsenenbildung, Volkshochschule, öffentliche 
Bücherei mit Leseraum; Gesundheitswesen: Krankenhaus für Akutkranke 
mit drei Fachabteilungen (Chirurgie, innere Medizin, Gynäkologie) mit etwa 
6 Betten auf 1 000 Ew. (in einwohnerortschwachen Verflechtungsbereichen nur 
2 Fachabteilungen erforderlich), Fachärzte verschiedener Sparten; Sport: grö-
ßere Sportanlage mit einer Hauptkampfbahn für Feldspiele und Leichtathletik 
(400-Meter-Bahn) sowie Nebenanlagen, Sporthalle (mind. 27 x 45 m), Hallen-
bad mit Mehrzweckbecken (10 x 25 m), Freibad mit beheizbarem Becken 
(21 x 50 m), Spezialsportanlagen; Handel/Banken: vielseitige Einkaufsmög-
lichkeiten, z. B. größeres, städtebaulich integriertes Einkaufszentrum, Kauf-
oder Warenhaus bzw. Fachgeschäfte mit vergleichbarem Angebot, vielschich-
tiges handwerkliches Dienstleistungsangebot für den gehobenen Bedarf, meh-
rere größere Kreditinstitute; Verkehr: direkter Anschluß an das Bundesfern-
straßennetz, Anbindung an das Eisenbahnnetz, nach Möglichkeit Eilzugsta-
tion." 

38 Auch für die Ausstattung der Oberzentren wurde von der Ministerkon-
ferenz für Raumordnung (1973) eine Konkretisierung vorgenommen (vgl. Döhne 
und Gruber, 1976, S. 48). Der gegenwärtig vorliegende 3. Entwurf ,Infrastruk-
turelle Ausstattung von Oberzentren bzw. Standorten mit oberzentralen Ein-
richtungen' sieht folgende Ausstattungsmerkmale vor: Bildungseinrichtungen 
und kultureller Bereich: Hochschulen, sonstige über die Sekundarstufe 11 hin-
ausgehende Bildungseinrichtungen, überregionale wissenschaftliche und Fach-
bibliotheken, ganzjährig geöffnete Museen und Kunstsammlungen, Theater 
und Konzertbauten mit ganzjährigem Spielbetrieb; Gesundheitswesen: (Uni-
versitäts-)Kliniken und Schwerpunktkrankenhäuser mit Spezialfachabteilun-
gen; Freizeit und Sport: Zoologische Gärten und Tierparks, Lokale mit regel-
mäßiger Sperrstundenverlängerung, Sportstadien (mind. 15000 Plätze), Groß-
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Damit umfaßt der Ausstattungskatalog der Zentralen ürte eine Fülle 
unterschiedlicher Einrichtungen bzw. Leistungen, die nicht nur den Ein-
wohnern der Zentralen ürte selbst, sondern auch den Einwohnern der 
umliegenden Gemeinden Nutzen stiften. Diese Nutzen-spill-overs von 
Zentralem ürt zum Umland vollziehen sich technisch auf unterschied-
liche Weise: 

(1) Bei einem Teil der in den Ausstattungskatalogen angeführten Einrichtun-
gen gehen die räumlichen Wirkungsbereiche über die Grenzen des Zen-
tralen Ortes hinaus, so daß die Einwohner der umliegenden Gemeinden 
in ihrem Wohnort Nutzen aus diesen Einrichtungen ziehen. So könnten 
etwa die Einwohner des Umlands Nutzen von einer lokalen Rundfunk-
oder Fernsehstation eines Zentralen Ortes haben, wenn die Reichweite des 
Senders über die Grenzen des Zentralen Ortes hinaus bis auf das Gebiet 
der Umlandgemeinden langt. 

(2) Die Einwohner des Umlands können auch dadurch in den Nutzen der 
zentralörtlichen Einrichtungen kommen, daß sie diese in den Zentralen 
Orten in Anspruch nehmen. Typische Beispiele für solche durch ,Pendler' 
genutzte Einrichtungen sind Theater, Museen und Bildungseinrichtungen 
höherer Stufe. 

(3) Schließlich kann sich auch durch ein langfristig mobiles räumliches Ver-
halten (Wanderungsbewegungen) ein Nutzentransfer von Zentralem Ort 
zum Umland ergeben, etwa dann, wenn Einwohner eines mit einem hoch-
wertigen Bildungssystem ausgestatteten Zentralen Ortes diesen nach der 
Ausbildung verlassen und damit das gebildete ,Humankapital' in eine 
andere Gebietskörperschaft transferieren, die zur Ausbildungsfinanzie-
rung nicht beigetragen hat, nun aber aus der hochwertigen Ausbildung 
des Zuwanderers Nutzen ziehen kann. 

Im Rahmen der Theorie der öffentlichen Güter werden diese ver-
schiedenen Ursachen von spill-over-Effekten als Folge der Eigenschaf-
ten öffentlicher Güter (non-exclusion principle, non-rivalry of consump-
tion) unter allokativen Gesichtspunkten vorwiegend negativ beurteilt; 
hingegen werden sie im Rahmen des Zentrale-ürte-Konzepts als Instru-
mente zur Erfüllung versorgungs- und wachstumspolitischer Ziele be-
wußt genutzt. Sowohl die Diffusion des Nutzens zentralörtlicher Ein-

sporthallen (mind. 3000 Plätze), Großschwimmanlagen (mind. sechs 50-m-
Bahnen), Großschwimmhalle (mind. sechs 50-rn-Bahnen); Handel und Kredit-
wesen: Großkauf- und Großwarenhäuser (mit jeweils mind. 10000 m2 Ver-
kaufsfläche), Großhandelsgeschäfte, Banken und Kreditinstitute, Versicherun-
gen; Verwaltung: Behörden der mittleren und höheren Verwaltungsebene, 
Konsulate, Oberlandesgericht, Landgericht oder sonstige Gerichte, Industrie-
und Handelskammer, Landwirtschaftskammer, Handwerkskammer; Kommu-
nikation: ausgehende BAB-Strecken, ausgehende Bundesstraße, Haltestellen 
des Eisenbahnfernverkehrs (Schnellzughalte, DC-Halte, TEE/IC-Halte, Con-
tainer Terminal), Haltestellen des Personen nahverkehrs, Regionalflugplatz (in 
max. 40 km Entfernung), Sendeanstalten (Rundfunk, Fernsehen), Redaktio-
nen von Tageszeitungen, Mehrzweckhallen (mind. 1 000 Sitzplätze), Messen und 
Ausstellungen, Großhotels (mind. 200 Betten); Ausbildungsplätze und Pendel-
wanderung: best. Anzahl an Beschäftigten in nichtlandwirtschaftlichen Ar-
beitsstätten, best. Anzahl an Berufs- und Ausbildungsspendlern. 
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richtungen in das Umland hinein als auch die Nutzung solcher Einrich-
tungen durch die Mobilität der Einwohner des Umlandes werden im 
Konzept der Zentralen ürte nicht als auf die Eigenschaften öffentlicher 
Güter rückführbare Fehlallokationen angesehen; sie gelten vielmehr als 
notwendige Voraussetzung zur Funktionsfähigkeit der Raumstruktur. 

2.2. Zur Bestimmung von Ausgleichszahlungen 
nach dem Äquivalenzprinzip 

Durch die mit dem Zentrale-ürte-Konzept verbundene Gliederung der 
Gemeinden nach ihrem Zentralitätsgrad ist - bei der Existenz eines 
nach Zentralitätsstufen differenzierten Katalogs öffentlicher Einrich-
tungen - " ... die Verteilung der darin aufgenommenen kommunalen 
Aufgaben auf die einzelnen Gemeinden bindend fesgelegt"39. Wenn 
aufgrund des staatlichen Zentrale-ürte-Konzepts "in den zentralen 
ürten niedrigerer Stufen auf bestimmte Einrichtungen bewußt verzich-
tet wird, da sie nach funktionalen Gesichtspunkten besser von größeren 
Einheiten unterhalten werden, dann kann die höhere Zentralitätsstufe 
ihrerseits nicht auf die Einrichtung und Unterhaltung dieser öffentlichen 
Einrichtungen verzichten, ohne daß die Gesamtstruktur darunter lei-
det"40. 

Die Zentralen ürte höherer Stufen haben damit gegenüber ihren Um-
landgemeinden niedrigeren Zentralität einen größeren Aufgabenbereich 
und damit einen höheren kommunalen Bedarf. Da dieser durch Auf-
gaben entsteht, die die Zentralen ürte nicht freiwillig, sondern im Rah-
men der von übergeordneter Ebene angestrebten zentralörtlichen Glie-
derung übertragen bekommen haben, erscheint der Ausgleich dieses Zu-
satzbedarfs gerechtfertigt. Hierbei ist zunächst unerheblich, ob ein sol-
cher Ausgleich horizontal, d. h. direkt zwischen dem Zentralen ürt und 
seinen Umlandgemeinden erfolgt oder ob er - wie beim kommunalen 
Finanzausgleich in der Bundesrepublik Deutschland - durch eine Diffe-
renzierung der Zuweisungen von einer übergeordneten Ebene vorge-
nommen wird. 

Demgegenüber ist die Festlegung der Höhe solcher Ausgleichszahlun-
gen mit einer Vielzahl von Problemen verbunden. ürientiert man sich 
dabei (zunächst) ausschließlich am Äquivalenzprinzip, läßt also Unter-
schiede der Leistungsfähigkeit (Finanzkraft) der Gemeinden außer Be-
tracht, so bestimmen sich - bei einer aus der Theorie der öffentlichen 
Güter abgeleiteten Betrachtungsweise - die Ausgleichszahlungen um-
fassend als die Summe aller Spill-over-Effekte zwischen Zentralem ürt 
und seinen Umlandgemeinden. Dabei ist jedoch zum einen zu berück-

39 Ewringmann, 1971, S. 45. 
40 Ewringmann, 1971, S. 44. 
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sichtigen, daß neben den positiven spill-overs durch zentralörtliche Ein-
richtungen möglicherweise weitere Formen solcher spill-overs existie-
ren, die durch Ausgleichszahlungen abgegolten werden müßten. Zum 
anderen gehen aber auch von den Umlandgemeinden positive spill-outs 
auf den Zentralen Ort über, bei deren Berücksichtigung sich die Aus-
gleichszahlungen verringern würden oder möglicherweise gar umge-
kehrt Ausgleichszahlungen vom Zentralen Ort an die Umlandgemeinden 
vorgenommen werden müßten. Bei einem solchen umfassenden Ver-
ständnis der Ausgleichszahlungen als Saldogröße aller wohlstandsbeein-
Hussender externer Effekte zwischen zentralem Ort und seinen Um-
landgemeinden müßten daher alle Formen von spill-over-Effekten er-
faßt und quantifiziert werden. 

Neben dem Nutzen, den die Zentralen Orte durch die zentralörtlichen Ein-
richtungen an ihr Umland abgeben, wäre also z. B. auch der Nutzen der Um-
landgemeinden durch die bereits angesprochenen Wanderungsströme zu be-
rücksichtigen; verlagern z. B. jüngere Einwohner Zentraler Orte nach Ab-
schluß ihrer Ausbildung (die z. T. aus den Steuereinnahmen der Zentralen Orte 
finanziert wurde) ihren Wohnsitz in die Umlandgemeinden, so kommt es zu 
positiven spill-over-Effekten. Umgekehrt kommt es bei den derzeitigen Wan-
derungstendenzen heute zu Selektionsprozessen, "die in den Kernstädten zu 
einem deutlich höheren Anteil sozial schwacher Bevölkerungsgruppen -
Alte, Ausländer, Haushalte mit unterdurchschnittlichem Einkommen - füh-
ren '" was z. B. zu erheblich höheren Sozialausgaben - beispielsweise Bau 
und Unterhaltung von Alteneinrichtungen, Kindereinrichtungen etc. - und 
Ausgaben für die entsprechenden Verwaltungsdienststellen je Kopf der Kern-
stadtbevölkerung (führt)41. Auch dies sind Formen positiver spill-overs von 
Zentralen Orten an ihre Umlandgemeinden. Allerdings könnte man - und 
dies wäre gerade beim letzten Beispiel möglicherweise die bessere Betrach-
tungsweise - die als Ergebnis von Wanderungsprozessen auftretenden 
Wohlstandsveränderungen Zentraler Orte auch als Folge negativer spill-
overs von den Umlandgemeinden auf die Zentralen Orte ansehen. (In der Tat 
lassen sich die meisten positiven externen Effekte von Zentralen Orten an ihre 
Umlandgemeinden gleichzeitig (in die gegenläufige Richtung) als negative 
spill-overs betrachten.) Bei der Ermittlung der Gesamtwirkungen, die sich aus 
den Verflechtungen zwischen Zentralen Orten und ihren Umlandgemeinden 
ergeben, sind damit außer den positiven externen Effekten durch die zentral-
örtlichen Einrichtungen, die im Mittelpunkt des Zentrale-Orte-Konzepts 
stehen, eine Fülle weiterer Formen positiver spill-overs vom Zentralen Ort 
auf das Umland bzw. negativer spill-overs vom Umland auf den Zentralen 
Ort zu berücksichtigen, auf die hier im einzelnen nicht weiter eingegangen zu 
werden braucht. 

Wichtig ist jedoch, daß bei der Ermittlung eines vollständigen Saldos aller 
spill-overs zwischen Stadt und Umland umgekehrt auch die positiven externen 
Effekte berücksichtigt werden müßten, die von den Umlandgemeinden an die 
Zentralen Orte abgegeben werden. So stellen beispielsweise auch die Umland-
gemeinden kostenlos Infrastruktureinrichtungen für die Einwohner der zen-
tralen Stadt zur Verfügung, etwa in ihrer Funktion als Naherholungsgebiet 
oder als ökologischer Ausgleichsraum. Außerdem sind die negativen externen 

41 v. Rohr, 1978, S. 95. 
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Effekte von Zentralen Orten auf die Umlandgemeinden zu beachten; Umwelt-
belastungent2 oder negative Folgen von Siedlungsverdichtungen43, die von den 
Einwohnern der Umlandgemeinden mitgetragen werden müssen44, seien hier 
als Beispiele genannt. 

Last not least müßten Steuerexporte von den Zentralen Orten auf deren 
Umland, etwa über die Güterpreise überwälzte Anteile der Gewerbesteuern 
(Einkaufszentralität Zentraler Orte) als wichtige Formen von spill-overs zwi-
schen Zentralen Orten und deren Umlandgemeinden bei der Beurteilung der 
Wohlstandsposition beider Gebietskategorien berücksichtigt werden. 

Die vollständige Erfassung und Quantifizierung aller Auswirkungen 
räumlicher Externalitäten zwischen Zentralem Ort und seinen Umland-
gemeinden ist jedoch zweifellos nicht möglich. So besteht beispielsweise 
bereits bei der (Teil-)Frage, ob die staatliche Einnahmen- und Ausga-
benpolitik einen Nettoeffekt zugunsten der Ballungsgebiete oder eher 
der ländlichen Räume bewirkt, Uneinigkeit. Einige Autoren vertreten 
angesichts der höheren Wirtschafts- und Steuerkraft der Ballungsge-
biete in dieser Frage die Ansicht, insgesamt ergebe sich ein Nettoeffekt 
zugunsten der ländlichen Räume45 ; von anderer Seite wird - vor allem 
mit Blick auf die Ausgaben zum Ausgleich von Ballungsnachteilen -
eher ein umgekehrter Nettoeffekt angenommen46• 

Angesichts dieser Schwierigkeiten läßt sich die Höhe vorzunehmen-
der Ausgleichszahlungen zwischen Zentralem Ort und seinen Umland-
gemeinden unter Anlegung des Äquivalenzprinzips zwar theoretisch als 
Saldo aller spill-over-Effekte zwischen beiden Gebietskategorien be-
stimmen, praktisch ist die Quantifizierung einer solchen Nettogröße auf-
grund der Fülle unterschiedlicher Formen solcher spill-overs sowie deren 
teilweisen Charakters als ,intangibles' jedoch nicht möglich. Daher dürfte 
es kaum zu umgehen sein, die Höhe der Ausgleichszahlungen sehr viel 
enger an der Höhe der Belastungen zu orientieren, die den Zentralen 
Orten allein durch die Kosten zentralörtlicher Einrichtungen entstehen47• 

Durch eine solche Begriffsverengung verliert der kommunale Finanz-
ausgleich zwar die Möglichkeit, die Verteilungsposition zwischen Zentra-
len Orten und Umlandgemeinden umfassend zu steuern, andererseits ist 
nur eine solche enge Begriffsbestimmung operabel und damit als 
Grundlage eines Zentrale-Orte-Ansatzes verwendbar. 

42 Vgl. Schneider, 1968, S. 14. 
43 Siehe etwa Langkau, 1975, S. 118. 
H Betrachtet man etwa höhere Kriminalitätsraten als Folge von Siedlungs-

verdichtungen (Langkau, 1975, S. 118), so sind die Vermeidungs- und Behe-
bungskosten auch von den Umlandgemeinden zu tragen, wenn es zu einer 
Diffusion der kriminellen Delikte über die Gemeindegrenzen der Ballungs-
gemeinden kommt. 

45 Vgl. Schneppe, 1969, S. 94; Seiler, in diesem Band, S. 29. 
46 Vgl. für viele Littmann, 1964; Littmann, unter Mitarbeit von Halm, Moock 

und Littmann-Steding, 1968. 
~7 Vgl. Puls, 1977. 
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Selbst bei einer solchen engen Begriffsbestimmung ist die Quantifizie-
rung der Höhe angemessener Ausgleichszahlungen - zunächst eben-
falls ausschließlich unter Äquivalenzgesichtspunkten - jedoch mit einer 
Reihe von Schwierigkeiten verbunden. 

Zunächst sind offensichtlich nicht die gesamten Kosten zentralörtlicher Ein-
richtungen auszugleichen, sondern lediglich der Anteil, der von den Einwoh-
nern der Umlandgemeinden in Anspruch genommen wird. Dessen exakte 
Bestimmung ist jedoch lediglich für die wenigen Arten öffentlicher Einrich-
tungen möglich, deren Inanspruchnahme mit einer Erfassung des Wohnorts 
der Benutzer verbunden ist (öffentliche Leihbüchereien, Schulen etc.). Beim 
überwiegenden Teil zentralörtlicher Einrichtungen (Theater, Museen, etc.) ist 
man dagegen heute noch auf mehr oder weniger verläßliche Schätzungen des 
Anteils auswärtiger Benutzer angewiesen; exakte und gleichzeitig finanziell 
vertretbare Verfahren sind hier zur Zeit noch nicht in Sicht48. 

Ein zusätzliches Problem ergibt sich dann, wenn man für die Nutzung kom-
munaler Einrichtungen durch die Einwohner der Zentralen Orte eine gegen-
über den Einwohnern der Umlandgemeinden höhere Nutzungsintensität bzw. 
-qualität annimmt. Dies könnte etwa mit den höheren Opportunitätskosten 
(Anreisekosten, Fahrtkosten) begründet werden, die auswärtigen Benutzern 
bei der Inanspruchnahme zentralörtlicher Einrichtungen im Vergleich zur 
Bevölkerung in den Zentralen Orten entstehen. Kommt es dadurch zu einem 
mit wachsender Entfernung von der zentralörtlichen Einrichtung abnehmen-
den Nutzen, so wäre zu überlegen, ob die Zentralen Orte nicht ein ,Interessen-
äquivalent'49 dafür zu entrichten hätten, daß für sie der Nutzen der zentral-
örtlichen Einrichtungen am höchsten ist. Die Beteiligung an der Finanzierung 
der zentralörtlichen Einrichtungen würde sich dann nicht an den quantitativen 
Anteilen auswärtiger Benutzer, sondern an der Verteilung des Nutzens aus 
diesen Einrichtungen auf Zentralen Ort und Umland bestimmen. Das Ausmaß, 
in dem der Nutzenanteil, den die Zentralen Orte aus den Einrichtungen ziehen, 
den Anteil der Benutzer aus Zentralen Orten übersteigt, wäre dann als ein 
solches ,Interessenäquivalent' für die leichtere Inanspruchnahme anzusehen. 

Die Unmöglichkeit einer exakten Messung des Nutzens öffentlicher Einrich-
tungen wird zwar eine Festsetzung der Höhe dieses Interessenäquivalents auf 
dem Verhandlungsweg notwendig machen50 ; dies wäre als Annäherungslösung 
dennoch unter allokativen und distributiven Gesichtspunkten einer Aufteilung 
vorzuziehen, bei der der Nutzen zentralörtlicher Einrichtungen für die Bevöl-
kerung von Zentralen Orten und Umlandgemeinden als gleich hoch angesehen 
wird und folglich die Finanzierungsanteile allein am Anteil der Inanspruch-
nahme auswärtiger Benutzer an der zentralörtlichen Einrichtung bemessen 
werden. Schließlich ist derjenige Teil der Kosten zentralörtlicher Einrichtun-
gen den Umlandgemeinden nicht anzulasten, der von anderen öffentlichen 
Körperschaften oder über Gebühren und Beiträge von den Benutzern der 
Einrichtungen selbst bereits gedeckt worden ist51• So stellen Krankenhäuser 
zwar zentralörtliche Einrichtungen dar; aufgrund der mittlerweile weitgehend 

48 Vgl. v. Malchus, 1968, S. 46. 
49 Vgl. Hansmeyer und Fürst, 1970, S. 144. 
50 Hierbei könnte (unter der vereinfachten Annahme einer mit zunehmender 

Entfernung linear abnehmenden Nutzenintensität) die Entfernung vom Zen-
tralen Ort als Nutzenindikator verwendet werden. 

51 Vgl. Rehm, 1978, S. 166. 

7 Schriften d. Vereins f. Soclalpolitlk 96tH 
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erreichten Kostendeckung in diesem Bereich wäre die Belastung der Umland-
gemeinden mit den (anteilsmäßigen) Kosten dieser Einrichtung, auch wenn 
sie sich in kommunaler Trägerschaft befinden, jedoch nicht korrekt. 

Gebühren wären damit unter äquivalenztheoretischem Aspekt ein ge-
eignetes Instrument zum Ausgleich zentralörtlicher Belastungen. Da-
durch könnte es zu einer Kopplung von Nutzung und Finanzierung zen-
tralörtlicher Einrichtungen kommen52, so daß (bei voller Kostendeckung) 
die Notwendigkeit eines Finanzausgleichs zwischen Zentralem Ort und 
Umland - zumindest für diese Einrichtungen - entfiele. 

Einer Ausweitung der Gebührenfinanzierung, die unter allokativen 
Gesichtspunkten daher durchaus positiv beurteilt werden kann53, wer-
den allerdings eine Reihe vor allem distributiv-sozialpolitischer Beden-
ken entgegengesetzt54, so daß auch eine Erhöhung der Kostendeckungs-
grade zentral örtlicher Einrichtungen über Gebühren und Beiträge an 
Grenzen verteilungspolitischer Art stoßen dürfte. 

2.3. Die Bestimmung von Ausgleichszahlungen 
nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip 

Distributive Bedenken lassen sich jedoch nicht nur gegen eine Auswei-
tung der Gebührenfinanzierung zentralörtlicher Einrichtungen vorbrin-
gen, sondern stellen generell die bisherigen überlegungen zur angemes-
senen Höhe von Ausgleichszahlungen an Zentrale Orte in Frage, die sich 
ausschließlich am Äquivalenzgedanken orientiert haben. 

Eine Bemessung der Ausgleichszahlungen ausschließlich unter äquiva-
lenztheoretischen Gesichtspunkten ließe sich mit distributiven Vorstel-
lungen der Raumordnungspolitik55 offensichtlich nicht vereinbaren, wenn 
dadurch bestehende regionale Wohlstandsdisparitäten verstärkt würden. 
Ein ausschließlich am Äquivalenzgedanken orientierter Ausgleich wider-
spräche aber auch den distributiven Vorstellungen des Zentrale-Orte-
Konzepts selbst; neben allokativen Funktionen (ausreichende Einwoh-
nerzahl in den Einzugsgebieten öffentlicher Einrichtungen, optimale 
Ausbringungsmengen) soll die zentralörtliche Gliederung ja gerade auch 
Versorgungs- und Ausgleichsfunktionen erfüllen, indem zentralörtliche 
Leistungen ohne Äquivalent (sozusagen als nicht internalisierte positive 
spill-overs) an die wirtschaftlich schwächeren Umlandgemeinden abge-
geben werden56• 

52 Vgl. MiLnch, 1976; Vickrey, 1972. 
53 Haller, 1961, S. 260. 
54 Vgl. Ruhland und Recker, 1978, S. 140; Rehm, 1978, S. 172 und Puls, 1977, 

S.43. 
55 Vgl. Abschnitt 4.2. 
56 Die Bestimmung der Höhe der Ausgleichszahlungen, wie sie unter äqui-

valenztheoretischen Gesichtspunkten vorzunehmen wäre, bleibt trotz dieser 
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Die etwa für die Bundesrepublik Deutschland in den Raumordnungs-
berichten der Bundesregierung formulierten regionalen Ausgleichsziele 
machen daher eine überprüfung der äquivalenztheoretisch korrekten 
Ausgleichszahlungen durch eine Art ,Leistungsfähigkeitsprinzip' erfor-
derlich; falls die ausgleichspflichtigen Gemeinden bzw. Regionen etwa 
durch ein beträchtlich unter dem Durchschnitt liegendes Wohlstands-
niveau gekennzeichnet sind, wäre dann auf die äquivalenztheoretisch 
angemessenen Ausgleichszahlungen ganz oder teilweise zu verzichten. 

Eine politische Durchsetzungsschwierigkeit wird hierbei allerdings 
sichtbar: Die Verfolgung gesamtstaatlicher Ziele, wie sie die raumord-
nungspolitischen Ziele einer Angleichung der Wirtschaftskraft und einer 
Verringerung von Versorgungsdisparitäten mit öffentlichen Gütern dar-
stellen, ist bei wirtschaftsschwachen Zentralen Orten, bei denen unter 
Verteilungskriterien die Höhe der Ausgleichszahlungen über die Äqui-
valenz ab geltung der zentralörtlichen Leistungen hinausgehen müßte, 
mit größeren politischen Problemen verbunden als bei wirtschafts-
starken Zentralen Orten. Der raumordnungspolitische Ausgleich mit 
Hilfe einer Subventionierung des Umlands durch den Zentralen Ort 
beschränkt sich nämlich im Regelfall auf ein ,Unterlassen' der vol-
len Ausgleichszahlung des Umlands für zentralörtliche Leistungen, 
was - wie weiter oben deutlich wurde - aufgrund der fehlenden 
Möglichkeiten exakter Quantifizierung und Zurechnung zudem kaum 
transparent wird. Im umgekehrten Fall einer über die Kosten zentral-
örtlicher Einrichtungen hinausgehenden Mittelzuweisungen des Um-
lands an die Zentralen Orte ist hingegen eine gewissermaßen ,aktive' 
Entscheidung über die Höhe der gewährten zusätzlichen (d. h. über den 
Ausgleich ,nach dem Äquivalenzprinzip' hinausgehenden) Mittel zu tref-
fen. Fehlende exakte Quantifizierbarkeit des ,Äquivalenz ausgleichs' und 
sich daraus ergebende mangelnde Transparenz hemmen in diesem zwei-
ten Fall die politische Durchsetzbarkeit der unter raumordnungspoliti-
schen Gesichtspunkten adäquaten Lösung: im Vergleich zu einem Aus-
gleich zwischen wirtschaftsschwachem Umland und Zentralem Ort, der 
sich über (teilweise) nicht abgegoltene Erstellung zentralörtlicher Lei-
stungen, d. h. Realtransfers vollzieht, führen die höheren monetären 
Transfers zwecks Subventionierung wirtschaftsschwacher Zentraler Or-
te durch Ausgleichszahlungen ihres Umlands zu einer höheren Merklich-
keit distributiver Zielerfüllung. Die allgemein bekannten Zusam-
menhänge zwischen Merklichkeit von Belastungen und dem Grad 
der dadurch geweckten politischen Widerstände dürften auch hier gelten. 

ergänzenden und u. U. verändernden Berücksichtigung von Leistungsfähig-
keitskriterien sinnvoll, da das Ausmaß der Umverteilung (als Abweichung der 
tatsächlichen Ausgleichszahlungen von der unter Äquivalenzkriterien ange-
messenen Höhe solcher Zahlungen) nur sichtbar wird, wenn letztere bekannt 
ist. 
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Eine Verallgemeinerung dieses Gedankens führt zu der Vermutung, 
daß die politische Durchsetzbarkeit raumordnungspolitischer Ziele mit 
Hilfe des Konzepts der Zentralen Orte um so problemloser ist, je stär-
ker die Wirtschaftskraft der Zentralen Orte über diejenige des Um-
lands hinausgeht, d. h. je zieladäquater die ,passive' Unterlassung von 
Ausgleichszahlungen des Umlands für zentralörtliche Leistungen ist. 
Umgekehrt werden die politischen Widerstände gegenüber einem kom-
munalen Beitrag zu ,gesamtstaatlichen' Raumordnungszielen wachsen, 
wenn die Wirtschaftskraft der Zentralen Orte nur noch geringfügig über 
der des Umlands liegt oder sogar dahinter zurückbleibt; letzterer Fall 
dürfte in ,alten' Ballungsgebieten gar nicht so selten sein, wo rasch 
wachsende Randgemeinden oft den ursprünglichen Zentralen Ort über-
flügeln. Allerdings hat hier mittlerweile die kommunale Neugliederung 
dieses Problem in vielen Fällen gelöst. 

Theoretisch ergeben sich damit durch eine solche Berücksichtigung der 
Widerstände bei Ausgleichszielsetzungen folgende denkmöglichen Kon-
stellationen: Falls die Zentralen Orte - wie dies in der Bundesrepublik 
Deutschland zumindest für die Zentralen Orte höherer Stufe i. a. der Fall 
ist - im Vergleich zu ihrem Umland eine überdurchschnittliche Wirt-
schaftskraft und Ausstattung mit öffentlichen Einrichtungen aufweisen57, 

so könnte die Höhe der Ausgleichszahlungen vom Umland an den Zen-
tralen Ort hinter derjenigen zurückbleiben, die sich unter Anlegung 
,reiner' Äquivalenzprinzipien ergeben würde. Die Höhe der Differenz 
zu den Ausgleichszahlungen ,unter Leistungsfähigkeitsprinzipien' er-
gibt sich dabei als Ergebnis der politischen Diskussion. Umgekehrt hätte 
ein Zentraler Ort mit im Vergleich· zu seinem Umland unterdurch-
schnittlicher Wirtschaftskraft, der in der Bundesrepublik Deutschland 
jedoch die Ausnahme darstellt, nicht nur einen Anspruch auf vollen Er-
satz seiner zentralörtlichen Leistungen für das Umland, sondern auf 
darüber hinausgehende Mittelzuweisungen. Deren Höhe ergäbe sich 
ebenfalls aus dem Gewicht, das man dem Ausgleichsziel beimißt. 

Abgesehen von diesen Problemen der politischen Bestimmung und 
Durchsetzung raumordnungspolitischer Ausgleichsziele ist aber auch 
grundsätzlich zu bezweifeln, ob hinsichtlich der Höhe von Ausgleichs-
zahlungen zwischen Zentralem Ort und seinen Umlandgemeinden über-
haupt jemals einheitliche Vorstellungen erzielt werden können, da sub-
jektive Einschätzungs- und Bewertungsfaktoren je nach Interessenlage, 
angelegten Beurteilungskriterien und den wirtschaftspolitischen, gesell-
schaftspolitischen und grundlegenden kulturellen und ethischen Vor-
stellungen zu einer unterschiedlichen Bewertung von ,Nutzen' und ,Ko-
sten' der spill-overs Zentraler Orte (resp. von Ballungsgebieten allge-

57 Vgl. Tab. 4, Sp. 6, Abschnitt 4.2.3. 
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mein) und seines Umlands (resp. ländlicher, dünner besiedelter Gebiete) 
führen dürften. 

Ist aber die Annahme von regional systematisch differierenden Ein-
stellungsunterschieden richtig, so lassen sich übereinstimmende Beurtei-
lungskriterien hinsichtlich der Kosten und Nutzen Zentraler Orte all-
gemein bzw. zentralörtlicher Leistungen auf der gleichen politischen Ent-
scheidungsebene auch dann nicht erwarten, wenn die Zurechnungspro-
blematik einmal als gelöst unterstellt würde: Umlandbewohner werden 
etwa den Nutzen zentral örtlicher Einrichtungen dann tendenziell stets 
geringer einschätzen als die Bewohner der Zentralen Orte selbst. Die 
Vorstellung einer objektiven Bestimmbarkeit des Bedarfs von Gemein-
den, Gemeindeklassen und Gemeindetypen, hier also von Zentralen 
Orten (unterschiedlicher Stufe) und Umlandgemeinden, die diese dann 
untereinander zu regeln hätten, muß daher nicht nur wegen der ange-
sprochenen methodischen Quantifizierungsprobleme, sondern auch we-
gen dieser prinzipiell differierenden Vorstellungen über Kosten und 
Nutzen unterschiedlicher Siedlungsformen aufgegeben werden; das zu-
vor skizzierte Modell einer rationalen Bestimmung zu leistender Aus-
gleichszahlungen unter äquivalenztheoretischen Gesichtspunkten und 
der sich daran anschließenden Modifikation unter Berücksichtigung ex-
plizit vorgegebener und quantifizierbarer Ausgleichsziele ist als unrea-
listisch, da unrealisierbar zu verwerfen. 

Damit wird der kommunale Finanzausgleich auch in diesem Bereich 
des kleinräumlichen Ausgleichs ,politisch'. Die Entscheidung über unter-
schiedliche Ausgleichszahlungen verlagert sich auf eine höhere Ebene; 
die unmittelbar Betroffenen beteiligen sich an den Verteilungskämpfen 
über politische Entscheidungsprozesse, in denen sie nur noch als Gruppe 
ihre Vorstellungen artikulieren können. Beispiele derartigen Gruppen-
handelns sind etwa die Versuche nordrhein-westfälischer Großstädte, 
die bestehende Obergrenze der Hauptansatzstaffelung (derzeit in Nord-
rhein-Westfalen 135 Ufo für Gemeinden mit über 500 000 Einwohnern) zu 
erhöhen58• Auch die Bemühungen der ,Bädergemeinden' in Nordrhein-
Westfalen um eine Erhöhung des Kurorte-Nebenansatzes müssen unter 
diesem Gesichtspunkt gesehen werden; gleiches gilt für die in regel-
mäßigen Abständen wiederholten Anläufe zur Veränderung von Aus-
gleichsgrad und Sockelgarantie. Fast für jede der zahlreichen Eingriffs-
möglichkeiten in das Verteilungssystem des kommunalen Finanzaus-
gleichs lassen sich solche Versuche von einzelnen Gemeinden, von sich 
,ad-hoc' bildenden Gemeindezusammenschlüssen und von seiten der 
kommunalen Spitzenverbände beobachten, um entweder zusammen -

58 Vgl. Entwurf des Finanzausgleichsgesetzes Nordrhein-Westfalen, 1979, 
Landtagdrucksache 8/3701. Die Staffelungsgrenze wurde mittlerweile (vgl. 
FAG NRW 1979) auf 140~/o angehoben. 
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hier vor allem zur Verbesserung der relativen Verteilungsposition gegen-
über den übergeordneten Gebietskörperschaften - aber auch gegenein-
ander - zwecks Verbesserung der relativen Positionen im horizontalen 
Finanzausgleich - eine Veränderung dieser Parameter zu erreichen. 
Hinzu kommen Versuche, durch die Veränderung des Systems selbst, 
d. h. über die Neueinführung zusätzlicher Steuerungsgrößen, etwa zu-
sätzlicher Nebenansätze für einzelne Bedarfskomponenten (Ansatz für 
Flächengemeinden)S9 oder die Abschaffung ,verteilungsungünstiger' Pa-
rameter, politische Einflüsse geltend zu machen. Insofern unterscheidet 
sich der Mechanismus des kommunalen Finanzausgleichs in nichts von 
anderen öffentlichen Verteilungsmechanismen. Allerdings ist er hier 
besonders kompliziert und wie bei allen komplizierten Regelungen be-
sonders anfällig für das Phänomen, das bei Steuern als ,tax erosion' be-
schrieben wird. 

Bei einer solchen Betrachtung erhält die Fülle unterschiedlicher Re-
gelungs- (und damit Verteilungs-)Parameter, die den kommunalen Fi-
nanzausgleich als einen historisch gewachsenen und komplizierten Me-
chanismus kennzeichnen und die unter dem Aspekt der mangelnden 
Transparenz immer wieder zu Recht kritisiert worden sind60, ihren poli-
tischen Sinn; erst durch die Vielzahl der Regelungen wird die politische 
Differenzierung und Ausbalancierung, die ,distributive Feinabstim-
mung' nicht nur zwischen einzelnen Hauptkategorienvon Gemeinden (et-
wa nach Gemeindegröße), sondern auch zwischen jeder der vielfältigen 
und nur durch eine Fülle verschiedener Merkmale beschreibbaren Ge-
meinden möglich. Vereinfachungsvorschläge, die sich in anderen Berei-
chen der Finanzpolitik heute besonderer Beliebtheit erfreuen, sollten da-
her für den kommunalen Finanzausgleich - vornehmlich unter dem Ge-
sichtspunkt einer Transparenzerhöhung - ebenfalls geprüft wer-
den; hierbei darf aber nicht übersehen werden, daß solche Vorschläge 
das mittlerweile im großen und ganzen wohl erreichte Gleichgewicht, 
oder vorsichtiger: die Verhinderung gravierender Ungleichgewichte zwi-
schen Finanzbedarf und Mittelausstattung der Gemeinden61, empfindlich 
stören könnten82• 

Sg Vgl. Punkt VI, 19 der Großen Anfrage 18 des Landtags Nordrhein-West-
falen zur ,Finanzsituation der Gemeinden (Gemeindeverbände)', Landtags-
drucksache 8/3095, vom 17. 3.1978. 

60 Institut Finanzen und Steuern, 1971, S. 21; Pagenkopf, 1978, S. 153; 
Seiler, in diesem Band, S. 14. 

61 Gleichgewicht ist hier also nicht als übereinstimmung zwischen einem wie 
immer festgestellten Finanzbedarf und der Höhe tatsächlich verfügbarer 
Finanzmittel der Gemeinden gemeint, sondern als eine Situation, in der sich 
die Gemeinden in etwa auf die verfügbaren finanziellen Mittel eingerichtet 
haben. 

S2 Die übereilte Abschaffung der Lohnsummensteuer im Bereich des verti-
kalen Finanzausgleichs bietet hier ein aktuelles und illustratives Beispiel da-
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3. Steuerungsmöglichkeiten der Finanzmittelverteilung an 
Zentrale Orte innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs 
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Im letzten Abschnitt wurden die "kaum lösbaren Probleme sichtbar, 
die sich bei der Ermittlung eines Saldos für alle wohlstandsbeeinflussen-
den spill-overs zwischen Zentralen Orten und ihrem Umland ergeben. 
Nichtsdestoweniger ist eine Untersuchung der instrumentellen Steue-
rungsmöglichkeiten für eine differenzierende Finanzmittelzuweisung 
an Zentrale Orte, die der kommunale Finanzausgleich in seiner derzei-
tigen oder einer modifizierten Form bietet, sinnvoll - sei es, weil man 
der Quantifizierungsproblematik einer Saldogröße durch eine sehr viel 
engere Begriffsbestimmung der auszugleichenden Belastungen (als Be-
lastungen ausschließlich durch die Bereitstellung zentralörtlicher Ein-
richtungen) aus dem Wege geht oder sei es, daß eine differenzierte Be-
einflussung der Wohlstandsposititionen Zentraler Orte in die eine oder 
andere Richtung als raumordnungspolitisch angemessen angesehen wird. 

Bei einer solchen Untersuchung der Steuerungsmöglichkeiten zur 
(Um)verteilung von Finanzmitteln gilt zunächst allgemein, daß die ab-
solute und meist auch die relative Verteilungsposition der Gemeinden 
und Gemeindeverbände durch die Veränderung jedes Steuerungspara-
meters des kommunalen Finanzausgleichs beeinflußt wird. In Abb. 1 
sind die verschiedenen Steuerungsparameter und Eingriffsmöglichkeiten 
zusammengestellt, wie sie sich bei der jetzigen Struktur der Finanz-
ausgleichsregelungen in den meisten Bundesländern ergeben63• 

3.1. Höhe und Zusammensetzung der Finanzausgleichsmasse 

Eine der grundlegenden Steuerungsgrößen des kommunalen Finanz-
ausgleichs besteht zunächst in der Höhe der insgesamt verteilten Fi-
nanzausgleichsmasse (1)64. Je höher die Finanzausgleichsmasse, desto 
leichter dürfte es prinzipiell sein, die Ziele des kommunalen Finanzaus-
gleichs zu erreichen65• Dies gilt für das ,Ausgleichsziel' (distributive 
Ziel)66 des kommunalen Finanzausgleichs, das mit der Zuweisung von 

für, welche z. T. unerwarteten Folgeeffekte der Eingriff in ein differenziertes 
Verteilungssystem mit sich bringen kann. 

83 Auf bedeutsame und für die untersuchte Problematik relevante Abwei·, 
chungen von der hier dargestellten Struktur in einzelnen Bundesländern wird 
an entsprechender Stelle aufmerksam gemacht. 

84 Kursive Ziffern beziehen sich auf die Numerierung der Steuerungspara-
meter des kommunalen Finanzausgleichs in Abb. 1. 

65 Unterstellt wird hierbei eine konstante Steuerkraftsumme der Gemein· 
den. Gibt man diese Prämisse auf, so ist die Höhe der Finanzausgleichsmasse 
durch das Verhältnis von Finanzausgleichsmasse zu Steuerkraftsumme zu er-
setzen (vgl. Schneppe, 1968, S. 26 f.). 

68 Münstermann (1976, S. 33) spricht von der ,redistributiven' Funktion des 
kommunalen Finanzausgleichs, bei der "durch relativ hohe Zuweisungen die 
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Schlüsselzuweisungen ,nach mangelnder Steuerkraft'67 angestrebt wird 
und bei dem erzielbarer Ausgleichsgrad und Höhe der verfügbaren Fi-
nanzausgleich:smasse positiv korrelieren68 ; es gilt vor allem auch für das 
,fiskalische'69 Ziel des kommunalen Finanzausgleichs, das in einer all-
gemeinen Anhebung der Finanzkraft aller Gemeinden besteht. Auch 
für die raumordnungspolitischen Ziele des kommunalen Finanzaus-
gleichs gilt dieser Zusammenhang zwischen der Höhe der verteilbaren 
Finanzausgleichsmasse und dem Zielerreichungsgrad, unterstellen wir 
jeweils die Konstanz der übrigen Steuerungsparameter des kommuna-
len Finanzausgleichs. 

Bei gegebener Höhe der Finanzausgleichsmasse gehen sowohl von der 
Entstehung (in Abb. 1 Steuerungsparameter 2 - 8) als auch von der Ver-
wendung (9 - 30) der Finanzausgleichsmasse Einflüsse auf die Vertei-
lungsergebnisse des kommunalen Finanzausgleichs aus; die Bestim-
mungsgrößen beider Seiten eignen sich daher grundsätzlich als Steue-
rungsparameter auch für regionale Verteilungsziele. 

Auf der ,Entstehungsseite' kann sich die Finanzausgleichsmasse aus 
Mitteln innerhalb oder außerhalb des Steuerverbunds zusammenset-
zen (2); innerhalb dieser beiden Gruppen ist eine weitere Aufteilung in 
obligatorische bzw. fakultative Steuerverbundmittel (7, 8) bzw. in Fi-
nanzmittel der Gemeinden, des Landes, des Bundes oder sonstige (bei 
den Finanzmitteln außerhalb des Steuerverbunds, [5]) möglich. Dabei 
sind die Anteile der Steuerverbundmittel als obligatorische bzw. fakul-
tative vor allem aufgrund der unterschiedlichen Anspruchsrechte der 
Gemeinden von Bedeutung; hinzu kommt das unterschiedliche regionale 
Aufkommen der in den beiden Verbünden enthaltenen Steuerarten. Ge-
nerell können wir jedoch davon ausgehen, daß Höhe und Struktur der 
verfügbaren Finanzausgleichsmasse vorgegebene und durch den kommu-
nalen Finanzausgleich i. e. S. unveränderbare Rahmenbedingungen sind; 

Finanzkraft der ursprünglich finanzschwachen Gemeinden soweit angehoben 
werden (soll), daß ein annähernd gleiches kommunales Leistungsangebot fi-
nanziell möglich wird bzw. daß aus der unterschiedlichen Finanzkraft resul-
tierende Tendenzen zur Vergrößerung des Wohlstandsgefälles zwischen rei-
chen und armen Gemeinden abgewendet werden". 

67 Vgl. die Einteilung und Terminologie der Schlüsselzuweisungsarten bei 
Seiler, in diesem Band, S. 65 f. 

68 Die mit zunehmender Erhöhung der Finanzausgleichsmasse zusätzlich 
erreichbare Angleichung der kommunalen Finanzkraft steigt allerdingsnurun-
terproportional, d. h. solange für allgemeine Zuweisungen nur relativ geringe 
Finanzmittel verfügbar sind, führt deren Erhöhung zu einer deutlichen Stei-
gung des Ausgleichsgrades. Ist aufgrund beträchtlicher Zahlungen allgemei-
ner Zuweisungen hingegen bereits eine starke Nivellierung erreicht, so nähert 
sich die Wirkung zusätzlicher allgemeiner Zuweisungen immer stärker der 
relativ geringen Ausgleichswirkung fester Pro-Kopf-Zuweisungen an (vgl. 
Schneppe, 1968, S. 26). 

69 So die Bezeichnung bei Münstermann, 1976, S. 33. 
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Abb.1: Steuerungsparameter des kommunalen Finanzausgleichs 
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106 Karl-Heinrich Hansmeyer 

in diesem Fall scheiden die Bestimmungsgrößen 1 - 8 als Steuerpara-
meter aus. 

3.2. Verwendung der Finanzausglei«hsmasse 

3.2.1. Verteilungsverjahren bei den allgemeinen Zuweisungen 

Bei der Verwendung der Finanzausgleichsmasse ist zunächst die Auf-
teilung der Finanzausgleichsmasse auf allgemeine und zweckgebundene 
(spezielle) Zuweisungen (9) zu beachten; die Beurteilung einer Verän"'; 
derung dieser Auf teilung hängt allerdings auch von der Ausgestaltung 
der Verteilungsmechanismen beider Zuweisungsarten ab. 

Bei den allgemeinen Zuweisungen ergibt sich ein erster Steuerungspa-
rameter aus der Auf teilung in Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisun-
gen und sonstige allgemeine Zuweisungen (10). Eine Fülle von Steue-
rungsmöglichkeiten bietet der Verteilungsmechanismus der Schlüsselzu-
weisungen selbst (12 -19); während die Vergabemodalitäten der Bedarfs-
zuweisungen70 (20) und der sonstigen allgemeinen Zuweisungen (21) 
kaum explizit geregelt sind71 und von ihrer Quantität her kaum als 
Steuerungsparameter in Frage kommen72, stellt der Verteilungsmecha-
nismus der Schlüsselzuweisungen ein streng formalisiertes und kompli-
ziertes Verteilungsverfahren dar, dessen Verteilungsergebnisse durch 
eine Fülle von Steuerungsparametern beeinflußt werden können. 

Hierbei ist zunächst die Aufteilung der Schlüsselzuweisungsmasse auf 
a) Schlüsselzuweisungen nach der Einwohnerzahl, b) nach der ,mangeln-
den Steuerkraft' und c) nach ggf. vorhandenen weiteren (Sonder)Schlüs-
seIn zu nennen (12). Bei den Schlüssel zuweisungen nach der Einwohner-
zahl werden die Mittel nach einem einheitlichen Pro-Kopf-Betrag für 
jeden Einwohner verteilt. Auch hier bestehen durch die Bestimmung 
und Modifizierung der Einwohnerzahl (13)13 und eine ggf. durchgeführte 

70 "Durch die Bedarfszuweisungen soll der außergewöhnlichen Lage und 
den besonderen Aufgaben von Gemeinden und Kreisen im Einzelfall Rech-
nung getragen werden. Insbesondere können sie auch zum Ausgleich von 
Härten gewährt werden, die sich bei der Durchführung des Finanzausgleichs 
ergeben." (FAG Nordrhein-Westfalen, 1975, § 11, [1].) 

71 Insofern sind die Bedarfszuweisungen hinsichtlich ihrer Vergabemodali-
täten ähnlich zu beurteilen wie die weiter unten angesprochenen zweckge-
bundenen Zuweisungen (22 - 30). 

72 Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen machen ins-
gesamt nur etwa 2 ~/o an der Summe allgemeiner Zuweisungen aus. Vgl. 
hierzu etwa die Zusammenstellung bei Münstermann, 1976, S. 35. 

73 In Nordrhein-Westfalen beispielsweise werden die Einwohnerzahlen der 
Gemeinden um die Zahl der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungs-
streitkräfte und deren Angehörige sowie um Diplomaten und Mitglieder frem-
der Missionen erhöht, sofern sie nicht bereits darin enthalten sind (FAG Nord-
rhein-Westfalen 1975, § 31). Dadurch kommt es für einzelne Gemeinden zu 
beträchtlichen Mehrzuweisungen gegenüber einer Berechnung unter Zugrun-
delegung der unmodifizierten Einwohnerzahlen. 
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Der kommunale Finanzausgleich 107 

weitere ,Veredlung', etwa durch die Sonderbehandlung nichterwerbs-
tätiger oder arbeitsloser Einwohner (14), zusätzliche Steuerungsmöglich-
keiten. 

Die quantitativ wichtigsten Steuerungsparameter, die vor allem auch 
für die relative Mittelverteilung auf Gemeindegrößenklassen und Zen-
tralitätsstufen von Einfluß sind, finden sich innerhalb der Schlüsselzu-
weisungen nach mangelnder Steuerkraft. Bei diesen wird dem normier-
ten Finanzbedarf der Gemeinden die kommunale Finanzkraft74 gegen-
übergestellt und festgestellte Bedarfsüberhänge (teilweise) ausge-
glichen. Steuerungsmöglichkeiten ergeben sich dabei sowohl bei der Be-
darfs- (15) und Finanzkraftermittlung (16) als auch beim Ausgleich 
der Differenz beider Komponenten (17). 

Bei der Bedarfsermittlung ist für die Finanzmittel-Verteilung auf 
Zentrale ürte und Umland vor allem die Gewichtung (Staffelung) der 
Einwohner als Bedarfsträger beim Hauptansatz (15 b) von Bedeutung; 
daneben läßt sich auch bei der Abgrenzung und ,Veredlung' des Be-
darfsträgers selbst (analog zu 13) eine Beeinflussung der Verteilungs-
ergebnisse vornehmen (15 a). 

Entscheidende Bedeutung für den raumordnungspolitischen Einsatz 
des kommunalen Finanzausgleichs und insbesondere für die Instrumen-
talisierung des Zentrale-ürte-Konzepts kommt den Nebenansätzen zu, 
die über die Berücksichtigung zusätzlicher Bedarfskomponenten eine Be-
einflussung der Höhe der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuer-
kraft ermöglichen. Tab. 1 zeigt die unterschiedliche Berücksichtigung von 
Nebenansätzen in den einzelnen Bundesländern. Sowohl Art und Aus~ 
gestaltung solcher Nebenansätze (15 c) als auch deren Zahl und relatives 
Gewicht (15 d) variieren dabei beträchtlich: so findet sich in Nieder-
sachsen und Schleswig-Holstein derzeit (FAG 1978) lediglich ein einziger 
Nebenansatz, in Hessen sind es dagegen fünf. Auch der Einfluß der ver-
schiedenen Nebenansätze auf die Modifizierung der Bedarfsmeßzahl ist 
recht unterschiedlich: So werden beispielsweise im ,Raumordnungsan-
satz' (Nebenansatz für Zentralörtlichkeit) in Schleswig-Holstein beträcht-
liche Mittel umverteilt, während dem Ergänzungsansatz für Gemeinde-
zusammenschlüsse, der sich in mehreren Bundesländern findet, quan-
titativ kaum Bedeutung zukommt. Diese Unterschiede zwischen den 
Finanzausgleichsregelungen der einzelnen Bundesländer deuten jedoch 
weniger auf länderspezifische Bedarfskomponenten als vielmehr auf die 
generelle Unsicherheit und Uneinigkeit einer angemessenen Ermittlung 

74 Da bei den derzeitigen Finanzausgleichsregelungen die Finanzkraft der 
Gemeinden fast ausschließlich durch die Berücksichtigung der kommunalen 
Steuereinnahmen gemessen wird, ist es möglich, von der kommunalen Steuer-
kraft zu sprechen, obwohl theoretisch die Gegenüberstellung von kommunalem 
Finanzbedarf und kommunaler Finanzkraft vorgenommen werden sollte. 
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des kommunalen Bedarfs75 hin; die Diskussion um Berechtigung und 
Ausgestaltung der Nebenansätze für Zentralörtlichkeit (Raumordnungs-
ansätze), z. Z. in vier bzw. unter Berücksichtigung des ,Schüleransatzes' 
in Nordrhein-Westfalen in fünf Bundesländern vorhanden, ist hierfür 
ein illustratives Beispiel, auf das weiter unten (Abschnitt 5) noch zurück-
zukommen sein wird. 

Bei der Finanzkraftermittlung (16) als der zweiten Komponente der 
Berechnung von Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 
finden sich ebenfalls eine Reihe von Steuerungsparametern, die regionale 
Verteilungseffekte bewirken und damit auch zur Erreichung raumord-
nungspolitischer Ziele einsetzbar erscheinen. So wäre etwa bei der Wahl 
anderer Finanzkraftindikatoren (16 a) - derzeit werden als solche in den 
Finanzausgleichsgesetzen der Ländern lediglich die Gemeindeanteile an 
der Einkommensteuer, die Grundsteuern und die Gewerbesteuer (ab-
züglich Gewerbesteuerumlage) berücksichtigt78 - wie z. B. Einnahmen 
aus Gebühren, aus Schuldaufnahme oder aus Zuweisungen von anderen 
Körperschaften (mit oder ohne Finanzausgleichsmittel) eine räumliche 
Veränderung der Finanzmittelverteilung zu erwarten. Durch die Wahl 
solcher Indikatoren, aber auch durch eine ggf. vorgenommene Gewich-
tung (16 b) könnten ebenfalls raumordnungspolitische Zielsetzungen um-
gesetzt werden. Dies gilt schließlich auch für Formen einer Standardi-
sierung der Finanzkraftindikatoren (16 cl, wie sie sich bei den derzeitigen 
Finanzausgleichsregelungen z. B. in der Anwendung landeseinheitlicher, 
fiktiver Hebesätze findet. So führt beispielsweise die z. Z. in allen Bun-
desländern vorhandene Anwendung fiktiver Hebesätze, die hinter dem 
Durchschnitt der realen Hebesätze z. T. beträchtlich zurückbleiben, zur 
Ausweitung des Kreises ausgleichsberechtigter Gemeinden auch auf sol-
che mit tatsächlich sehr viel höherer (und damit u. U. ausreichender) Fi-
nanz-/(Steuer)kraft und damit i. d. R. auch zu regionalen Verteilungs-
effekten 77. 

Der Ausgleich zwischen Bedarf und Finanzkraft der Gemeinden (17) 
erfolgt in allen Bundesländern in einem zweistufigen Verfahren. Zu-
nächst wird die Differenz zwischen Bedarf (Ausgangsmeßzahl) und Fi-
nanz- bzw. Steuerkraft (Steuerkraftmeßzahl) festgestellt und ggf. auf-
tretende Bedarfsüberhänge teilweise ausgeglichen; hierbei ist die Wahl 
des Ausgleichsgrades - i. d. R. 50 0/018 - eine wesentliche Steuerungs-

75 Vgl. zu dieser Problematik den Beitrag von SeHer, in diesem Band. 
76 In Baden-Württemberg werden zusätzlich die Schlüsselzuweisungen nach 

der Einwohnerzahl, in Rheinland-Pfalz ggf. die Einnahmen aus der Lohnsum-
mensteuer bei der Finanzkraftermittlung berücksichtigt. 

77 Vgl. hierzu etwa Schneppe, 1968, S. 75 ff. 
78 Ausnahmen bilden das Saarland, das einen vollständigen Ausgleich vor-

nimmt, sowie Baden-Württemberg, wo die Ausschüttungsquote jährlich neu 
aus dem Verhältnis der um die Mehrzuweisungen gekürzten Schlüsselmasse 
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Der kommunale Finanzausgleich 111 

größe (17 b). Falls der Bedarfsüberhang auch nach diesem Aus-
gleich einen bestimmten Prozentsatz der Ausgangsmeßzahl überschrei-
tet, werden zusätzlich ,Aufstockungen' gezahlt, bis die sog. Sockel-
garantie erreicht ist. Die Festsetzung der Sockelgarantie (17 a), deren 
Höhe derzeit zwischen 75 Ofo (in Rheinland-Pfalz) und 90 Ofo (Nordrhein-
Westfalen) schwankt79, hat für die Finanzmittelverteilung auf die Ge-
meinden ebenfalls räumliche Bedeutung. 

Neben den Schlüsselzuweisungen nach der Einwohnerzahl und nach 
der mangelnden Steuerkraft werden in einzelnen Bundesländern all-
gemeine Zuweisungen nach anderen Schlüsseln verteilt. über Art und 
Zahl solcher Sonderschlüsselzuweisungen (18), die in der Regel aus vor-
ab entnommenen Anteilen der Finanzausgleichsmasse finanziert wer-
den (,Sonderfonds') sowie deren relatives Gewicht (19) im Vergleich zu 
den Schlüsselzuweisungen nach der Einwohnerzahl bzw. nach der man-
gelnden Steuerkraft sowie (bei mehreren Sonderschlüsseln) im Ver-
gleich zueinander, lassen sich die Verteilungsergebnisse des kommuna-
len Finanzausgleichs wiederum verändern. 

3.2.2. Verteilungsverjahren bei den zweckgebundenen Zuweisungen 

Eine letzte Gruppe von Steuerungsparametern des kommunalen Fi-
nanzausgleichs, die für die hier anstehende Problematik von besonderer 
Bedeutung ist, findet sich im Bereich der zweckgebundenen Zuweisungen. 

Die Vergabe solcher Mittel entweder mit oder ohne Empfangsaufla-
gen (11), Verwendungsauflagen (22, 23) und Eigenbeteiligung (24 - 27) 
sowie die Ausgestaltung solcher Auflagen (28 - 30) bleibt für die Emp-
fangsberechtigung, die Inanspruchnahme und die Art der Verwendung 
der Finanzausgleichsmittel durch die Gemeinden und damit für die Ver-
teilung auf die verschiedenen Gemeinden(gruppen) nicht ohne Einfluß. 
So dürfte offensichtlich sein, daß eine Vergabe der Zweckzuweisungen 
überwiegend etwa als spezielle Zuweisungen und versehen mit restrik-
tiven Empfangsauflagen, detaillierten Verwendungsauflagen und hohen 
Eigenbeteiligungssätzen zu anderen Verteilungsergebnissen führt als 
eine Vergabe, bei der hinsichtlich Empfangsberechtigung und Verwen-
dungsform nur wenige Rahmenrichtlinien bestehen und keine Eigenbe-
teiligung der Kommunen gefordert wird. Ausmaß und Art solcher Emp-
fangs-, Verwendungs- und Eigenbeteiligungsbestimmungen prägen den 
Charakter solcher Finanzmittel - und angesichts des hohen Anteils 

zu den Schlüsselzahlen (= Bedarfsmeßzahl ./. Steuerkraftmeßzahl) aller Ge-
meinden berechnet wird (vgl. Münstermann und Becker, 1978, S. 56). 

78 Die Sockelgarantie beträgt i. e.: Hessen 75 - 80010, Niedersachsen 80 0/ 0, 

Nordrhein-Westfalen 90010, Rheinland-Pfalz 75 Ofo. Für die übrigen Bundes-
länder lassen sich keine festen Anteilswerte angeben, da diese von der Höhe 
der Bedarfsüberhänge der Gemeinden abhängen. 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44582-0 | Generated on 2025-11-19 08:44:15



112 Karl-Heinrich Hansmeyer 

zweckgebundener Mittel an der gesamten Finanzausgleichsmasse auch 
den Charakter des gesamten kommunalen Finanzausgleichs. Sie stellen 
damit ebenfalls wichtige Steuerungsparameter des kommunalen Fi-
nanzausgleichs dar, die auch für die Erreichung raumordnungspolitischer 
Ziele geeignet erscheinen. Gleichzeitig ist jedoch zu berücksichtigen, daß 
bei diesen Zuweisungen in der Regel sektorale Ziele im Vordergrund 
stehen, so daß sich eine regionale Ausrichtung oft nur als Nebenprodukt 
ergibt. 

Damit ist der überblick über die Steuerungsparameter des kommuna-
len Finanzausgleichs abgeschlossen. Bereits bei dieser relativ globalen 
Darstellung wird eine Fülle unterschiedlicher Eingriffsmöglichkeiten 
sichtbar, die sich im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs für die 
Veränderung der relativen Verteilungspositionen der Gemeinden bie-
ten; die hier angeführte Zahl von annähernd 40 Parametern würde sich 
bei einer detaillierten Betrachtung, bei der beispielsweise die Ausgestal-
tungsmöglichkeiten der verschiedenen Nebenansätze, die derzeit in den 
Finanzausgleichsregelungen der einzelnen Bundesländer zu finden sind, 
oder die Eingriffsmöglichkeiten bei den zweckgebundenen Zuweisungen 
einer vertieften Analyse unterzogen würden, noch beträchtlich erhöhen. 
Mit der Veränderung jedes dieser Steuerungsparameter sind Verände-
rungen für die relativen Verteilungspositionen der einzelnen Gemeinden 
zu erwarten, wobei solche Veränderungen fast immer auch eine regionale 
Komponente haben. Bei etwas Phantasie läßt sich darüber hinaus auch 
fast jeder dieser Parameter für die Veränderung der relativen Wohl-
standsposition von Zentralen Ürten und Umlandgemeinden einsetzen. 

Nichtsdestoweniger sind einzelne Steuerungsparameter des kommu-
nalen Finanzausgleichs für die Berücksichtigung des Zentrale-Ürte-Kon-
zepts im kommunalen Finanzausgleich besser geeignet als andere. Be-
sondere Bedeutung besitzt vor allem die Frage nach der Berechtigung 
und dem Verlauf der Hauptansatzstaffelung sowie einer möglicherweise 
statt dessen bzw. ergänzend zu berücksichtigenden Bedarfskomponente 
für Zentralörtlichkeit; diese könnte entweder als Nebenansatz bei den 
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft oder als separate 
Sonderschlüsselmasse (Zentralitätsfonds) ausgestaltet werden. Anstelle 
einer solchen ,pauschalen' Erstattung könnten die zentral örtlichen Be-
lastungen durch die getrennte Berücksichtigung der wesentlichen zen-
tralörtlichen Funktionen - ebenfalls entweder in Form von Nebenan-
sätzen oder als zusätzliche separate Sonderschlüsselzuweisungen - aus-
geglichen werden80• Schließlich sind auch die Zweckzuweisungen und die 

80 Beispiel für eine solche Lösung ist etwa der sog. ,Schüleransatz' im kom-
munalen Finanzausgleich von Nordrhein-Westfalen, der eine der wichtigsten 
zentralörtlichen Belastungen (durch das Schulwesen) in Form eines Neben-
ansatzes berücksichtigt. 
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sich hierbei anbietenden Steuerungsmöglichkeiten - trotz aller Beden-
ken gegen diese Zuweisungsart81 - für die Abgeltung zentral örtlichen 
Bedarfs und die gezielte Förderung Zentraler Orte (oder auch der Um-
landgemeinden) besonders geeignet. 

Die folgende DetaiIanalyse wird sich auf diese für die untersuchte Ziel-
setzung besonders geeigneten Steuerungsparameter 1. Hauptansatzstaf-
felung, 2. Nebenansätze für Zentralörtlichkeit in ihrer unterschiedlichen 
Ausgestaltung als ,globale' oder ,spezifische' Nebenansätze und 3. Aus-
gestaltung und Vergabe von Zweckzuweisungen an Zentrale Orte kon-
zentrieren. 

4. Die Hauptansatzstaffelung bei den Schlüsselzuweisungen 
als Instrument zum Ausgleich zentralörtlichen Bedarfs 

4.1. Die Hauptansatzstaffelung bei den Scblüsselzuweisungen 
in den Finanzausgleicbsregelungen der Länder 

Innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs machen die Schlüsselzu-
weisungen den größten Anteil an der Finanzausgleichsmasse aus. Zu 
ihrer Berechnung werden ,Bedarfmeßzahl' und ,Steuerkraftmeßzahl' der 
Gemeinden einander gegenübergestellt. Als wichtigster Indikator der 
Bedarfsmeßzahl wird in allen Bundesländern die Einwohnerzahl der 
Gemeinden angesehen (Hauptansatz), die in Anlehnung an die auf Po-
pitz (1932) zurückgehende Annahme eines mit wachsender Bevölke-
rungsgröße bzw. -dichte (Brecht, 1932) überproportional ansteigenden 
Finanzbedarfs der Gemeinden zusätzlich gewichtet wird (,Veredlung' 
der Einwohnerzahl). Das Ausmaß dieser Gewichtung mit zunehmender 
Einwohnerzahl (Hauptansatzstaffelung) variiert allerdings zwischen 
den verschiedenen Bundesländern beträchtlich: während der Gewich-
tungsfaktor in Baden-Württemberg82 (für Städte mit über 500000 Ein-
wohnern) einen Wert von 1.8683 erreicht, beträgt die Höchststaffelung in 
Hessen maximal 1.3084 (für Gemeinden ab 60 000 Einwohnern), im Saar-
land lediglich 1.2085 (für Gemeinden ab 100 00 Einnwohnern). In Schles-
wig-Holstein schließlich wurde die Hauptansatzstaffelung bereits 1970, 
in Rheinland-Pfalz im Jahr 1978 abgeschafft; damit wird in diesen bei-
den Bundesländern jeder Einwohner unabhängig von der Größe seiner 

81 Vgl. Fuchs, 1969; Gellen, 1970; Hansmeyer, 1970. 
82 Vgl. FAG Baden-Württemberg, 1978, § 7. 
83 In Baden-Württemberg wird die Staffelung durch die Vervielfältigung 

mit einem gestaffelten ,Kopfbetrag' vorgenommen. Vgl. FAG Baden-Württem-
berg, 1978, § 10. 

8' F AG Hessen, 1978, Ausführungsbestimmungen, Anlage 1 zum FAG. 
85 F AG des Saarlands, 1978, § 11. 

8 Schriften d. Vereins f. Soclalpolltik 96/II 
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114 Karl-Heinrich Hansmeyer 

Wohngemeinde als gleich zu behandelnder ,Bedarfsverursacher' ange-
sehen86• 

4.2. Mögliche Begründung für eine Staffelung des Hauptansatzes 

Die Bestimmung einer angemessenen Spanne der Hauptansatzstaf-
felung erfordert die differenzierte Beurteilung der verschiedenen Be-
gründungen, die als Ursachen eines mit wachsender Gemeindegröße an-
genommenen überproportional steigenden kommunalen Bedarfs ange-
führt werden. Prinzipiell lassen sich die verschiedenen Begründungen 
einer der drei folgenden Gruppen zuordnen87 : 

1. In den größeren Gemeinden erfordern die gleichen öffentlichen Ein-
richtungen höhere Pro-Kopf-Aufwendungen. 

2. In den größeren Gemeinden werden öffentliche Leistungen angebo-
ten, auf die Bewohner kleinerer Gemeinden verzichten müssen (oder 
können88, d. V.). 

3. Die größeren Gemeinden erfüllen Aufgaben, vOn denen die Ein-
wohner umliegender Gemeinden profitieren. 

Lediglich die letztere Argumentation bezieht sich auf den Bedeu-
tungsüberschuß einer Gemeinde, mit dem auch das Konzept der Zen-
tralen Orte operiert. Da sich die Höhe der Zuweisungen an Zentrale 
Orte - unterstellt man die Gültigkeit aller angeführten Begründungen 
für eine Hauptansatzstaffelung - aus der Summe der damit angespro-
chenen Bedarfskomponenten ergibt, ist eine isolierte Betrachtung ledig-
lich der dritten Argumentation nicht möglich. Für die Beurteilung der 
prinzipiellen Eignung und des angemessenen Ausmaßes einer Staffelung 
des Hauptansatzes ist daher die Prüfung aller angeführten Begründun-
dungen notwendig. 

4.2.1. Progressive Kostenverläufe kommunaler Leistungen als 
Begründung für eine Staffelung des Hauptansatzes 

Der Nachweis progressiver Kostenverläufe für die Erstellung (gleich-
wertiger) kommunaler Leistungen ist sowohl für einzelne Aufgabenbe-
reiche89 als auch für die kommunalen Aufgaben insgesamt in einer Viel-

88 Vgl. Brausing, 1970. 
87 Vgl. Albers, 1964 b, S. 478. 
88 So fallen in größeren, dichter besiedelten Gemeinden u. U. ab einer be-

stimmten Gemeindegröße neue Arten (kommunaler) öffentlicher Leistungen 
an, die lediglich zum Ausgleich bzw. zur Vermeidung von Ballungsnachteilen 
dienen (Lärmschutz, Polizeiruf-Einrichtungen etc.) und auf die die Bürger 
kleinerer Gemeinden nicht verzichten ,müssen', sondern vielmehr gerne ver-
zichten werden. 

8Q Vgl. etwa die zusammenfassende Darstellung zu dieser Problematik für 
nordamerikanische Studien bei Langkau, 1975, S. 45; für die Bundesrepublik 
siehe Deppe, 1966, für das Deutsche Reich bereits Popitz, 1932, S. 262. 
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zahl von Studien versucht worden90, ohne daß verallgemeinerungsfähige 
oder in der Tendenz einheitliche Schlüsse gezogen werden könnten 

Eines der Hauptprobleme solcher Untersuchungen ist die kaum isolier-
bare Abhängigkeit der Ausgabenhöhe von der Finanzkraft der Gemein-
de. Wenn wie in der Bundesrepublik Deutschland die Einnahmen pro 
Einwohner mit zunehmender Gemeindegröße ansteigen9t, so kann die 
Beobachtung von mit der Gemeindegröße ebenfalls progressiv ansteigen-
den Pro-Kopf-Ausgaben offensichtlich nicht als Beweis für die Gültigkeit 
progressiver Kostenverläufe angesehen werden - ein Sachverhalt, auf 
den eine Fülle von Autoren aufmerksam gemacht hat92 und durch den 
die Ergebnisse empirischer Ausgabenanalysen viel von ihrer Aussage-
kraft einbüßen. 

Abgesehen von dieser prinzipiellen Kritik kommen diese Studien, je 
nach Art der untersuchten Aufgabenbereiche und je nachdem, welche 
methodischen Prämissen gesetzt worden sind, zu gegensätzlichen Er-
gebnissen: Es finden sich sowohl Nachweise progressiver als auch kon-
stanter und degressiver Kostenverläufe93• So werden beispielsweise die 
Verkehrsausgaben der Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland 
als eindeutiges Beispiel für progressive Kostenverläufe angesehen94 ; um-
gekehrt ist heute die Kanalisation von Wohngebieten - von Popitz noch 
als Beispiel für die Berechtigung einer Hauptansatzstaffelung angeführt 
(,kanalisierter' Bürger) - in dünner besiedelten, ländlichen Gemeinden 
mit sehr viel höheren Pro-Kopf-Ausgaben verbunden als in dicht be-
siedelten Städten. 

Auch wenn bei diesen gegenläufigen Tendenzen in den verschiedenen 
kommunalen Aufgabenbereichen die Annahme eines progressiven Ko-
stenverlaufs insgesamt wahrscheinlicher sein dürfte als die Annahme 
einer degressiv verlaufenden Gesamtkostenkurve94a, ist die Bestimmung 
des Ausmaßes dieser Progression kaum möglich; dies ist eine Unsicher-
heit, die sich auch in den erwähnten beachtlichen Unterschieden der Staf-
felungsspannen des Hauptansatzes in den verschiedenen Bundesländern 
widerspiegel t95• 

90 Vgl. als einen der neuesten und umfassendsten Versuche den Bericht der 
gemeinsamen Kommission zur Erarbeitung von Grundlagen und Vorschlägen 
für eine Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs (im folgenden zitiert 
als Finanzausgleichskommission Baden-Württemberg, 1977). 

91 Vgl. Tab. 2, Abschnitt 4.2.2. 
92 Vgl. etwa Albers, 1964a, S. 277; Bieiste, 1978, S. 181; Bös, 1971, S. 66; 

Langkau, 1975, S. 47; Schneppe, 1968, S. 57. 
93 Weitzel,1967; Schmölders, 1965, S. 39. 
94 Berkenhoff, 1973, S. 143; Littmann, S. 381; ders., 1964, S. 65 ff.; Rehm, 

1978, S. 69. 
U4a Vgl. Littmann, 1977, S. 361. 
95 Vgl. Ehrlicher, unter Mitarbeit von Gruber und Voigtländer, 1967, S. 28. 

8· 
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Darüber hinaus wird der Ausgleich progressiver Kosten kommunaler 
Leistungserstellung, sei es durch die Staffelung des Hauptansatzes, sei 
es durch sonstige überdurchschnittliche Zuweisungen an die Ballungs-
gebiete, auch prinzipiell kritisiert, weil die Ballungsnachteile dadurch 
nicht fühlbar belassen werden96 • Allerdings kann hieraus eine subopti-
male Allokation allenfalls bei einer Beschränkung auf das Ziel einer op-
timalen räumlichen Verteilung der Produktionsfaktoren97 zwingend ab-
geleitet werden. Da solche Allokationsnachteile jedoch durch Ballungs-
vorteile, etwa die diversen Vorteile (groß)städtischen Wohnens (kultu-
relles Veranstaltungsgebot, höheres Einkommensniveau etc.), kompen-
siert werden können, ließe sich eine überproportionale Förderung von 
Ballungsgebieten u. U. auch unter allokativen Gesichtspunkten rechtfer-
tigen. 

Da es sich bei solchen Ballungsvorteilen jedoch zum großen Teil um 
kaum quantifizierbare Faktoren handelt, stößt man auch hier wieder an 
die Grenzen ökonomischer Bestimmbarkeit eines optimalen Ballungsgra-
des98• Insofern ist die Bestimmung eines allokations optimalen Staffe-
lungsverlaufs des Hauptansatzes selbst bei unterstellter Kenntnis des 
Verlaufs der Gesamtkostenkurve kommunaler Leistungen unter rein 
ökonomischen Kriterien nicht möglich; er bedarf vielmehr übergeordne-
ter raumordnungs- und gesellschaftspolitischer Leitbilder. 

Schließlich ist bei der Beurteilung einer angemessenen Staffelung des 
Hauptansatzes zu berücksichtigen, daß den mit wachsender Gemeinde-
größe u. U. anfallenden progressiven Kosten kommunaler Leistungen 
i. d. R. auch überdurchschnittliche kommunale Einnahmen gegenüber-
stehen. Bei einer Betrachtung der Gemeinden Nordrhein-Westfalens, die 
im folgenden für die überprüfung der empirischen Konsequenzen unter-
schiedlicher Formen zentralörtlicher Bedarfsfinanzierung des öfteren 
herangezogen werden, wird diese Beziehung für die Steuereinnahmen 
pro Einwohner als der wichtigsten Determinante der kommunalen Fi-
nanzkraft deutlich (Tab. 2). 

Die Steuereinnahmen pro Einwohner nehmen danach beispielsweise 
mit zunehmender Einwohnerzahl (mit Ausnahme der untersten Größen-
klasse) kontinuierlich zu (Tab. 2, Sp. 5): von 353,08 DM für die Gemeinden 
mit unter 5 000 Einwohnern auf 953,59 DM für die Großstädte mit über 
500 000 Einwohnern. Eine ähnliche Entwicklung läßt sich für die Steuer-
kraftmeßzahl (als im Finanzausgleich verwendeter Indikator für die Fi-
nanzkraft der Gemeinden) feststellen (Tab. 2, Sp. 7): hier steigen die Ein-
nahmen pro Einwohner von der untersten (217,06 DM) bis zur obersten 

96 Vgl. insbes. Littmann, 1958; 1964; unlängst Bieiste, 1978, S. 189. 
97 Littmann, 1958, S. 380. 
98 Vgl. Abschnitt 2.2. 
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Größenklasse (502,48 DM) ebenfalls kontinuierlich an. Diese Unterschiede 
bleiben auch dann beträchtlich, wenn man zusätzlich zu den Steuere in-
nahmen die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen des Finanzaus-
gleichs berücksichtigt (Tab. 2, Sp. 8, 9). Zwar kommt es durch deren Ver-
teilungsmodus zu einer tendenziellen Verringerung der Finanzkraftun-
terschiede der verschiedenen Größenklassen (Tab. 2, Sp. 11), die Dispa-
ritäten bleiben aber auch nach der Einbeziehung der Schlüsselzuwei-
sungen beträchtlich. 

Berücksichtigt man zusätzlich, daß auch die sonstigen quantitativ be-
deutsamen Determinanten kommunaler Finanzkraft, insbesondere die 
Einnahmen aus Beiträgen und Gebühren, tendenziell mit zunehmender 
Gemeindegröße progressiv anwachsen, so ergibt sich aus diesen Zahlen 
eher die Konsequenz, den Hauptansatz mit zunehmender Gemeindegröße 
degressiv zu gewichten, wenn er nicht die großen Gemeinden zusätzlich 
bevorzugen soll, es sei denn, die genannten Kostenprogressionen hätten 
ein solches Ausmaß, daß ihr Ausgleich die verbleibenden Finanzkraft-
unterschiede erfordere - was wegen der oben bereits angesprochenen 
fehlenden bzw. widersprüchlichen Ergebnisse diesbezüglicher empiri-
scher Studien z. Z. jedoch nicht eindeutig beurteilt werden kann99• 

Fragen wir genauer nach der quantitativen Bedeutung, mit der die 
Hauptansatzstaffelung zu dieser mit wachsender Gemeindegröße zuneh-
menden Finanzkraft beiträgt, so kann die Antwort mit einer Verteilungs-
rechnung ohne Hauptansatzstaffel gefunden werden. Zu diesem Zweck 
wurde für die Gemeinden Nordrhein-Westfalens eine Simulationsrech-
nung zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen vorgenommen, wobei im 
Gegensatz zum tatsächlichen Berechnungsmodus die ungewichteten Ein-
wohnerzahlen der Gemeinden100 verwendet wurden. Die nach diesem 
Modus anfallenden Schlüsselzuweisungen belaufen sich auf insgesamt 
2 073,4 Mill. DM und bleiben damit gegenüber der tatsächlich auszuzah-
lenden Summe, die sich unter Verwendung der gewichteten Einwohner-
zahlen ergibt (3 079 Mill. DM), um rund eine Mrd. DM zurück (vgl. Tab. 
3). Die quantitative Bedeutung der Hauptansatzstaffelung ist damit 
doch recht hoch; gegenüber der Berechnung ohne Staffelung werden im-
merhin 48,5 Ofo mehr Schlüsselzuweisungen verteilt. An der Summe der 

99 Von daher können die Forderungen einer weitergehenden wissenschaft-
lichen Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Gemeindegröße und Be-
darfsgröße (vgl. für viele Rehm, 1978, S. 169) nur unterstrichen werden. 

100 Zur Berechnung der Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich wer-
den die (fortgeschriebenen) Bevölkerungszahlen auf dem Erhebungsstand 
vom 31. 12. 1973, korrigiert um die sog. A- und D-Einwohner der Gemeinden 
verwendet. Bei den A- und D-Einwohnern handelt es sich um die nicht kaser-
nierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte und deren Angehörige 
sowie um Diplomaten und Mitglieder der fremden Missionen, die, sofern sie 
noch nicht in der unkorrigierten Einwohnerzahl enthalten sind, dieser hinzu-
gerechnet werden (vgl. FAG Nordrhein-Westfalen, 1975, § 31). 
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insgesamt für den Finanzausgleich zur Verfügung stehenden Mittel des 
allgemeinen Steuerverbunds, die sich in Nordrhein-Westfalen im Jahr 
1975 auf 6 511,4 Mill. DM (davon 4851,4 Mill. allgemeine Zuweisungen) 
beliefl0l, macht die Minderzahlung bei fehlender Hauptansatzstaffelung 
immerhin 15,4 6/0 aus. 

Bei der Verteilung dieses Differenzbetrags auf die verschiedenen Ge-
meindegrößenklassen (Tab. 3, Sp. 10 -12) wird wie erwartet die stei-
gende Bedeutung der Hauptansatzstaffelung mit zunehmender Gemein-
degröße nochmals sichtbar: Für die Gemeinden unter 5 000 Einwohnern 
ergibt sich durch einen Fortfall der Hauptansatzstaffelung praktisch 
keine Verminderung der Einnahmen aus Schlüsselzuweisungenl02 ; dem-
gegenüber würden diese für die Großstädte mit über 500 000 Einwoh-
nern (74,59 DM/Einw.) und verstärkt noch für die Städte mit 200000 bis 
unter 500000 Einwohnern (86,85 DM/Einw.) beträchtlich ins Gewicht 
fallen (Tab. 3, Sp. 11). 

Bei einer solchen Modellrechnung wird unterstellt, daß die durch die 
Abschaffung der Hauptansatzstaffelung nicht beanspruchten Finanzmit-
tel entweder zu einer entsprechender Verringerung der Finanzaus-
gleichsmasse führen oder in Form anderer Zuweisungsarten innerhalb 
des kommunalen Finanzausgleichs an die Gemeinden verteilt werden. 
Zur Beurteilung der Wirkungen einer Abschaffung der Hauptansatzstaf-
felung wäre daher die Ausgabeninzidenz dieser alternativen Verwen-
dungsformen der zunächst freigesetzten Finanzmittel zu bestimmen; im 
ersten Fall müßte die Ausgabeninzidenz (Differentialinzidenz) des er-
höhten Landeshaushalts, im zweiten Fall die Ausgabeninzidenz irgend-
einer erhöhten Zuweisungsart innerhalb des kommunalen Finanzaus-
gleichs ermittelt werden. Dieser Hinweis mag genügen; mit der Darstel-
lung von Höhe und Verteilungswirkungen der Hauptansatzstaffel-Ab-
schaffung soll hier lediglich ein Eindruck von den Quantitäten eines sol-
chen Eingriffs in das System des kommunalen Finanzausgleichs vermit-
telt werden. 

Wahrscheinlicher als die ersatzlose Streichung der durch eine Haupt-
ansatzstaffelung freigesetzten Mittel, aber auch wahrscheinlicher als de-
ren Verteilung in Form anderer Zuweisungsformen dürfte die Anhe-
bung des sog. Grundbetrags auf eine Höhe sein, durch die die Schlüssel-
zuweisungen trotz fehlender Hauptansatzstaffelung den ursprünglichen 
Umfang beibehalten. Unterstellt man eine solche kompensatorische Er-
höhung des Grundbetrags, so müßte diese - bei den oben analysierten 
Zahlen für den Finanzausgleich in Nordrhein-Westfalen im Jahr 1975-

101 FAG Nordrhein-Westfalen, 1975, § 3. 
102 Die in Tab. 3 ausgewiesenen Differenzen beruhen auf den Auswirkungen 

eines aufgerundeten Grundbetrags. 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44582-0 | Generated on 2025-11-19 08:44:15



120 

Gemeinde-
größenklasse 

1 

> 500000 

200 000 bis 500 000 

100 000 bis 200 000 

50 000 bis 100 000 

20000 bis 50000 

10000 bis 20000 

5000 bis 10000 

< 5000 

Gemeinden 
insgesamt d) 

Karl-Heinrich Hansmeyer 

Zahl unge-
Zahl wichteter 
der Einwoh-
Ge- nera) 

mein- In Gemein-
den degrößen-

klasse 

2 3 

5 3670615 

11 3281859 

13 1957600 

36 2490076 

115 3573864 

123 1772798 

83 639041 

7 31834 

393 17417687 

Tabelle 3: Verteilungswirkungen einer Abschaffung der 
falen 1975, nach 

Zahl ge- Schlüssel- Schlüssel-
Durch- wichteter Schlüssel- zuweisung Schlüssel- zuweisung 
schnittl. Einwoh- zuweisung bei Haupt- zuweisung ohne 
Haupt- nerb) bei Haupt- ansatz- ohne Haupt-
ansatz- in Ge- Haupt- ansatz-

staffelung meinde- ansatz- staffelung ansatz- staffelung 
in Gemein größen- staffelung pro Ein- staffelung pro Ein-wohner degrößen- klasse wohner 

klasse 

(Tsd. DM) (Tsd. DM) (DM/Ew.) (Tsd. DM) (DM/Ew,) 

I 4 I 5 6 I 7 I 8 I 9 

135,00 4955331 472150 128,63 198350 54,04 

127,35 4130447 560290 170,72 275265 83,87 

122,66 2407588 339690 173,52 218664 111,70 

117,01 2946834 416120 167,11 273552 109,86 

110,53 3971170 714620 199,96 580433 162,41 

106,49 1888765 403870 227,82 361918 204,15 

102,72 658166 164190 256,93 157197 245,99 

100,00 31834 8080 253,82 8069 f) 253,47 

I 109,21 120990130 13079050 
1 

176,78 12073448 
1 

119,04 

Quette: Eigene Berechnungen auf der Basis von Daten des Landesamtes für Datenverar-
beitung und Statistik Nordrhein-Westfalen. 

a) Ungewlchtete, um A- und D-Elnwohner bereinigte fortgeschriebene Einwohnerzahl. 
b) Durch Hauptansatzstaffelung gewichtete, um A- und D-Einwohner bereinigte fortge-

schriebene Einwohnerzahl einschI. ,Bäderansatz'. 

vom tatsächlich zugrunde gelegten Grundbetrag von 413,97 DM auf 
447,50 DM angehoben werden. Dadurch würde die für Schlüsselzuwei-
sungen angesetzte Summe von 3.079 Mill. DM unverändert bleiben, da 
die durch die fehlende Hauptansatzstaffelung entfallenden Finanzmittel 
in gleicher Höhe durch die Anhebung des Grundbetrags kompensiert 
würden. 

Allerdings verblieben auch in diesem Fall noch beträchtliche Vertei-
lungswirkungen zwischen den Gemeinden unterschiedlicher Größenklas-
sen (Tab. 3, Sp. 13 - 17), da die Abschaffung der Staffelung überpropor-
tional die großen Gemeinden trifft, während die Erhöhung des Grund-
betrags gleichmäßig allen Gemeinden zugute kommt. Bei einem erhöh-
ten Gefälle zwischen den Schlüsselzuweisungen pro Einwohner (Tab. 3, 
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Hauptansatzstaffelung im Finanzausgleich von Nordrhein-West-
Gemeindegrößenklassen 

Differenz Schlüssel- Schlüssel- Differenz 
Differenz durch feh- zuw. ohne zuw. ohne durch feh- Differenz 

Differenz durch feh- lende Haupt- Haupt- lende durch feh-
durch feh- lende Haupt- ansatz- ansatz- Haupt- lende 

lende Haupt- ansatz- staffelung staffelung ansatz- Haupt-
Haupt- ansatz- staffelung bei er- bei er- staffelung ansatz-
ansatz- staffelung pro Ein- höhtem höhtem bei er- staffelung 

staffelung pro Ein- wohner Grund- Grund- höhtem pro Ein-
wohner als Anteil betrag e) betrag Grund- wohner 

von Sp. 7 pro Einw. betrag 

(Tsd. DM) (DMlEw.) (in '/0) (Tsd. DM) (DMlEw.) (Tsd. DM) (DMlEw.) 

10 11 12 13 14 15 16 

- 273 800 - 74,59 - 57,99 321790 87,67 - 150360 - 40,96 

- 285025 - 86,85 - 50,87 475180 144,79 - 85110 - 25,93 

- 121026 - 61,82 - 35,63 322930 164,96 - 16760 - 8,56 

- 142568 - 57,25 - 34,26 413630 166,11 - 2490 - 1,00 

- 134187 - 37,55 - 18,78 833210 233,14 + 118590 + 33,18 

- 41952 - 23,66 - 10,39 499420 281,71 + 95550 + 53,89 

- 6993 - 10,94 - 4,26 201340 315,07 + 37150 + 58,14 

- Uf) + O,35f) 0 10360 325,44 + 9552 + 71,62 

121 

Differenz 
durch feh-

lende 
Haupt-
ansatz-

staffelung 
bei er-

höhtem 
Grund-
betrag 

als Anteil 
von Sp. 7 

(in '/0) 

17 

- 31,84 

- 15,19 

- 4,93 

- 0,06 

+ 16,59 

+ 23,65 

+ 22,63 

+ 28,22 

- 1 005601 1 - 57,73 I - 32,66 13077900 1 17G,71 1- 1150C)1 - O,08c) I ± 0,00 

c) Abweichungen von Null durch Rundung des Grundbetrags bedingt. 
d) Gebietsstand : 1. 1. 1975. 
e) Grundbetrag: 447,50 DM. 
f) Abweichungen von Null aufgrund des ,Bäderansatzes' . 

Sp. 14) in den Großstädten (Gemeinden mit mehr als 500000 Einwoh-
nern: 87,67 DM) und den kleinen Gemeinden (Gemeinden mit unter 
5000 Einwohnern: 325,44 DM) verringern sich die Schlüsselzuweisungen 
pro Einwohner gegenüber dem angewandten Berechnungsmodus mit 
Hauptansatzstaffelung (Tab. 3, Sp. 7) für die einwohnerstarken Gemein-
den mit zunehmender Gemeindegröße, während sie für Gemeinden mit 
unter 50 000 Einwohnern zunehmen würden (Tab. 3, Sp. 15 - 17). 

So gingen den Großstädten mit über 500000 Einwohnern durch die 
Abschaffung der Hauptansatzstaffelung 31,84 Ofo der Schlüsselzuweisun-
gen verloren, während umgekehrt den kleinsten Gemeinden (mit unter 
5 000 Einwohnern) im Durchschnitt 28,22 Ofo mehr Schlüsselzuweisungen 
zukämen. 
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122 Karl-Heinrich Hansmeyer 

4.2.2. Mit der Gemeindegröße ansteigendes Versorgungsniveau 
mit kommunalen Leistungen als Begründung 

für eine Staffelung des Hauptansatzes 

Als Begründung für eine Staffelung des Hauptansatzes wird vereinzelt 
auch das Argument angeführt, die Gemeinden hätten mit zunehmender 
Größe ein höheres Versorgungsniveau mit kommunalen Leistungen zu 
finanzieren. Auch diese Begründung muß - stärker noch als die zuvor 
angeführte - in Zweifel gestellt werden. 

So geben beispielsweise Littmann und Mitarbeiter103 zu bedenken, 
daß ... auch die Einwohner kleiner Gemeinden durchaus das Bedürfnis 
haben, gewisse öffentliche Institutionen und Aktivitäten, die für Groß-
städte charakteristisch sind, zu nutzen .... Mithin können gewisse, auch 
heute noch anzutreffende Auffassungen - wie der Bedarf für Bildungs-
zwecke sei auf dem flachen Lande niedriger als in den Städten - nur als 
historische Relikte überholter politischer Wertungen klassifiziert wer-
den". Unterschiedliche Wertigkeit der Bedürfnisse nach öffentlichen Ein-
richtungen und Leistungen, wie sie noch von Popitz - vor allem zwi-
schen Stadt- und Landgemeinden - bei seiner damaligen Konzeption 
des Finanzausgleichs104 zugrunde gelegt wurden, sind mit heutigen ge-
seIlschaftspolitischen Vorstellungen wohl nicht mehr zu vereinbaren105• 

4.2.3. Mit der Gemeindegröße ansteigende zentralörtliche 
Belastungen als Begründung für eine Staffelung des Hauptansatzes 

Einer der Faktoren, die auf die relative Wohlstandsposition der Ge-
meinden unterschiedlicher Größe Einfluß nehmen und damit bei der Be-
stimmung eines ,angemessenen' Staffelungsverlaufs zu berücksichtigen 
sind, ist das Ausmaß wohlstandsbeeinflussender spill-over-Effekte zwi-
schen den verschiedenen Gemeinden. Ohne hier die Problematik der Be-
stimmung und Quantifizierung möglicher spill-overs zwischen diesen 
beiden Gebietskategorien nochmals aufzugreifen, läßt sich zumindest 
für die zentralörtlichen Leistungen als einer Form positiver spill-overs 
eine Korrelation mit der Gemeindegröße vermuten. Unter diesem Aspekt 
sind die durch solche zentralörtliche Leistungen entstehenden Bela-
stungen als eine mögliche Begründung für die Berechtigung der Haupt-
ansatzstaffelung anzusehen. Diese wäre jedoch nur dann ein geeignetes 
Instrument zum Ausgleich solcher Belastungen, wenn das Ausmaß in 

103 Littmann, unter Mitarbeit von Halm, Moock und Littmann-Steding, 1968, 
S.26. 

10( Vgl. Popitz, 1932. 
105 Hansmeyer und Fürst, 1970, S. 7; Münstermann, 1975, S. 1. Vgl. in diesem 

Zusammenhang auch die neueren Arbeiten zur Bestimmung des Begriffs der 
,Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse'; etwa Fischer-Menshausen, 1978; 
Neumark, 1978. 
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ausreichend engem Zusammenhang mit der Größe der Gemeinde stünde. 
,Ausreichend' eng soll dabei heißen, daß die Annahme einer perfekten 
Korrelation allein aufgrund der Mehrdimensionalität des Zentralitäts-
begriffs nicht erwartet werden kann, andererseits aber auch nicht ver-
kannt werden darf, daß geringe Abweichungen zwischen Zentralitäts-
grad und Einwohnerzahl gerade deshalb akzeptiert werden können, 
weil eine exaktere Zentralitätsklassifikation möglicherweise für den Fi-
nanzausgleich nicht praktikabel ist. Auch könnte die Abgeltung des zen-
tralörtlichen Bedarfs allein über das Merkmal der Einwohnerzahl die 
zusätzliche Einführung eines separaten Kriteriums ,Zentralität' erübri-
gen; dies wäre sowohl für die Transparenz des kommunalen Finanz-
ausgleichs als auch für die Minimierung des Verwaltungsaufwands po-
sitiv zu bewerten. 

Andererseits kann nicht bestritten werden, daß Abweichungen zwi-
schen Gemeindegröße und Umfang zentralörtlicher Belastungen beste-
hen, die in ihrem Ausmaß geprüft werden müssen, bevor man sich zu 
einer vergleichsweise einfachen Lösung entschließt. Betrachtet man zur 
Beurteilung des Ausmaßes solcher Abweichungen die durchschnittliche 
Einwohnerzahl der Gemeinden und die sich daraus ergebenden durch-
schnittlichen Staffelungssätze des Hauptansatzes für die Gemeinden je-
der Zentralitätsstufe - wiederum für die Gemeinden Nordrhein-West-
falens106 - so nimmt das Ausmaß der Gewichtung mit zunehmendem 
Zentralitätsgrad zwar stetig zu; sie wächst von einer durchschnittlichen 
Staffelung von 102,65 Q/o für die Unterzentren mit weniger als 10 000 Ein-
wohnern auf 135,00 % für Oberzentren mit über 2 Millionen Einwoh-
nern im Versorgungsbereich an (Tab. 4, Sp. 4). Dieser grundsätzliche Ver-
lauf ist wegen der Bedeutung, die der Einwohnerzahl des Versorgungs-
bereichs (und damit auch der Einwohnerzahl der Gemeinde selbst) für die 
Zentralitätsklassifikation zukommt, zu erwarten. Allerdings erfolgt diese 
Steigung in relativ unregelmäßigen Sprüngen: Zwischen Unterzentren 
mit 10 000 - 25000 Einwohnern im Versorgungsbereich und Mittelzentren 
mit 25000 - 50 000 Einwohnern nimmt sie beispielsweise lediglich um 
etwa 2,3 Prozentpunkte zu, obwohl die zentralörtlichen Belastungen ge-
rade zwischen Unter- und Mittelzentren beträchtlich variieren107• Die 

108 In Nordrhein-Westfalen ist jede Gemeinde hinsichtlich ihres Zentralitäts-
grades als Unterzentrum, Mittelzentrum oder Oberzentrum klassifiziert, wobei 
innerhalb dieser Kategorien eine weitere Differenzierung nach der Einwohner-
zahl ihres Versorgungsbereichs vorgenommen wird. Bei der Klassifizierung 
nach dem Zentralitätsgrad werden als Hauptkriterien die Einwohnerzahl im 
Versorgungsbereich der Gemeinde, die Infrastrukturausstattung der Gemein-
de und ihre Stellung im regionalen Arbeitsmarkt berücksichtigt (vgl. Landes-
entwicklungsplan VII Nordrhein-Westfalen, 1977, S. 12). 

107 "Zwischen Mittel- und Unterzentren liegt eine deutliche Zäsur. Während 
Unter- und Kleinzentren Zentralitätsfunktionen für den Nahbereich auf dem 
Gebiet der Grundversorgung wahrnehmen, übernehmen Mittel- und Ober-
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Staffelungsunterschiede zwischen Mittelzentren mit mehr als 150000 
Einwohnern im Versorgungsbereich und Oberzentren mit über 500000 
Einwohnern betragen sogar lediglich 0,5 Prozentpunkte, obwohl 
zwischen Mittelzentren und Oberzentren ebenfalls beträchtliche Un-
terschiede hinsichtlich der zentralörtlichen Belastung bestehen108• Be-
reits diese globale Betrachtung der durchschnittlichen Staffelungshöhen 
des Hauptansatzes für die verschiedenen Zentralitätsstufen legt damit 
die Vermutung nahe, daß die Hauptansatzstaffelung das unterschied-
liche Ausmaß zentralörtlicher Belastungen nur unzulänglich berücksich-
tigt, weil eben lediglich die (veredelte) Einwohnerzahl als einziger Zen-
tralitätsindikator zugrunde gelegt wird. 

Dieser Eindruck verstärkt sich, wenn man von der Betrachtung der 
Durchschnittswerte jeder Zentralitätsstufe, bei der die Streuung inner-
halb der Stufen nicht zum Ausdruck kommt, zu einer Analyse der kon-
kreten Staffelungssätze der einzelnen Gemeinden übergeht (Tab. 5). Da-
bei lassen sich innerhalb jeder Zentralitätsstufe beträchtliche Schwan-
kungen der Staffelungshöhen feststellen (Tab. 5, Sp. 5), obwohl - eine 
adäquate Zentralitätsklassifikation der Gemeinden unterstellt - die 
Staffelungssätze annähernd gleich sein müßten, wenn die Hauptansatz-
staffelung als Instrument zur Abgeltung des zentralörtlichen Bedarfs 
geeignet wäre. 

Tatsächlich jedoch schwanken auch innerhalb jeder Zentralitätsstufe 
die Staffelungssätze zwischen den Gemeinden beträchtlich (Tab. 5, Sp. 9); 
vor allem in den Mittelzentren lassen sich Spannweiten zwischen höch-
stem und niedrigstem Staffelungssatz beobachten, die mehr als 10 Pro-
zentpunkte betragen. So kommt z. B. für die Gruppe der Mittelzentren 
mit 50000 -100 000 Einwohnern im Versorgungsbereich die Stadt Cas-
trop-Rauxel bei 84654 Einwohnern auf einen Staffelungssatz von 
118,5 0/0; die der gleichen Zentralitätsstufe zugeordnete Gemeinde Schlei-
den erhält mit 12 134 Einwohnern lediglich eine Gewichtung des Haupt-
ansatzes mit einem Faktor von 105,7 Ufo. Innerhalb der Zentralitätsstufe 
der Mittelzentren mit 100 000 - 150 000 Einwohnern im Versorgungsbe-
reich ist die Spanne (zwischen Bottrop mit einem Staffelungssatz von 
125,1 fJ/o und Heinsberg mit einem Staffelungssatz von 111,8 Ufo) sogar 
noch größer109• 

zentren darüber hinaus überlagernde Funktionen für die Zentren niedrigerer 
Stufe." (Döhne und Gruber, 1976, S. 60.) Vgl. hierzu auch die von der Minister-
konferenz für Raumordnung, 1972, für Mittelzentren festgelegten Ausstat-
tungskataloge, die den kommunalen Bedarf der Mittelzentren im Vergleich zu 
den Unterzentren beträchtlich erhöhen. 

108 Vgl. etwa die im Ausstattungskatalog für Oberzentren gegenüber Mittel-
zentren zusätzlich ausgewiesenen zentralörtlichen Einrichtungen in der Ent-
schließung der Ministerkonferenz für Raumordnuna. 1973. 
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Auch innerhalb gleicher Zentralitätsstufen ist damit die Hauptansatz-
staffelung in ihrer derzeitigen Form ein zur Abgeltung zentralörtlichen 
Bedarfs ungeeignetes Instrument, da die Einwohnerzahl allein offen-
sichtlich nicht die Zentralität der Gemeinde und damit das Ausmaß ihrer 
zentral örtlichen Belastung wiedergeben kann. Wesentliche Ursache hier-
für ist die lediglich in lockerem Bezug zur Einwohnerzahl stehende, für 
das Ausmaß zentralörtlicher Aufgaben jedoch entscheidende Lage der 
Gemeinde bezogen auf andere Gemeinden bestimmter Zentralität. Auf-
grund dieser Diskrepanz zwischen der Einwohnerzahl der Gemeinde und 
der Einwohnerzahl ihres Versorgungsbereichs sind die" ... Kosten über-
örtlicher Funktionen viel zu ungleichmäßig innerhalb der Gemeindegrö-
ßenklassen verteilt, als daß sie durch einen Gemeindegrößenansatz abge-
golten werden könnten. Es lassen sich in jeder Gemeindegröße Orte mit 
sehr hohem und Orte mit sehr niedrigem Steueraufwand für Bürger an-
derer Gemeinden nennen"110. Umgekehrt fällt das Ausmaß der Erstat-
tung solcher zentral örtlicher Belastungen über die Staffelung des Haupt-
ansatzes trotz möglicherweise gleicher Belastungshöhe unterschiedlich 
aus, wenn die Gemeinden über unterschiedliche Einwohnerzahlen (und 
damit unterschiedliche Staffelungssätze) verfügen. "Unter solchen Um-
ständen muß ein allgemeiner Ansatz, der das Geld über Berechtigte und 
Unberechtigte gleichermaßen ausschüttet, einen viel zu großen Teil der 
Mittel fehllenkenll1 ." Als Instrument zur Abgeltung zentral örtlichen Be-
darfs ist die Staffelung des Hauptansatzes mit zunehmender Gemeinde-
größe daher nicht geeignet112, 113. 

109 Diese Ergebnisse werden durch eine Untersuchung für die bayerischen 
Gemeinden (Ruhland und Recker, 1978, S. 39) bestätigt, in der für die solitären 
Mittelgemeinden Bayerns quantitativ noch gravierendere Spannweiten (zwi-
schen 105,1 G/o und 132,9 %) ermittelt wurden. 

110 Schneppe, 1968, S. 84, ähnlich Institut Finanzen und Steuern, 1971, S. 36; 
Jöhrens, 1971, S. 43. 

111 Schneppe, 1968, S. 84. 
112 In dieser Beurteilung sind sich die meisten Untersuchungen, die sich mit 

dieser Problematik beschäftigen, weitgehend einig. Vgl. etwa Biciste, 1978; 
EIsner, 1978; Rehm, 1978; RuhIand und Recker, 1978; Schneppe, 1968; Tharun, 
1977. 

113 Daneben wird die Hauptansatzstaffelung aus anderen Gründen kritisiert, 
auf die hier nicht näher eingegangen zu werden braucht. Zu diesen gehören 
z. B. Staffelungshöchstsätze, wie beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, wo 
ab einer Einwohnerzahl von 500000 aufwärts alle Gemeinden einen einheit-
lichen Höchststaffelungssatz von 140 Ofo aufweisen, die bei der prinzipiellen 
Anerkennung von progressiven Kostenverläufen nicht konsequent sind, oder 
auch die möglichen Unterschiede zwischen den bei der Hauptansatzstaffelung 
zugrunde gelegten und den durch kurzfristige Bevölkerungsentwicklungen 
veränderten tatsächlichen Einwohnerzahlen der Gemeinden. Diese sind bei der 
in lediglich zehnjährigem Abstand vorgenommenen Erhebung (Volkszählung) 
möglich und auch durch eine Fortschreibung der Bevölkerungszahlen nicht 
vollständig auszuschalten (Bös, 1971, S. 68). 
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Würde als Konsequenz dieser Beurteilung die Hauptansatzstaffelung 
ersatzlos (Tab. 4, Sp. 9, 10) oder mit kompensatorischer Anhebung des 
Grundbetrags114 (Tab. 4, Sp. 11, 12) abgeschafft, so käme es auch nach 
Zentralitätsstufen, ebenfalls wie bei der Differenzierung nach Größen-
klassen (vgl. Tab. 3), zu Verteilungseffekten zwischen den Gemeinden. 

5. Ergänzungsansätze innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs 
als Möglichkeit zum Ausgleich zentralörtlichen Bedarfs 

Aus der mangelnden Eignung der Hauptansatzstaffelung, die Höhe zu-
sätzlicher Schlüsselzuweisungen entsprechend der tatsächlichen Bela-
stung der Gemeinden mit zentralörtlichen Aufgaben zu verteilen, muß 
konsequenterweise die Abschaffung oder genauer: die Verringerung des 
Gewichts der Hauptansatzstaffelung auf ein Maß abgeleitet werden, das 
u. U. vorhandene progressive Kostenverläufe kommunaler Leistungser-
stellung ausgleicht. Steht man auf dem Standpunkt, daß die Ballungs-
nachteile unter Raumordnungsgesichtspunkten vollständig ,fühlbar' ge-
lassen werden müßten115, so ist überdies auch bei progressiven Kosten-
verläufen jede Staffelung des Hauptansatzes abzulehnen. 

Wie immer man sich in dieser Frage entscheidet, bedeutet die Ab-
schaffung bzw. Reduzierung der Hauptansatzstaffelung, daß zentralört-
liche Belastungen, die bisher zumindest annähernd, wenn auch nicht aus-
reichend exakt116, über die Hauptansatzstaffelung abgegolten wurden, 
nunmehr keine Berücksichtigung mehr finden. Der kommunale Finanz-
ausgleich in einer solchen Form würde damit von der bisherigen ,unzu-
länglichen' zur ,unvollständigen' Regelung117• Zumindest unter äquiva-
lenztheoretischen Gesichtspunkten, d. h. bei Ausklammerung der Mög-
lichkeit kostenloser Abgabe zentral örtlicher Leistungen zur Verwirkli-
chung distributiver Ausgleichsziele, wären die mit dem Zentrale-Orte-
Konzept den Gemeinden höherer Zentralität (von der oberen Ebene) 
übertragenen Belastungen durch die Erstellung und laufende Unterhal-
tung zentralörtlicher Einrichtungen abzugelten. Aus diesem Grund ist 
die derzeit in den Finanzausgleichsgesetzen der meisten Bundesländer 
fehlende Berücksichtigung zentral örtlichen Bedarfs von vielen Autoren 
kritisiert worden, eine Kritik, die bei der hier geforderten Verringerung 
bzw. Abschaffung der Hauptansatzstaffelung noch an Bedeutung ge-
wänne. 

114 Vgl. die Bemerkungen zu Tab. 3, Abschnitt 4.2.2. 
115 Vgl. Abschnitt 4.2.1. 
116 Vgl. Abschnitt 4.2.3. 
117 Vgl. zu den Forderungen nach der Einführung eines Zentralitätsansatzes 

in allen Bundesländern z. B. Etsner, 1978, S. 85; Tharun, 1977, S. 283. 

9 Schriften d. Vereins f. Soc1alpol1tik 96/II 
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130 Karl-Heinrich Hansmeyer 

5.1. Prinzipielle A usgestaItungsmöglichkeiten 
von Nebenansätzen für Zentralörtlichkeit 

Die Notwendigkeit von Nebenansätzen für Zentralörtlichkeit wird an-
gesichts der Einwände gegenüber der Staffelung des Hauptansatzes da-
her heute im Grundsatz allgemein akzeptiert; dies kommt im übrigen 
auch in den derzeitigen Tendenzen der Finanzausgleichsgesetzgebung 
zum Ausdruck118• Die Form der technischen Ausgestaltung ist dagegen 
noch weitgehend umstritten. Vor allem drei prinzipielle Fragen sind in 
diesem Zusammenhang zu diskutieren: 

(1) Soll der Bedarf Zentraler Orte über einen pauschalen Nebenansatz, 
der alle Komponenten zentralörtlichen Bedarfs abdeckt, oder über 
mehrere spezifische Nebenansätze für alle bzw. die wichtigsten Arten 
zentralörtlichen Bedarfs abgegolten werden? 

(2) Wieviele und welche Arten zentralörtlichen Bedarfs sollen entweder 
als Indikatoren für den globalen Zentralitätsgrad der Gemeinden 
(beim Pauschalansatz) oder über die Wahl der separaten Nebenan-
sätze berücksichtigt werden? 

(3) Soll die Berücksichtigung des Zusatzbedarfs Zentraler Orte (unab-
hängig von der Frage eines globalen oder mehrerer separater Neben-
ansätze) durch eine Modifizierung der Bedarfsmeßzahl bei den Schlüs-
selzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft oder durch die Vertei-
lung einer getrennten Sonderschlüsselmasse für Zentrale Orte er-
folgen? 

Durch die gleichzeitig notwendige Bestimmung dieser verschiedenen 
Gestaltungselemente ergibt sich eine Fülle denkbarer Formen zentral-
örtlicher Nebenansätze. Allein unter Beschränkung auf die Frage nach 
,pauschaler' versus ,spezifischer' Lösung und nach einer Berücksichti-
gung innerhalb der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 
versus Einführung einer Sonderschlüsselmasse ergeben sich vier elemen-
tare Grundformen (Abb. 2). 

ürdnet man die in vier Bundesländern mittlerweile vorhandenen Finanz-
ausgleichsregelungen zur Berücksichtigung zentralörtlichen Bedarfs der sich er-
gebenden Typologie zu, so wird ersichtlich, daß sich die Lösungsformen in den 
einzelnen Ländern voneinander unterscheiden; im Saarland119, in Hessen119a 

118 So hat Baden-Württemberg erst unlängst (1978) einen (separaten) Schü-
leransatz eingeführt; in anderen Bundesländern (z. B. Nordrhein-Westfalen, 
vgl. die Große Anfrage 18 zur Finanzsituation der Gemeinden, Landtags-
drucksache 8/3095) ist die Einführung bzw. Ausweitung separater oder pau-
schaler Nebenansätze für Zentrale ürte ebenfalls in der Diskussion. So for-
derte z. B. auch der Städtetag in Baden-Württemberg im letzten Jahr die Ein-
führung eines pauschalen Zentrale-ürte-Ansatzes, was jedoch von der Lan-
desregierung abgelehnt wurde (vgl. Münstermann und Becker, 1978, S. 41). 

119 Vgl. die (derzeit gültigen) Bestimmungen des F AG Saarland, 1974, § 11, 4. 
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Der kommunale Finanzausgleich 131 

und in Rheinland-Pflalz12o finden sich pauschale Zentrale-Orte Ansätze, mit 
denen sämtliche Arten zentralörtlichen Bedarfs global berücksichtigt werden 
sollen; dies geschieht technisch innerhalb der Schlüsselzuweisungen nach 
mangelnder Steuerkraft, indem die Bevölkerungszahl - je nach Zentralitäts-
grad der Gemeinde um einen unterschiedlich hohen Prozentsatz121 - erhöht 
wird. Dadurch steigen auch Bedarfsmeßzahl und Schlüsselzuweisungen der 
Zentralen Orte. 

Abb. 2: Grundformen zentralörtlicher Nebenansätze und ihre Realisierung in 
den Finanzausgleichsgesetzen verschiedener Bundesländer 

Berücksichtigung durch 
Modifizierung der Bevölke-
rungszahl bei den Schlüs-
selzuweisungen nach 
mangelnder Steuerkraft 

Berücksichtigung durch 
Auf teilung einer getrennten 
Sonderschlüsselrnasse 

Saarland 
Rheinland -Pfalz 
Hessen 

Schleswig-Holstein 

pauschales Zentrali-
tätskriterium 

1 

.1 

Nordrhein -Westfalen 
Rheinland -Pfalz 

2 

4 

1 - n spezifische 
Nebenansätze für 
Einzelformen zentral-
örtlichen Bedarfs 

Auch im Finanzausgleichsgesetz von Schleswig-Holstein122 findet sich ein 
,Pauschalansatz' für zentralörtlichen Bedarf. Dieser wird jedoch im Gegen-
satz zu den beiden oben genannten Bundesländern nicht durch eine Anhebung 
der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, sondern durch die 
Verteilung einer gesonderten Schlüsselrnasse (in Höhe von 15,8 v. H. der Fi-
nanzausgleichsmasse)123 vorgenommen. 

119a Vgl. FAG Hessen, 1977, § 9, [3]. 
120 Vgl. FAG Rheinland-Pfalz, 1977, § 10, (4),3. 
121 Im Saarland erfolgt die Anhebung der Bevölkerungszahl Zentraler Orte 

dadurch, daß Mittel- und Oberzentren-Gemeinden 6 v. H. der Einwohnerzahl 
des von ihnen in der jeweils höchsten Stufe zu versorgenden Bereichs (d. h. 
Mittelzentren: Mittelbereich; Oberzentren: Oberbereich) ausschließlich der 
eigenen Bevölkerungszahl zugeordnet werden (FAG Saarland, 1974, § 11, 4; 
siehe auch Münstermann und Becker, 1978, S. 38; Ruhland und Recker, 1978, 
S. 138; für die Analyse einer früheren Regelung des Zentrale-Orte-Ansatzes 
im Saarland siehe Haverkampf, 1971, S. 55 f.). In Rheinland-Pfalz werden die 
Einwohnerzahlen der Unter- und Kleinzentren um 3 v. H., der Mittelzentren 
um 2 v. H. und der Oberzentren um 0,75 v. H. der Bevölkerungszahl des gesam-
ten Versorgungsbereichs erhöht (vgl. FAG Rheinland-Pfalz, 1977, § 10 (4), 3; 
vgl. auch Münstermann und Becker, 1970, S. 38; Ruhland und Recker, 1978, 
S. 137). In Hessen werden zentralörtliche Funktionen (von Mittel- und Ober-
zentren) bei der Festlegung der Hauptansatzstaffelung berücksichtigt (vgl. 
FAG Hessen, 1977, § 9[3]). 

122 Vgl. FAG Schleswig-Holstein, 1978, § 7 (2), 3; auch Münstermann und 
Becker, 1978, S. 38 ff.; Ruhland und Recker, 1978, S. 138 f. 

123 Finanzausgleichsmasse nach Abzug verschiedener Einzelansätze (F AG 
Schleswig-Holstein, 1976, § 7 [1]). 

9· 
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132 Karl-Heinrich Hansmeyer 

Eine andere Form des Ergänzungsansatzes für Zentralörtlichkeit findet sich 
schließlich in Nordrhein-Westfalenl24 und Rheinland-pfalz125,126. Hier wird -
innerhalb der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, d. h. über 
die ,Veredlung' der Einwohnerzahl durch einen sog. Schüleransatz, gezielt der 
Ausgleich für eine - quantitativ besonders wichtige - Bedarfskomponente 
Zentraler Orte vorgenommen. Im Gegensatz zu den ,pauschalen' Nebenansät-
zen im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Rheinland-Pfalz wird hierbei 
versucht, die tatsächlich durch einzelne, abgegrenzte Aufgabenbereiche anfal-
lende Belastung Zentraler Orte durch deren Umland abzugelten127• 

Allerdings kann der zentralörtliche Bedarf durch die ausschließliche Be-
rücksichtigung einer einzigen Komponente, die Belastung der Zentralen Orte 
durch auswärtige Schüler, nur unvollständig erfaßt werden. Die in Abb. 2 
dargestellte Typologie wäre unter theoretischen Gesichtspunkten in Feld (2) 
der Vierfeldertabelle daher um solche Formen zentralörtlicher Bedarfsabgel-
tung zu ergänzen, bei denen mehrere (im Idealfall alle) Bedarfsarten Zentra-
ler Orte durch die Einführung mehrerer spezifischer Nebenansätze berücksich-
tigt werdenl28• Eine solche Regelung findet sich in den Finanzausgleichsrege-
lungen der Bundesländer bisher jedoch noch nicht. 

Ebenso fehlen bisher Beispiele für die theoretisch denkbare Möglichkeit 
(Abb. 2, Feld 4), zentral örtlichen Bedarf über (einen oder mehrere) spezifische 
Nebenansätze außerhalb der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuer-
kraft, d. h. also durch separate Sonderschlüsselrnassen, abzugelten 127a. 

Die Berücksichtigung zentralörtlichen Bedarfs über einen Nebenansatz 
muß, je nachdem, welche der skizzierten theoretisch denkbaren Ausge-
staltungsformen hierbei gewählt wird, unterschiedlich beurteilt werden. 
Als Beurteilungskriterien sind u. a. die Transparenz der gewählten Lö-
sungsform, die Anpassungsmöglichkeiten an Bedarfsveränderungen und 

124 Vgl. FAG Nordrhein-Westfalen 1978, § 5, 2; vgl. auch Münstermann und 
Becker, 1978, S. 42 ff.; detailliert Münstermann, 1975. 

125 Vgl. FAG Rheinland-Pfalz 1977, § 10 (4), 5. 
m Im FAG von Rheinland-Pfalz findet sich damit derzeit sowohl ein glo-

baler als auch ein spezifischer Nebenansatz (Schülerzahl) für zentralörtlichen 
Bedarf. 

127 In Rheinland-Pfalz wird die im Hauptansatz zugrunde gelegte Einwoh-
nerzahl um 35 v. H. der Schülerzahlen für Gymnasien und Realschulen und 
um 20 v. H. der Schülerzahlen der berufsbildenden Schulen angehoben. In 
Nordrhein-Westfalen wird der zentralörtliche Bedarf durch auswärtige Schü-
ler in einem sehr differenzierten, 17 verschiedene Schulformen unterschei-
denden Verfahren ermittelt; vgl. hierzu i. e. FAG Nordrhein-Westfalen, 1978, 
§ 5,2. 

127a Eine vergleichbare Form der Berücksichtigung zentralörtlichen Bedarfs 
findet sich mit den sog. ,Sonderlastenausgleichen' allerdings in Baden-Würt-
temberg. Da diese jedoch nicht die Verteilung der Schlüsselzuweisungen be-
treffen, bleiben sie in der vorliegenden Typologie unberücksichtigt, ebenso 
wie Formen von Sonderlastenausgleichen in anderen Bundesländern. 

128 Würde eine solche Differenzierung der in Abb. 2 dargestellten Typologie 
um die Zahl berücksichtigter zentralörtlicher Bedarfskomponentenindikatoren 
vorgenommen, so würde sich die Klassifikation um eine dritte Dimension 
erweitern. Die Zahl theoretisch denkbarer Gestaltungsformen zentralörtlicher 
Nebenansätze würde sich damit gegenüber der zweidimensionalen Typologie 
nochmals beträchtlich erhöhen. 
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Der kommunale Finanzausgleich 133 

der anfallende Verwaltungsaufwand von Interesse. Im folgenden sollen 
die verschiedenen Gestaltungsformen zentralörtlicher Nebenansätze nach 
solchen Kriterien beurteilt werden. Hierbei empfiehlt sich eine getrennte 
Untersuchung für die eingangs dargestellten grundsätzlichen Problem-
bereiche: 

1. pauschaler oder ,spezifischer' Ausgleich und die damit verbundene 
Frage nach Art und Zahl der Zentralitätsindikatoren und 

2. Ausgleich innerhalb der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder 
Steuerkraft oder durch Sonderschlüsselmassen für Zentrale Orte. 

5.2. Ausgleich zentralörtlichen Bedarfs über einen ,pauschalen' 
oder mehrere ,spezifische' Ergänzungsansätze 

Bei einem Ausgleich zentralörtlichen Bedarfs im Rahmen des kommu-
nalen Finanzausgleichs ergibt sich zunächst die Frage, ob dieser Aus-
gleich über einen ,pauschalen' Ergänzungsansatz, d. h. für die unter-
schiedlichen Belastungen der Zentralen Orte durch deren Umland ins-
gesamt oder über ,spezifische' Ergänzungsansätze, d. h. getrennt für die 
einzelnen Bedarfskomponenten, vorgenommen werden soll. Hierbei ist 
zu berücksichtigen, daß für die Ausgestaltung der Ergänzungsansätze in 
,pauschaler' oder ,spezifischer' Form z. T. unterschiedliche Bedingungen 
erfüllt sein müssen. 

Zunächst wird die Eignung eines pauschalen Ergänzungsansatzes 
durch die dabei verwendete Zentralitätsklassifikation bestimmt. Für die-
se und den zugehörigen Zentralitätsbegriff müssen vor allem die For-
derung nach Transparenz und Gültigkeit erfüllt sein; eine Einstufung 
von Gemeinden in eine Zentralitätshierarchie wäre z. B. als Grund-
lage eines Pauschal ansatzes ungeeignet, wenn die Einstufung selbst an-
hand unklarer, subjektiver oder gar ungenannter Kriterien erfolgte. 
Demgegenüber ergibt sich der Zentralitätsbegriff, wie er bei spezifischen 
Nebenansätzen für eine oder mehrere Einzelformen zentralörtlichen Be-
darfs zugrunde gelegt wird, explizit bereits aus der Art und relativen 
Bedeutung der berücksichtigten Bedarfskomponenten bzw. der zu ihrer 
Messung verwendeten Indikatoren. Dadurch ist die Transparenz des je-
weils verwendeten Zentralitätsbegriffs bei spezifischen Nebenansätzen 
relativ hoch. 

Allerdings nimmt die Transparenz mit zunehmender Zahl der verwen-
deten Nebenansätze tendenziell ab, während umgekehrt die Genauig-
keit des Zentralitätsbegriffs i. a. größer sein wird, wenn man eine grö-
ßere Zahl spezifischer Ergänzungsansätze zur Erfassung zentralörtli-
chen Bedarfs einführt, ebenso wie der für einen pauschalen Nebenan-
satz verwendete Zentralitätsbegriff tendenziell um so gültiger wird, je 
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höher die Zahl der hierbei berücksichtigten Definitionsmerkmale für 
,Zentralität' ist. Auf diese Weise wird die konkurrierende Beziehung 
zwischen Genauigkeit und Transparenz des verwendeten Zentralitäts-
begriffs ersichtlich: nimmt mit zunehmender Zahl berücksichtigter Klas-
sifikationsmerkmale bzw. spezifischer Ergänzungsansätze die erreich-
bare übereinstimmung zwischen tatsächlichem und mit Hilfe des Fi-
nanzausgleichs erfaßbarem Ausmaß zentralörtlichen Bedarfs zu, so 
nimmt gleichzeitig umgekehrt die Transparenz der Zentralitätsklassifi-
kation ab. So würde die Einführung von mehr als drei oder vier spezifi-
schen Nebenansätzen zur Erfassung zentralörtlichen Bedarfs bei der 
ohnehin immer wieder beklagten Intransparenz des kommunalen Fi-
nanzausgleichs derzeit wahrscheinlich mit Hinweisen auf den vollkom-
menen Verlust der Durchschaubarkeit des Finanzausgleichssystems auf 
Widerstand stoßen; ähnliches wäre für Versuche zu erwarten, die für 
einen pauschalen Ergänzungsansatz benötigte Zentralitätsklassifikation 
der Gemeinden über eine u. U. gültige (im Sinne der statistischen Meß-
theorie), aber nur noch schwer durchschaubare statistische Methode zu 
bestimmen. Hier muß für die Zukunft sicherlich ein gangbarer Mittel-
weg gefunden werden. Daß dieser nicht in der Verwendung eines solch 
einfachen Indikators wie der Einwohnerzahl der Gemeinde bestehen 
kann, dürfte hierbei unumstritten sein. 

Aber auch differenziertere Indikatoren, wie die Einwohnerzahl im 
Versorgungsbereich des Zentralen ürtes, wie sie in den Finanzausgleichs-
gesetzen des Saarlands und von Rheinland-Pfalz verwendet werden, sind 
noch zu grob; abgesehen von der Frage, ob die Einwohnerzahl des Ver-
sorgungsbereichs einer Gemeinde unter Einbeziehung oder Ausschluß 
der Einwohner der zentralörtlichen Gemeinde selbst berücksichtigt wer-
den soll, die in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich beant-
wortet wird129, ist grundsätzlich zu bezweifeln, ob ein solches eindimen-
sionales Merkmal der Komplexität des Zentralitätsphänomens gerecht 
werden kann. 

Von verschiedener Seite wird Kritik an der Eignung pauschaler Zen-
trale-ürte-Ansätze geübt130 ; dies ist vornehmlich auf die Unzulänglich-
keit der verwendeten Zentralitätsindikatoren zurückzuführen. Die stär-
kere Beachtung vorhandener Vorschläge zu einer angemesseneren Erfas-

129 In Rheinland-Pfalz werden die Einwohner der Gemeinde der Einwohner-
zahl des Versorgungsbereichs zugerechnet (vgl. FAG Rheinland-Pfalz, 1977, 
§ 10, [4], 3); im Saarland wird die Einwohnerzahl des Versorgungsbereichs 
ohne die Einwohner der Zentralen ürte selbst ermittelt (vgl. FAG Saarland, 
§ 11, 4.). 

130 Vgl. Finanzausgleichskommission Baden-Württemberg, 1977, S. 31: "Ein 
allgemeiner Zentrale-ürte-Ansatz könnte den sehr unterschiedlichen Ver-
hältnissen zwischen den verschiedenen zentralen ürten derselben Stufe nicht 
hinreichend Rechnung tragen." Vgl. auch Münstermann, 1975, S. 212 ff.; Rehm, 
1978, S. 171. 
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sung der Zentralität eines ürtes13l sowie die Weiterentwicklung entspre-
chender Ansätze, wie sie etwa bei der zentralörtlichen Gliederung in 
Nordrhein-Westfalenls2 mit Berücksichtigung der Zentralitätsmerkmale 
,Infrastrukturausstattung' und ,Stellung im regionalen Arbeitsmarkt'13s 
bereits vorliegen, ist daher sicherlich notwendig. Vor allem müßte eine 
weitergehende Differenzierung des Zentralitätsgrades der Gemeinden 
vorgenommen werden, als sie die Unterteilung in die Grobkategorien 
Unter-, Mittel- und überzentren darstellt. Die innerhalb dieser Grob-
kategorien verbleibenden Unterschiede zentral örtlicher Belastungen er-
fordern eine weitergehende Differenzierung. Auch hier stellt die in 
Nordrhein-Westfalen vorgenommene Unterscheidung der Gemeinden 
nach 11 Zentralitätsstufenls4 einen Ansatz dar, der zum Ausgleich zen-
tralörtlicher Belastungen innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs 
besser gegeignet sein dürfte als die Beschränkung auf drei Zentralitäts-
stufenls~. 

Allerdings ist mit Nachdruck darauf hinzuweisen, daß die Bemühun· 
gen um eine Verbesserung der Zentralitätsbestimmung durch die Be-
rücksichtigung zusätzlicher Merkmale nicht zu weit getrieben werden 
dürfen. Sie sind spätestens dann zu beenden, wenn der zusätzliche (Ver-
waltungs-)Aufwand und die anwachsende Komplexität und Intranspa-
renz der Methode in keinem Verhältnis mehr zur zusätzlich erreichba-
ren Verbesserung der Verteilungsgenauigkeit stehen. Insofern ist der 
Hinweis von Gebhardt136, die Entwicklung eines Systems, das eine Ein-
zelfallgerechtigkeit erreichen könnte, sei nicht realisierbar, sicherlich 
wichtig. Allerdings ist bei den derzeit verwendeten Zentralitätsklassifi-
kationen für Zentrale-ürte-Ansätze wohl eher eine zusätzliche Differen-
zierung und Erhöhung zu berücksichtigender Zentralitätsindikatoren als 
deren Vereinfachung und Verringerung angebracht. 

Das gleiche gilt für die Erstattung zentralörtlicher Belastungen über 
spezifische Nebenansätze. Entscheidet man sich für eine solche Lösung, 

131 Vgl. Hansmeyer und Fürst, 1970, S. 142; Kloten, Höpfner und Zehend.er, 
1972, S. 81 ff. 

132 Vgl. Landesentwicklungsplan IIII Nordrhein-Westfalen, 1977, S. 12 f. 
133 "Diese Erweiterung des überkommenen, lediglich die Versorgung der Be-

völkerung ansprechenden Zentralitätsbegriffes trägt der Erkenntnis Rech-
nung, daß dem Ausbau der Infrastruktur, auch der kommunalen Infrastruk-
tur (z. B. Krankenhäuser, Schulen), eine erhebliche Bedeutung als wirt-
schaftlicher Standortfaktor zukommt" (Landesentwicklungsplan IIII Nord-
bericht Nordrhein-Westjalen, 1976, S. 29 f. 

134 Vgl. Landesentwicklungsplan IIII Nordrhein-Westjalen, 1977, S. 16 f.; 
zur Methode der Zentralitätsbestimmung siehe auch Landesentwicklungs-
bericht Nordrhein-Westfalen, 1976, S. 29 f. 

135 Zur Darstellung und zum Vergleich der Zentralitätsabstufungen in den 
einzelnen Bundesländern vgl. zusammenfassend Döhne und Gruber, 1976. 

138 In: Finanzausgleichskommission Baden-Württemberg, 1977, S. 33 ff. 
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so ist bei der Vielzahl zentralörtlicher Bedarfsformen, die über einen 
solchen speziellen Nebenansatz im kommunalen Finanzausgleich berück-
sichtigt werden könnten und sollten, die derzeitige Beschränkung auf 
eine einzige Form (Schulbedarf) sicherlich ergänzungsbedürftig137• Gene-
rellläßt sich lediglich feststellen, daß die Verteilungs ergebnisse der bei-
den unterschiedlichen Ausgestaltungsformen zentralörtlicher Nebenan-
sätze (als ,pauschale' oder ,spezifische') dann identisch sind, wenn die 
zur Klassifikation der Zentralität einer Gemeinde verwendeten Merk-
male eines Pauschalansatzes mit den bei den verschiedenen separaten 
Ergänzungsansätzen verwendeten nach Art und relativem Gewicht über-
einstimmen. 

Legt man allerdings andere Beurteilungskriterien an, so sind die bei-
den Ausgestaltungsformen trotz identischer Verteilungsergebnisse u. U. 
dennoch unterschiedlich zu beurteilen. Fragen wir zunächst nach 
der Eignung, die durch den (die) Nebensatz(sätze) insgesamt ver-
teilten Finanzmittel exakt auszuweisen, so ist der Pauschal ansatz - un-
terstellt man hier zunächst, daß dieser in Form einer gesonderten Schlüs-
selmasse verteilt wird138 - den spezifischen Ergänzungsansätzen (auch 
wenn diese ebenfalls aus Sonderschlüsselmassen finanziert werden) prin-
zipiell vorzuziehen. Hier ergibt sich nämlich die Gesamthöhe der Zuwei-
sungen an Zentrale Orte unmittelbar aus der Höhe des pauschalen Ne-
benansatzesl39• Wählen wir andererseits die Anpassungsfähigkeit an 
mögliche Veränderungen zentralörtlichen Bedarfs einzelner Gemeinden 
oder Gemeindegruppen oder an sich ändernde (raumordnungs)politische 
Vorstellungen als Beurteilungskriterium, so sind spezifische Ergänzungs-
ansätze besser geeignet. Während Höhe und Verteilungsrelationen eines 
Pauschalansatzes, der i. a. auch politisch bestimmte Zentralitätskrite-
rien verwendet, kurzfristig an solche Veränderungen wohl kaum ange-
paßt werden können, weil eine direkte ,Regelbindung' üblicherweise 
fehlt und die höhere Merklichkeit einer Veränderung eines Pauschalan-
satzes für Zentrale Orte administrative ,lags' vermuten läßt, kann sich 
eine Anpassung an veränderte zentralörtliche Bedarfsgrößen über spezi-
fische Ergänzungsansätze eher vollziehen; hier liegt, wie z. B. beim Schü-
leransatz in Nordrhein-Westfalen, normalerweise eine unmittelbare Re-

137 So nennt die Finanzausgteichskommission Baden-Württemberg, 1977, 
S. 29, als spezifische zentral örtliche Belastungen, die über einen Ergänzungs-
ansatz ausgeglichen werden sollten, beispielsweise die Belastungen durch 
Schulsport und durch Sportstätten mit überörtlicher Bedeutung. 

138 Vgl. zu dieser von der hier diskutierten Frage zu unterscheidenden Pro-
blematik unten Abschnitt 5.3. 

139 Demgegenüber ist die Gesamthöhe der Zuweisungen bei der Vergabe-
form über mehrere spezifische Nebenansätze erst aus der Addition der Einzel-
ansätze ersichtlich, ein Nachteil, der - vor allem bei einer größeren Zahl von 
Nebenansätzen - die Transparenz des kommunalen Finanzausgleichs beein-
trächtigt. 
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gelbindung an den Zentralitätsindikator vor; zudem dürfte die ,Merk-
lichkeit' politischer Eingriffe hier geringer sein als bei Pauschal ansätzen. 

Als Folge höherer Flexibilität gegenüber zentralörtlichen Bedarfsver-
änderungen ergibt sich freilich auch eine Variation der Höhe spezifischer 
Nebenansätze für Zentralörtlichkeit; dies widerspricht dem Interesse der 
Gemeinden nach möglichst genauer Kalkulierbarkeit zukünftiger Ein-
nahmen. Pauschale und damit zeitlich weniger variable Zentrale-Orte-
Ansätze sind nach diesem Kriterium der Planbarkeit eine besser geeig-
nete Ausgestaltungsform. Im Zusammenhang damit stehen auch die An-
forderungen an Aktualität und Gliederung der Kommunalstatistik. Ist 
eine Zentralitätsklassifikation, wie sie von pauschalen Ergänzungsan-
sätzen verwendet wird, erst einmal erarbeitet, so wird diese wahrschein-
lich nur in mehrjährigem Abstand aktualisiert, wobei auch dann wohl 
lediglich einige wenige globale Fortschreibungsmerkmale (Einwohner-
zahl) verwendet werden. Insofern sind an Aktualität und Gliederung 
geringere Anforderungen zu stellen als im Fall einer Verwendung meh-
rerer spezifischer Nebenansätze. Diese müssen in kurzen Abständen -
i. a. jährlich - neu berechnet werden, wobei diese höheren Anforde-
rungen an Aktualität, tendenziell aber auch an die Aufbereitung der Da-
ten (z. B. Schüleransatz) mit einem beträchtlichen Verwaltungsaufwand 
verbunden sind. 

Hinsichtlich der politischen Durchsetzbarkeit eines Nebenansatzes für 
Zentrale Orte, deren Beurteilung bei den derzeitigen Tendenzen des 
kommunalen Finanzausgleichs von aktuellem Interesse ist, lassen sich 
nur Spekulationen anstellen. Zwar dürften allgemein die Durchsetzungs-
chancen mit der Höhe der durch einen solchen Nebenansatz (umverteil-
ten) Mittel abnehmen, ob jedoch die Einführung eines spezifischen Ne-
benansatzes für eine gesonderte zentralörtliche Bedarfskomponente po-
litisch eher durchsetzbar ist als die Einführung eines pauschalen Neben-
ansatzes - möglicherweise zunächst in geringerem quantitativem Aus-
maß -, kann nicht allgemein beurteilt werden. Auf jeden Fall ist aber 
die bessere Eignung eines pauschalen Nebenansatzes zum Zweck einer 
Förderung potentieller Zentraler Orte unstrittig, da hier keine voll-
ständige) Regelbindung an spezifische, im allgemeinen den gegenwärti-
gen Bedarf messende Indikatoren vorliegt140• 

Zusammenfassend ergibt sich aus der Ausgestaltung von Zentrale-
Orte-Ansätzen in einer pauschalen oder spezifischen Form somit eine 

140 Ob die durch den Zentralitätsansatz verteilten allgemeinen Zuweisungen 
jedoch tatsächlich für einen Ausbau zentralörtlicher Einrichtungen verwendet 
werden, ist nicht sicher. Die Notwendigkeit einer Zweckbindung der an poten-
tielle zentrale Orte verteilten Mittel und damit die Umgestaltung dieser Mittel 
von allgemeinen zu zweckgebundenen Zuweisungen ist daher zu prüfen (vgl. 
Abschnitt 6). 
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Fülle von Konsequenzen für die Eignung solcher Nebenansätze zur Er-
fassung, Steuerung, Ausweisung und Erstattung zentralörtlichen Be-
darfs. Je nachdem, welche Beurteilungskriterien in den Vordergrund ge-
stellt werden, erscheint ein pauschaler Zentrale-ürte-Ansatz, wie er sich 
derzeit bereits in drei Bundesländern findet, oder ein spezifischer An-
satz, der - bisher allerdings lediglich für eine einzige Form zentralört-
lichen Bedarfs - in die Finanzausgleichsgesetze von Nordrhein-Westfa-
len und Rheinland-Pfalz Eingang gefunden hat, als die geeignetere Lö-
sung. Die allgemeingültige Bevorzugung einer der beiden Ausgestal-
tungsformen ist daher solange nicht möglich, solange unterschiedliche 
Beurteilungskriterien in den Vordergrund gestellt werden und keine 
einheitliche Prioritätenfolge der Ziele des kommunalen Finanzausgleichs 
existiert. 

5.3. Nebenansätze für Zentrale Orte innerhalb der Schlüsselzuweisungen 
nach mangelnder Steuerkraft oder als Sonderschlüsselmasse 

Bei der Ausgestaltung der Nebenansätze für Zentrale ürte ergibt sich 
unabhängig von der Frage der Ausgestaltung als ,pauschaler' oder ,spe-
zieller' Nebenansatz die Frage, ob solche Nebenansätze innerhalb der 
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft oder über getrennte 
Zuweisungen aus einer Sonderschlüsselmasse verteilt werden sollen. 
Hierbei ist zweierlei zu berücksichtigen. 

Werden - ,pauschale' oder ,spezifische' - Nebenansätze in den Be-
rechnungsmodus der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuer-
kraft aufgenommen, so geschieht dies technisch i. a. durch eine Modifi-
zierung der Einwohnerzahl, d. h. die Einwohnerzahl der Zentralen ürte 
wird fiktiv angehoben. Würde diese Einwohnerzahl durch die Staffe-
lung des Hauptansatzes anschließend nochmals mit zunehmender Ge-
meindegröße progressiv erhöht, so würde damit die Staffelung nicht 
nur auf die tatsächlichen Einwohner, sondern auch auf die hinzugefüg-
ten ,fiktiven Einwohner für Zentralörtlichkeit' angewandt. Existiert 
neben einem Zentrale-ürte-Ansatz, der innerhalb der Schlüsselzu-
weisungen nach mangelnder Steuerkraft berücksichtigt wird, zu-
sätzlich eine Hauptansatzstaffelung, so ist daher darauf zu achten, daß 
die Anwendung der Hauptansatz-Staffelung auf die Einwohnerzahl 
vor deren Anhebung durch zusätzliche Nebenansätze erfolgt141 ; andern-
falls käme es zu unzulässigen Doppelzählungen142• 

Eine naheliegendere Möglichkeit, die verzerrenden Einflüsse einer 
Hauptansatz-Staffelung und Nebenansätze für Zentralörtlichkeit zu 

1U Vgl. die entsprechenden Berechnungsverfahren bei den Schlüsselzuwei-
sungen in Nordrhein-Westfalen und im Saarland. 

142 Vgl. Hansmeyer und Fürst, 1970, S. 143. 
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vermeiden, besteht in deren Abtrennung von der allgemeinen Schlüs-
selzuweisungsmasse. Die in Schleswig-Holstein gewählte Abtrennung 
eines ausgewiesenen prozentualen Anteils der Finanzausgleichsmasse 
für ,übergemeindliche Aufgaben'143 und deren anschließende Verteilung 
über einen separaten SchlüsseP44 sind eine unter diesem Aspekt vor-
bildliche Lösung. 

Die Verteilung der Zuweisungen an Zentrale Orte über eine Sonder-
schlüsselmasse ist aber auch unter anderen Aspekten empfehlenswert. 
Hier ist zunächst eine Bestimmung der Höhe der verteilten Finanzaus-
gleichsmittel für Zentrale Orte sowie der sich daraus ergebenden Vertei-
lungswirkungen zu nennen. Diese Forderung nach ,Transparenz' der Fi-
nanzausgleichsregelungen wird bei einer integrierten Lösung nicht er-
füllt; auch nach diesem Kriterium ist die Abtrennung einer Sonder-
schlüsselmasse für Zentrale Orte eindeutig vorzuziehen. 

Aus ihr ergeben sich unmittelbar sowohl die Höhe der Gesamtzuwei-
sungen an alle Zentralen Orte wie auch die Höhe der an jeden einzelnen 
Zentralen Ort verteilten Mittel. Im Gegensatz dazu ist die Höhe der Zu-
weisungen, die durch eine Bedarfsmodifizierung mit Hilfe eines Neben-
ansatzes für Zentralörtlichkeit innerhalb der Schlüsselzuweisungen nach 
mangelnder Steuerkraft bewirkt wird, nicht unmittelbar erkennbar -
weder für den einzelnen Zentralen Ort noch für die durch den Nebenan-
satz insgesamt verteilten Finanzmittel. Dieser Nachteil ist besonders 
schwerwiegend, da die verschiedenen Komponenten, die auf die Höhe 
der Bedarfsmeßzahl (und damit der Zuweisungen) Einfluß ausüben, hier 
vor allem der gestaffelte Hauptansatz und der Nebenansatz für Zentrale 
Orte, aber auch u. U. berücksichtigte zusätzliche Nebenansätze145, z. T. 
unterschiedliche, z. T. auch gegenläufige Zielsetzungen haben. Die Tren-
nung in eine Finanzmasse für Schlüsselzuweisungen nach mangelnder 
Steuerkraft und eine Finanzmasse für Sonderschlüsselzuweisungen an 
Zentrale Orte ist also auch unter den Kriterien der Transparenz und Be-
wertbarkeit der Verteilungsergebnisse einer Integration des Zentrale-
Orte-Ansatzes in die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 
vorzuziehen. Es ist zu vermuten, daß die dadurch erreichte höhere Trans-
parenz auch die Gestaltungsmöglichkeiten der Legislative gegenüber der 
Exekutive verbessern könnten. Dies ist gerade im von der Exekutive be-
herrschten Bereich des kommunalen Finanzausgleichs zu befürworten. 

148 FAG Schleswig-Holstein, § 7 (2), 3. 
144 FAG Schleswig-Holstein, § 18. 
145 Vgl. Tab. 1, Abschnitt 3.2.1. 
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6. Zweckzuweisungen als Instrument 
zum Ausgleich zentralörtlichen Bedarfs 

Innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs stellen die zweckgebun-
denen Zuweisungen neben den allgemeinen Zuweisungen die zweite Ein-
nahmekategorie dar. Sie machen (mit Abweichungen für die einzelnen 
Bundesländer)146 im Durchschnitt rund ein Viertel der gesamten Finanz-
ausgleichsmasse147 aus. Von ihrer quantitativen Bedeutung her sind die 
Zweckzuweisungen daher als Instrument zur Finanzierung der überge-
meindlichen Aufgaben Zentraler Orte sicherlich geeignet. Eine solche 
Eignung läßt sich zudem aufgrund der höheren Vergabespielräume ver-
muten, über die die Länder bei der Verteilung zweckgebundener Finanz-
mittel im Vergleich zu den nach festen Kriterien vergebenen Schlüssel-
zuweisungen verfügen148. Schließlich ist die bei speziellen Zuweisungen 
vorhandene Zweckbindung der Mittel für eine festgelegte Verwendungs-
form sowie die zusätzliche Möglichkeit, das Verhalten der Empfänger 
durch Empfangs- und Verwendungsauflagen und Eigenbeteiligungsfor-
derungen zu steuern, gerade für die Finanzierung zentralörtlichen Be-
darfs von Vorteil. 

6.1. Die Funktion zweckgebundener Zuweisungen 
beim Ausgleich zentralörtlichen Bedarfs 

Diesen Vorteilen steht jedoch aufgrund der Eingriffe, die sich aus 
zweckgebundenen Zuweisungen und damit verbundenen zusätzlichen 
Auflagen für die kommunale Selbstverwaltung ergeben149, ein Nachteil 
gegenüber, auf den von kommunaler Seite zu Recht eindriglich hingewie-
sen wird150. Die wachsenden Eingriffe in Einnahme- und (über Verwen-
dungsauflagen) Ausgabeautonomie verstoßen gegen die verfassungs-
mäßige Selbstverwaltungsgarantie der Gemeindeni51 ; den aus der 
Interessenlage der Länder verständlichen Bestrebungen nach einer Aus-
weitung des Anteils zweckgebundener Zuweisungen sind daher Grenzen 
gesetzt. Zudem stoßen die Zweckzuweisungen gerade auch wegen der 
Vergabespielräume, die den Ländern bei dieser Zuweisungsart verblei-
ben, auf Kritik. Dabei wird vor allem die Intransparenz des Vertei-
lungsmechanismus und die fehlende -übersehbarkeit und Kontrollierbar-

148 Vgl. Münstermann, 1976, S. 35. 
147 Eigene Berechnungen nach den Haushaltsplänen der Länder. 

spezieller Zuweisungen innerhalb des Steuerverbunds plus der Summe spe-
zieller Zuweisungen außerhalb des Steuerverbunds. 

148 Vgl. hierzu etwa Gellen, 1970; Hansmeyer, 1970. 
149 Vgl. Ewringmann, 1978. 
150 Für eine ausführliche Darstellung vgl. Gellen, 1970, S. 252 ff. und die 

dort angegebene Literatur. 
151 Vgl. Fuchs, 1969, S. 145; Krumsiek, 1969; Zeitel, 1970; Hesse, 1974; Mün-

stermann, 1975; Zielinski, 1975; TiHmann, 1976, S. 72 ff. 
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keit der Verteilungseffekte bemängelt. Daraus ergibt sich die Forderung 
nach Beschränkung auf denjenigen Anteil zentralörtlichen Bedarfs, der 
nicht über allgemeine Zuweisungen abgegolten werden kann. Nur wenn 
allgemeine Zuweisungen für die Abgeltung zentralörtlicher Aufwendun-
gen vollkommen ungeeignet wären152, müßte der Ausgleich zentralört-
lichen Bedarfs ausschließlich über Zweckzuweisungen vorgenommen 
werden. 

Bei einer instrumentellen Verbesserung der Nebenansätze für Zentrale 
Orte, wie sie im letzten Abschnitt diskutiert wurde, sollte es jedoch mög-
lich sein, einen Großteil zentralörtlicher Belastungen über nicht zweck-
gebundene Zuweisungen auszugleichen. Allerdings zeigen die dabei an-
gesprochenen Probleme auch, daß eine perfekte Erfassung und Erstat-
tung übergemeindlicher Aufgaben Zentraler Orte sicherlich nicht erreicht 
werden kann: 

- Ein solches Ziel erfordert einen derart aufwendigen und undurch-
schaubaren Schlüssel, daß dadurch die konkurrierenden Ziele gerin-
gen Verwaltungsaufwands und hoher Transparenz des Finanzaus-
gleichs verletzt werden müßten. 

- Einzelne Bedarfskomponenten sind durch operationalisierbare Indi-
katoren, die bei einem Schlüssel für zentralörtlichen Bedarf berück-
sichtigt werden könnten, nicht erfaßbar, weil sie nicht befriedigend 
gemessen werden können oder die dafür notwendigen statistischen 
Daten fehlen. So ist z. B. ein Infrastrukturkataster, mit dem das un-
terschiedliche Ausstattungsniveau Zentraler Orte gemessen werden 
könnte, nicht verfügbar, obwohl dem Ausstattungsniveau mit zen-
tralörtlichen Einrichtungen als Bedarfskomponente eine besondere 
Bedeutung zukommt153• Dies gilt vor allem dann, wenn durch die Ent-
scheidung, eine Gemeinde zu einem zukünftigen Zentralen Ort (höhe-
rer Stufe) auszubauen, das Ausstattungsniveau schlagartig gegenüber 
dem dann umfangreicheren Ausstattungskatalog zurückbleibt. 

- Selbst wenn es gelänge, einen theoretisch ,perfekten' Schlüssel zum 
Ausgleich der übergemeindlichen Aufgaben Zentraler Orte zu schaf-
fen, würden in der Praxis Unzulänglichkeiten verbleiben, die sich 
aus der zeitlichen Verschiebung zwischen der Verfügbarkeit statisti-
scher Daten (als Bedarfsindikatoren) und der dann bereits veränder-
ten Höhe des tatsächlichen zentral örtlichen Bedarfs gegeben. Die 
trotz Fortschreibung verbleibenden Unzulänglichkeiten durch Ver-
änderungen der Bevölkerungszahl - als dem heute wichtigsten Be-

152 So etwa die Auffassung von Biciste, 1978, S. 189; Schneppe, 1968, S. 45. 
153 Die dahinter stehende Trennung von Investitionskosten und laufenden 

Kosten zentralörtlicher Einrichtungen wurde verschiedentlich bereits angeregt. 
Vgl. z. B. Münstermann, 1.975, Teil IV; Roesler und Stürmer, 1975, S. 88 f.; 
Puls, 1977, S. 23. 
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darfsindikator im kommunalen Finanzausgleich überhaupt - sind 
ein bekanntes Beispiel für diese Problematik154• 

Aus diesen überlegungen folgt, daß relativ einfach erfaßbare struk-
turelle Bedarfsunterschiede Zentraler Orte unterschiedlicher Stufe über 
allgemeine Zuweisungen auszugleichen sind; demgegenüber sollte der 
zusätzliche, ergänzende Ausgleich verbleibender Bedarfsunterschiede 
aufgrund von Unzulänglichkeiten der Schlüsselzuweisungen über zweck-
gebundene Zuweisungen vorgenommen werden. Durch eine solche Be-
schränkung auf einen ergänzenden Ausgleich, sozusagen auf eine ,Fein-
abstimmung' der Zuweisungen an Zentrale Orte, könnten die Vorteile 
von zweckgebundenen Mitteln dort nutzbar gemacht werden, wo forma-
lisierte Schlüsselzuweisungen versagen, ohne daß der Anteil zweckge-
bundener Zuweisungen die gemeindliche Selbstverwaltungsgarantie 
über Gebühr gefährdet. 

6.2. Technische Ausgestaltungsmöglichkeiten 
der Zweckzuweisungen an Zentrale Orte 

Sind damit Höhe (,so wenig wie möglich, so viel wie nötig') und Cha-
rakter der Zweckzuweisungen (als ergänzendem Instrument zur ,Fein-
abstimmung') an Zentrale Orte umrissen, so bleiben abschließend einige 
überlegungen zu ihrer technisch-instrumentellen Ausgestaltung anzu-
stellen. Solche Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich vor allem durch 
die Einführung von Empfangsauflagen, durch die Erteilung von Ver-
wendungsauflagen und durch die Forderung nach Eigenbeteiligung der 
Empfänger an den Kosten der geförderten Projekte. 

Der Ausbau von Empfangsauflagen, die bisher nur in Ansätzen vor-
handen sind, erscheint gerade für die gezielte Förderung Zentraler Orte 
zweckmäßig. Als Empfangskriterium bietet sich hierbei zunächst vor 
allem der Zentralitätsgrad der Gemeinden selbst an. Voraussetzung ist 
dabei natürlich, daß eine brauchbare Zentralitätsklassifikation vorhan-
den ist. Da diese Voraussetzung, wie die Kritik zeigte, zumindest in eini-
gen Bundesländern (noch) nicht erfüllt ist, erscheint die Einbeziehung 
weiterer wichtiger, bisher bei der Klassifikation unberücksichtigter Indi-
katoren in den Katalog der Empfangsauflagen sinnvoll l55• Als solche 
Kriterien wären vor allem die ,Lage der Gemeinde im Raum'1MI und, falls 

154 Vgl. Bös, 1971, S. 68. 
155 Brösse (1975, S. 188) nennt als mögliche Kriterien für Empfangsauflagen 

"Aufgaben und Vorhaben, die sich aus einem Raumordnungsplan ergeben", 
weist dabei aber auf das Problem hin, "ob es gelingt, Raumordnungspläne 
ausreichend schnell und aktuell und vor allem operabel aufzustellen. Auch 
sind diejenigen Räume benachteiligt, die personell und finanziell nicht zur 
Aufstellung der Pläne in der Lage sind. Dem könnte dadurch etwas begegnet 
werden, daß auch die Planungsarbeit selbst durch Finanzausgleichsmittel 
gefördert wird." 
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verfügbar, Daten über die vorhandene Ausstattung mit zentralörtlichen 
Einrichtungen zu berücksichtigen157• 

Die Bestrebungen der Länder, die Verwendung der zweckgebunde-
nen Finanzmittel mit z. T. bis ins Lächerliche reichenden158 Detailbestim-
mungen zu regeln, hat gegenüber den Verwendungsauflagen zu starken 
Abneigungen von seiten der Gemeinden geführt. Diese Argumente brau-
chen hier nicht wiederholt zu werden159 ; auf eine wichtige Konsequenz 
der zunehmenden Ausdehnung von Zweckzuweisungen soll jedoch hin-
gewiesen werden: Träger der Maßnahme ist in diesem Fall praktisch die 
übergeordnete (Landes-)Ebene; Gestaltungsmöglichkeiten und Informa-
tionsvorsprung der Gemeinde im örtlichen Bereich gehen verloren. Aus 
diesem Grund sollte geprüft werden, ob Verwendungsauflagen nicht nur 
insoweit beibehalten werden sollten, als dadurch der allgemeine, vom 
übergeordneten Verband gewünschte Zweck durchsetzbar bleibt. Dies 
ließe sich in vielen Fällen bereits durch einen Negativkatalog erreichen, 
der diejenigen Aufgaben ausklammert, deren Förderung zur Zeit nicht 
opportun erscheint. Auf diese Weise bliebe die Autonomie der Gemein-
den weitgehend erhalten. die kommunale Selbstverwaltung könnte ihre 
besonderen Fähigkeiten. insbesondere ihren Informationsvorsprung ein-
setzen, während gleichzeitig die generelle Lenkungsaufgabe des Landes 
erfüllt bliebe. 

Für die Förderung Zentraler Orte würde sich daraus die Beschrän-
kung auf die generelle Verwendungsauflage für zentralörtliche Einrich-
tungen ergeben, ohne im einzelnen die Aufgabenerfüllung innerhalb 
dieses Bereichs zu reglementieren. Damit wäre sichergestellt, daß die zu-
sätzlichen zweckgebundenen Mittel nicht aufgrund einer zweckfremden 
Verausgabung ausschließlich den Einwohnern der Zentralen Orte, son-
dern auch - durch die Verwendung für zentralörtliche Einrichtungen-
der Umlandbevölkerung zugute käme. Gleichzeitig blieben die alloka-
tiven Vorteile eines Gestaltungsspielraums der Zentralen Orte bei der 
Art der Mittelverwendung innerhalb dieses Aufgabenbereichs erhalten. 

Schließlich können die Zweckzuweisungen durch die in unterschied-
licher Höhe festlegbare Eigenbeteiligung der Empfänger an den geför-
derten Projekten gesteuert werden. Die generell geäußerten Bedenken 
gegen eine solche Bindung zweckgebundener Zuschüsse an eine Eigen-
beteiligung des Empfängers160 müssen allerdings auch bei einem Einsatz 

156 Vgl. Abschnitt 5.2. 
157 Vgl. Hansmeyer und Fürst, 1970, S. 142. 
1;;8 Vgl. Ewringmann, 1978, S. 132 ff. 
159 Vgl. zusammenfassend die Darstellung bei Gellen, 1970, und die dort an-

gegebene Literatur. 
160 Vgl. Gellen, 1970, S. 282; Hansmeyer, 1966, S. 183; Münstermann, 1975, 

S. 233 f.: Voigtländer, 1969, S. 363. 
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von Zweckzuweisungen für den Ausgleich zentralörtlicher Belastungen 
angemeldet werden. So wird vor allem mit hohen relativen und absolu-
ten Eigenbeteiligungen eine Rückkoppelung an die Finanzkraft der Zen-
tralen Orte hergestellt; gerade die besonders ,bedürftigen' Zentralen 
Orte kommen dann u. U. nicht in den Genuß zweckgebundener Zuwei-
sungen, weil sie die erforderliche Eigenbeteiligung nicht leisten können. 
Finanzkraftdisparitäten werden dadurch möglicherweise verstärkt. Da-
her sollte von der übergeordneten Ebene grundsätzlich auch die Finanz-
kraft beachtet werden, wenn es um die Festlegung der Höhe der Eigen-
beteiligung geht. Eine solche Berücksichtigung könnte zum einen direkt 
durch mit abnehmender Finanzkraft verringerte Eigenbeteiligungsquo-
ten, zum anderen durch die verstärkte Berücksichtigung der Finanzkraft 
als Kriterium bei den Empfangsauflagen erfolgen. 

Summary 

In the Federal Republic of Germany the so-called theory of Central 
Places today provides the leading idea for governmental regional plan-
ning and policy. 

Although this concept affects the relative welfare positions of the 
residents in communities of different centrality, the amount of the 
existing welfare disparities between central communities and surround-
ing neighborhood communities still is assessed controversely. After a 
brief introduction into the main ideas of the concept of Central PI aces 
and its integration into the theory of public goods in the first part of 
the article the attempt is made thus to illustrate the different kinds of 
spill over effects between Central Places and its neighborhood commu-
nities. Although this attempt cannot lead to an exact quantification of 
the net welfare positions of both types of communities, such a description 
of the different kinds of costs and benefits of spill overs also without 
its quantification can serve as a first indication for the direction and 
amount of a regional (re)distribution policy between central communi-
ties and its neighborhood communities. 

After this the question is discussed if the formalised fiscal rela-
tions between states and local governments, i. e. the ,kommunale Finanz-
ausgleich', in the Federal Republic of Germany is suitable to support 
the concept of Central PI aces and thus to achieve regional (re)distributive 
aims connected with this concept. It is shown that the ,kommunale 
Finanzausgleich' in general provides a lot of different regulation para-
meters to fulfil these purposes. For the most important of these para-
meters finally the suitability and adequate instrumental organisation 
for a support of the Central Places concept is investigated in detail. 
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Transfers zwischen Gebietskörperschaften (TG) 

Ziele und Ausgestaltungsprobleme 

Von Christian Smekal, Innsbruck 

1. Allgemeine Bemerkungen zur Problemstellung 

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Problemen von TG hat in den 
letzten beiden Jahrzehnten stark zugenommen. Die Beiträge konzentrie-
ren sich dabei vorrangig auf die in einzelnen Staaten vorkommenden 
Typen und die davon ausgehenden Wirkungen auf die Haushalte der 
Empfänger und auf die Gesamtwirtschaft. Aus der Fülle der Literatur 
läßt sich aber auch ein allgemein auftretendes, zunehmendes Unbehagen 
über das Ausmaß, die Vielfalt und die Dynamik von TG in diesen Län-
dern feststellen. Dieses Unbehagen äußert sich vor allem in den drei fol-
genden Fragestellungen: 

1.1. Sind TG, wenn sie einen erheblichen Umfang erreichen, mit einem 
föderalistisch organisierten Staatswesen vereinbar? Wann führt die 
ständige, wenn auch sanfte, Verhaltensbeeinflussung demokratisch 
legitimierter und zu selbständiger Entscheidung berufener öffent-
licher Haushalte durch TG zu einer Transformation des staatspoliti-
schen Aufbaus? Hier wird das Problem der Zielrangordnung ange-
sprochen, inwieweit nämlich finanz- und wirtschaftspolitischen Zie-
len gegenüber dem föderalistischen Ziel einer dezentralisierten öf-
fentlichen Entscheidungsstruktur Vorrang oder Nachrang einge-
räumt werden solP. 

1.2. Führen TG auf Dauer zu einer Denaturierung des Finanzausgleichs? 
Diese Gefahr besteht dann, wenn im Zuge des wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Entwicklungsprozesses notwendige Anpassungen 
im System der (steuerlichen) Einnahmenverteilung und/oder der 
Aufgabenverteilung unterlassen und TG als (politisch bequemes) 
Mittel eines "finanziellen Lückenbüßers" verwendet werden\!. 

1 Holch, 1973; Smekal, 1977 a, S. 273; Mushkin und Cotton, 1969, S. 14; 
Oates, 1975, S. 3; Albers, 1961, S. 555; Thöni, 1974, S. 31 ff. 

2 McLure, 1971, S. 457; Musgrave und Musgrave, 1973, S. 635; Pressman, 
1975, S. 15. 
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1.3. Führen die Bemühungen, die einzelnen Transferprogramme im Hin-
blick auf die angestrebten Ziele so genau wie möglich zu determi-
nieren, nicht notwendigerweise dazu, daß die Transfersysteme ins-
gesamt immer vielfältiger, unübersichtlicher, bürokratischer und 
unkontrollierbarer werden? Liegt hier das Phänomen eines "Trans-
ferparadoxon" vor, wonach die Effizienz einzelner Transferprogram-
me in der Summierung die Ineffizienz des gesamten Transfersy-
stems zur Folge hat3? 

In der folgenden Untersuchung wird versucht, einen Beitrag zur Be-
antwortung der Fragen zu leisten, welche Zielfunktionen TG im öffent-
lichen Sektor erfüllen können und welche Ausgestaltungserfordernisse 
zu beachten sind, wenn die Erreichung dieser Ziele nach rationalen Kri-
terien erfolgen soll. Vom Ergebnis dieser Ziel-Ausgestaltungsanalyse 
können des weiteren Aufschlüsse über den Stellenwert der TG im Rah-
men der alternativen Mittelverteilungsinstrumente innerhalb des öf-
fentlichen Sektors erwartet werden. Diese Aufschlüsse wiederum dürf-
ten aus ökonomischer Sicht eine teilweise Beantwortung der unter 1.1. 
bis 1.3. aufgeworfenen Fragestellungen ermöglichen. 

Im ersten Teil der Arbeit wird zunächst ein operationaler TG-Begriff 
abgeleitet und abgegrenzt. Sodann werden Möglichkeiten der Ausgestal-
tung von TG zu vorgegebenen Zielen in Beziehung gesetzt, um darauf 
aufbauend Aussagen zur Instrumenteffizienz von TG treffen zu können. 
Sowohl die Kombinationen der Transfergestaltung als auch die zugrun-
degelegten Ziele wurden nicht nach dem Gesichtspunkt der Vollständig-
keit, sondern nach der praktischen Relevanz ausgewählt. Insofern trägt 
der Autor die Verantwortung für deren Auswahl und Gewichtung. Dabei 
mag die Anschauungsnähe der österreichischen Wirklichkeit da und dort 
" durchschlagen" . 

2. Zum Begriff der TG 

2.1. Ökonomische Begriffsbestimmung 

Der ökonomische Transferbegriff stellt auf Einkommensübertragun-
gen zwischen Personen oder Sektoren ab, durch die das Volkseinkommen 
in seiner Höhe unmittelbar nicht verändert bzw. das volkswirtschaftliche 
Gütervolumen unmittelbar nicht erhöht wird. Daraus ergibt sich als 
Erklärungsziel die Darstellung der unterschiedlichen Wirkungsweisen 
von Transfers einerseits und Tauschbeziehungen andererseits auf die 
Höhe des Volkseinkommens sowie als Unterscheidungskriterium die Ent-
geltlichkeit bzw. Unentgeltlichkeit der Leistungsbeziehungen". 

3 Levitan und Taggart III, 1971, S. 17; Streeter, 1975, S. 14; Gantner, 1977 c, 
S. 458; The Intergovernmental Grant System in USA, 1977; Nato, 1977, S. 259. 

4 Vgl. Thöni, 1977b, S. 361 ff. 
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Transfers im öffentlichen Sektor weisen eine intersektorale und eine 
intrasektorale Dimension auf. Im intersektoralen Bereich treten sie als 
"Zwangstransfers" (Steuern) vom privaten in den öffentlichen Sektor 
sowie als "Geschenktransfers" vom öffentlichen in den privaten Sektor 
auf. Für beide Fälle gelten die Kriterien der Unentgeltlichkeit und des 
Fehlens einer unmittelbaren Wirkung auf die Höhe des Volkseinkom-
mens. Bei der Erklärung intrasektoraler Transfers innerhalb des öffent-
lichen Sektors (TG) stellt sich nun allerdings das Problem, daß für die-
sen Sektor tauschwirtschaftliche Beziehungen nicht typisch sind und da-
her eine Abgrenzung dieser intrasektoralen TG von tauschwirtschaft-
lichen Vorgängen nicht im Vordergrund einer begrifflichen Erklärung 
stehen kann. Die Tatsache, daß sich im intrasektoralen Bereich öffent-
licher Haushalte eine tauschwirtschaftliche Analogie insofern bilden 
läßt, als zwischen öffentlichen Haushalten fallweise auch Leistungen ge-
gen Kostenabstattungen "ausgetauscht" werden, kann in diesem Zu-
sammenhang vernachlässigt werden. 

Im weitesten Sinn stellt der überwiegende Teil des öffentlichen Sek-
tors sowohl mit seinen intersektoralen als auch mit seinen intrasektora-
len Leistungsbeziehungen einen Transferbereich dar5• Es erhebt sich da-
bei die Frage, ob nicht Gründe dafür gefunden werden können, die steu-
erlichen Einnahmenverteilungsinstrumente und die ausgabeseitigen in-
tersektoralen Transferinstrumente von den intrasektoralen TG abzu-
grenzen. Auf diese Fragestellung wird im folgenden näher eingegangen. 

Während sich im intersektoralen Bereich beispielsweise der Begriff 
der Subvention im wissenschaftlichen und politischen Sprachgebrauch 
eingebürgert hat6, zeichnet sich bei den TG keine Einigung auf einen all-
gemein gebräuchlichen Begriff ab. Die Begriffe überweisungen, Finanz-
zuweisungen, Finanzhilfen, Zuschüsse, Zweckzuschüsse, Kostentragun-
gen, Bundessubventionen, intergovernmentale Transfers, grants, grants-
in-aid, lassen auf die Vielfalt des Phänomens der TG schließen. In der 
vorliegenden Untersuchung wird der Begriff TG verwendet, weil er for-
mal gehalten ist und noch keine Aussage hinsichtlich der Transferab-
sicht und/oder -verwendung zuläßt. 

Die Konzentration der Untersuchung auf TG bedeutet allerdings, daß 
Transfers (Subventionen7) an öffentliche Unternehmen, an parafiskali-
sche Gebilde sowie (von und) an internationale bzw. supranationale In-
stitutionen ausgeklammert bleiben. Die klare Abgrenzung dieser Trans-
ferströme von TG ist aus ökonomischer Sicht nicht immer möglich. Es 
wird daher im Rahmen dieser Arbeit ausdrücklich auf (vordergründige) 
institutionelle Kriterien abgestellt. 

5 Committee, Musgrave, 1971, S. 346 ff. 
6 Andel, 1977b, S. 491; Hansmeyer, 1977, S. 961. 
7 Hansmeyer, 1977, S. 961. 
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Besondere Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben sich bei Haushaltsausglie-
derungen in öffentlich-rechtliche (Fonds) und/oder privatrechtliche Organisa-
tionsformen (Unternehmen). Finanzielle Transaktionen zwischen öffentlichen 
Haushalten und öffentlichen Fonds stellen grundsätzlich intrasektorale Bezie-
hungen dar. In den Fällen, in denen ein öffentlich-rechtlicher Fonds aus-
schließlich Aufgaben des ausgliedernden Haushalts besorgt, kann eine Zu-
rechnung der finanziellen Transaktionen zum Trägerhaushalt erfolgen. Erfüllt 
der Fonds Sonderaufgaben in Selbstverwaltung, so liegen finanzielle Trans-
aktionen zwischen gebietskörperschaftlichen und parafiskalischen Haushalten 
vor. 

Finanzielle Transaktionen zwischen Gebietskörperschaften und privatrecht-
lichen Organisationsträgern sind formal-statistisch dem intersektoralen Be-
reich zuzurechnen. Soweit es sich bei deren Tätigkeit aber um öffentliche Auf-
gabenerfüllung handelt, wären die entsprechenden finanl'Jiellen Transaktionen 
zweifellos in eine intrasektorale Analyse einzubeziehen. Beteiligen sich z. B. 
mehrere Gebietskörperschaften an der Finanzierung (Grundkapital, Investi-
tionszuschüsse, Betriebsabgänge) eines derartigen Unternehmens, so wäre für 
die Zurechnung der Transferströme u. U. darauf abzustellen, welcher Gebiets-
körperschaft die dominierende Entscheidungsbefugnis hinsichtlich der ökono-
mischen Disposition und die endgültige sachenrechtliche Zuständigkeit (Ver-
mögenszuwachs) zukommt. In Österreich kann als Beispiel für solche Fälle 
das große Ausmaß an extrabudgetärer Straßenbaufinanzierung herangezogen 
werdenS. 

Aus der Tatsache, daß TG eine Umverteilung des gegebenen öffent-
lichen Ressourcenbestandes zwischen gebietskörperschaftlichen Haushal-
ten auslösen, ergibt sich, daß von ihnen immer nur mittelbare volks-
wirtschaftliche Wirkungen ausgehen können9• Zunächst erfolgt eine Än-
derung finanz wirtschaftlicher Daten im Geberhaushalt, dann als Folge 
davon eine solche im Empfängerhaushalt. Sowohl im Geber- wie auch 
im Empfängerhaushalt sind nun Reaktionen denkbar, die als mittel-
bare Wirkungen verfolgt werden können. 

Ganz allgemein lassen sich die Wirkungen im Geber- und im Empfän-
gerhaushalt nach funktionalen und nach ökonomischen Gliederungs-
merkmalen untersuchen. Geht man aus funktionaler Sicht mit Breton10 

von der stark vereinfachten Annahme aus, daß Gemeinden lokale, Län-
der regionale und der Zentralstaat nationale Güter bereitstellen, so muß 
durch TG immer eine Änderung in der Struktur des öffentlichen Lei-
stungsangebotes erwartet werden. Aus ökonomischer Sicht ist zu fragen, 
inwieweit TG das Verhältnis von laufenden Ausgaben und Investitions-
ausgaben eines öffentlichen Haushalts beeinflussen. Wird angenommen, 
daß Gemeinden eine vergleichsweise höhere "Investitionsneigung" auf-
weisen als der Zentral staat und die Länder, so würden bereits allgemeine 

S SmekaL, 1977 b, S. 31. 
9 Pohmer, 1977, S. 203; Ehrlicher, 1977, S. 752. 
10 Breton, 1977 b, S. 82. 
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und unbedingte Transfers dieser Gebietskörperschaften an Gemeinden 
eine Erhöhung der öffentlichen Investitionsquote nach sich ziehen. 

Aus der Doppelfunktion öffentlicher Haushalte, zum einen als Haus-
haltseinheiten, zum anderen als Produktionseinheiten, läßt sich auch 
eine zweiseitige Instrumentqualität von TG ableiten. Werden sie ge-
währt (und ausgestaltet), um im Empfängerhaushalt eine Änderung der 
Produktions- bzw. Ausgabestruktur herbeizuführen, so stellen sie eine 
Analogie zu den Subventionen darll. Wird hingegen mit ihrer Gewäh-
rung im Empfängerhaushalt eine Verbesserung der Einkommenssitua-
tion bezweckt, so liegt eine Analogie zu den Einkommenstransfers vorl2• 

Da in der Realität TG häufig gewährt werden, um beides, eine Verbesse-
rung der Einkommenslage und eine Lenkung des Ausgabeverhaltens des 
Empfängers zu erreichen, empfiehlt es sich nicht wie im privatwirtschaft-
lichen Sektor zu verfahren und eine Zerlegung des Instrumentes nach 
diesen Funktionen vorzunehmenl3• 

2.2. Arten von TG 

2.2.1 Nach dem Inhalt: monetäre - reale 

Im Unterschied zu intersektoralen Transferbeziehungen treten sich 
bei den intrasektoralen TG sowohl auf der Geberseite als auch auf der 
Empfängerseite öffentliche Haushalte als Partner gegenüber14• Während 
bei staatlichen Transferzahlungen an private Wirtschaftssubjekte von 
einer Einkommensumverteilung innerhalb des privaten Sektors durch 
Zwischenschaltung des staatlichen Sektors gesprochen15 und daher die 
Betrachtung des öffentlichen Geberhaushaltes als Transmissionsinstitu-
tion vernachlässigt werden konnte, erscheint bei einer Analyse der Um-
verteilungsmaßnahmen zwischen öffentlichen Haushalten die Betrach-
tung des Geber-Empfängerverhältnisses zweckmäßig. Damit es zu TG-
Beziehungen überhaupt kommen kann, muß der Geberhaushalt mit Ver-
fügungsrechten (resource rightsl6) über öffentliche Finanzmittel ausge-
stattet sein, die ihn in die Lage setzen, Zahlungen an einen anderen öf-
fentlichen Empfängerhaushalt zu leisten. Transferleistungen dieser Art 
können als direkte monetäre TG bezeichnet werden. 

Grundsätzlich möglich sind auch indirekte monetäre TG. Sie liegen 
vor, wenn eine Gebietskörperschaft (gebietskörperschaftliche Ebene) zu-

11 Vgl. Committee, Pechman, 1971, S. 378. 
12 Albers, 1977b, S. 863. 
13 Vgl. auch Andel, 1977 b, S. 491. 
14 Pohmer, 1977, S. 199. 
15 Albers, 1977 b, S. 861. 
15 McKean, 1972, S. 177. 
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gunsten einer anderen Gebietskörperschaft (gebietskörperschaftlichen 
Ebene) finanzielle Leistungsverpflichtungen an Dritte übernimmt. 

Beispiele für indirekte monetäre TG stellen die Fälle dar, in denen Länder 
für die Schuldverpflichtungen ihrer in Not geratenen Gemeinden die Zins-
und/oder Tilgungsleistungen ganz oder teilweise übernehmen. Ein spezifisch 
österreichisches Beispiel bilden die Zahlungen für Ausgleichszulagen, die die 
Gemeinden ursprünglich im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Fürsorge an 
die Sozialversicherungsträger zu leisten und die der Bund für sie zur direkten 
Zahlung (als Kostentragung) übernommen hatte. Diese indirekten monetären 
TG wurden durch gesetzliche Änderungen im Bereich der Aufgabenzuständig-
keit abgeschafft; mit Einführung des ASVG17 erklärte der Bund diese Zahlun-
gen (im Rahmen seiner Zuständigkeit für das Sozialversicherungswesen) zur 
Bundesaufgabe, so daß seither keine indirekten monetären TG mehr anzu-
nehmen sind18. 

Auch indirekte reale TG lassen sich bestimmen. Im Finanzausgleich 
entspricht der Verantwortung hinsichtlich der Verfügung über Finanz-
mittel grundsätzlich die Verantwortung für eine ebenenspezifische Auf-
gabenerfüllung (sog. Selbstverwaltungsaufgaben19). Dabei wird im all-
gemeinen vom Kostentragungsprinzip ausgegangen, wonach eine Ge-
bietskörperschaft (gebietskörperschaftliche Ebene) den Aufwand zu tra-
gen hat, der sich aus der Erfüllung ihrer Aufgaben ergibt. Folgt man 
dieser juristischen (aufgabenorientierten) Norm, so ergeben sich indi-
rekte reale TG immer dann, wenn eine Gebietskörperschaft (gebietskör-
perschaftliche Ebene) für eine andere (hierfür zuständige) Gebietskör-
perschaft (gebietskörperschaftliche Ebene) Aufgaben real erfüllt, ohne 
eine Kostenerstattung zu erhalten (letzteres vor allem im Bereich der 
A uftragsaufga benerfüll ung)20. 

Indirekte (reale und monetäre) TG sind dadurch gekennzeichnet, daß 
die Erfüllung einer Ausgabe- bzw. Aufgabeverpflichtung beim Trans-
ferempfänger unterbleibt und vom Transfergeber (real oder monetär) 
geleistet wird. Es liegt also eine "unterbliebene Zahlung" des Transfer-
empfängers an den Transfergeber vor. Im intersektoralen Subventions-
bereich finden diese TG-Leistungen ihre Analogie in den sog. Abgaben-
(Steuer-)Subventionen21 • 

Indirekte (reale und monetäre) TG bewirken im begünstigten Haus-
halt Entlastungseffekte, da die nicht beanspruchten Mittel für andere 
Zwecke zur Verfügung stehen. Ein möglicher Lenkungseinfluß des Trans-
fergebers richtet sich danach, in welchem Ausmaß Art und Umfang der 
Leistung bzw. der Aufgabenerfüllung dem Transfergeber vorgeschrie-

17 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955. 
18 Smekal, 1977b, S. 421. 
19 Raumordnung, 1969, S. 369. 
20 Ruppe, 1977a, S. 384; Thöni, 1977b, S. 365. 
21 Andel, 1977 b, S. 492. 
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ben sind. Indirekte reale TG tendieren aus dieser Sicht in die Richtung 
von Zwangs transfers. 

Die Erfassung der Arten und des Umfanges indirekter TG ist für 
Zwecke eines an den Aufgaben orientierten Finanzausgleichs sicher we-
sentlich. In der Praxis stößt aber die juristische Bestimmung und sta-
tistische Erfassung auf große Schwierigkeiten. Vor allem ergibt sich das 
Problem, daß gesetzliche Maßnahmen, in denen finanzielle Verpflichtun-
gen von Gebietskörperschaften berührt werden, bei ihrer Einführung 
bzw. Änderung jeweils daraufhin zu prüfen sind, ob auch Änderungen 
in der Aufgabenverteilung stattgefunden haben oder lediglich eine von 
der gegebenen Aufgabenverteilung abweichende Finanzierungsregelung 
getroffen wurde. Nur im letzteren Fall werden indirekte TG begründet. 
Die Statistik der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung verzichtet da-
her überhaupt auf die Feststellung bzw. Erfassung "nicht manifester" 
(indirekter) TQ.22. 

Direkte reale TG beinhalten die unentgeltliche übertragung von Gü-
tern und Diensten zwischen Gebietskörperschaften (gebietskörperschaft-
lichen Ebenen). Handelt es sich z. B. um bereits erstellte Anlagen (Bau-
lichkeiten), so treten keine gesamtwirtschaftlichen Produktionseffekte, 
sondern lediglich Vermögensübertragungseffekte im öffentlichen Sektor 
auf. Werden diese Anlagen eigens erstellt, um sie einer anderen Gebiets-
körperschaft (gebietskörperschaftlichen Ebene) zur Nutzung zu übertra-
gen, so sind die volkswirtschaftlichen Wirkungen auf Produktion und 
Einkommen danach zu beurteilen, ob der Empfänger des Realtransfers 
ohne Transfergewährung diese Leistung selbst erstellt hätte oder nicht. 
Wird als Motiv des Transfergebers unterstellt, eine raschere Realisie-
rung (zeitliche Vorziehung) des Transfergegenstandes herbeizuführen 
als aufgrund der finanziellen oder/und präferenziellen Struktur des 
Empfängerhaushaltes zu erwarten gewesen wäre, so treten unmittelbare 
Transformationseffekte auf, die zeitlich dem Transferakt vorgelagert 
sind23. Der Transferakt bewirkt dann sozusagen ex post die Änderung 
der Vermögensstruktur im öffentlichen Sektor. 

Im Haushalt des Transferempfängers treten im Ausmaß der Reallei-
tung Entlastungseffekte ein, wenn die Erstellung der Leistung früher 
oder später beabsichtigt war. Handelt es sich um Realtransfers, die 
außerhalb der Präferenzen des Empfängerhaushaltes liegen, so erhalten 
diese den Charakter von zweckgebundenen Sonderfinanzierungen. Im 
letzteren Fall müssen die Realtransfers mit einem Zwangselement für 
den Empfänger verbunden sein. 

22 Franz, 1977 a, S. 380. 
23 Ehrlicher, 1977, S. 752; Pohmer, 1977, S. 256 ff. 
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Im Zeitpunkt der übertragung der Realleistung hat der Transferemp-
fänger keinerlei Möglichkeit der Beeinflussung der Leistungsausgestal-
tung. Der Realtransfer ist mit einer vollkommenen Einschränkung der 
Konsumwahl verbunden. Seine Eignung ist daher aus der Sicht des 
Transfergebers dann positiv zu beurteilen, wenn beabsichtigt ist, auf 
nachgeordneten Ebenen eine absolute Konsumgleichheit in bezug auf ein 
bestimmtes öffentliches Gut herbeizuführen24• In seiner Wirkung ist der 
Realtransfer dann identisch mit einem vollständig zweckgebundenen 
monetären TG. 

Der Transferempfänger kann dann den Lenkungseinfluß des Trans-
fergebers abschwächen bzw. selbst Einfluß nehmen, wenn der Transfer-
geber ein so starkes Interesse an der Bereitstellung einer Leistung (durch 
den Transferempfänger) hat, daß er die realen Voraussetzungen selbst 
erbringt und sie dem Transferempfänger unentgeltlich zur Verfügung 
stellt. Bei dieser Ausgangssituation ist es in der Praxis nun so, daß der 
Transferempfänger weitgehend oder zur Gänze die Bedingungen festle-
gen (durchsetzen) kann, zu denen er bereit ist, das Transferobjekt zu 
übernehmen. Theoretisch ist sogar denkbar, daß er die Folgekosten (z. B. 
Betriebskosten, Personalkosten) in die Bedingungen des "Transferge-
schäftes" einbezieht. Umgekehrt kann der Transfergeber je nach finan-
zieller Kapazität und politischem Durchsetzungsvermögen versuchen, 
eigene Vorstellungen über Umfang und vor allem Qualität des Objektes 
durchzusetzen. 

Die österreichische Rechtspraxis, wonach Aktivitäten von Gebietskörper-
schaften (gebietskörperschaftlichen Ebenen) dann nicht an die in der Bundes-
verfassung vorgezeichnete Kompetenzverteilung gebunden sind, wenn sie im 
Rahmen der sog. Privatwirtschaftsverwaltung durchgeführt werden25, hat 
einen weiten Spielraum für reale TG-Beziehungen eröffnet. Je nach finanziel-
lem Gewicht, politischem und/oder regionalwirtschaftlichem Interesse errich-
ten heute Gebietskörperschaften (gebietskörperschaftliche Ebenen) Schulen, 
Universitäten, Straßen, Autobahnen (im Alleingang oder im Wege der Beteili-
gungsfinanzierung mit anderen Gebietskörperschaften) unbeschadet der ver-
fassungsrechtlichen Zuständigkeiten, um diese Realobjekte nach Fertigstellung 
dem (in der Hoheitsverwaltung) zuständigen (meist Bundes-)Haushalt zu 
übergeben. Abgesehen davon, daß diese Praxis zu einer verteilungspolitisch 
bedenklichen Differenzierung in der Versorgung mit den entsprechenden öf-
fentlichen Gütern führt, besteht auch die Gefahr, daß es im zwischenregiona-
len und/oder zwischenkommunalen Wettbewerb zur Schaffung von überkapa-
zitäten kommt26• 

24 Thurow, 1974, S. 190; Albers, 1964, S. 264. 
25 Vgl. Thöni, 1978. 
26 Smekal, 1977 b, S. 86 f. 
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Schaubild 1: Die Arten von TG nach dem Inhalt 

~~~~!i~~~ 
Art 
der 
über-
tragung Monetär 

Direkt Leistungen in Geld (Bar-
transfers): Uberweisungen, 
Finanzhilfen, (Zweck-)Zu-
schüsse; 

Indirekt Verzicht auf eine in Geld 
geschuldete Leistung bzw. 
übernahme einer an Dritte 
in Geld geschuldeten 
Leistung. 

Real 

übertragung von Gütern 
und Diensten (v. a. im 
Bereich der Privatwirt-
schaftsverwaltung) 

Erstellung einer (realen) 
Leistung, ohne vom 
Begünstigten Entschädi-
gung zu erhalten (v. a. bei 
übertragungsaufgaben) 

2.2.2. Nach der Richtung: horizontale - vertikale TG 

Horizontale TG sind nur zwischen Gebietskörperschaften der gleichen 
politischen Ebene, d. h. in einem mehrgliedrigen Staatswesen nur zwi-
schen Ländern einerseits und zwischen Gemeinden andererseits mög-
lich. Vertikale TG beziehen sich auf übertragungen zwischen Haushalten 
unterschiedlicher politischer Souveränitätsstufe. Horizontale und verti-
kale TG werden nach institutionellen Richtungsmerkmalen unterschie-
den, weshalb deren Bedeutung und Gewicht in einzelnen föderalistisch-
organisierten Staaten sehr unterschiedlich sein kann. 

Das österreichische Finanzausgleichssystem kennt direkte horizontale TG 
nicht. Horizontale Transferelemente sind jedoch in die Verteilung der Ab-
gabenertragsanteile aus dem Steuerverbund an Länder und Gemeinden ein-
gebaut. Finden dennoch horizontale Ausgleichszahlungen zwischen Gemeinden 
bzw. zwischen Ländern statt, so weisen diese den Charakter von Kosten-
ersätzen auf, die dem Zweck dienen, spezielle über eine Gebietskörperschaft 
hinausgreifende Leistungen abzugelten (z. B. Beiträge von einschulenden an 
schulerhaltende Gemeinden). In der Bundesrepublik Deutschland besteht auf-
grund der ausgeprägten Teilung der Steuerhoheit zwischen Bund und Ländern 
eine starke Notwendigkeit zu horizontalen Ausgleichstransfers zwischen fi-
nanzstarken und finanzschwachen Ländern27. 

Dienen horizontale TG dem Zweck, Externalitäten zwischen zwei oder 
mehreren Regionen/Gemeinden auszugleichen, so können sie in einem 
bargaining-Prozeß zwischen den Beteiligten ausgehandelt werden. Dies 
setzt allerdings Solidarität und Kooperationsbereitschaft voraus28 • Sind 
diese nicht vorhanden, wird es u. U. notwendig, vertikale TG (zur Inter-

27 Albers, 1977 c, S. 216 und 219. 
28 Vgl. Shoup, 1969, S. 615 ff. 
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nalisierung externer Vorteile) einzurichten. Geht es darum, Finanzkraft-
unterschiede zwischen LändernlGemeiden abzubauen, so erhalten hori-
zontale TG die Funktion von Einkommenstransfers. Da das Umvertei-
lungsausmaß auf kooperativem Wege nur schwer bestimmt werden kann, 
ist im allgemeinen ein Koordinierungseinfluß der übergeordneten Ebene 
notwendig, um zu einer Einigung und kontinuierlichen Regelung zu 
kommen29 • 

Je stärker der übergeordnete Koordinierungseinfluß, desto ähnlicher 
werden horizontale TG vertikalen Schlüsselzuweisungen aus dem Steu-
erverbund, in denen horizontal-wirkende Verteilungskriterien berück-
sichtigt sind. 

Bei vertikalen TG erstreckt sich das Geber-Empfänger-Verhältnis auf 
Gebietskörperschaften mit unterschiedlicher politischer Qualität. Daher 
weisen sie zunächst einen vertikalen Umverteilungseffekt auf, insofern 
als die Verteilungsstruktur der Finanzmasse in bezug auf die gebietskör-
perschaftlichen Ebenen verändert wird. Existieren auf der empfangen-
den politischen Ebene mehrere gebietskörperschaftliche Haushalte (Län-
der, Gemeinden), so entstehen zusätzlich horizontale Verteilungseffekte 
nach Maßgabe der Verteilungsregeln, die angewendet werden. Vertikale 
TG sind daher gleichzeitig Instrumente des vertikalen und des horizon-
talen Finanzausgleichs30• 

Die Erfassung der horizontalen Verteilungseffekte von vertikalen 
Transfers zwischen gebietskörperschaftlichen Haushalten der gleichen 
politischen Ebene erfordert die Einbeziehung der Finanzierungsseite. Der 
steuerliche Beitrag, den ein Land/eine Gemeinde zur Finanzierung der 
vertikalen TG geleistet hat, erscheint vordergründig als Maßstab dafür, 
ob ein Land/eine Gemeinde mehr oder weniger Transferüberweisungen 
(zurück)erhält. Daraus ergeben sich Kaufkraftentzugs- bzw. Kaufkraft-
zuführungseffekte in den einzelnen Gebietskörperschaften, die sich in 
der Summe ausgleichen81• 

Für die vorliegende Untersuchung soll festgehalten werden, daß durch 
eine umfassende Verteilungsanalyse vertikaler TG unter Einbeziehung 
der Finanzierungsseite zwar horizontale Transfereffekte beschrieben 
werden können. Die Transferzahler und Transferempfänger lassen sich 
aber nur allgemein als Verlierer und Gewinner im Einnahmenvertei-
lungsprozeß bestimmen. Dazu kommt noch die Schwierigkeit, daß das 
örtliche Steueraufkommen nur mit großen Einschränkungen als (Lei-
stungs-)Verteilungsmaßstab verwendet werden kann. Im folgenden Ka-

29 Vgl. für die Bundesrepublik Deutschland: Schmidt-Bleibtreu und Klein, 
1973, S. 836 ff. 

30 Vgl. Bös, 1971, S. 59 f. 
31 Albers, 1964, S. 272; Musgrave und Musgrave. 1973. S. 640 f. 
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pitel wird daher der Versuch unternommen, einen zweckmäßigen Ansatz 
zu finden, um Transfervorgänge im Rahmen der allgemeinen Mittelver-
teilung und TG als Instrumente der speziellen Umverteilung abzugren-
zen. 

( ) Zentralstaat1 I zstaat2 , ZStaat trI ... , n 
If ~ Land1 , Land2 , 

I 
••• , Landn I 

( ) Gern. 1 ' Gern. 2 ' ••• , Gall· n : 
I 

horizontal ~ Richtungen von TG ~ vertikal 

Schaubild 2: Richtungen von TG 

2.3. Abgrenzung von TG im Rahmen des öffentlichen Einnahmensystems 

2.3.1. Primäre und sekundäre Einnahmenverteilung 

Im folgenden werden Argumente vorgetragen, die zeigen sollen, daß es 
sinnvoll ist, im Finanzausgleichssystem Vorgänge der primären Mittel-
verteilung zwischen Gebietskörperschaften (gebietskörperschaftlichen 
Ebenen) zu trennen von Vorgängen der sekundären Mittelverteilung. 
Diese Abgrenzung läßt sich nicht scharf ziehen, sie kann aber qualitativ 
beschrieben werden und ermöglicht es, konkrete instrumentbezogene 
Transfervorgänge zwischen Gebietskörperschaften (gebietskörperschaft-
lichen Ebenen) aus dem umfassenden Transferbereich des öffentlichen 
Finanzierungssystems herauszulösen. 

Zur Bestimmung der primären Mittelverteilung im Finanzausgleich 
ist zunächst von der institutionellen Annahme auszugehen, daß in einem 
föderalistisch organisierten Staat nicht die Zentrale (im Sinne der zen-
tralstaatlichen Regierung), sondern ein kooperatives Gremium ("con-
stituent assembly"32), das aus den Vertretern der glied staatlichen Ebe-
nen zusammengesetzt ist, Entscheidungen über die Grundverteilung der 
Finanzmasse zu treffen hat. Wird die (extreme) Entscheidung getroffen, 
die Mittelverteilung ausschließlich über eine entsprechende technische 
Ausgestaltung des Steuersystems und Zuweisung von Steuererhebungs-
rechten vorzunehmen33, so wird ein "quasi-realer" Ressourcentransfer 
vorgenommen, wobei das entscheidende Gremium gleichermaßen als 
Transfergeber und Transferempfänger fungiert. Fällt die Verteilungs-
entscheidung zugunsten eines ausschließlichen Einnahmenverbundes mit 
anschließender Rückverteilung der Mittel, so liegt, was die übertragung 
von Verfügungsrechten über Ressourcen betrifft, im Prinzip der gleiche 

32 Breton, 1978; vgl. auch Buchanan, 1977, S. 62 ff. 
33 Vgl. dazu Albers, 1964, S. 271. 

11 Schriften d. Vereins f. Socialpolltik 96'II 
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primäre Verteilungsvorgang vor. Der Unterschied besteht nur darin, daß 
im letzteren Fall die volkswirtschaftliche Steuerkraft in einem ersten 
Schritt "monetarisiert" und zentralisiert und in einem zweiten Schritt 
unter Anwendung bestimmter Verteilungs regeln auf die Finanzaus-
gleichspartner zurückverteilt wird34• 

An Verteilungsregeln stehen im Rahmen des Verbundsystems in der 
Praxis Kriterien des örtlichen Aufkommens und des Bedarfs bzw. der 
Volkszahl (mit vielfältigen Varianten) zur Auswahl. Werden nun be-
darfsorientierte Verteilungsregeln angewendet, bei denen eine nachge-
ordnete Gebietskörperschaft mehr oder weniger Mittel aus der Verbund-
rnasse erhält als ihrem örtlichen Aufkommen entspricht, so kann die Dif-
ferenz als Umverteilungsergebnis im horizontalen (regionalen) Finanz-
ausgleich interpretiert werden35• Diese differentielle Betrachtung gibt je-
doch keinen Aufschluß darüber, ob und inwieweit das örtliche Steuer-
aufkommen (die "örtliche Steuerkraft") identisch ist mit der tatsäch-
lichen Steuerlast bzw. mit der steuerlichen Leistungsfähigkeit einer Re-
gion/Gemeinde. Dies ist nämlich im allgemeinen nicht der Fall. Das Vor-
liegen von Steuerexport bzw. Steuerimport, sei es durch überwälzungs-
prozesse oder durch steuertechnische Konstruktionen hervorgerufen36, 

führt rasch zur Einsicht, daß das örtliche Steueraufkommen einen höchst 
unzuverlässigen Indikator für die steuerliche Leistungsfähigkeit einer 
Region/Gemeinde darstellt. Berücksichtigt man zusätzlich, daß dem ein-
nahmenseitigen Steuerexport/-import auf der Ausgabenseite Spillovers 
in positiver und negativer Richtung, die als Steuersubvention bzw. als 
zusätzliche Steuerbelastung definiert werden können, gegenüberstehen37, 

so wird noch deutlicher, in welchem Ausmaß das sog. örtliche Steuerauf-
kommen von der tatsächlichen örtlichen Steuerlast abweichen kann. 

Diese Feststellung wird in der Praxis dadurch bestätigt, daß eine Ver-
teilung von Steuermitteln im Verbund nach anderen Kriterien als dem 
örtlichen Aufkommen (häufig) auch die Aufgabe hat, eine Fehlallokation 
im örtlichen Aufkommen zu korrigieren und nicht nur einen verteilungs-
politisch gewünschten Ausgleich unterschiedlicher steuerlicher Leistungs-
kraft herbeizuführen. Die Anwendung der Volkszahl bei der Rückver-
teilung der Mehrwertsteuer ist beispielsweise aus dieser Sicht nicht nur 
verteilungspolitisch im Sinne der Bedarfsgerechtigkeit, sondern auch 
allokationspolitisch zu beurteilen, da dadurch das Steueraufkommen von 
den Umsatzorten an die Verbrauchsorte verlagert wird38• Die Finanzkraft 
der sog. Stadtstaaten im deutschen bzw. von Wien (als Land und Ge-

3' Musgrave und Musgrave, 1973, S. 640 f. 
u Bös, 1971, S. 59 ff. 
38 Pejfekoven, 1975, S. 26 ff.; Alben, 1977 C, S. 214. 
37 Sandler und Shelton, 1972, S. 736 ff. 
36 Smekal, 1974, S. 186. 
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meinde) im österreichischen Finanzausgleichssystem, zeigt ebenfalls, daß 
die Gleichsetzung von Steueraufkommen und Steuerlast eine unzulässige 
Vereinfachung darstellt und zu willkürlichen Verteilungsrückschlüssen 
führt. Für die Vielzahl größerer Städte dürfte diese Aussage in abge-
schwächter Form auch Gültigkeit haben39• 

Aus der überlegung, daß bei der Verteilung sowohl der Steuerquellen 
(Trennsystem) als auch der Steuerträge (Verbundsystem) weder die Be-
stimmung eines konkreten Geber-Empfänger-Verhältnisses zwischen öf-
fentlichen Haushalten bzw. öffentlichen Haushaltsebenen möglich ist, 
noch eine annehmbare Leistungsnorm angegeben werden kann, anhand 
derer das Umverteilungserfordernis bzw. -ausmaß ermittelt werden 
könnte, wird in dieser Arbeit vorgeschlagen, die Verteilung sowohl von 
Steuerquellen als auch von Steuererträgen aus dem Steuerverbund dem 
Bereich der primären Einnahmenverteilung zuzuordnen. Die primäre 
Einnahmenverteilung kann als konstitutiv für die öffentlichen Haushalte 
angesehen werden und schafft die Voraussetzungen für finanzielle Trans-
aktionen, d. h. im vorliegenden Fall für die Gewährung von TG inner-
halb des öffentlichen Sektors (in vertikaler und horizontaler Richtung) 
sowie von Transfers zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor 
(intersektoral)40. Soweit diese Transaktionen im intrasektoralen (öffent-
lichen) Bereich stattfinden, können sie der sekundären Einnahmenver-
teilung zugerechnet werden41• 

In der Praxis wird eine klare Trennung von primärer und sekundärer Ein-
nahmenverteilung durch institutionelle Besonderheiten in den einzelnen Län-
dern erschwert. Art. 106 Abs. 9 des GG der Bundesrepublik Deutschland be-
sagt: 

"Als Einnahmen und Ausgaben der Länder ... gelten auch die Einnahmen 
und Ausgaben der Gemeinden (Gemeindeverbände)." Streng genommen 
könnte daraus geschlossen werden, daß die Gemeinden überhaupt nur über 
von ihren jeweiligen Ländern abgeleitete Transfereinnahmen verfügen. Fak-
tisch sind die deutschen Gemeinden jedoch an der primären Mittelverteilung 
durch Zuweisung eigener Steuern, sowie durch Überweisungen aus dem ge-
samtstaatlichen Steuerverbund und dem Landessteuerverbund beteiligt42• In 
Österreich weist die rechtliche Qualität des (sich auf die drei gebietskörper-
schaftlichen Ebenen erstreckenden) Steuerverbundes einen starken zentrali-
stischen Zug auf, da der Bund durch das österreichische Finanzverfassungs-
gesetz (FVG) ermächtigt wird, im einfachgesetzlichen Wege die Verteilung der 
Abgabenertragsrechte vorzunehmen. In der Praxis kann auch in Österreich 
davon ausgegangen werden, daß der Steuerverbund und dessen Verteilung als 
Resultat der jeweHigen Finanzausgleichsverhandlungen Bestandteil der pri-
mären Einnahmenverteilung ist. Der Bund vereinnahmt zwar die Mittel, über-

38 Albers, 1977 c, S. 218. 
40 Smekal, 1977 c, S. 418 f. 
41 Vgl. Bös, 1971, S. 5 f. 
42 Jäger, 1968, S. 109 ff. 

11" 
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164 Christi an Smekal 

weist sie aber im Rahmen seiner Transmissionsfunktion weiter an die betei-
ligten Finanzausgleichspartner43• In den USA wurde eine breite und lange 
Diskussion durchgeführt, ob die angestrebte Umverteilung der Finanzmasse 
zugunsten der Staaten und Gemeinden im Wege einer allgemeinen Abgaben-
teilung (general revenue sharing) oder durch spezielle Transferprogramme 
(special revenue sharing) erfolgen sollte. Präsident Nixon sprach sich als 
Initiator des revenue-sharing-Programms in seiner "The State of the Union 
Message" im Jahre 1971 für eine allgemeine Umverteilung aus: "So let us put 
the money where the needs are. And let us put the power to spend it where 
the people are44." In der wissenschaftlichen Diskussion standen sich polare 
Meinungen gegenüber. Musgrave sprach sich für gezielte Unterstützungspro-
gramme für die Staaten und Gemeinden aus45• Pechman vertrat den Gedan-
ken eines allgemeinen Steuerverbundes im Rahmen der Bundeseinkommen-
steuer4°. Im letztlich realisierten revenue-sharing-Programm wurde ein Mit-
telweg gefunden, indem neben einem allgemeinen Abgabenteilungsprogramm 
noch 6 spezielle Transferprogramme für wichtige lokale und staatliche Aufga-
bensteIlungen eingerichtet wurden47• 

Ein besonderes Problem stellt die in der Bundesrepublik Deutschland 
und in Österreich von den ZentralstelIen im zunehmenden Maße praktizierte 
Vorgangsweise dar, den Steuerverbund und damit die Primärverteilung durch 
"Vorwegabzüge" und "Vorwegentnahmen" zu verkürzen48• Diese Vorwegdotie-
rungen für bestimmte im Finanzausgleich festgelegte Zwecke stellen zentral 
verordnete Zweckbindungen von Mitteln der Primärverteilung dar. Erfolgt 
z. B. die Zweckbindung durch Länder für AufgabensteIlungen von Gemeinden, 
so liegt eine fremdbestimmte Zweckbindung von allgemeinen Haushaltsmit-
teln vor49, erfolgt sie für AufgabensteIlungen der Länder (Auftragsaufgaben), 
so kann von einer Besteuerung von Verbundsteuermitteln (Umlagen) durch 
die übergeordnete Gebietskörperschaft gesprochen werden. Werden die "offi-
ziellen" Verbundzuweisungen um die darauf entfallenden Umlagen gekürzt, 
so ergibt sich ein "Nettoverbundsatz", der als Maßstab für diese nachträgliche 
Kürzung allgemeiner Haushaltsmittel angesehen werden kann 50. In österreich 
wurde ab dem Jahre 1972 im Steuerverbund der Einkommensteuer (Lohn-
steuer und Kapitalertragsteuer) der gebietskörperschaftlichen Ertragsvertei-
lung eine funktionelle Ertragsverteilung vorgelagert. Vor Verteilung der Mit-
tel auf die gebietskörperschaftlichen Ebenen ist ein prozentueller Vorweganteil 
für Zwecke des (vom Bund errichteten, öffentlich-rechtlich organisierten) Was-
serwirtschaftsfonds und der Wohnbauförderung auszuscheiden. Da die Wohn-
bauförderung in Österreich Aufgabe der Länder darstellt, wirkt deren Vor-
wegdotierung im Steuerverbund wie eine Zweckbindung von allgemeinen 
Landesmitteln51 • 

43 Franz, 1977 a, S. 378; Smekal, 1977 c, S. 419; Thöni, 1977 b, S. 364 f. 
Cf Zit. bei Dates (Hrsg.), 1975, S. 4; genaue Quellenangabe des Zitats siehe 

dort. 
45 Committee, Musgrave, 1971, S. 346. 
46 Committee, Pechman, 1971, S. 378. 
47 Pressman, 1975, S. 13 ff. 
48 Jäger, 1968, S. 94; Raumordnung, 1969, S. 369; Hielscher, 1964, S. 300. 
49 Albers, 1964, S. 272 ff. 
50 Vgl. Albers, 1961, S. 571. 
51 Smekal, 1977 c, S. 424. 
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166 Christian Smekal 

2.3.2. Abgrenzung von TG und Kostenersätzen 
zwichen Gebietskörperschaften (KG) 

Bei der finanzausgleichspolitischen Beurteilung einer aufgabenorien-
tierten Mittelverteilung im Bundesstaat können KG nicht außer acht ge-
lassen werden. KG stellen finanzielle Abgeltungen dar, die darin ihre 
Begründung finden, daß eine Gebietskörperschaft (gebietskörperschaft-
liche Ebene) durch ihre Organe Leistungen erbringt, die eine andere Ge-
bietskörperschaft (gebietskörperschaftliche Ebene) hätte erbringen müs-
sen. Findet eine Abgeltung dieser Leistungen nicht statt, so liegt ein in-
direkter Transfer des leistenden an den an sich zuständigen öffentlichen 
Haushalt vor (Einnahmenverzicht). 

Abzugrenzen sind KG von den intersektoralen Kostenersätzen. Diese 
umfassen Gebühren und Beiträge von privaten Unternehmen und Haus-
halten. Im Einnahmensystem der öffentlichen Haushalte sind sie der 
primären Einnahmenerzielung zuzuordnen. 

Die Bestimmung und zahlenmäßige Erfassung von KG setzen eine ge-
naue Kenntnis der Aufgaben- bzw. Kostentragungszuständigkeiten, der 
exakten Höhe der angefallenen Kosten sowie klare Kompetenzabgren-
zungen zwischen den gebietskörperschaftlichen Ebenen voraus. Diese 
Voraussetzungen sind vor allem im Verhältnis der Länder zu ihren Ge-
meinden nicht im ausreichenden Maße gegeben52• In der Praxis werden 
Kostenerstattungen daher häufig pauschal abgegolten, wobei die Bemes-
sungsgrundlage entweder die tatsächlichen Kosten oder mittelbare Be-
zugsgrößen, wie z. B. die Steuerkraft oder die Verbundmasse bilden 
können. Im letzteren Fall ist die Sinnwidrigkeit des Vorgehens offen-
kundig, da nicht angenommen werden kann, daß die Kosten der Aufga-
benerfüllung mit dem Steueraufkommen variieren63• 

Bei der Betrachtung der ökonomischen Wirkungen von KG ist nicht 
auf das institutionelle Kriterium der Aufgabenzuständigkeit, sondern 
auf die Durchsetzung bzw. Beeinflussung der Präferenzstruktur in den 
betreffenden Haushalten abzustellen. Dabei sind zwei Fälle von KG zu 
unterscheiden, deren Wirkungen ähnlich beurteilt werden können wie 
jene von TG. 

Im ersten Fall liegt das Interesse und die Initiative für die Leistungs-
bereitstellung beim (nichtzuständigen) leistungserstellenden Haushalt. 
Eine nachträgliche teilweise oder gänzliche (exakte oder pauschale) über-
nahme der Kosten durch den an sich zuständigen Haushalt hat die Wir-
kung eines Zwecktransfers mit geringem Auflagegrad. Der Unterschied 

52 Hielscher, 1964, S. 287; Raumordnung, 1969, S. 356 f.; Smekal, 1977 c, 
S. 419 f. 

53 Vgl. Jäger, 1968, S. 116. 
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Transfers zwischen Gebietskörperschaften (TG) 167 

zu einem Zwecktransfer besteht nur darin, daß beim KG die Zahlung 
der Leistung und beim TG die Leistung der Zahlung folgt. Aus vertei-
lungspolitischer Sicht führen beide Instrumente zu Entlastungseffekten 
im Empfängerhaushalt. 

Der zweite Fall ist dadurch gekennzeichnet, daß der Leistungsersteller 
von einem anderen (meist übergeordneten) Haushalt zur Erstellung 
einer bestimmten Leistung verpflichtet wird, die nicht in seiner Präfe-
renzstruktur aufscheint (Auftragsaufgaben). KG für diese Leistungen 
sind vergleichbar zweckgebundenen Transfers mit einem entsprechen-
den Auflagegrad. Der Unterschied zum TG besteht jedoch darin, daß der 
Empfänger der KG keine Möglichkeit hat, auf die Leistungserstellung zu 
verzichten. Aus dieser Sicht stellen Auftragsaufgaben eine Zwangszu-
weisung von externen Aufgaben an den betroffenen Haushalt dar. Durch 
KG wird sozusagen ein kostendeckender Sonderhaushalt außerhalb der 
Präferenzstruktur begründet. Verteilungspolitische Konsequenzen tre-
ten für den leistungserstellenden Haushalt erst dann ein, wenn keine 
Kostenersätze geleistet werden. In diesem Fall sind dort Belastungsef-
fekte und im verpflichtenden Haushalt Entlastungseffekte die Folge. Ein 
indirekter realer Zwangstransfer des leistenden an den verpflichtenden 
Haushalt liegt vor. 

Einnahmen öffentl. Haushalte 

')rin1äre~ 
~~ 

Erweroswirt- eigene Steuern, Gebühren, 
schaftl. Ein- Ertragsbeteili- Beitr~ge 
künfte gungen im Ver- (intersek-
(intersekto- bund torale 
raler Tausch) (intersektora- Kastener-

le Transfers) sätze) 

~are Einnahmen 

ErstatZ ~uweisungen, 
Kostenersätze Zweckzuschüsse, 
{intrasektora- Beiträge 
le Kostener- (intrasektorale 
sätze) Transfers) 

indire~ ~ekt 
monetäre, 
reale 

rnoneü.ire , 
reale 

Schaubild 4: Das Einnahmensystem öffentlicher Haushalte gegliedert nach 
primären und sekundären Einnahmearten 

In der österreichischen Verfassung sind KG inhaltlich vorgezeichnet. Aus 
der Kostentragungsregel des § 2 FVG54 ist abzuleiten, daß die für eine Auf-
gabenerfüllung zuständige Gebietskörperschaft auch dann die Kosten zu tra-
gen hat, wenn Organe einer anderen Gebietskörperschaft diese Aufgaben-
erfüllung besorgen65• In den jeweiligen übersichten des Österreichischen Sta-
tistischen Zentralamtes über die Gebarung der Bundesländer, Gemeindever-

5' Finanzverfassungsgesetz 1948, BGBl. Nr. 45/1948. 
55 Ruppe, 1977 a, S. 419. 
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168 Christi an Smekal 

bände und Gemeinden56 werden daher "von der Aufgabenzuständigkeit ab-
weichende" Kostentragungen zugunsten bzw. zu Lasten einer Gebietskörper-
schaft (gebietskörperschaftlichen Ebene) als indirekte TG in die Verteilungs-
analyse der den Gebietskörperschaften zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur 
Verfügung stehenden Finanzmittel einbezogen. 

In der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung werden Kostenersätze im 
intrasektoralen Bereich nicht als "entgeltliche Geschäfte" im Sinne ihrer Kon-
ventionen (Güterklassifikationen) angesehen. Alle KG werden daher eo ipso 
als Transferzahlungen verbucht. Indirekte TG werden nicht erfaßt57• 

2.4. Festlegung des TG-Begriffs für die weitere Untersuchung 

Für die weitere Untersuchung, die sich mit der Ausgestaltungseffizienz 
von TG im Hinblick auf bestimmte vorgegebene Ziele befaßt, wird der 
TG-Begriff folgendermaßen abgegrenzt und eingeschränkt: 

a) TG werden in.~trumentbezogen definiert als Instrumente der sekun· 
dären Einnahmenverteilung zwischen gebietskörperschaftlichen Haus-
halten. 

b) Es wird angenommen, daß eine primäre Einnahmenverteilung bereits 
stattgefunden hat, die die Grundlage für die Gewährung bzw. Zu-
rechnung von TG bildet. 

e) Transfergeber und Transferempfänger können daher hinlänglich be-
stimmt werden. 

d) Die Untersuchung wird auf monetäre direkte TG, also auf Transfer-
zahlungen eingeschränkt. Indirekte monetäre und reale (direkte und 
indirekte) TG bleiben im weiteren unberücksichtigt. 

e) Eine weitere Einschränkung wird dahingehend vorgenommen, daß 
nur vertikale TG behandelt werden. 

3. Technische Ausgestaltung von TG: Zuteilungsregeln 
und Auflagen zur Verhaltensbeeinßussung 

3.1. Allgemeine Bemerkungen zur "lnstrumentqualität"58 von TG 

Wie Transferzahlungen im intersektoralen Bereich sind auch TG durch 
einen hohen finanzwirtschaftlichen Gehalt und durch einen hohen Grad 
an Lenkungsmöglichkeiten gekennzeichnet. Der finanzwirtschaftliche 
Gehalt ergibt sich aus dem Einsatz von intrasektoralen Finanzströmen 
für die Erreichung beabsichtigter Ziele59• 

56 Österr. Statistisches Zentralamt, Gebarungsübersichten. 
57 Franz, 1977, S. 379. 
5B Zimmermann, 1977, S. 172 f. 
59 Vgl. Zimmermann, 1977, S. 168 f. 
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Was die Lenkungsmöglichkeiten betrifft, so lassen sich diese in Anleh-
nung an Zimmermann nach verschiedenen Gesichtspunkten beurteilen: 

3.1.1. Gruppenmäßige Differenzierbarkeit 

TG können in hohem Maße auf jenen Empfängerkreis abgestimmt 
werden, der zur Zielerreichung geeignet erscheint. Die Abgrenzungs-
merkmale für den Adressatenkreis sind institutioneller, geographischer, 
wirtschaftlicher und/oder funktionaler Art und werden ganz allgemein 
als Empfangsauflagen bezeichnet. Aus institutioneller Sicht sind es vor-
wiegend gebietskörperschaftliche Haushalte, ein Einzelhaushalt oder 
nach bestimmten Merkmalen zusammengefaßte Haushaltsgruppen, an 
die sich Transferprogramme richten. Daneben treten auch funktionelle 
Sonderhaushalte (Zweckverbände, Regionalverbände, öffentliche Anstal-
ten, Regiebetriebe) als Transferempfänger auf. Knüpfen Transferpro-
gramme an die Existenz bzw. Errichtung von solchen Sonderhaushalten 
an, so sind starke Anreize zu deren Vermehrung die Folge. 

Eine entsprechende Entwicklung war in den USA zu beobachten, wo Nixons 
"community development program" auch den Zweck verfolgte, die Transfer-
programme von der Vielzahl nicht mehr überschau- und kontrollierbarer 
Zweckverbände zurück auf die "demokratisch-legitimierten" Gemeindehaus-
halte zu verlagern80• In Österreich sehen die Richtlinien des Wasserwirtschafts-
fonds (zur Förderung von Abwasserbeseitigungsanlagen) vor, daß Regional-
verbände bei der Förderung automatisch besser gestellt werden als einzelne 
Gemeinden. Dadurch wird bewirkt, daß einerseits jene Gemeinden benach-
teiligt werden, die aufgrund ihrer geographischen Lage keine Möglichkeit 
haben, sich an einem Regionalverband zu beteiligen und daß andererseits 
überörtliche Anlagen auch dann errichtet werden, wenn die Errichtung meh-
rerer örtlicher Anlagen insgesamt billiger gewesen wäre61• 

Um die begünstigte Gruppe mit TG zu erreichen, werden manchmal 
Vergabeinstitutionen (z. B. übergeordnete gebietskörperschaftliche Ebe-
nen, Banken) vorgeschaltet. In den USA und in Österreich werden Trans-
ferprogramme des Bundes an Gemeinden (auch/überwiegend) über die 
Länder (Staaten) geleitet. Die Länder (Staaten) können über mehr oder 
weniger Spielraum bei der Verteilung der zweckbestimmten Mittel auf 
die ihnen nachgeordneten Gemeinden verfügen. Im ersten Fall kann eine 
zielgerechtere und unbürokratischere Mittelverteilung erwartet werden, 
die allerdings mit der Gefahr verbunden ist, daß die Länder (Staaten) 
ihre eigenen Programme für die Gemeinden einschränken und selbst 
zum Transferbegünstigten werden62• Im zweiten Fall erhalten die TG 
mit zunehmender Determinierung der Bedingungen für die Weiterver-

60 Noto, 1977, S. 259; Reischauer, 1975, S. 75; Pressman, 1975, S. 36; Strauss, 
1976, S. 349 f. 

61 Vgl. Rüsch, 1977, S. 186. 
62 Vgl. Committee, Dresch, 1971, S. 385. 
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gabe den Charakter von direkten Transfers zwischen Bund und Ge-
meinden. Die Länder (Staaten) fungieren dann nur noch als Durchlauf-
stationen. 

3.1.2. Funktionale Einsatzbreite 

TG sind für mehrere wirtschafts- und finanzpolitische Ziele einsetz-
bar, sei es, daß mehrere Transferprogramme für jeweils verschiedene 
Ziele oder ein Transferprogramm für mehrere Ziele ausgestaltet wer-
den. TG stellen daher Instrumente mit einer vergleichsweise hohen Ziel-
besetzung63 und Zielflexibilität dar. Diese Eigenschaften bergen auch die 
Gefahr der überfrachtung mit verschiedenen Zielen in sich, was die Ef-
fizienz des Instruments im Hinblick auf die Erreichung der einzelnen 
Ziele beeinträchtigen kann. Aus politischer Sicht erhöht die Breite mög-
licher Zielbesetzungen den Spielraum für den "Verkauf" von öffent-
lichkeitswirksamen Transferprogrammen. Auch Transferempfänger ha-
ben u. U. ein Interesse daran, Transferprogramme, die sie verteilungspo-
litisch begünstigen, mit der Notwendigkeit eines Ausgleichs für außer-
ordentliche Aufwendungen (z. B. zentralörtliche Funktionen) zu begrün-
den64• Dem Vorteil einer hohen Zielflexibilität steht daher u. U. der 
Nachteil mangelnder Zielgenauigkeit und Zielwahrheit gegenüber. 

3.1.3. Zeitliche Steuerungsmöglichkeit 

Da der Beginn, die Höhe und/oder das Ende der durch TG ausgelösten 
Finanzströme bestimmbar sind, ist die zeitliche Steuerungsmöglichkeit 
im Prinzip in hohem Ausmaß vorhanden. Einschränkungen sind aus in-
stitutionellen und wirkungstheoretischen Gründen gegeben. Institutio-
nelle Einschränkungen liegen darin, daß TG-Programme an Gesetzge-
bungsverfahren, an jährliche Budgeterstellungsverfahren, an mittelfri-
stige Finanzausgleichsperioden gebunden sind oder nach Ermessen ein-
gerichtet werden können65• Zeitliche Verzögerungen werden auch durch 
die Vorschreibung zeitraubender Auflagen (z. B. Planungsauflagen) und/ 
oder langwierige bürokratische Genehmigungsverfahren verursacht66 • 

Eine diesbezüglich in den USA durchgeführte Umfrage unter den Ge-
meinden ergab, daß diese in weit geringerem Maße an der Programmge-
staltung (Auflagen) und der Transferhöhe Kritik übten als am bürokra-
tischen Weg des Ansuchens, der Genehmigung und der Durchführung 
der Programme67• 

63 Zimmermann, 1977, S. 174 und 178. 
84 Vgl. dazu: Albers, 1977 C, S. 22l. 
65 Gantner, 1977 c, S. 445. 
66 Zimmermann, 1977, S. 176. 
67 The Intergovernmental Grant System in USA, 1977. 
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Wirkungsverzögerungen sind nicht so sehr dem Instrument anzula-
sten, sondern als Folge von Schwierigkeiten der Diagnose und Prognose 
ökonomischer Wirkungszusammenhänge zu beurteilen. Da TG nicht di-
rekt in marktwirtschaftliche Produktionsprozesse eingreifen, sind Aus-
sagen über ihre Wirkungsweise im Zeitablauf immer mit hoher Unsicher-
heit behaftet68• 

3.1.4. Technische Differenzierbarkeit 

Durch die Vorschrift von Verwendungs auflagen, die Auswahl geeig-
neter Bemessungsgrundlagen und die Anwendung verschiedener Ta-
rife ist es möglich, TG sehr genau auf die Erfordernisse der jeweiligen 
Zielerfüllung auszurichten. Je genauer die technische Ausgestaltung im 
Hinblick auf ein bestimmtes Ziel erfolgt, desto mehr wird im allge-
meinen die Einsetzbarkeit des Instruments gleichzeitig für andere Ziele 
eingeschränkt. Insgesamt führt eine starke technische Differenzierung 
von TG-Programmen zu einer Verkomplizierung, Unübersichtlichkeit 
und verwaltungsmäßigen Schwerfälligkeit des TG-Systems. Stehen ver-
teilungspolitische Ziele im Vordergrund, wird es in erster Linie darum 
gehen, den gewünschten Kreis der Empfänger abzugrenzen (gruppen-
mäßige Differenzierung). In dem Maße, in dem zusätzlich oder aus-
schließlich das Verhalten des Empfängers in eine gewünschte Richtung 
beeinflußt werden soll, ist eine Vielzahl von Auflagen denkbar, deren 
Begrenzung letztlich durch unerwünschte Nebenwirkungen auf andere 
Ziele gegeben ist69• 

Zur technischen Differenzierbarkeit i. w. S. ist auch die Festlegung 
von Kriterien zu zählen, an die sich der Transfergeber bei der Vergabe 
von TG bindet. Danach sind TG zu unterscheiden, deren Vergabe im aus-
schließlichen Ermessen des Transfergebers liegt, bei deren Vergabe der 
Transfergeber zwar objektive Voraussetzungen berücksichtigen muß, 
die Vergabe selbst aber nicht zwingend vorgeschrieben ist (Formelgebun-
denheit) und deren Vergabe bei Eintreten bestimmter vorgegebener 
(quantitativer oder qualitativer) Bedingungen zwingend zu erfolgen 
hat (RegelgebundenheiWo. Ermessens- und formelgebundene Verfahren 
sind bei TG vorherrschend, regelgebundene Verfahren kommen selten 
vor. Im österreichischen Finanzausgleich stellt der Landeskopfquoten-
ausgleich nach § 17 Abs. 1 FAG ein regelgebundenes Verfahren dar. 
Der Einsatz regelgebundener Verfahren für konjunkturpolitische Zwek-
ke wurde in den USA versucht71 • 

68 Pohmer, 1977, S. 203 ff. 
69 Zimmermann, 1977, S. 173. 
70 Zimmermann, 1977, S. 177; Gantner, 1977 C, S. 445; Strauss, 1976, S. 355. 
71 Strauss, 1976, S. 349; Levitan-Taggart, 1971, S. 21. 
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3.2. Ausgestaltungsmöglicbkeiten im Hinblick 
auf die Zielerreicbung: Auflagen 

3.2.1. Auflagen, die die Empfängerseite zu erbringen hat: 

(1) EmpfangsaufZagen dienen der Bestimmung des Kreises möglicher 
Empfänger. Treten keine Verwendungsauflagen hinzu, so bewirken TG 
eine Kaufkraftzuführung ohne Verhaltensbeeinflussung. Der Verwen-
dungsspielraum des Empfängers wird unmittelbar nicht eingeschränkt72• 

Werden Empfangsauflagen jedoch so restriktiv formuliert, daß nur mehr 
ein Empfängerkreis mit einer spezifisch ausgeprägten Verwendungs-
struktur in Frage kommt, so wird der Lenkungsgrad von Empfangsauf-
lagen ähnlich dem von Verwendungsauflagen73 • 

Auf der Seite des Transfergebers stellen Empfangsauflagen eine Pro-
grammbindung im Hinblick auf bestimmte Gruppen und Ziele dar. Die 
Merkmale von Empfangsauflagen sind dementsprechend vorwiegend de-
mographischer, politisch-administrativer, geographischer und/oder öko-
nomischer Art. Die ökonomischen Anknüpfungspunkte stellen auf die 
wirtschaftliche (finanzielle) Leistungsfähigkeit (Finanzkraft) und auf den 
Finanzbedarf ab. Mangels genauer Bedarfskriterien werden häufig ein-
zelne Bedarfskomponenten herangezogen, die meist nur unvollständig 
den tatsächlichen Bedarf zu signalisieren vermögen (Bevölkerungszahl, 
geographische Beschaffenheit, politische Aufgaben)14. 

Auf der Seite des Transferempfängers können Empfangsauflagen zu 
ökonomisch unerwünschten Anpassungen führen mit dem Zweck, die 
Bemessensgrundlage für die TG-Zahlung zu erhöhen. So wird immer 
wieder befürchtet und diskutiert, daß TG, die an eine mangelnde Fi-
nanzkraft anknüpfen, zu einer Einschränkung der wirtschaftlichen (steu-
erlichen) Leistungsanstrengung führen75, da eine Verbesserung der Lei-
stungsfähigkeit mit dem Verlust des Transfers verbunden wäre. Wird 
als Auflage eine bestimmte Steueranstrengung gewählt, so können sich 
negative Verteilungseffekte für wirtschaftlich schwächere Gemeinden 
ergeben, da die Nutzeneinbuße durch die Besteuerung dort größer an-
genommen werden muß als in einer "reichen" Gemeinde76• Bildet die 
Bemessungsgrundlage eine "veredelte" Bevölkerungszahl, so zeigen eini-
ge Beispiele in Österreich, daß Gemeindezusammenlegungen mit dem 
Ziel der Erhöhung der Bemessungsgrundlage auch dann erfolgt sind, 

72 Vgl. Zimmermann, 1976, S. 44 und Hansmeyer, 1977, S. 965 f. 
73 Andel, 1970, S. 5; Thöni, 1973, S. 62. 
74 Mushkin und Cotton, 1969, S. 70 f. 
75 Siehe: Musgrave und Musgrave, 1973, S. 642 f.; Buchanan, 1950, S. 590; 

Scott, 1950, S. 416. 
76 Shoup, 1961, S. 626. 
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wenn die wirtschaftlichen und verwaltungs mäßigen Vorteile allein eine 
Zusammenlegung nicht gerechtfertigt hätten77. 

(2) Verwendungsauflagen sollen sicherstellen, daß die Transfersum-
me für bestimmte vom Transfergeber gewünschte Zwecke verwendet 
wird. Ziel ist also eine Verhaltensbeeinflussung im Empfängerhaus-
halt, um die Ausbringung einer bestimmten Leistung zu erhöhen bzw. 
um deren Einschränkung zu verhindern. Die Möglichkeiten der Zweck-
bindung sind vielfältig und reichen von einer sehr weiten zielbezogenen 
Verwendungsauflage mit vergleichsweise großem Spielraum für den 
Empfänger bis hin zur genauen Determinierung eines Produktionspro-
gramms, wodurch der Empfänger zu einem Verwaltungsagenten des 
Transfergebers denaturiert wird. Je allgemeiner ein Verwendungszweck 
(Programm) formuliert wird, desto unergiebiger wird die Kontrolle der 
zweckentsprechenden Verwendung und desto größer die Gefahr, daß 
Tätigkeiten finanziert werden, die auch ohne Transfergewährung durch-
geführt worden wären78. Beispiele für sehr weite TG-Programme sind 
"Umweltschutz", "Wirtschaftsförderung", "Familienförderung" u. a. m. 
Zwecktransfers dieser Art sind in der Wirkung ähnlich zu beurteilen wie 
zweckfreie Zuweisungen mit Empfangsauflagen. 

Knüpfen Zweckbindungen an Vorgänge der Produktion an, so werden 
Produktionsverfahren beeinflußt. Vorschriften, daß bestimmte Produk-
tionsfaktoren verwendet werden, können investitions- und beschäfti-
gungspolitischen Zielen dienen. Sollen Ausgabealternativen für die Er-
reichung eines allgemeinen Zieles unterstützt werden, so sind vom Trans-
fergeber Vorentscheidungen hinsichtlich der geeigneten Strategien zu 
treffen, die eine genaue Kenntnis wirtschaftlicher und sozialer Zu-
sammenhänge erfordern7D. Wird als Ziel z. B. Familienförderung postu-
liert, so reichen die möglichen Strategien von gesundheitspolitischen, bil-
dungspolitischen bis hin zu familienpolitischen Aktivitäten i. e. S. Will 
man einerseits die Zweckbindung an ein vorgegebenes allgemein formu-
liertes Ziel beibehalten und andererseits dem Empfängerhaushalt die 
Möglichkeit geben, die für seine spezifische Situation günstigste Stra-
tegie selbst zu wählen, kann die Transfergewährung an die Vorlage eines 
konkreten Durchführungsprogramms durch den Empfängerhaushalt ge-
bunden werden (target program)80. 

Werden in TG-Programmen im Rahmen der Verwendungsauflagen 
bestimmte technische Standards vorgeschrieben, so können davon ne-
gative Effekte auf den technischen Fortschritt ausgehen81 ; darüber hin-

77 Gantner, 1978. 
78 Andel, 1977b, S. 498; Shoup, 1969, S. 628 f. 
7U Nota, 1977, S. 264 f. 
80 Mushkin und Cotton, 1969, S. 37 f. 
81 Rasmussen, 1976, S. 217 f. 
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aus besteht die Gefahr (und Versuchung), daß der Empfänger im Inter-
esse der Ausnutzung des TG den geforderten technischen Standard auch 
dann erbringt, wenn für ihn eine andere Ausführung günstiger gewesen 
wäre82. Die Folge können über- oder Unterkapazitäten, über- oder Sub-
standards in der Versorgung mit öffentlichen Gütern sein83• Die Wirkung 
von TG für eine solchermaßen determinierte Leistungserstellung kommt 
jener von Realtransfers an die Empfänger um so näher, je höher der 
Transfersatz ist. Beispiele für solche TG dürften im Schulbau, Straßen-
bau und Wohnungsbau anzutreffen sein. 

(3) Finanzierungsauflagen sind Empfangsauflagen, die notwendiger-
weise mit Verwendungsauflagen verbunden sind. Im weitesten Sinne 
könnten Empfangsauflagen, die an die Erbringung einer Steuerlei-
stung/Steueranstrengung anknüpfen, als allgemeine Finanzierungsauf-
lagen bezeichnet werden. Das Ziel von spezifischen Finanzierungsauf-
lagen ist es, entweder autonome Präferenzen des Empfängers in eine 
gewünschte Richtung umzulenken, indem "Prämien" angeboten werden, 
oder externe Nutzen eines Programms, die die Jurisdiktion überschrei-
ten, abzugelten. In beiden Fällen ist es notwendig, die Höhe der Finan-
zierungsbeteiligung zu bestimmen, was mangels der entsprechenden Prä...; 
ferenz- bzw. Nutzenbewertungen große Schwierigkeiten bereitet. Steht 
das Ziel der Präferenzbeeinflussung im Vordergrund, so kann ganz all-
gemein angenommen werden, daß um so leichter Einverständnis über 
Höhe und technische Aspekte des Programms zu erzielen sein wird, je 
höher der Finanzierungsanteil des Gebers ist84. Je höher der Finanzie-
rungsanteil des Empfängers ist, desto mehr wird die Finanzkraft zu 
einem bestimmendem Kriterium für die Inanspruchnahme des TG85. Um 
verteilungspolitisch unerwünschte Wirkungen zu vermeiden, kann bei 
der Gewährung von TG mit Finanzierungsauflagen eine Berücksichti-
gung der Finanzkraft vorgesehen werden88. 

Bei der Wahl der Bemessungsgrundlage für die Finanzierungsbeteili-
gung kann an Leistungsfähigkeitskriterien des Empfängers oder an die 
Kosten des geförderten Programms angeknüpft werden87. Der Beteili-
gungssatz kann theoretisch proportional, progressiv oder auch regressiv 
gestaltet sein88. 

82 Das "heroische" Verhalten einer Schweizer Gemeinde (Illnau-Effretikon), 
die einen Kantonalzuschuß zum Bau einer Straße, der an die Auflage einer 
Mindestbreite von 6 m geknüpft war, deshalb ablehnte, weil eine Breite von 
5,50 m als ausreichend erachtet wurde, dürfte eher eine Ausnahme darstellen 
- vgl. NZZ, Nr. 293 v. 15. 12. 1977, S. 29. 

83 Vgl. Dates, 1977, S. 20 f. 
84 Shoup, 1969, S. 628. 
85 Zimmermann, 1976, S. 44; Albers, 1964, S. 283. 
86 Musgrave und Musgrave, 1973, S. 637 ff. 
87 Thöni, 1973, S. 65. 
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3.2.2. Auflagen, die die Geberseite erbringen kann 

(1) Betraglich beschränkte - betraglich offene Gewährung von TG: 
Für die Wirkungen und die Höhe des Transferprogramms aus der Sicht 
des TG-Gebers ist wesentlich, ob der Geberhaushalt die Transferleistun-
gen betragsmäßig beschränkt oder offen gewährt. Im ersteren Fall wer-
den das Transferprogramm in seiner finanziellen Höhe festgelegt und 
die einzelnen Transferbeträge durch Division durch die Zahl der er-
wartungsgemäß anfallenden Förderungsfälle (Bemessungsgrundlagen) 
ermittelt. Mit Hansmeyer könnte man von Repartitionstransjers spre-
chen89• 

Der Nachteil von Repartitionstransfers besteht darin, daß negative Ver-
teilungseffekte entstehen, wenn sich die beschränkte Transfersumme in-
folge einer Zunahme der Förderungsfälle vorzeitig erschöpft. In diesem 
Fall können die Anträge nach der zeitlichen Reihenfolge zugeteilt wer-
den, so daß zu spät Kommende leer ausgehen (Windhundsystem) oder es 
kann die Herabsetzung des Transferbetrages vorgenommen werden, wo-
durch eine relative Schlechterstellung der später Kommenden eintritt. 
Sollen diese Verteilungseffekte vermieden werden, so ist eine Erhöhung 
der Transfersumme erforderlich, was einer Aufhebung der betraglichen 
Beschränkung gleichkommt. 

Im Falle offener TG wird ein Transferbetrag für einzelne Bemes-
sungsgrundlagen (Schulen, Klassen, Straßen, Kilometer, Wohnungsein-
heiten, Krankenhausbetten u. a. m.) angeboten. Die Höhe der Trans-
fersumme ergibt sich somit ex post aus der Anzahl der Bemessungsgrund-
lagen. Für den Transfergeber ist die Gesamtsumme der Transferzahlun-
gen offen, so daß von Quotitätstransjers gesprochen werden könnte. Um 
zu vermeiden, daß bei offenen TG überkapazitäten geschaffen werden 
und/oder die finanzielle Belastung für den Geberhaushalt zu groß wird, 
kann eine Kombination der beiden Typen gewählt werden, indem der 
Transferbetrag zwar für die einzelnen Bemessungsgrundlagen festge-
legt, aber gleichzeitig eine betragsmäßige Obergrenze für das gesamte 
Porgramm vorgesehen wird. Aus der Höhe des vorgesehenen Transfer-
programmes einerseits und der Inanspruchnahme der Transfersumme 
durch den bzw. die Empfänger andererseits kann dann geschlossen wer-
den, inwieweit die Ausbringungsvorstellungen des Gebers mit den Prä-
ferenzen der Empfänger in übereinstimmung gebracht werden konnten. 
TG-Programme, die für den Transfergeber offen sind, können für den 
Transferempfänger betraglich beschränkt sein, wenn es sich im Haus-
halt des Empfängers um ein bestimmtes einmaliges Transferobjekt han-
delt. 

88 Vgl. Andel, 1977 b, S. 497. 
8e Hansmeyer, 1977, S. 974. 
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(2) Grad der Selbstbindung des Transfergebers: Für die Haushalts-
dispositionen sowohl des Gebers als auch des Empfängers ist es von Be-
deutung zu wissen, ob TG nach dem Ermessen des Tranfergebers von 
Fall zu Fall oder in bestimmten gesetzlich oder vertraglich vorgesehenen 
Abständen (z. B. pro Jahr, während einer Finanzausgleichsperiode) zu 
gewähren/zu erwarten sind90• Für den Empfänger ist weiter von Inter-
esse, ob der Transfergeber die Vergabe nach eigenem Ermessen (der 
Verwaltung) oder nach formel- bzw. regelgebundenen Verfahren vor-
nimmt. Der Vorteil der Flexibilität für den Geber steht bei der ersten, 
der Vorteil einer vergleichsweise größeren Sicherheit bzw. Planbar-
keit für den Empfänger steht bei der zweiten Vorgangsweise im Vorder-
grund91 • Finanzausgleichspolitisch läßt sich für Österreich beobachten, 
daß TG zwischen Bund und Ländern in größerem Ausmaß gesetzlich ge-
bunden sind als TG zwischen Ländern und Gemeinden, die weitgehend 
auf Verwaltungsrichtlinien beruhen. 

(3) Berücksichtigung von Preissteigerungen: Werden TG-Programme 
längerfristig (über eine Finanzausgleichsperiode) festgelegt, so entsteht 
in Zeiten starker Preissteigerungen das Problem, daß die Transferlei-
stungen im Zeit ablauf entwertet werden. Erfolgt die Leistung in nomi-
nell gleichen Beträgen, verringert sich für den Transferempfänger der 
Transferbetrag real in dem Maße, in dem beim geförderten Projekt 
Preissteigerungen eingetreten sind. Daraus ergeben sich möglicherweise 
Einschränkungen der vom Transfergeber beabsichtigten Zielerreichung92• 

Um diese Effekte zu vermeiden, kann sich der Transfergeber zu einer 
wertgesicherten Leistung bereiterklären. 

3.3. Spezielle Wirkungen der wichtigsten 
AusgestaItungsformen von TG im Empfängerhaushalt 

Um die Wirkungen von Ausgestaltungsformen von TG auf das Ver-
halten der Empfängerhaushalte abschätzen zu können, müssen Arbeits-
und Verhaltenshypothesen aufgestellt werden. Im Rahmen der partial-
analytischen Betrachtung mit Hilfe der Indifferenzkurvenanalyse wird 
im allgemeinen davon ausgegangen, daß öffentliche Haushalte - sieht 
man von den komplexen politischen (demokratischen) Abstimmungs-
und Entscheidungsvorgängen ab - ähnliche Präferenz- und Entschei-
dungsstrukturen wie individuelle Entscheidungsträger aufweisen. Da~ 
von ausgehend wird weiter unterstellt, daß diese Haushalte ihren Ent-
scheidungen ein nutzenmaximierendes (rationales) Verhalten bei be-
grenzter Budgetsumme und gegebener Bedürfnisstruktur zugrundele-

90 Vgl. Hansmeyer, 1970, S. 437 ff.; Thöni, 1973, S. 71 f. 
91 Gantner, 1977b, S. 17. 
92 Gantner, 1977 b, S. 31. 
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gen. Schließlich wird noch die vereinfachende Annahme getroffen, daß 
im Hinblick auf Ausbringungsanpassungen eine beliebige Teilbarkeit 
von öffentlichen Gütern vorliegt93 • 

Wird nun die Frage gestellt, wie TG die Entscheidungen im empfan-
genden Haushalt beeinflussen, so sind Reaktionen grundsätzlich in drei 
verschiedene Richtungen denkbar. Zunächst kann der Empfang des TG 
die Regierung veranlassen, das Gesamtausgabenniveau (A) um einen 
größeren Betrag zu erhöhen als dem TG entspricht, d. h. zusätzliche 
eigene Mittel heranzuziehen (dAldTG > 1). Dies ist gleichbedeutend mit 
einer Erhöhung der eigenen Abgaben (Steuern). Der empfangende Haus-
halt kann den TG aber auch zum Anlaß nehmen, um das Gesamtausga-
benniveau in einem geringeren Ausmaß zu erhöhen als dem TG ent-
spricht (dAldTG < 1). In diesem Falle ist die Senkung der eigenen 
Steuern und damit eine Erhöhung der privaten für Konsumzwecke ver-
fügbaren Einkommen die Folge. Schließlich besteht die Möglichkeit, daß 
der empfangende Haushalt das Ausgabenniveau um gen au den Trans-
ferbetrag ändert und seine Reaktionen auf Änderungen in der Ausga-
benstruktur beschränkt (dAldTG = 1). Die Einnahmenseite ist im letz-
ten Fall als gegeben vorauszusetzen und als unabhängig von der Trans-
zahlung anzusehen. 

Sollen in der Indifferenzkurvenanalyse sowohl die Reaktionen auf 
der Einahmenseite als auch auf der Ausgabenseite berücksichtigt wer-
den, so ist es erforderlich, in der zweidimensionalen graphischen Darstel-
lung auf der Ordinate die Summe der privaten Güter (PG) abzutragen, 
die mit dem gesamten Einkommen der Mitglieder des Empfängerhaus-
haltes (E) erworben werden können. Durch einen Verzicht auf private 
Güter (Steuerzahlungen) sind die Mitglieder in der Lage, öffentliche 
Güter (ÖG) zu erhalten, die von der Regierung bereitgestellt und daher 
auf der Abszisse abgetragen werden. 

In der Figur 1 wird gezeigt, daß eine allgemeine Transferzahlung an 
den Empfängerhaushalt zu einer Erhöhung des insgesamt für private 
und öffentliche Güter zur Verfügung stehenden Einkommens in der Ge-
bietskörperschaft führt. Die Konsumgerade AB verschiebt sich daher 
parallel nach rechts auf CD. Vor Transfergewährung wurde das Nut-
zenmaximum bei einer Verwendung des Einkommens von OE für private 
und OF für öffentliche Güter erreicht (Pt). Zur Finanzierung der öffent-
lichen Güter war ein Steuersatz von EAIOA erforderlich. 

Nach Transfergewährung ergibt sich das neue Nutzenmaximum in P2. 
Der Transferbetrag wird für vermehrte "Käufe" sowohl von privaten als 
auch von öffentlichen Gütern verwendet. Die Erhöhung der privaten Gü-

98 Bradford und Oates, 1971, S. 440 f.; Mushkin und Cotton, 1969, S. 31 f.; 
Gantner, 1977 b, S. 35; Thöni, 1973, S. 79 f. 

12 Schriften d. Vereins f. Soclalpolltlk 96/1I 
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ter wird ermöglicht durch eine Senkung des Steuersatzes auf GA/OA, 
während der restliche noch verbleibende Transferbetrag für eine Erhö-
hung der öffentlichen Güter eingesetzt wird (OF ~ OH). 

PG 
E 

c 

A 

E 

o '----'F--'H--~B--~D---.; öG 

Figur 1 

Die Darstellung in der Figur 1 beruht auf der Annahme, daß die poli-
tischen Entscheidungsträger und die Mitglieder der Gebietskörperschaft 
identische Interessen im Hinblick auf die Verwendung des gesamten 
Einkommens aufweisen. Die von einem übergeordneten Haushalt "von 
außen" kommende Transferzuweisung führt zu einer Erhöhung des ge-
samten verfügbaren Einkommens und hat die gleiche Wirkung wie eine 
Steuersenkung. Der aggregierte Entscheidungsträger im Haushalt kann 
daher nach Transfergewährung über die Neuaufteilung des erhöhten 
Einkommens auf private und/oder öffentliche Güter entscheiden. 

Erhöhung der Ausgaben 
für öffentliche Güter 

Erhöhung der "lokalen" G", Steuern: = Erhöhung der 
AU~ öffentl. Güter 

Erhöhung der 
Haushalts- rj::l 
mittel durch ~ 
TG 

Interessensharrnonie zwischen politischen Steuersenkung -------- - --------- B :k~~;vaten 
Entscheidungsträgern und Wählern 

SerJrung der "lokalen 
Steuern: = Erhöhung 
der Ausgaben für pri-
vate GUter 

Erhöhun'1 der Ausgaben 
fijr private Güter 

Schaubild 5: Die Wirkungen eines TG und einer Steuersenkung im selben 
Ausmaß im privaten Sektor in einem Modell der Interessenübereinstimmung 
von politischen Entscheidungsträgern und Mitgliedern der Gebietskörperschaft 
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Wird die Annahme aufgegeben, daß eine Interessenharmonie zwi-
schen politischen Entscheidungsträgern und Wählern (Wählermehrheit) 
besteht, so kann nicht mehr plausibel vorausgesagt werden, daß die Po-
litiker hinsichtlich der Verwendung eines von einer übergeordneten Ge-
bietskörperschaft erhaltenen Transferbetrages die gleichen Entscheidun-
gen treffen werden wie die Bürger im Falle einer Steuersenkung im sel-
ben Ausmaß94. Empirische Beobachtungen scheinen darauf hinzudeuten, 
daß Transfers an öffentliche Haushalte vergleichsweise stärker auf eine 
Erhöhung öffentlicher Ausgaben wirken als dies bei allgemeinen Steuer-
senkungen der Fall ist95. 

Aber auch institutionelle Gründe sind dafür maßgebend, daß Steuer-
variationen als Reaktion auf TG im Empfängerhaushalt nicht immer 
möglich sind. Fehlende oder beschränkte Einnahmenautonomie der 
(nachgeordneten) Empfängerhaushalte erlaubt es diesen u. U. nur in 
begrenztem Ausmaß oder überhaupt nicht, Steuererhöhungen bzw. 
Steuersenkungen vorzunehmen. In der Praxis dürfte dieser Fall auf die 
Bundesrepublik Deutschland und auf Österreich weitgehend zutreffen96• 

Anders zu beurteilen sind sicher die Verhältnisse in den USA und in der 
Schweiz. 

Setzt man in Annäherung an die Verhältnisse in der Bundesrepublik 
Deutschland und in Österreich die Einnahmenseite der transferempfan-
genden Haushalte konstant, so beschränken sich die Wirkungen im Haus-
halt des Transferempfängers auf die Auf teilung des Transferbetrages 
auf die verschiedenen öffentlichen Programme (dA/dTG = 1). 

In der graphischen Darstellung für Zwecke der Indifferenzkurvenana-
lyse kann dann von einem Zweigütermodell innerhalb des öffentlichen 
Sektors ausgegangen werden. In Figur 2 wird auf der Abszisse ein öf-
fentliches Programm abgetragen, von dem angenommen wird, daß auch 
übergeordnete Gebietskörperschaften ein Interesse an dessen Realisie-
rung haben (jurisdiktionsüberschreitendes Nutzengut). Es gilt daher als 
potentielles Unterstützungsgut. Die Ordinate mißt ein Programm, dessen 
Nutzen die Grenzen der Jurisdiktion nicht überschreitet und das daher 
nicht von einer anderen Gebietskörperschaft unterstützt wird97. Die Nei-
gung der Konsumgeraden drück die Preisrelation zwischen dem poten-
tiell unterstützten und dem nicht unterstützten Programm aus. Ein TG 
verursacht nun in jedem Fall eine Erhöhung des Einkommens und damit 
einen Einkommenseffekt (Figur 2). Bewirkt der TG eine Veränderung 
der Preisrelation zwischen den beiden Gütern, so tritt ein Substitutions-
effekt auf (Figur 6). 

84 Gramlieh, 1977, S. 225 f. 
95 Gramlieh, 1977, S. 234. 
86 Bös, 1978, S. 102 f. 
V7 Mushkin und Cotton, 1969, S. 33. 
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Nicht- ,:--. 
Unter-
stützungs 
guty 

c 

A 

o L-._....L....-'---~B~:::!Ioo.D---~ Unterstützungsgut X x1 x2 

Figur 2 

In der weiteren Analyse der Wirkungen der verschiedenen Typen von 
TG wird nach dem Zweigütermodell des öffentlichen Sektors vorgegan-
gen. Dabei ist zu betonen, daß auch bei diesem Modell die theoretischen 
Annahmen nur eingeschränkt mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Die 
Ergebnisse der Wirkungsanalyse sind daher mit entsprechendem Vorbe-
halt zu betrachten. Dennoch geben sie in der Tendenz einige Verhaltens-
hypothesen wieder, deren vorläufige Gültigkeit von Fall zu Fall in der 
Praxis nachzuprüfen ist. 

3.3.1. TG zur allgemeinen Verwendung (ohne Verwendungsauflage) 

TG zur allgemeinen Verwendung (ohne Verwendungsauflage) bewir-
ken im Empfängerhaushalt einen Einkommenseffekt. Die Präferenz-
struktur des Empfängers erfährt dadurch unmittelbar keine Änderung. 
Es hängt nun von den Einkommenselastizitäten der (kollektiven) Nach-
frage in bezug auf das Gut X und auf das Gut Y ab, ob relative Verän-
derungen der Ausbringung als Folge der Transfergewährung eintreten. 
Wird angenommen, daß die Einkommenselastizität der Nachfrage in be-
zug auf beide Güter positiv ist, so wird die Transfergewährung bei bei-
den Gütern eine Ausbringungserhöhung verursachen, die jeweils kleiner 
ist als der Transferbetrag. Es gilt daher für X: (0 < dXldTG < 1) und 
entsprechend für Y: (0 < dYldTG < 1). 

Für die relative Veränderung der Ausbringungserhöhung sind dann 
die Einkommenselastizitäten der beiden Güter nach Transfergewährung 
maßgebend. In Figur 3 stellt P2 den Fall dar, in dem die Einkommens-
elastizitäten in bezug auf X und in bezug auf Y nach Transfergewährung 
zu keiner Änderung in der Ausbringungsrelation führen (dXIX = dYIY). 
Ist die Einkommenselastizität in bezug auf X höher als jene in bezug auf 
Y, so wird sich die Ausbringung des Gutes X stärker erhöhen als jene von 
Y (dXIX > dY/Y). Diese Situation ist in P3 dargestellt. P4 zeigt jenen 
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Punkt, wo die Ausbringung des Gutes Y infolge einer höheren Einkom-
menselastizität sich relativ zu der des Gutes X erhöht (dX/X < dY/Y). 

y 

D x 

Figur 3 

Wird die Einkommenselastizität der Nachfrage nach Transfergewäh-
rung in bezug auf X größer als 1 angenommen, so müssen über den 
Transferbetrag hinaus Mittel, die bisher für Y verwendet wurden, abge-
zogen und für X verwendet werden. Das Gut Y könnte in diesem Fall 
als "inferiores Gut" bezeichnet werden. Ist die Einkommenselastizität 
in bezug auf X gleich 1, so bedeutet dies, daß der Transferbetrag aus-
schließlich für X verwendet wird. Y wäre dann als "Sättigungsgut" zu 
bezeichnen. 

TG ohne Verwendungs auflage können betraglich beschränkt oder of-
fen gewährt werden. Die offene Gewährung erfolgt meist als Prozent-
satz einer Bemessungsgrundlage, die als Differenz zwischen einem 
durchschnittlichen Sollwert und einem tatsächlich erzielten Istwert der 
Einnahmen oder der Finanzkraft formuliert wird. Die Bemessungs-
grundlage erhält in diesem Fall den Charakter einer Empfangsauflage. 
Mögliche Anpassungen der Bemessungsgrundlage mit dem Ziel der Er-
langung zusätzlicher Transfermittel müssen dann berücksichtigt werden. 

3.3.2. TG zur spezifischen Verwendung (mit Verwendungsauflage) 

TG zur spezifischen Verwendung (mit Verwendungsauflage) sind in 
ihrer Wirkung verschieden je nach der Höhe der Transfersumme zu 
beurteilen. Solange die Transfersumme unter dem Betrag bleibt, den der 
Empfängerhaushalt auch ohne Transfergewährung für das geförderte 
Programm ausgegeben hätte, ergibt sich lediglich ein Einkommenseffekt, 
dessen Wirkungen gleich zu beurteilen sind wie bei einem TG ohne Ver-
wendungsauflage. Die Verwendungsauflage erweist sich in diesem Falle 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44582-0 | Generated on 2025-11-19 08:44:15



182 Christian Smekal 

als eine überflüssige Determinierung, die zusätzliche Verwaltungs kosten 
verursacht. Im Vergleich zu einem zweckgebundenen TG können bei 
gleichem Zielerreichungsgrad diese vermeidbaren Kosten als "excess 
burden" interpretiert werden98• Dieser Fall ist in Figur 4 dargestellt, 
wo der zweckgebundene TG wie ein Transfer zur allgemeinen Verwen-
dung wirkt (TG = BD < aXl). 

x 

Figur 4 

Erst wenn die Transfersumme für das geförderte Programm X über 
den Betrag hinausgeht, den der Empfänger bisher schon für diesen 
Zweck bereitgestellt hat, trete Lenkungseffekte ein. Die über das bis-
herige Erfüllungsniveau hinausgehenden Transfermittel werden zur 
Gänze für die geförderte Aufgabe verwendet werdenD9 (Punkt P2 in Fi-
gur 5i BD > aXl). Die Ausdehnung des Programms auf X2 ist eine Min-
destbedingung. Selbstverständlich kann die Ausdehnung auch größer 
sein (Xa), was von der Einkommenselastizität der Nachfrage in bezug auf 
X abhängt. 

Betragsmäßig beschränkte TG mit Verwendungsauflage geben das 
Ausmaß an, in dem Einkommenseffekte im Empfängerhaushalt entste-
hen. Bei offenen Zwecktransfers läßt sich das Ausmaß der Transfersum-
me für den Geber nicht bestimmen. Wie bei den TG ohne Verwendungs-
auflage dürfte der Unterschied der beiden Formen darin zu sehen sein, 
daß offene TG den Empfänger anregen, die Bemessungsgrundlage im In-
teresse höherer Transferbeträge anzupassen. Ganz allgemein würde das 
bedeuten, daß offene TG vom Standpunkt des Transfergebers einen ver-
gleichsweise größeren Lenkungsgrad aufweisen10o• 

D8 Andel, 1977 b, S. 502. 
99 Gantner, 1977 b, S. 40 f. 
100 Waldauer, 1973, S. 213, 220 f. 
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Figur 5 

3.3.3. TG zur spezifischen Verwendung mit Finanzierungsauflage 
(Finanzierungs beteiligung des Empfängers) 

183 

Wird die Gewährung spezifischer TG an die Bedingung einer finan-
ziellen Eigenleistung geknüpft, tritt im unterstützten Programm ein 
Preissenkungseffekt auf, der Substitionseffekte auslöst. Da das durch-
schnittliche "Preisniveau" im Haushalt gesunken ist, ergibt sich auch 
eine reale Einkommenserhöhung, die beiden Programmen im Empfän-
gerhaushalt zugute kommt. Es ist nun die Preiselastizität der Nachfrage 
in bezug auf das geförderte Programm, die bestimmt, welche Ausbrin-
gungsänderungen im Haushalt bezüglich beider Güter entstehen. 

Wird die Preiselastizität der Nachfrage in bezug auf das unterstützte 
Programm X gering angenommen (ep < 1), so wird ein Teil des Trans-
ferbetrages aufgrund des Realeinkommenseffektes für das Programm Y 
frei (P4 in Figur 6). Im umgekehrten Fall, wenn die Preiselastizität der 
Nachfrage hoch angenommen wird (ep > 1), so erfordert die Ausdehnung 
des Programms über den Transferbetrag hinaus den Abzug von Mitteln 
für das Programm Y (Pa). Ist die Preiselastizität der Nachfrage gerade 
1 (ep = 1), so wird das unterstützte Programm genau um den Transfer-
betrag ausgeweitet (P2). 

Um die gewünschten Ausbringungseffekte zu erzielen, ergibt sich als 
Konsequenz, daß die Höhe der Finanzierungsbeteiligung des Empfän-
gers mit der Preiselastizität der Nachfrage in bezug auf das geförderte 
Programm korrespondieren muß. Soll eine Ausdehnung des Programms 
erreicht werden, ist bei geringer Preiselastizität der Nachfrage auch 
eine geringere Finanzierungsbeteiligung des Empfängers zu fordern, da 
dadurch ein größerer Preissenkungseffekt erzielt wird. Bei einer ver-
gleichsweise höheren Preiselastizität der Nachfrage kann eine höhere Fi-
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nanzierungsbeteiligung verlangt werden, da geringe Preissenkungsef-
fekte bereits eine Ausweitung des unterstützten Programms auslösen101• 

y 

A 

o 

Figur 6 

Ist der zweckgebundene TG mit Finanzierungsauflage betraglich be-
schränkt, so fällt der Preissenkungseffekt mit Erreichung der unterstütz-
ten Ausbringung weg (X2 in Figur 7). Für eine zusätzliche Ausbringung 
gelten die Preisrelationen vor Transfergewährung102• Im Vergleich zu 
einem offenen TG mit sonst gleichen Bedingungen, ist unter der An-
nahme, daß für beide Fälle eine Preis elastizität der Nachfrage in bezug 
auf das geförderte Programm von größer als 1 gilt, mit einer geringeren 
Ausbringungserhöhung zu rechnen103• 

x 

Figur 7 

101 Gantner, 1977b, S. 52; Shoup, 1969, S. 628 f. 
102 Gantner, 1977 b, S. 44; Mushkin und Cotton, 1969, S. 34 ff. 
103 WaZdauer, 1973, S. 221. 
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Die betragsmäßigen Beschränkungen von TG mit Finanzierungsbetei-
ligung erfolgen in der Praxis meist mit dem Ziel, zu verhindern, daß 
durch die unterschiedliche Finanz(Eigenleistungs-)kraft der Empfän-
ger eine zu ungleiche Versorgung mit öffentlichen Leistungen eintritt. 
Um solche negativen Verteilungseffekte auszuschalten, kann entweder 
die Höhe der Finanzierungsbeteiligung oder die Höhe der Transferpro-
grammes nach Maßgabe der Finanzkraft variiert werden104• 

Die bereits erwähnte TG-Praxis im Bereich der sog. Privatwirtschaftsver-
waltung in Österreich, die sich außerhalb der verfassungsmäßig vorgezeich-
neten Kompetenzbestimmungen und im Rahmen eines weiten Ermessensspiel-
raumes der Verwaltung vollzieht, zeigt sehr ungleiche Finanzierungsbeteili-
gungssätze, wobei politische Faktoren oft stärkere Berücksichtigung finden 
als solche der Finanzkraft. Soweit der Bund als Transferempfänger auftritt, 
ist es im Bereich des Schulbaus zu einer regelrechten "Versteigerungspraxis" 
gekommen, indem Schulbauten des Bundes in jenen Gemeinden/Ländern er-
richtet wurden, die den höchsten Finanzierungsanteil anbieten konnten. In 
manchen Fällen gelingt es den Ländern, sich gegen eine ungleiche Behand-
lung durch den Bund dadurch zu schützen, daß sie vertragliche Zusicherungen 
verlangen, daß der Bund anderen Ländern bei gleichartigen Finanzderungs-
projekten keine günstigeren Finanzierungsbeteiligungen zugestehtlos. 

4. Ausgestaltungseffizienz von TG im Hinblick auf vorgegebene Ziele 

4.1. Allgemeine Probleme einer Zielanalyse von TG 

TG sind in der Praxis durch ein hohes Maß an Zielungenauigkeit, 
sowohl was die genaue Beschreibung des Ziels und die quantitative 
Festlegung des Zielerreichungsgrades (z. B. Senkung der Arbeitslosen-
rate, Erhöhung der Finanzkraft/des Einkommens, Ausbringungsmenge 
bestimmter Programme) als auch was die Bestimmung der Frist, inner-
halb der das/die vorgegebene(n) Ziel(e) erreicht werden soll(en), betrifft, 
gekennzeichnet106• 

Die Ursache dafür ist in erster Linie darin zu sehen, daß TG selten 
isoliert für ein Ziel, sondern meist für mehrere Ziele eingesetzt werden. 
Diese Ziel komplexität birgt einerseits die Gefahr in sich, daß ein 
Transferprogramm mit zu vielen Zielen überfrachtet, dadurch zu kom-
pliziert ausgestaltet und sein Zielerreichungsgrad insgesamt verringert 
wird107• Handelt es sich um Ziele, deren gleichzeitige Verfolgung zu einer 
wechselseitigen Beeinträchtigung der Erfüllung der Einzelziele führt, 
so tritt andererseits das Problem der Zielrangordnung bzw. Zielgewich-

104 Musgrave und Musgrave, 1973, S. 635 ff. 
105 Vgl. Smekal, 1977 b, S. 59 ff. und 87. 
106 In Anlehnung an Mag, 1976, S. 49. 
108 In Anlehnung an Mag, 1976, S. 49. 
107 Noto, 1977, S. 264. 
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tung auf. Diese müssen festgelegt werden, um zu zeigen, bei welchen 
Zielen und in welchem Ausmaß ein geringerer Zielerreichungsgrad hin-
genommen werden kann108• Für Transferprogramme, die gleichzeitig 
Verteilungsziele und/oder Allokations- und Stabilisierungsziele verfol-
gen, erscheint eine solche Zielkonfliktlösung besonders notwendig, wenn 
sie auch in der Praxis selten erfolgt. 

Die Festlegung einer Zielrangordnung bzw. -gewichtung bei TG stößt 
auch deshalb auf Schwierigkeiten, weil Transfergeber und Transfer-
empfänger häufig die Einzelziele im Zielbündel unterschiedlich bewer-
ten. Die Transaktionsziele des Transfergebers sind dann mit den Erwar-
tungszielen des Transferempfängers nicht identisch. So kann beispiels-
weise der Bund ein Transferprogramm vorrangig auf das Stabilisie-
rungsziel ausrichten, während die Gemeinden als Empfänger das Allo-
kationsziel in den Vordergrund stellen. Streben der Bund oder die Län-
der eine Beeinflussung der Allokation auf Gemeindeebene an, so neigen 
letztere häufig dazu, den Verteilungseffekten des Programms einen hö-
heren Stellenwert einzuräumen109• Um eine "Gleichschaltung von Trans-
fergebern und Transferempfängern" im Hinblick auf die Ziele bzw. 
Zielrangordnung zu erreichen, müssen der Einführung von Transferpro-
grammen u. U. Kooperations- und Koordinationsverfahren vorausgehen. 
Damit verbundenen Zeit- und Verwaltungskosten sind dann mögliche 
Gewinne aus einer Erhöhung der Mitwirkungsbereitschaft, der Verbes-
serung des Zielerreichungsgrades und der Verringerung von Kontroll-
kosten gegenüberzustellen. Da TG-Programme grundsätzlich auf dem 
Prinzip der Freiwilligkeit des Empfängers beruhen, sich "lenken zu las-
sen oder nicht", kommt diesem Gesichtspunkt eine nicht zu unterschät-
zende Bedeutung zu110• 

Dem Problem der Zielkomplexität steht jenes der "Zielfakultativität" 
gegenüber. Wird ein Transferprogramm für mehrere Zielalternativen 
eingerichtet, so erhält der Transfergeber einen zeitlichen und sachlichen 
Spielraum, wann er das Programm für welche Zwecke einsetzen will. 
So können z. B. die Voraussetzungen, an die das GG die Gewährung von 
Finanzhilfen des Bundes an die Länder (Gemeinden) nach Art. 104 a 
Abs. 4 knüpft, in diesem Sinne als Zielalternativen interpretiert werden. 
Demnach ist der Bund ermächtigt, Finanzhilfen für folgende Zwecke zu 
gewähren: 

(1) Zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleich-
gewichts oder (2) zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im 
Bundesgebiet oder (3) zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums. 

108 Vgl. Zimmermann, 1977, S. 179. 
100 Vgl. auch Gantner, 1977 C, S. 443 f. 
110 Vgl. Smekal, 1977 a, S. 274 f. 
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Die Allgemeinheit der Formulierung und die Breite der Alternativen 
geben hier dem Bund ein potentielles Instrument in die Hand, mit dem 
er nahezu jederzeit und für alle wirtschaftsbezogenen Investitionen der 
Länder (Gemeinden) Finanzhilfen leisten kann111• Die Gefahr, daß diese 
Finanzhilfen zu einem Dauerfinanzierungsinstrument des Bundes für 
Länder-(Gemeinde)investitionen "umfunktioniert" werden, liegt auf der 
Hand112• 

Abstimmungsprobleme bei der Zielbestimmung von TG ergeben sich auch 
dann, wenn mehrere Transfergeber sich an einem Transferprogramm beteili-
gen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. So können theoretisch Bund und 
Länder ein gemeinsames Transferprogramm für Gemeinden vorsehen, umge-
kehrt können mehrere Länder oder (mehrere) Länder und (mehrere) Gemein-
den Transferprogramme an den Bund richten. In österreich, wo den Ge-
meinden neben den Ländern faktisch eine staatliche Eigenständigkeit zuer-
kannt wird, sind solche zwischenstaatlichen Mischfinanzierungen sehr häufig. 
Vor allem im Straßenbau leisten Gemeinden und Länder bei bestimmten Pro-
jekten beträchtliche Finanzierungsbeiträge an den Bund. 

4.2. Ausgewählte Zielsetzungen und zielgeredlte Ausgestaltung von TG 

Im folgenden wird versucht anhand ausgewählter Zielsetzungen zu 
zeigen, wie TG ausgestaltet sein sollten, damit eine bestmögliche Ziel-
erfüllung erreicht wird. Die Zusammenstellung und Auswahl der Ziele 
erfolgt zum einen aufgrund der Beobachtung von wichtigen in der Reali-
tät vorkommenden Transferprogrammen, zum anderen in Anlehnung an 
die in der diesbezüglichen Literatur behandelten Zielsetzungen. Der An-
spruch auf Vollständigkeit wird nicht erhoben. 

4.2.1. Internalisierung externer Effekte 

Da einerseits Jurisdiktionen (Gemeinden, Länder) nicht nach ökonomi-
schen (Nutzensprengel der Produktion öffentlicher Güter), sondern nach 
politischen/historischen Gesichtspunkten zustande kommen und anderer-
seits öffentliche Güter in hohem Maße die Eigenschaft der Unteilbarkeit 
aufweisen, ist die Produktion mancher öffentlicher Güter mit Nutzen 
verbunden, die über die produzierende Jurisdiktion hinausreichen. Da 
die extern anfallenden Nutzen in die Produktionsentscheidung der Ju-
risdiktion nicht eingehen besteht die Gefahr einer suboptimalen Ausbrin-
gung des betreffenden öffentlichen Gutes113• Um die Höhe der Produktion 
in übereinstimmung von sozialen Kosten und sozialen Nutzen zu be-
stimmen, ist es notwendig, die Kosten der externen Nutzen zu interna-
lisieren. Als Intrument dafür bieten sich TG theoretisch geradezu ideal 
an. 

111 Schmidt-Bleibtreu und Klein, 1973, S. 821 ff. 
112 Holch, 1973, S. 115 ff. 
113 Olson, 1977, S. 66 f.; Breton, 1977b, S. 77 ff. 
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In der Praxis setzt die Abgeltung externer Effekte durch TG die Er-
mittlung der externen Nutzen und der externen Kosten voraus. Dies ist 
in beiden Fällen nicht hinreichend möglich. Bezüglich der Kosten wäre 
z. B. die Kenntnis notwendig, ob die Produktion mit steigenden oder 
sinkenden Skalenerträgen verbunden ist, um eine entsprechende Abgel-
tung vornehmen zu können114• Bevor man sich um die Internalisierung 
externer Effekte bemüht, wäre auch die Vorfrage zu klären, ob in der 
produzierenden Jurisdiktion die Ausbringungshöhe von rationalen Wäh-
lerpräferenzen bestimmt wird oder ob politische Verzerrungen bereits 
innerhalb der Jurisdiktion zu Abweichungen von der Pareto-Optimalität 
geführt haben. 

Kann das Ausmaß der externen Effekte ungefähr abgeschätzt werden, 
so gilt, daß in den Fällen, in denen der Nutzenradius die Jurisdiktions-
grenzen nur wenig überschreitet, eine direkte horizontale Kostenabgel-
tung zwischen den beteiligten Jurisdiktionen zielführend wäre. Kommt 
eine bargaining-Lösung (möglicherweise durch Behauptung von free-
rider-Positionen) nicht zustande, so erhält die nächst höhere Regierungs-
ebene die Möglichkeit, entweder eine Lösung als Schiedsrichter zu er-
zwingen oder durch TG von oben den Ausgleich herbeizuführen115• Da-
bei ist zu berücksichtigen, daß die Internalisierung durch die höhere Ju-
risdiktion in dem Maße negative Verteilungs effekte nach sich zieht, in 
dem im Wege einer allgemeinen Finanzierung auch Bürger zur Zahlung 
herangezogen werden, die nicht Nutznießer der betreffenden Produktion 
sind116• Aus diesem Gesichtspunkt wären direkte horizontale TG über-
legen. Ist der Nutzenradius eines öffentlichen Gutes soweit gezogen, daß 
die Nutzen außerhalb der produzierenden Jurisdiktion umfangmäßig 
größer sind als innerhalb der Jurisdiktion, so wäre es sinnvoller, anstelle 
der Internalisierung der Kosten durch TG die Aufgabe zu "externali-
sieren", d. h. auf die nächst höhere Ebene zu übertragen. 

Aus diesen überlegungen ergibt sich, daß TG zur Internalisierung ex-
terner Effekte (1) zweckgebunden für ein bestimmtes nutzenstreuendes 
Gut, (2) betragsmäßig offen nach Maßgabe der Produktion dieses Gutes 
und (3) mit Finanzierungsbeteiligung der produzierenden Jurisdiktion 
im Ausmaß der auf die internen Nutzen entfallenden Kosten zu gewäh-
ren sind117• 

Bei der Bestimmung der Höhe des zur Internalisierung erforderlichen 
TG ergibt sich das Problem, daß die übergeordnete Ebene die externen 
Nutzen möglicherweise zu niedrig einschätzt, um nur einen geringeren 

114 Olson, 1977, S. 71 f.; Thöni, 1977 a, S. 24. 
115 Tiebout, 1977, S. 49. 
116 Vgl. Andel, 1977 b, S. 499. 
117 Schultze, 1974, S. 181; Shoup, 1969, S. 630 f.; Musgrave und Musgrave, 

1973, S. 595 ff.; Mushkin und Cotton, 1969, S. 43 ff. 
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oder gar keinen TG bereitstellen zu müssen. Unter Umständen erklärt 
sie sich erst zur Zahlung bereit, wenn die Unterschreitung eines na-
tionalen/regionalen Standards droht118• Auf der anderen Seite werden 
die Produzenten externer Nutzen diese sehr hoch einschätzen, wenn sie 
dadurch in den Genuß höherer Abgeltungen gelangen können. Je all-
gemeiner solche Abgeltungen gefordert und durchgesetzt werden, desto 
eher ist die Annahme gerechtfertigt, daß die Absicht einer verteilungs-
politischen Besserstellung den "wahren" Hintergrund der finanzpoliti-
schen Forderung bildet. Wenn von seiten der großen Städte der sog. 
abgestufte (veredelte) Bevölkerungsschlüssel u. a. auch mit den Kosten 
der Zentralität von Aufgabenerfüllungen begründet wird119, so stellt aus 
theoretischer Sicht ein spezifischer, betragsmäßig offener TG das Mittel 
der Wahl dar. Verteilungsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Mit-
telverteilung können nicht als zieladäquates Instrument zur Internali-
sierung dieser externen Effekte angesehen werden. 

4.2.2. Beeinflussung ("Meritorisierung") des Leistungsangebotes 
des Empfängers 

Geht es bei der Internalisierung externer Effekte darum, die Ausbrin-
gung eines öffentlichen Gutes mit den gegebenen Präferenzstrukturen 
in übereinstimmung zu bringen, so liegt dieser Zielsetzung die Einsicht 
zugrunde, daß lokale bzw. regionale Präferenzen aus der Sicht einer 
höheren Präferenzebene korrigiert werden müssen120• Die Gesichtspunk-
te der höheren Ebene sind dabei vornehmlich solche der Gleichheit (Er-
reichung nationaler/regionaler Mindeststandards in quantitativer und 
qualitativer Hinsicht) und der Raumordnung im weitesten Sinne. Im 
Vordergrund stehen Schulprogramme, Verkehrsprogramme, Gesund-
heitsprogramme, Raumentwicklungsprogramme und in neuerer Zeit 
Umweltschutzprogramme. 

Werden TG zur Beeinflussung der Produktion im Sinne übergeordne-
ter Standards eingesetzt, so ergibt sich als erstes Problem die Spezifika-
tion der Transferfunktion. Je allgemeiner das Transferprogramm defi-
niert ist, desto ungenauer wird der Grad der Zielerreichung und desto 
schwieriger gestaltet sich deren Kontrolle. Auf der Empfängerebene steht 
diesen Nachteilen der Vorteil gegenüber, daß in gewissem Umfang die 
Einbringung eigener Präferenzvorstellungen möglich wird. Je genauer 
das Programm vorgeschrieben wird, desto einfacher dürfte der Kontroll-
vorgang sein121• Für die Empfänger wird der Spielraum zur Durchset-

118 Mushkin und Cotton, 1969, S. 43 f. 
118 Vgl. Gantner, 1978; Albers, 1977 c, S. 221. 
120 McLure, 1971, S. 477. 
121 Mushkin und Cotton, 1969, S. 37. 
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zung eigener Vorstellungen entsprechend enger. Schreibt das Pro-
gramm Verhaltensvorschriften vor, die ohnehin mit den Präferenzen 
der Empfänger übereinstimmen, so entsteht eine überdeterminierung 
des Programms verbunden mit Verwaltungs kosten, die ohne Verringe-
rung der Zielerreichung hätten vermieden werden können (excess bur-
den). 

Die Frage, in welcher Höhe die Empfängerebene zur Mitfinanzierung 
heranzuziehen ist, kann nur allgemein beantwortet werden. Die größte 
Effizienz ist gegeben, wenn die Finanzierungsbeteiligung des Empfän-
gers so festgesetzt wird, daß die vorgegebenen Standards zu den geringst 
möglichen Kosten für den Transfergeber erreicht werden. Danach wäre 
der Beteiligungssatz in Kenntnis und in Abhängigkeit der Präferenzen 
der empfangenden Ebene für das geförderte Programm variabel fest-
zusetzen. Wird der Beteiligungssatz zu hoch gewählt, so ist die gewünsch-
te Ausbringungshöhe gefährdet, wird er zu niedrig festgesetzt, so tritt 
ein zusätzlicher Einkommenseffekt im Empfängerhaushalt auf122, der 
eine Unterstützung über das geplante Ausmaß hinaus darstellt. 

Für die konkrete Ausgestaltung von TG als Instrument zur Errei-
chung vorgegebener Standards im Hinblick auf bestimmte öffentliche 
Güter kann aus den obigen überlegungen gefolgert werden, daß eine 
spezifische Zweckbindung (1) mit (variabler) Finanzierungsbeteiligung 
(2) zielkonform ist. Die TG sind zusätzlich betragsmäßig beschränkt 
einzusetzen (3), da nur ein vorgegebener Mindeststandard unterstützt 
werden soll. 

Werden Standards von Programmen aus übergeordneter Sicht so hoch 
angesetzt, daß der Transfergeber dauernd und allgemein einen über-
wiegenden Finanzierungsanteil übernehmen muß, so sind Instrument-
alternativen zu überlegen. Zum einen kann die übergeordnete Ebene 
die Aufgabe "nach oben" ziehen und selbstverantwortlich erfüllen123, 

oder es können kooperative Finanzierungsformen eingerichtet werden, 
wie dies in der Bundesrepublik Deutschland durch das Institut der Ge-
meinschaftsaufgaben nach Art. 91 a GG geschehen isV24• Im letzteren 
Fall ergibt sich aus staatsrechtlicher Sicht ein Problem hinsichtlich der 
"Qualität" der Planungsgremien, da u. U. zu befürchten ist, daß sich 
neben den beteiligten Regierungen eine neue Planungs-Regierungsebene 
installiert125• 

122 Mushkin und Cotton, 1969, S. 37 ff. 
123 Musgrave und Musgrave, 1973, S. 646 f. 
124 Liesegang und Plöger, S. 228 ff.; Schmidt-Bleibtreu und Klein, 1973, 

S. 721 ff. 
125 Kirn, 1976. 
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4.2.3. Unterstützung von Konsumentenpräferenzen 
(Demokratisierung) 

191 

Einen Sonderfall von "Meritorisierung" stellen jene Transferpro-
gramme dar, mit deren Hilfe das Ziel verfolgt wird, die Ausgabenpro-
gramme der geförderten Haushaltsebene mit den Wählerpräferenzen in 
übereinstimmung zu bringen. Da sich diese Meritorisierung aber nicht 
auf konkrete Ausgabenprogramme, sondern auf ein allgemeines politi-
sches (demokratisches) Verhalten der Empfängerhaushalte bezieht, er-
geben sich andere Konsequenzen für die zieladäquate Transfergestaltung 
als unter 4.2.2. 

Im Zusammenhang mit der Diskussion über die Einführung des 
"Revenue Sharing" in den USA wurde immer wieder der Vorwurf an 
die Gemeinden und vor allem an die größeren Städte erhoben, daß die 
Entscheidungen über deren Ausgabeprogramme nicht in übereinstim-
mung mit den Wählerpräferenzen erfolgten. Einerseits durch personal-
intensive Verwaltungsineffizienz, andererseits durch kostenintensive 
Prestigeobjekte, würden in vielen Städten jene Mittel entzogen, die für 
die Erfüllung der sozialen und wirtschaftlichen Aufgaben notwendig 
seien126• Der Versuch dieser Städte, die Kosten der zweckentfremdeten 
Mittelverwendung über TG-Programme auf andere zu überwälzen, sei 
aus allokationspolitischen und verteilungspolitischen Gründen abzuleh-
nen127• 

Um einerseits die "lokale Desinteressiertheit" der Wähler128 zu über-
winden und andererseits die politischen Verantwortlichen zu vermehrter 
Anwendung demokratischer Präferenzäußerungsverfahren anzuleiten, 
wird vorgeschlagen, TG mit entsprechenden Verhaltensauflagen einzu-
setzen. Die Förderung bestimmter öffentlicher Programme könnte in 
diesem Sinne davon abhängig gemacht werden, daß der Programmer-
mittlung eine öffentliche Diskussion (einschließlich Hearings) und Ab-
stimmung anhand von Programmalternativen vorausgeht und eine de-
mokratisch abgestimmte Finanzplanung, in die das Projekt einge-
bettet ist, vorgelegt wird129• Zusätzlich könnten Nebenauflagen, wie z. B. 
die besondere Berücksichtigung von Minderheiten (Farbigenprobleme in 
den USA!) vorgeschrieben werden130• 

Erfolgt die Programmermittlung aufgrund der Wählerpräferenzen, so 
können das TG-Programm allgemein als "Ziel-Programm" (target 

I!G Committee, Drabkin, 1971, S. 356 f. 
127 Lugar, S. 286 f. 
128 Strauss, 1976, S. 341 ff. 
128 Lugar, 1976, S. 286 f. 
130 Musgrave und Musgrave, 1973, S. 812; Pressman, 1975, S. 38; Schultze, 

1974, S. 188. 
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grants)131 ohne spezielle Auflagen für die Produktionserstellung formu-
liert und die Zuschüsse für den laufenden und/oder Investitionsauf-
wand gewährt werdenl32. Die Innovationshemmungen einer engen 
Zweckbindung würden dadurch zusätzlich vermieden. Die Höhe der 
Zuschüsse in bezug auf das Gesamtprogramm müßte in Grenzen gehalten 
werden können, da es sich ja um die Realisierung von Präferenzen des 
Empfängerhaushaltes handelt und dem Finanzierungsbeitrag lediglich 
eine induzierende Funktion zukommt. Mit zunehmender Höhe des Trans-
feranteils kann angenommen werden, daß das Verteilungsziel im Finanz-
ausgleich in den Vordergrund der TG-Aktion tritt. Ganz allgemein sind 
präferenzunterstützende TG-Programme mit Zeit aufwand und hohen 
Vorbereitungskosten verbunden. Es kann aber die berechtigte Frage 
gestellt werden, ob Zeit und Kosten des Demokratisierungsverfahrens 
nicht zu den selbstverständlichen Aufgaben eines demokratisch legiti-
mierten Selbstverwaltungskörpers gehören. 

Die Ausgestaltung des TG für die dargelegte Zielsetzung erfordert (1) 
eine (weite, zielbezogene) Zweckbindung, (2) eine verhältnismäßig hohe 
Finanzierungsbeteiligung und (3) eine betragsmäßig offene Unterstüt-
zung, da der Umfang des Programms durch die Präferenzen der empfan-
genden Ebene bestimmt wird. Nur wenn bei einem verteilungspolitisch 
motivierten hohen Transferanteil des Transfergebers die Gefahr besteht, 
daß die Wähler im Empfängerhaushalt ihre Präferenzen zu hoch ein-
schätzen, ist eine betragsmäßige Beschränkung des Transferprogramms 
angebracht. 

4.2.4. Bedarfsgerechtigkeit: Finanzkraft - Finanzbedarfsausgleich 

Sind einzelne gebietskörperschaftliche Haushalte oder eine gebiets-
körperschaftliche Ebene aus finanziellen Gründen nicht (mehr) in der 
Lage, ein allgemein akzeptiertes Versorgungsniveau mit öffentlichen 
Gütern zu gewährleisten, so wird im Interesse der Bedarfsgerechtigkeit 
ein finanzieller Ausgleich erforderlich. Je nachdem, bei welchen Anbie-
tern öffentlicher Güter die Gefahr einer Unterversorgung droht, kann 
von einem horizontalen oder von einem vertikalen Versorgungsungleich-
gewicht gesprochen werden. Um mit Hilfe von TG einen finanziellen 
Ausgleich vornehmen zu können, ist es notwendig, (1) den Tatbestand zu 
beschreiben, der die Transferaktion auslöst, (2) die Bemessungsgrund-
lage zu bestimmen, auf die sich die Transferzahlung bezieht und (3) den 
Grad anzugeben, bis zu dem der Ausgleich vorgenommen werden soll. 

Was den Tatbestand betrifft, so kann dieser in Analogie zu den inter-
sektoralen Transferzahlungen an private Haushalte, durch folgende 

181 Schultze, 1974, S. 186 f. 
132 Streeter, 1975, S. 14 ff. 
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Merkmale charakterisiert werden133 : Die eigene Leistungsfähigkeit ist 
ausgeschöpft bzw. kann nur durch überdurchschnittliche Anstrengungen 
erhöht werden, das allgemein akzeptierte Verorgungsniveau wird un-
terschritten und/oder besondere außerordentliche Aufwendungen führ-
ren zu einem Absinken des Versorgungsniveaus unter die Grenze der 
Zumutbarkeit für die Bevölkerung. Bezüglich der Festlegung der Be-
messungs grundlage und des Grades des Ausgleichs sind horizontale Aus-
gleichserfordernisse zwischen Haushalten derselben gebietskörperschaft-
lichen Ebene und vertikale Ausgleichserfordernisse zwischen verschiede-
nen gebietskörperschaftlichen Haushaltsebenen zu unterscheiden. 

4.2.4.1. Horizontale Ausgleichserfordernisse 
Finanzkraft und Finanzbedarf sind nicht für sich allein, sondern nur 

in Relation zueinander als Indikatoren für ein finanzielles Ungleichge-
wicht zwischen Ländern einerseits und zwischen Gemeinden andererseits 
verwendbar. Werden Finanzkraft als relative fiskalische Leistungsfä-
higkeit (Steueraufkommen bei gleicher Steuertechnik und Steueran-
strengung) und Finanzbedarf als relatives öffentliches Versorgungsni-
veau definiert, so zeigt sich, daß entweder bei gleichem öffentlichen Ver-
sorgungsniveau die individuelle Steuerbelastung zwischen Gemeinden 
bzw. zwischen Ländern divergieren kann, oder bei gleicher individueller 
Steuerbelastung unterschiedliche öffentliche Versorgungsniveaus zwi-
schen Ländern bzw. zwischen Gemeinden realisiert werden können134• 

Der Ansatz Buchanans, die Differenz zwischen steuerlicher Leistungs-
fähigkeit und öffentlichem Versorgungsniveau nutzentheoretisch zu be-
stimmen, stößt auf die bekannten Schwierigkeiten der Nutzenbewertung. 
In der Praxis wird daher so vorgegangen, daß bei Vorliegen außerge-
wöhnlicher Belastungen besondere bedarfsbezogene Ausgleichsmaßnah-
men vorgesehen werden, während zur Vermeidung von Abweichungen 
vom durchschnittlichen öffentlichen Versorgungsniveau auf Maßnahmen 
zum Ausgleich der mangelnden Finanzkraft zurückgegriffen wird135• 

Vertikale TG sind sowohl für bedarfsbezogene wie auch für finanz-
kraftbezogene Ausgleichsmaßnahmen in hohem Maße geeignet, sofern 
es gelingt, operationale Bemessungsgrundlagen für die Ausgleichszah-
lungen zu finden. Das örtliche Steueraufkommen (fiscal capacity) ist bei 
gleicher Steueranstrengung nur bedingt ein Maßstab für wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit, vor allem dann, wenn beispielsweise auf Gemeinde-
ebene historisch überholte Realsteuern herangezogen werden. Nimmt 
man das regionale/lokale Volkseinkommen als Grundlage (income ca-

133 Albers, 1977 b, S. 863 f. und 871 f. 
134 Vgl. Buchanan, 1950, S. 583 ff.; Mushkin und Cotton, 1969, S. 27. 
135 Albers, 1964, S. 276 ff. 

13 Schriften d. Vereins!. Soclalpolltlk 96'11 
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pacity), stellt sich die Frage, ob auf das Einkommen nach dem Produk-
tionsgebiet oder nach dem Wohngebiet abgestellt werden S01l136. Wird 
auf das Wohngebiet abgestellt, so sind Umlenkungen von Produktions-
faktoren aus den Produktionsstandorten nicht ausgeschlossen. Schließ-
lich ist weiter zu überlegen, ob statt auf das tatsächliche Einkommen 
nicht auf das potentielle Einkommen (earnings capacity) abgestellt wer-
den müßte, da das realisierte Einkommen immer nur die Inanspruch-
nahme, nicht aber das Vorhandensein von Ressourcen widerspiegeW37• 

In diesem Fall müßte der Festlegung der Bemessunggrundlage eine Po-
tentialanalyse vorausgehen, deren Bewertungsschwierigkeiten nicht ge-
ringer einzuschätzen sind als beim nutzentheoretischen Konzept Bucha-
nans. In der Praxis wird man daher nicht darum herumkommen, den 
Begriff der Finanzkraft vor dem Hintergrund der Steuer- und Wirt-
schaftsstruktur eines Landes politisch-administrativ zu bestimmen und 
festzulegenl38• 

Die Bestimmung des Grades, bis zu dem ein Finanzbedarf-Finanz-
kraft-Ausgleich durch eine übergeordnete Haushaltsebene vorgenommen 
werden soll, ist abhängig von der Einschätzung möglicher negativer 
Wirkungen auf die Leistungsanstrengung bzw. auf die Mobilität der 
Produktionsfaktoren in den begünstigten, aber auch in den nicht begün-
stigten Gebieten. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, daß auch ein 
100 %iger Ausgleich des Unterschiedsbetrages keineswegs zu einem Aus-
gleich des unterschiedlichen Versorgungsniveaus mit öffentlichen Gütern 
führen muß. Ist ein solcher Ausgleich bei ganz bestimmten öffentlichen 
Gütern erwünscht, so müßte im Sinne einer Meritorisierung eine spe-
zielle Zweckbindung der Ausgleichsmittel erfolgen139• Aus diesen Grün-
den wird in der Praxis von einem vollständigen Finanzkraft-Finanzbe-
darf-Ausgleich abgegangen und nur ein tendenzieller Ausgleich der Fi-
nanzkraftdispari täten vorgenommen 140. 

Bei der Ausgestaltung der TG zum Ausgleich mangelnder Finanzkraft 
nachgeordneter gebietskörperschaftlicher Haushalte wird daher zu be-
rücksichtigen sein, daß es sich um einen allgemeinen Leistungsausgleich 
im Rahmen der Aufgabenverantwortlichkeit des Empfängerhaushaltes 
(financial responsibility) handelt. Da aus grundsätzlichen Erwägungen 
nicht einzusehen ist, daß TG-Empfängerhaushalte mehr gelenkt werden 
sollen als Nicht-EmpfängerhaushalteI4t, sind die TG ohne Verwen-
dungsauflage zu gewähren. Die betragsmäßige Beschränkung ergibt sich 

136 Shoup, 1969, S. 622 ff. 
137 Garjinkel und Haveman, 1974, S. 196 f. 
138 Gantner und Theurl, 1977, S. 1 ff. 
139 Albers, 1977 b, S. 872 f.; Gantner, 1977 a, S. 16 ff.; Oates, 1972, S. 84 f. 
140 Vgl. Neumark, 1977, S. 167 f. 
lU Buchanan, 1950, S. 592. 
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aus dem politisch festgelegten Grad des Ausgleichs. Eine Finanzierungs-
beteiligung wird logisch ausgeschlossen, da letztlich ein Einkommensef-
fekt erzielt werden soll. Es wäre zwar möglich, auch über TG, die an 
Zweck- und Finanzierungsauflagen gebunden sind, Realeinkommens-
effekte zu erzielen142, dies scheint aber in Anbetracht der Nebeneffekte 
auf die Beeinflussung der Haushaltsentscheidungen nicht zielführend. 
Ein wesentliches Erfordernis dürfte aber darin bestehen, durch Rahmen-
bedingungen auszuschließen, daß der Empfängerhaushalt den Transfer-
betrag zur Reduktion der Steuerbelastung verwendet. In diesem Falle 
würde nämlich durch die TG-Gewährung das private und nicht das öf-
fentliche Versorgungsniveau unterstützt. 

Werden TG als Bedarfszuweisungen für außergewöhnliche, die finan-
zielle Leistungskraft übersteigende Belastungen gewährt, so geschieht 
dies in der Praxis häufig durch Zweckbindung an ein bestimmtes Pro-
jekt. Sofern es sich dabei um eine Aufgabe im Rahmen der Selbstver-
waltung handelt, stellen solche Zweckbindungen eine überflüssige Deter-
minierung dar. Sie erhalten erst in dem Maße ihre Rechtfertigung, in 
dem bei dem konkreten Programm auch externe Effekte internalisiert 
und/oder ein übergeordneter Mindeststandard sichergestellt werden sol-
len. 

4.2.4.2. Vertikale Ausgleichserfordernisse 

Bei gegebener Aufgabenverteilung und gegebener Verteilung der An-
prüche auf die gesamtwirtschaftliche Finanzmasse, können ausgabensei-
tige Änderungen in der Aufgabenentwicklung und einnahmenseitige Än-
derungen in der Entwicklung verschiedener Steuern zu einem vertikalen 
finanziellen Ungleichgewicht zwischen den gebietskörperschaftlichen 
Ebenen führen. Während es auf der Einnahmenseite möglich ist, entste-
hende (sich öffnende) Einnahmendisparitäten aufgrund unterschiedlicher 
Wachstumsraten der Steuereinnahmen festzustellen, ist es auf der Aus-
gabenseite kaum möglich, Erfüllungsgrad und Kostenfunktionen öffent-
licher Aufgaben auch nur annähernd zu bestimmen. 

Hunter143 hat den Versuch unternommen, vertikale finanzielle Un-
gleichgewichte zwischen gebietskörperschaftlichen Ebenen danach zu 
messen, welchen Anteil eine gebietskörperschaftliche Ebene zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben aus eigenen Mitteln aufzubringen in der Lage 
ist und welchen Anteil sie in Form von TG von einer anderen gebiets-
körperschaftlichen Ebene ("fremdfinanziert") erhält. Saldiert man die 
wechselseitigen TG-Zahlungen und bildet Netto-Transfersalden für jede 
gebietskörperschaftliche Ebene, so könnte das Ausmaß der positiven bzw. 

142 Vgl. Andel, 1977b, S. 502 f. 
143 Hunter, 1974, S. 481 ff. 

13· 
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negativen Netto-Transferpositionen Anhaltspunkte für ein finanzielles 
Ungleichgewicht bieten (Tabelle 1). 

Tabelle 1 
Gesamteinnahmen der gebietskörperschaftlichen Ebenen in Österreich und 
deren Zusammensetzung aus primären und Transfereinnahmenf-ausgaben 
nach den Finanzausgleichsgesetzen 1969 bzw. 1973 und nach den wichtigsten 

Gebietskörper-
schaftIiche 
Ebene 

Länder 
(0. Wien): Eo 

ET 
E 

Gemeinden 
(0. Wien): Eo 

Er 
E 

Wien (Land u. 
Gemeinde): Eo 

ET 
E 

Stat. Diffe-
renz -ETI+ET 

Sondergesetzena in Mill. S. 

1972 
S g/o 

88799 106.2 
- 5166 6,2 

83 633 100 Ofo 

15603 86,3 
+ 2479 13,7 

18082 100 Ofo 

12685 
+ 1226 

13911 

91,2 
8,8 

100 flfo 

10842 87,5 
+ 1545 12,5 

12 387 100 Ofo 

+ 84 

1973b) 
S °/0 

87556 112,5 
- 9749 12,5 

77 807 100 Ofo 

20519 75,6 
+ 6635 24,4 

27 154 100 Ofo 

14226 91,8 
+ 1276 8,2 

15502 100 flfo 

13484 87,8 
+ 1875 12,2 

15 359 100 9/0 

+ 37 

Legende: E = Gesamteinnahmen (Eo +/-ET) 
Eo = Einnahmen aus der primären Mittelverteilung 

1974 
S Ofo 

105 642 112,2 
-11492 12,2 

94150 100 + 

25339 76,3 
+ 7859 23,7 

33 198 100 Ofo 

17294 92,6 
+ 1389 7,4 

18683 100 Ofo 

15996 88,6 
+ 2064 11,4 

18060 100 Ofo 

180 

ET = Transfereinnahmen (+) und -ausgaben (-) aus der sekundären Mit-
telverteilung. 

a) Krankenanstaltengesetz des Bundes, Landeskrankenanstaltengesetze, Landesbehin-
dertengesetze, Wohnbauförderungsgesetz, Wohnungsverbesserungsgesetz, Familien-
lastenausgleichsgesetz, U-Bahnbau-Zuschuß für Wien. 

b) Die Unterschiede zwIschen 1972 und 1973 sInd auf Änderungen im FAG 1973 zurück-
zuführen (vor allem übernahme der Kosten für die Lehrerbesoldung der Länder durch 
den Bund). 

QueUe: Eigene Berechnungen aus Daten des österr. StatistIschen Zentralamtes; aus-
führliche Darstellung, in: Smekal, 1977 c, S. 430 f. 

In der Praxis scheitert dieses Konzept einerseits an der Bestimmung 
und Abgrenzung von TG-Leistungen, da auch indirekte und reale TG 
einzubeziehen wären, und andererseits an dem Umtand, daß TG nicht 
nur jeweils fremde Aufgaben, sondern auch "eigene" (übergeordnete, 
meritorische) Aufgaben finanzieren. Es wäre also notwendig, reine Ver-
teilungstransfers von Lenkungstransfers zu trennen. Der Einsatz von 
TG für Mehrfachziele macht dies unmöglich. 
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Unter der Annahme, daß ein vertikales finanzielles Ungleichgewicht 
festgestellt werden könnte, würde eine Änderung der primären Einnah-
menverteilung das geeignete Korrekturinstrument darstellen144• Würden 
dennoch TG als Instrument eingesetzt, so wären diese zweckungebunden, 
betraglich beschränkt im Ausmaß des Ausgleichserfordernisses (und 
selbstredend ohne Finanzierungsbeteiligung) auzugestalten. Im Falle 
starker Beharrungstendenzen in den gesetzlichen Aufgabenverteilungs-
und Finanzausgleichsregelungen könnten TG aus dieser Sicht zeitlich 
beschränkte Ergänzungsfunktionen erfüllen. 

4.2.5. Stabilisierung: gleichmäßige und hohe Ressourcenausnutzung 

Sollen TG als Instrument der Stabilisierungspolitik eingesetzt werden, 
so müssen zwei Vorentscheidungen akzeptiert sein. Zum einen, daß die 
finanzpolitische Stabilisierungsfunktion im wesentlichen einer zentralen 
Ebene zugeordnet ist und zum anderen, daß diese Ebene(n) (durch den 
Zugang zur Notenbank und/oder durch steuerpolitische Maßnahmen) 
die Möglichkeit hat (haben), die gesamtwirtschaftliche Kaufkraft zu er-
höhen bzw. zu verringern. Unter diesen Voraussetzungen kann die zen-
trale Haushaltsebene durch TG die öffentliche Nachfrage der nachgeord-
neten gebietskörperschaftlichen Ebenen beeinflussen. Dabei kann davon 
ausgegangen werden, daß es - abgesehen vom Extremfall einer Mas-
senarbeitslosigkeit - nicht so sehr um die Beeinflussung funktionaler, 
sondern ökonomischer Ausgabenkategorien, d. h. der Investitionsgüter-
nachfrage, geht. Eine darüber hinausgehende Verwendungs bindung von 
TG für Stabilisierungszwecke ist unter diesen Voraussetzungen grund-
sätzlich nicht erforderlich. 

Eine Zweckbindung liegt allerdings dann automatisch vor, wenn be-
stehende spezielle TG-Programme für Stabilisierungszwecke eingesetzt 
werden sollen. In diesem Fall entstehen sehr starke Zielkonflikte mit 
längerfristigeren Zielen der Verteilung und/oder der Allokation, die 
eine Varriierung der entsprechenden Programme aus politischen und 
ökonomischen Gründen im allgemeinen nicht zielführend erscheinen las-
sen. Wird die Einsatzstelle der stabilisierungspolitischen Variation bei 
ungebundenen Schlüsselzuweisungen gewählt, so ist die Effizienz ange-
sichts der relativ hohen "Invetitionsneigung" kommunaler Haushalte 
zunächst günstiger zu beurteilen. Die überlassung/Einschränkung unge-
bundener Mittel hat nämlich den Vorteil, daß die unteren Ebenen wegen 
ihrer wirtschaftlichen Nähe und wegen des politischen Drucks ein sehr 
starkes Interesse haben, Beschäftigungslosigkeit so rasch als möglich zu 
beseitigen145 und daher darauf Bedacht nehmen werden, daß die In-

144 Holch, 1973, S. 117. 
145 Levitan und Taggart III, 1971, S. 17 f. 
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vestitionsaufträge Arbeitskräfte im eigenen Bereich und nicht außerhalb 
beschäftigen. Bei zweckgebundenen TG ist in geringerem Maße auszu-
schließen, daß Projekte unterstützt werden, die außerhalb der Gebiets-
körperschaft beschäftigungswirksam werden. Durch ungebundene TG 
kann darüber hinaus der Gefahr vorgebeugt werden, daß die unteren 
Ebenen bereits beschlossene, geplante oder begonnene Investitionsvor-
hoben (prozyklisch) einschränken müssen, wenn ihre Einnahmen zurück-
gehen146• Durch eine Regelbindung der Transfervariationen an konjunk-
turelle Indikatoren, wie etwa an die Arbeitslosenrate oder an eine Meß-
zahl für den Rückgang realer Löhne147, kann der Wirkungsbeginn be-
schleunigt und das Transferprogramm objektiviert werden. Da die Va-
riation von Schlüsselzuweisungen jedoch mit fallweisen (diskretionären 
oder regelgebundenen) Eingriffen in die allgemeine Mittelverteilung 
verbunden ist, ergibt sich eine Reihe politischer, psychologischer und wirt-
schaftlicher (Planungs-)Schwierigkeiten. Aus diesem Grunde wird heute 
in der stabilisierungspolitischen Diskussion das Konzept einer Versteti-
gung der Einnahmen im Bereich der allgemeinen Mittelverteilung auf 
kommunaler Ebene vorgeschlagen148• 

Eine andere Sicht ergibt sich, wenn - dies gilt nur für den Rezessions-
fall - durch Einführung zusätzlicher Transferprogramme eine Erhö-
hung der öffentlichen Nachfrage auf nachgeordneten Ebenen beabsich-
tigt wird. Dabei ist zu beachten, daß bereits durch die Ankündigung 
von TG-Programmen bzw. durch Zusagen von TG-Programmen kon-
junkturelle Impulse ausgelöst werden können. Zweckgebundene Trans-
ferprogramme mit Finanzierungsbeteiligung, um zusätzliche Eigenlei-
stungen zu stimulieren, ziehen Eingriffe in die Präferenzen des Emp-
fängerhaushalts nach sich, die aus Stabilisierungsgründen an sich nicht 
erforderlich sind149• Zusätzlich sind diese Programme häufig mit Folge-
kosten verbunden, die in den folgenden Jahren den Haushaltsspielraum 
des "gelenkten" Haushaltes einengen. Diese Nachteile sind vermeidbar, 
wenn die TG als "allgemeine Investitionszuschüsse" ausgestaltet wer-
den150• Dem Vorteil der Wahrung der ebenenspezifischen Präferenzen, 
steht allerdings der (theoretisch mögliche) Nachteil gegenüber, daß der 
Investitionsausgabenzuwachs niedriger als der Transferbetrag ausfallen 
kann (dI/dTG < 1; vgl. auch Figur 5, S. 46). Den mit allgemeinen Investi-
tionszuschüssen verbundenen negativen Verteilungseffekten durch eine 
tendenzielle Begünstigung finanzstarker Gemeinden kann dadurch be-

146 Shoup, 1969, S. 622. 
147 Strauss, 1976, S. 349; Levitan und Taggart III, 1971, S. 21 f. 
148 Vgl. Sievert, 1978, S. 61 f.; ferner auch Smekal, Gantner und Thöni, 1978, 

S.16 f. 
149 Vgl. Schmitz, 1978, S. 94 f. 
156 Vgl. Schmitz, 1978, S. 95. 
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gegnet werden, daß die Höhe der Investitionszuschüsse nach Maßgabe 
der Finanzkraft variabel gestaltet wird. Als Preis für diese verteilungs-
politische Konzession muß allerdings eine Einschränkung des Stabilisie-
rungsvolumens in Kauf genommen werden. 

Hinsichtlich der technischen Ausgestaltung von TG für stabilisierungs-
politische Zwecke ergibt sich zunächst das Erfordernis der betraglichen 
und der zeitlichen Beschränkung. Betragsmäßig offene und zeitlich nicht 
begrenzte TG, deren Inanspruchnahme und Umfang vom Empfänger-
haushalt gesteuert werden, geraten in Widerspruch zur Annahme der 
zentralen Stabilisierungsfunktion und sind geeignet, u. U. prozyklische 
Verhaltensweisen auszulösen151• Was die weitere Ausgestaltung betrifft, 
kann zwischen allgemeinen (ungebundenen) TG (ohne Finanzierungsbe-
teiligung) und zweckgebundenen TG mit Finanzierungsbeteiligung ge-
wählt werden. Im ersten Fall steht die Absicht im Vordergrund, einen 
konjunkturell bedingten Rückgang des Ausgabenvolumens ohne Ein-
flußnahme auf die Präferenzen des nachgeordneten Haushalts auszuglei-
chen. Im zweiten Fall wird sichergestellt, daß der Transferbetrag tat-
sächlich für zusätzliche Investitionen verwendet wird, es muß aber als 
Preis eine u. U. unerwünschte Allokationslenkung in Rechnung gestellt 
werden. Ein Komprorniß zwischen beiden Lösungen liegt in der Gewäh-
rung von allgemeinen Investitionszuschüssen. Deren Preis besteht wie-
derum in der Unsicherheit hinsichtlich der beabsichtigten Erhöhung des 
Investitionsvolumens und in den erwähnten nachteiligen Verteilungsef-
fekten. Insgesamt wird man daher zum Urteil gelangen, daß wegen der 
auftretenden Zielkonflikte die Instrumenteignung von TG für die Ver-
folgung stabilisierungspolitischer Ziele eher im Sinne eines Zusatzzwek-
kes als im Sinne eines Primärzweckes gegeben ist152• Dies gilt im beson-
deren Maße für Situationen der konjunkturellen Überhitzung, wenn 
Transferprogramme eingeschränkt oder sistiert werden müssen. 

4.2.6. Veränderung bzw. Erhaltung regionaler Strukturen 

Im Rahmen dieser Zielsetzung wird versucht, die Allokation der Pro-
duktionsfaktoren im Raum entweder gegen die marktlichen Anpas-
sungsprozesse oder in Unterstützung der marktlichen Anpassungspro-
zesse zu beeinflussen. Im ersten Fall wird es darum gehen, die räumli-
che Mobilität der Produktionsfaktoren zu hemmen, um regionale Struk-
turen zu erhalten, im zweiten Fall darum, Mobilitätshemmnisse abzu-
bauen bzw. die Mobilität zu fördern, um die Anpassungsprozesse zu be-
schleunigen 163. 

151 Vgl. Gantner, 1977 b, S. 7. 
152 Vgl. Zimmermann, 1977, S. 173 f. 
153 Vgl. Timm, 1964, S. 26 f. 
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Sollen TG eingesetzt werden, um regionale Strukturen gegen die 
Marktkräfte zu erhalten (konservieren), so ist zunächst zu fragen, wel-
cher Einfluß über regionale/lokale öffentliche Haushalte auf die Verhin-
derung bzw. Kompensation von Einkommensabflüssen (durch anhalten-
de Importüberschüsse oder durch Abwanderung von Faktoren) genom-
men werden kann154• Die Möglichkeiten sind gering, am ehesten kommt 
die Gewährung eines ungebundenen oder für soziale Zwecke gebunde-
nen TG in Frage, da dadurch eine Realeinkommenserhöhung bewirkt 
wird, die die Menschen veranlassen kann, im Raum zu bleiben. Wesent-
lich effizienter als TG wäre in diesem Fall allerdings ein direkter Ein-
kommensausgleich durch Einkommenstransfers an die privaten Haus-
halte165• 

Wird das Ziel darin gesehen, in einer Region durch Ausdehnung der 
Produktion sowohl das Einkommen in der Region als auch die Attrak-
tivität für die Ansiedlung von Produktionsfaktoren zu erhöhen, so kön-
nen TG insofern einen Beitrag leisten, als sie zweckgebunden für Infra-
strukturinvestitionen der öffentlichen Haushalte gewährt werden, um 
die Grenzleistungsfähigkeit der Faktoren an die anderer Regionen anzu-
gleicheni56• Die TG-Aktion wäre dann betragsmäßig beschränkt, zweck-
gebunden und mit Finanzierungsauflage auszugestalten. Das große 
Problem solcher TG-Programme besteht darin, die geeignete Bemes-
sungsgrundlage zu finden. Da die Höhe der Grenzproduktivität der Fak-
toren nicht einem oder mehreren bestimmten Infrastrukturbereichen 
zugerechnet werden kann, sondern das Ergebnis des Zusammenwirkens 
einer Vielzahl von ökonomischen Einflußgrößen darstellt, sind durch die 
Förderung gezielter Infrastrukturinvestitionen u. U. die beabsichtigten 
Effekte nicht zu erreichen. In einem solchen Falle würden die TG nur 
verteilungspolitisch über den Realeinkommenseffekt wirken. 

In der Praxis der Bundesrepublik Deutschland und Österreichs dürfte 
die Effizienz der regionalen Entwicklungsförderung auch dadurch beein-
trächtigt werden, daß das jeweilige TG-System infolge mangelnder Ziel-
abstimmung sowohl Ballungsgebiete (Abgeltung von Agglomerations-
kosten, Internalisierung von Kosten zentraler Aufgabenerfüllungen) 
als auch Entwicklungsgebiete fördert. Geht man von der optimistischen 
Annahme aus, daß sich die Förderung in beiden Bereichen betragsmäßig 
neutralisiert, so muß aufgrund der höheren Grenzproduktivität in Bal-
lungsgebieten die Tendenz zur Ballung zunehmen157• Wenn man weiter 
annnimmt, daß in den Ballungsräumen die Ersparnisse der Agglomera-

154 Vgl. Albers, 1977 a, S. 144; Gantner, 1977 c, S. 442. 
155 Shoup, 1969, S. 622 f.; Scott, 1952, S. 536; Buchanan, 1952, S. 214 f. 
158 Scott, 1952, S. 537; Albers, 1977 c, S. 222. 
157 Vgl. Albers, 1977 c, S. 222 f. 
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tion durch die Kosten der Agglomeration überkompensiert werden, muß 
auch ein Absinken der gesamtwirtschaftlichen Produktivität die Folge 
seinIG8• 

4.2.7. Politische Ziele 

(1) Beeinflussung/Honorierung des Wählerverhaltens: TG stellen ein 
Instrument dar, mit dem es möglich ist, Wählerverhalten zu beeinflus-
sen bzw. zu honorierenl59• Die politische Nahebeziehung von Gemeinde-
vertretern zur Verwaltung bzw. zur Regierung der TG-gewährenden ge-
bietskörperschaftlichen Ebene, der Hinweis auf mögliche politische Ver-
änderungen im Falle einer Ablehnung von Anträgen vermögen den Be-
werbungen um TG manchmal Nachdruck zu verleihen160• In Fällen, in 
denen wählermäßig ungefähr gleichstarke Parteien an der Regierungs-
funktion beteiligt sind, ist es denkbar, daß der Transfertopf für gleich-
artige Transferprogramme nach (partei)politischen Gesichtspunkten auf 
Geschäftsressorts bzw. Verwaltungsstellen aufgeteilt wird, wodurch die 
Anweisungsberechtigung in die Richtung bestimmter Wählergruppen 
gelenkt werden kann. Das Bemühen stimmenmaximierender Politiker 
um Loyalität findet seine Unterstützung durch die Bürokratie, die eben-
falls nach Möglichkeiten sucht, ihren Einflußbereich durch Gunstbezeu-
gungen abzusichern und auszudehnen161 • 

Die Geschäftsverteilung der Steiermärkischen Landesregierung sieht für 
Angelegenheiten der Gemeinden (im Gemeindereferat) zwei politische Refe-
renten vor, von denen der eine für Landgemeinden sowie die Hauptstadt und 
der andere für die Industriegemeinden zuständig ist. Nicht durch Zufall be-
steht eine parteipolitische Identität zwischen dem jeweiligen Gemeinderefe-
renten und den Mehrheitsverhältnissen in den Gemeinden, für die er zustän-
dig ist. Der für Bedarfszuweisungen bestimmte Topf wird auf die politischen 
Referenten nach einem Schlüssel, der dem Stärkeverhältnis der beiden Ge-
meindebereiche entspricht, aufgeteilt. 

Eine politisch motivierte Vergabe von TG kann einerseits zu einer 
Förderung von Projekten/Programmen führen, die den Wählern eine 
spürbare Engpaßbeseitigung bringen, andererseits ist es auch mög-
lich, daß "wählersensible" Prestigeobjekte von "transfergewährenden " 
und/oder "transferempfangenden" Politikern unterstützt werden. In 
beiden Fällen scheint die Hypothese zulässig, daß mit zunehmender 
Größe einer Gemeinde auch der Wähler- und/oder Politikerdruck auf 
die TG-Gewährung zunehmen. In dieser überlegung könnte ebenfalls 
eine Triebfeder für eine ballungsfördernde Wirkung der TG-Politik ge-
sehen werden. 

158 Vgl. Timm, 1964, S. 52. 
159 Vgl. Andel, 1977 b, S. 504 f. 
160 Stöger, 1975, S. 56. 
161 Vgl. Albers, 1977 a, S. 154. 
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Politisch motivierte TG werden im allgemeinen die Form betraglich 
beschränkter, zweckgebundener Transfers mit oder ohne Finanzierungs-
beteiligung aufweisen. . 

(2) Dezentralisierung versus Zentralisierung von öffentlichen Haus-
haltsentscheidungen: Geht es darum, bestimmte Aufgabenerfüllungen 
aus historischen und/oder staatspolitischen (föderalistischen) Gründen 
auf den unteren Entscheidungsebenen zu belassen, obwohl der Umfang 
der Aufgabenerfüllung eine eigenständige Finanzierung nicht mehr zu-
läßt, können TG einerseits ein Instrument sein, dezentrale Entschei-
dungsstrukturen aufrechtzuerhalten, ohne mit der Finanzierung auch 
die übertragung der Aufgabe auf die nächsthöhere Ebene zu vollziehen. 
Andererseits eröffnen diese TG die Möglichkeit für den Transfergeber, 
in zunehmendem Maße Einfluß auf die Haushaltsentscheidungen der 
Empfänger zu nehmen. Zum einen geschieht dies durch komplizierte und 
differenzierte Auflagengestaltung, zum anderen dadurch, daß Korrektu-
ren der Mittelverteilung, die verteilungspolitisch bzw. finanzausgleichs-
politisch begründet sind, gleichzeitig mit einer Einflußnahme auf die 
Präferenzordnungen der Empfängerhaushalte verbunden werden. Wer-
den notwendige Korrekturen im Einnahmenverteilungssystem unterlas-
-sen und statt dessen TG-Programme mit verhaltensbeeinflussenden Auf-
lagen eingeführt, so ist eine qualitative Strukturveränderung im Bereich 
der Aufgabenzuständigkeit und der Aufgabenentscheidung in Richtung 
Zentralisierung die Folge. Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß 
die untergeordneten Ebenen aufgrund wirtschaftlicher Notwendigkeit, 
politischem Druck und/oder finanzieller Verlockung vielfach bemüht 
sind, Transferprogramme auszuweiten oder neue zu erhalten. Sie sind 
auch manchmal allzu leicht bereit, der "Auslösung von Förderungsmit-
teln" von einer übergeordneten Ebene die Verfolgung eigener Präferen-
zen zu opfern. Als Begründung für dieses Verhalten mag maßgeblich 
sein, daß die Vielzahl der Einheiten auf lokaler/regionaler Ebene diE. 
Alternative einer umfassenden Reform der Mittel-(Steuer-) bzw. Aufga-
benverteilung nicht sieht oder für aussichtslos hält. 

Bei der Beurteilung, ob TG als zentralisierungs- oder dezentralisie-
rungsfördernd einzustufen sind, ist zum einen auf die Zielfunktion und 
zum anderen auf den Grad der Auflagenbindung abzustellen. Alle Pro-
gramme, bei denen die Verteilungszielsetzung im Vordergrund steht, 
sind unter dem Gesichtspunkt der Entscheidungsautonomie zweckunge-
bunden auszugestalten. Der Grad der Zweckbindung gibt eine Tendenz 
zur zentralen Entscheidungsbeeinflussung an. Steht bei Programmen 
die Internalisierung externer Effekte bzw. die Meritorisierung öffent-
licher Güter im Vordergrund, so erfolgen die zentralen Einflußnahmen 
im Rahmen und im Interesse entweder der dezentralen Allokation (In-
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ternalisierung) oder übergeordneter Gleichheits- bzw. Harmonisie-
rungsgesichtspunkte. 

4.2.8. Zusammenfassende Gegenüberstellung der Zielsetzungen und der 
zieladäquaten Auflagenkombination von TG 

Die in der Einzelzielanalyse gezogenen Schlußfolgerungen für eine 
zieladäquate Ausgestaltung von TG werden im Schaubild 5 zusammen-
fassend dargestellt. Das Beurteilungskriterium der "Eignung" bezieht 
sich dabei auf das Ausgestaltungserfordernis im Hinblick auf das jewei-
lige Einzelziel. Da in der Praxis von einer mehrfachen Zielbesetzung von 
TG auszugehen ist, kommt den im Schaubild ausgewiesenen Eignungs-
bewertungen idealtypischer Charakter zu. Je mehr die behandelten Ziele 
einen dominanten Stellenwert in der konkreten Zielrangordnung ein-
nehmen, desto eher können die obigen Schlußfolgerungen auch für die 
Praxis Gültigkeit beanspruchen. Die Bewertungsskala beschränkt sich 
auf sehr grobe Bewertungsmaßstäbe. Das Bewertungsergebnis beruht 
auf den überlegungen des Kapitels 4.2. 

Ferner ist darauf hinzuweisen, daß die Ziel-Mittelanalyse unter dem 
Aspekt der Zieleffizienz erfolgt ist. Probleme der Kosteneffizienz wur-
den vernachlässigt. Der Einfluß von TG auf die wirtschaftliche Verwen-
dung von Ressourcen, sowohl was die kostengünstige Produktion der 
öffentlichen Güter als auch was die Verwaltungs- und Kontrollkosten 
im Zuge der Handhabung des Transferinstruments betrifft, ist infolge 
nicht quantifizierbarer Bewertungsmaßstäbe im nichtmarktlichen Be-
reich der politischen Zielverfolgungen schwer abzuschätzen. Da durch 
TG die Beziehung zwischen Finanzierung und Konsum einer öffentlichen 
Leistung noch stärker mediatisiert wird als im Falle steuerfinanzierter 
Staatsausgaben, liegen den Pronduktionsentscheidungen nicht in erster 
Linie ökonomische, sondern politische Kosten-Nutzen-Vberlegungen zu-
grunde. Das Ziel, von einer anderen gebietskörperschaftlichen Ebene 
Mittelzuweisungen zu erhalten, kann vom potentiellen Empfänger höher 
eingeschätzt werden als die rationelle Verwendung dieser Mittel. Wird 
z. B. vom Transfergeber als Auflage ein vergleichsweise teures Produk-
tionsverfahren verlangt, so kann es für den Transferempfänger dennoch 
rational sein, zu volkswirtschaftlich überhöhten Kosten zu produzieren. 

Eine ökonomische Beurteilung von TG-Programmen, die sich auf die 
Kostenseite beschränkt, ist möglich, wenn die Kosten alternativer Pro-
jekte, die den gleichen Zielerreichungsgrad bewirken, verglichen werden. 
Diese Vorgangsweise wirft die Schwierigkeit auf, daß die Prozesse der 
öffentlichen Leistungserstellung häufig bereits im Produktionsverfah-
ren Zielelemente enthalten, die nicht nutzenneutral sind und daher einen 
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Kostenvergleich nicht zulassen162• Darüber hinaus ist es nur bei wenigen 
öffentlichen Leistungen möglich, den Output so zu quantifizieren bzw. 
zu determinieren, daß er als Bezugsgröße für einen Kosten-Nutzen-Ver-
gleich alternativer Projekte dienen könnte. 

5. Die Ausgestaltungseffizienz einiger ausgewählter TG-Programme 
im österreichischen Finanzausgleich lim Hinblick 

auf vorgegebene bzw. unterstellte Ziele 

Die österreichischen Finanzausgleichsgesetze, die jeweils für einen 
Zeitraum von sechs Jahren nach vorausgehenden Verhandlungen der 
Finanzausgleichspartner (Bund, Länder und Gemeinden, letztere durch 
den Gemeinde- und Städtebund vertreten), durch ein einfaches Bundes-
gesetz beschlossen werden, enthalten eine Reihe von (paktierten) TG-
Programmen, deren wichtigste hinsichtlich ihrer Ausgestaltungseffizienz 
untersucht werden sollen. Den folgenden überlegungen liegt das Fi-
nanzausgleichsgesetz 1973163 zugrunde. 

5.1. Ersatz von Besoldungskosten für die Landes- und Religionslehrer 
durch den Bund nach § 3, Abs.1 - 7, FAG 1973 

Der Bund ersetzt den Ländern den Besoldungsaufwand für Lehrer 
an öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen zu 1000/0, für Lehrer 
an berufsbildenden Pflichtschulen und an land- und forstwirtschaftlichen 
Berufs- und Fachschulen zu 50 % und für Religionslehrer zu 1000/0. 
Das Gesetz enthält keinen ausdrücklichen Hinweis auf die mit dem 
TG-Programm verfolgten Ziele. Angesichts des Umfangs und der Bedin-
gungen kann angenommen werden, daß es sich zum einen um den Aus-
gleich eines vertikalen Haushaltsungleichgewichts und zum anderen um 
die Aufrechterhaltung eines hohen Leistungsstandards im Bildungswe-
sen handelt. Mit einem Betrag von nahezu 12 Mrd. Schilling im Jahre 
1978 erreichen diese TG-Zahlungen des Bundes nahezu 25 Ufo der Ge-
samteinnahmen der Länder164• 

Die Ausgestaltungseffizienz kann im Hinblick auf diese Ziele nicht als 
günstig beurteilt werden. Die Beseitigung eines allgemeinen vertikalen 
Haushaltsungleichgewichtes wäre - sofern die gegenwärtige Aufgaben-
verteilung beibehalten wird - durch eine entsprechende Änderung der 
primären Mittelverteilung (im Verbundsystem) vorzunehmen. Was das 
Ziel betrifft, einen bestimmten Leistungsstandard zu garantieren, so 
müßte die TG-Aktion betraglich beschränkt und in allen Fällen mit einer 

162 Andel, 1977 a, S. 495. 
163 FAG 1973, BGBl. 445/1972, mit der Geltungsdauer 1973 - 1978. 
164 Vgl. Gantner, 1977 c. S. 457. 
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Finanzierungs-(Eigenleistungs-)auflage versehen sein. Eine betraglich 
offene Ausgestaltung ohne Finanzierungsbeteiligung stellt für den 
Empfänger einen Anreiz dar, das Programm über das erforderliche Aus-
maß auszuweiten und längerfristig überkapazitäten zu schaffenlo5• Der 
österreichische Rechnungshof hat in seinem Bericht 1976 darauf hinge-
wiesen, daß als Folge dieser Regelungen eine Ausdehnung der ent-
sprechenden Dienstposten über die dem zuständigen Bundesministerium 
(für Unterricht und Kunst) vorgelegten und von diesem bewilligten Plä-
ne hinaus eingetreten ist160. 

5.2. Bedarfszuweisungsmittel für Gemeinden nach § 10, Abs.l, FAG 1973 

Das Finanzausgleichsgesetz bestimmt, daß von den für die Gemeinden 
bestimmten Ertragsanteilen aus dem Verbundsystem ein Vorweganteil 
für die Länder auszuscheiden ist, den diese zweckgebunden für Bedarfs-
zuweisungen an ihre Gemeinden zu verwenden haben. Der Verwen-' 
dungszweck von Bedarfszuweisungen ist in den §§ 12 und 13 des FVG167 
sehr weit gezogen und gibt den Ländern die Möglichkeit, Bedarfszuwei-
sungen faktisch für alle Zwecke und in allen Ausgestaltungsformen zu 
gewähren. 

Im § 12 FVG werden drei mögliche Ziele für eine Gewährung von Bedarfs-
zuweisungen genannt: Bedarfszuweisungen können zur Aufrechterhaltung 
oder Wiederherstellung des Gleichgewichts im Haushalt, zur Deckung außer-
gewöhnlicher Erfordernisse oder zum Ausgleich von Härten gewährt werden, 
die sich bei der Verteilung von Abgabenertragsanteilen oder Schlüsselzuwed-
sungen ergeben. Zur Erreichung dieser allgemein gehaltenen Ziele räumt der 
Verfassungsgesetzgeber den Ländern das Recht ein die Vergabe an Bedingun-
gen zu knüpfen: "Die Gewährung von Bedarfszuweisungen und von zweckge-
bundenen Zuschüssen kann an Bedingungen geknüpft werden, die der Er-
haltung oder Herstellung des Gleichgewichts ,im Haushalt der empfangenden 
Gebietskörperschaften dienen oder mit dem mit der ZuschußIeistung verfolg-
ten Zweck zusammenhängen. . .. " 

In der Praxis werden Bedarfszuweisungen vornehmlich für Zwecke 
der Internalisierung externer Effekte (zentrale Orte), des Finanzkraft-
Finanzbedarfsausgleichs, der Veränderung regionaler Strukturen und 
der Beeinflussung des Leistungsangebotes des Empfängerhaushaltes ge-
währt. Hinsichtlich der Bedingungen sind sie im allgemeinen mit einem 
hohen Grad an Zweckbindung, mit betraglicher Beschränkung und Fi-
nanzierungsauflage ausgestaltet. In Einzelfällen gelingt es größeren Ge-
meinden (Städten) sich einen Anteil an der Bedarfszuweisungssumme 
zweckungebunden als allgemeine Mittelzuweisung auszubedingen. 

165 Vgl. Gantner, 1977 c, S. 457. 
!86 Tätigkeitsbericht des Rechnungshofes für das Jahr 1976, Absätze 7 - 25, 
107 Finanzverfassungsgesetz 1948, BGBl. Nr. 48/1948. 
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Die Komplexität der Ziele und die Vielfalt der Ausgestaltungsmög-
lichkeiten räumt der Verwaltung bei der Vergabe der Mittel einen gro-
ßen Spielraum ein. So liegt auch das Problem dieses Instruments in 
erster Linie in der administrativen Handhabung. Der Mangel an objek-
tiven (formelgebundenen) Vergaberichtlinien führt auf der Transferge-
berseite zu einem großen Umfang an Ermessensentscheidungen und auf 
der Empfängerseite zu einem hohen Grad an Unsicherheit hinsichtlich 
der Genehmigung von Ansuchen, der zu erwartenden Auflagen und der 
Höhe der bewilligten Transfersumme. Da die Bedarfszuweisungen in der 
Mehrzahl der Fälle für Investitionsprojekte gegeben bzw. beantragt 
werden, ist den Gemeinden eine mittelfristige Planung ihrer Investi-
tionsausgaben kaum möglich168• Der Ermessenscharakter der Bedarfszu-
weisungen legt auch die Vermutung nahe, daß die Länder in erster Linie 
jene Projekte fördern, die ihren übergeordneten Prioritäten entsprechen, 
so daß ein hoher Lenkungsgrad angenommen werden kann. Zusätzlich 
besteht die Gefahr, daß spektakuläre Projekte größerer Gemeinden 
leichter zum Zuge kommen als die quantitativ geringfügigeren Projekte 
kleinerer Gemeinden. In diesem Zusammenhang kann die Vergabepra-
xis von Bedarfszuweisungen zu verteilungspolitisch negativen Effekten 
führen, wenn die unterschiedliche Finanzkraft größerer und kleinerer 
Gemeinden nicht in differenzierten Finanzierungsbeteiligungssätzen be-
rücksichtigt wird169• 

5.3. Landeskopfquotenausgleich nach § 17 Abs.l FAG 1973 

"Wenn die Summe der Ertragsanteile eines Landes an den gemeinschaft-
lichen Bundesabgaben für ein Jahr, auf den Kopf der Bevölkerung berechnet 
(Landeskopfquote), hinter dem Betrag zurückbleibt, der sich als Durchschnitts-
kopfquote für die Gesamtheit der Länder mit Wien als Land ergibt, so wer-
den die Ertragsanteile der betreffenden Länder aus Bundesmitteln auf den der 
Durchschnittskopfquote entsprechenden Betrag ergänzt." 

Die Finanzzuweisungen nach dem Kopfquotenausgleich werden den 
Empfängern zur freien Verwendung zur Verfügung gestellt. Da die Ziel-
setzung der Maßnahme auf einen horizontalen Finanzkraftausgleich ge-
richtet ist, kann die technische Ausgestaltung als zielentsprechend be-
zeichnet werden. Diese Beurteilung steht nicht in Widerspruch zur 
Frage, ob das gleiche Umverteilungsergebnis nicht auch durch entspre-
chende Schlüsselkombinationen im Rahmen der Verteilungsregelungen 
des Verbundsystems erzielt werden könnte. Dies wäre grundsätzlich 
möglich und würde die Erhöhung der Länderertragsanteile um den bis-
her vom Bund hierfür aufgewendeten Betrag erfordern17O• Bund und 

168 Vgl. Gantner, 1977 C, S. 148 und 457. 
169 Stöger, 1975, S. 58 f. 
170 Vgl. Bös, 1971, S. 104. 
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Länder halten offensichtlich aus psychologischen Gründen an der ver-
tikalen Transferkonstruktion fest, zumal es sich um einen vergleichs-
weise niedrigen Ausgleichsbetrag von ca. 580 Mill. Schilling (im Jahre 
1978) handelt. 

5.4. Finanzzuweisungen des Bundes an Theater- oder Orchester-
gemeinden nach § 17 Abs. 3 FAG 1973 

"Der Bund gewährt jenen Gemeinden, die Theater oder Orchester für eigene 
Rechnung allein oder mit anderen Gebietskörperschaften führen oder die zur 
Deckung von Abgängen solcher Unternehmungen ganz oder zum Teil ver-
traglich verpflichtet sind, Finanzzuweisungen nach Maßgabe ihrer Belastung 
im Gesamtausmaß von 13 Mil!. Schilling jährlich." 

Die theater- und orchesterführenden Gemeinden erhalten nach dieser 
Bestimmung einen Teil ihres Betriebsabganges - nach Maßgabe der 
Gesamtsumme begrenzt - ersetzt. Das Ziel ist also offensichtlich eine 
Lasterleichterung für besonders aufwendige, grundsätzlich erwünschte 
und teilweise über die Gemeindegrenze hinaus wirkende öffentliche Lei-
stungen. Eine Zweckbindung des Transferbetrages ist nicht gegeben, da 
die Bedingungen, an die die TG-Aktion geknüpft ist, den Charakter von 
Empfangsauflagen aufweisen. So ist anzunehmen, daß das dominierende 
Ziel in einem Bedarfsausgleich begründet liegt und die Transferausge-
staltung als zieladäquat beurteilt werden kann. Sollte eine Erhöhung 
des Leistungsniveaus vordergründig beabsichtigt sein, so wäre eine 
Zweckbindung mit Finanzierungsbeteiligung zielführender. Für die In-
ternalisierung externer Vorteile müßte die TG-Aktion betraglich offen 
gehalten werden. 

5.5. Zweckzuschuß des Bundes an Länder zur Förderung von 
wirtschaftlich entwicklungsbedürftigen Gebieten nach 

§ 18 Abs.l, Ziffer 1, FAG 1973 

Die Länder erhalten vom Bund eine betraglich beschränkte TG-Sum-
me in Höhe von 40 Mil!. Schilling jährlich, die für die Förderung wirt-
schaftlich entwicklungsbedürftiger Gebiete zweckgebunden ist und zu 
der die Empfängerländer eine finanzielle Eigenleistung erbringen müs-
sen. Die Empfangsauflage der Länder bilden je zur Hälfte die Volks-
zahl und die Gebietsfläche, die keinen unmittelbaren Rückschluß auf 
Ausmaß und Grad entwicklungsbedürftiger Gebiete in einem Land zu-
lassen. In der Oberverteilung der Summe auf die Länder wird somit 
nicht - mit Ausnahme von Burgenland, das einen pauschalierten Vor-
weganteil erhält - auf im Zusammenhang mit der Zielsetzung stehende 
Bedarfskriterien, sondern auf allgemeine Verteilungsgesichtspunkte ab-
gestellt. 
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Bei der Verwendung der Mittel innerhalb eines Landes haben die 
Länder angesichts der allgemeingehaltenen Zielsetzung einen weiten 
Spielraum. Da die regionale Entwicklungsförderung ja eine zentrale 
Aufgabe der Länder darstellt, kann angenommen werden, daß die Auf-
gabenerfüllung im geförderten Umfang auch ohne TG-Gewährung vor-
genommen würde. Die Frage ist, ob zusätzlich eine Erhöhung der eige-
nen Augabetätigkeit im geförderten Programm bewirkt wird. Der Sti-
mulierungseffekt hängt zum einen von der Höhe (betraglichen Beschrän-
kung) der Transfersumme und von der Höhe der Finanzierungsbeteili-
gung und zum anderen von der Preiselastizität der Nachfrage in bezug 
auf das Programm ab. Da die Transfersumme relativ nieder ist, fällt 
der Vorteil des Preissenkungseffektes bei geringem Erfüllungsniveau 
bereits wieder weg. Wird eine Preiselastizität der Nachfrage in bezug 
auf das geförderte Programm im Vergleich zu allen anderen Program-
men des Haushaltes von ungefähr 1 angenommen, so werden die Län-
der und/oder Gemeinden ihre Ausbringung genau im Ausmaß des TG-
Betrages erhöhen, ohne zusätzliche Ausgaben bereitzustellen. Der rela-
tiv niedrige Beteiligungssatz von 50 {J/o (Kostenteilung) gibt dann den 
Prozentsatz an, um den das Programm im Rahmen der betraglichen 
Beschränkungen ausgeweitet wird. 

Selbst wenn angenommen wird, daß die Preiselastizität der Nachfrage 
nach dem geförderten Programm größer als 1 ist, wird die Wirksamkeit 
des Stimulationseffektes durch die niedrige TG-Summe begrenzt. Es 
kann daher davon ausgegangen werden, daß es dem Transfergeber ne-
ben dem Lenkungseffekt in beträchtlichem Maße um die Erzielung eines 
allgemeinen Lasterleichterungseffektes geht. 

5.6. Zweckzuschüsse des Bundes an Länder und Gemeinden nach 
§ 18 Abs. 1 F AG 1973 zur Förderung der Wirtschaft (Ziffer 2), 

des Naturschutzes (Ziffer 3), des Umweltschutzes (Ziffer 5) 
und des Fremdenverkehrs (Ziffer 6) 

Für die obigen Funktionen stellt der Bund den Ländern und/oder 
Gemeinden relativ geringe Beträge von insgesamt 165 Mil!. Schilling 
jährlich mit Eigenleistungsauflage zur Verfügung. Der größte Teil da-
von entfällt auf die Funktion Umweltschutz für die Errichtung und Ver-
besserung von Müllbeseitigungsanlagen. Abgesehen von dieser konkre-
ten Zweckwidmung sind die anderen geförderten Funktionen sehr all-
gemein formuliert. Die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Länder 
und Gemeinden erfolgt wiederum nach der Volkszahl und/oder der Ge-
bietsfläche (bei den Ländern) ohne Bezug zur geförderten Aufgabe, so 
daß in der Oberverteilung allgemeine vertikale Verteilungsabsichten im 
Vordergrund stehen. 
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Wird berücksichtigt, daß die geförderten Funktionen Landesaufgaben 
darstellen, deren Erfüllung im geförderten Umfang die Länder und Ge-
meinden auf alle Fälle auch ohne TG-Gewährung vorgenommen hätten, 
so dürften die Wirkungen wiederum darin zu sehen sein, daß die Emp-
fänger den Preisvorteil in Anspruch nehmen und die geförderten Pro-
gramme mindestens im Ausmaß der Transfergewährung ausdehnen. 
Die ungenaue Spezifizierung der Programme läßt kaum den Rückschluß 
zu, daß der Transfergeber die Erreichung eines bestimmten Mindest-
standards antrebt. Wie unter Punkt 5.5. gilt auch hier, daß mit der 
Transferaktion neben der Erzielung von Lenkungseffekten gleichrangig 
oder gar vorrangig die Erzielung von vertikalen Lasterleichterungsef-
fekten beabsichtigt wird. 

5.7. Zweckzuschüsse des Bundes an Länder und Gemeinden nach § 18 
Abs. 1 zur Abgangsdeckung und zu den Baukosten von Theatern (Ziffer 4) 

und zur Förderung von öffentlichen Personenverkehrsunternehmen (Ziffer 7) 

Im Gegensatz zu den unter 5.5. und 5.6. besprochenen Zweckzuschüs-
sen handelt es sich hier um genau spezifizierte TG-Programme, deren 
Verteilung auf Länder und Gemeinden nach objektiven programmspe-
zifischen Merkmalen erfolgt. Die Zweckwidmung, betragliche Beschrän-
kung und Finanzierungsauflage (50 : 50) der TG für die Führung bzw. 
den Bau von Theatern bewirkt einen Substitutionseffekt, der offensicht-
lich im Interesse des Tranfergebers liegt. Auch bei der Unterstützung der 
Personennahverkehrsunternehmen dienen die Ausgestaltungsmerkmale 
der Zielsetzung, die Investitionstätigkeit der Gemeinden zum Ausbau 
und zur Verbesserung der Versorgung des öffentlichen Personenverkehrs 
anzuregen. Die Ausgestaltung der beiden TG-Aktionen steht daher im 
Einklang mit den angestrebten Zielsetzungen. 

5.8. Zusammenfassung der ausgewählten TG-Aktionen im 
Rahmen des österreichischen Finanzausgleichs im Schaubild 6 

Die TG-Aktionen zwischen dem Bund einerseits sowie Ländern und 
Gemeinden andererseits im Rahmen des österreichischen FAG 1973 wer-
den im Schaubild 6 noch einmal zusammenfassend dargestellt. Dabei zeigt 
sich, daß die Ziel-Ausgestaltungseffizienz der einzelnen Programme sehr 
unterschiedlich zu beurteilen ist. 

Die TG für den Ersatz der Besoldungskosten der Landeslehrer wer-
den offensichtlich mit dem Ziel gewährt, ein vertikales Verteilungsun-
gleichgewicht zwischen Bund und Ländern zu beseitigen. Das adäquate 
Instrument für diese Zielsetzung wäre eine Korrektur der allgemeinen 
Mittelverteilung. Abgesehen davon, daß die Instrumentqualität im all-
gemeinen nicht gegeben scheint, muß zusätzlich die spezielle Ausgestal-
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tung der TG-Aktion als ineffizient beurteilt werden, da Fehlsteuerun-
gen bei der Besetzung von Lehrerposten auftreten. 

Die Bedarjszuweisungsmittel sind im Prinzip durch eine hohe In-
strumentqualität und Ausgestaltungseffizienz gekennzeichnet. Unter den 
mehrfach verfolgten Zielen nimmt in der Praxis die Internalisierung ex-
terner Effekte zwar einen wichtigen Platz ein, doch werden Bedarfszu-
weisungsmittel im allgemeinen betragsmäßig beschränkt und nicht offen 
gewährt. Daraus läßt sich schließen, daß mit der Internalisierungsziel-
setzung meist das Ziel der Erreichung von Mindeststandards verbunden 
wird. In der praktischen Durchführung der Bedarfszuweisungsprogram-
me ergeben sich große Probleme in der Administrierung des Instruments, 
da die Transfergeber nur selten formelgebundene oder regelgebundene 
Verfahren anwe~den, was für die Transferempfänger die Nachteile der 
Unsicherheit und der Abhängigkeit mit sich bringt. Als Gegenargument 
wird von den Transfergebern das höhere Ausmaß an Flexibilität und 
die bessere Steuerungsmöglichkeit hinsichtlich des Ausgleichs von Fi-
nanzbedarf und Finanzkraft in einzelnen Gemeinden angeführt. 

Die TG-Aktionen der Punkte 4 -7 im Schaubild 6 sind zunächst durch 
vergleichsweise geringe Transfervolumina charakterisiert. Bei den Pro-
grammen nach den Punkten 4 - 6 weisen die allgemeinen oder sehr 
weit beschriebenen Verwendungs auflagen und der Umstand, daß es sich 
bei den geförderten Programmen um Aufgaben handelt, die ohnehin 
in die Aufgabenzuständigkeit der geförderten Gebietskörperschaften 
fallen, darauf hin, daß das Ziel eines allgemeinen Bedarfsausgleichs im 
Vordergrund steht. Die TG-Aktionen nach dem Punkt 7 stellen dagegen 
konkrete zweckgebundene Zuschüsse dar, deren Ziel eindeutig auf die 
Beeinflussung des Leistungsangebotes des Empfängers in eine bestimmte 
Richtung ausgerichtet ist. 

Insgesamt kann bei der Beurteilung der Programme von einer Ziel-
dominanz im Hinblick auf einen allgemeinen vertikalen und/oder hori-
zontalen Finanzkraft-Finanzbedarfsausgleich gesprochen werden. Damit 
erhebt sich die Frage, ob dieses Ziel nicht besser durch eine entsprechende 
Änderung der allgemeinen Mittelverteilung des Verbundsystems ver-
folgt werden sollte, was auch unter dem Gesichtspunkt der Bereinigung 
des Finanzausgleichssystems von "psychologischen Bagatelltransfers" 
zu begrüßen wäre. 

Summary 

Intergovernmental transfers have become a main feature of inter-
governmental fiscal relations. Depending upon the objective function 
and the instrumental design an imposing array of different transfer 
types has evolved. In the first part of this article the large quantity of 
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214 Christian Smekal 

different transfers is put into a classification system and defined, taking 
into account different economic and institutional factors. In the second 
part two interrelated questions are examined: Are intergovernmental 
transfers suitable instruments to achieve a chosen objective, and how 
should a certain transfer be designed in order to attain adefinite ob-
jective in the most effictive manner? 

It is an important finding of this article that intergovernmental trans-
fers are not very suited for internalization of external effects as weIl as 
maintaining high employment and achievement of structural objectives 
in regional policy. Moreover, the achievment of these objectives is fre-
quently accomplished at thecost of distribution and allocation objectives. 
On the other hand, the findings indicate that intergovernmental trans-
fers are very effective to bring about the meritorization of public pro-
gram standards and the equalization of recipient's fiscal position among 
various jurisdiction of a certain governmentallevel. 

The development of a rational transfer strategy and the choice of the 
appropriate type of transfer is handicapped by the fact that a chosen 
transfer always effects more than one single objective and, furthermore, 
that the economic effects of such an instrument are subject to time-
lags and can not be measured in a simple way for various reasons. 

Summarizing, a first step towards a more effective strategy of em-
ploying intergovernmental transfers is to make sure that the objective 
function of any transfer programm is being stated in an explicit way, 
and to follow up a transfer program with controls in order to learn to 
which extent the chosen objectives are being realized. 
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